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Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

Zweites Gesetz 
zur Änderung hochschulrechtli-

cher Bestimmungen 

Zweites Gesetz 
zur Änderung hochschulrechtli-

cher Bestimmungen 

Vom … Vom … 

Der Sächsische Landtag hat am … das 
folgende Gesetz beschlossen: 

Der Sächsische Landtag hat am … das 
folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht u n v e r ä n d e r t

Artikel 1 Gesetz über die Hochschulen 
im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Hochschulgesetz – 
SächsHSG) 

Artikel 2 Änderung des Sächsischen 
Hochschulzulassungsgesetzes 

Artikel 3 Änderung des Sächsischen 
Ausführungsgesetzes zum 
Bundesausbildungsförderungs-
gesetz 

Artikel 4 Änderung des Universitätskli-
nika-Gesetzes 

Artikel 5 Änderung des Sächsischen 
Berufsakademiegesetzes 

Artikel 6 Änderung des Fachhoch-
schule-Meißen-Gesetzes 

Artikel 7 Änderung des Sächsischen Po-
lizeifachhochschulgesetzes 

Artikel 8 Änderung des Sächsischen 
Personalvertretungsgesetzes 

Artikel 9 Änderung des Sächsischen 
Frauenförderungsgesetzes 

Artikel 10 Änderung des Sächsischen Be-
amtengesetzes 

Artikel 11 Änderung des Sächsischen Be-
soldungsgesetzes 

Artikel 12 Änderung des Sächsischen Be-
amtenversorgungsgesetzes 
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Artikel 13 Änderung des Sächsischen So-
zialanerkennungsgesetzes 

Artikel 14 Änderung des Sächsischen In-
formationssicherheitsgesetzes 

Artikel 15 Änderung des Gesetzes zur Fi-
nanzierung des Ausbildungs-
verkehrs im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr 

Artikel 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Artikel 1 Artikel 1 

Gesetz 
über die Hochschulen im Frei-

staat Sachsen 

Gesetz 
über die Hochschulen im Frei-

staat Sachsen 

(Sächsisches Hochschulgesetz 
– SächsHSG)

(Sächsisches Hochschulgesetz 
– SächsHSG)

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

T e i l  1  

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n g e n

u n v e r ä n d e r t

§ 1 Geltungsbereich § 1 u n v e r ä n d e r t

§ 2 Rechtsnatur und Gliederung der Hochschulen § 2 u n v e r ä n d e r t

§ 3 Bezeichnung, Name § 3 u n v e r ä n d e r t

§ 4 Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, 
Lehre und Studium 

§ 4 u n v e r ä n d e r t

§ 5 Aufgaben § 5 u n v e r ä n d e r t

§ 6 Selbstverwaltung und Auftragsverwaltung § 6 u n v e r ä n d e r t

§ 7 Maßnahmen der Aufsicht § 7 u n v e r ä n d e r t

§ 8 Landesrektorenkonferenz § 8 u n v e r ä n d e r t

§ 9 Qualitätssicherung § 9 u n v e r ä n d e r t

§ 10 Studiengangsbezogene Kooperationen § 10 u n v e r ä n d e r t

§ 11 Hochschulplanung und -steuerung § 11 u n v e r ä n d e r t
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§ 12 Wirtschaftsführung, Rechnungslegung, Finanzie-
rung 

§ 12 u n v e r ä n d e r t

§ 13 Gebühren und Entgelte § 13 u n v e r ä n d e r t

§ 14 Grundordnung, Ordnungen § 14 u n v e r ä n d e r t

§ 15 Verarbeitung personenbezogener Daten § 15 u n v e r ä n d e r t

T e i l  2  

S t u d i u m  u n d  L e h r e

u n v e r ä n d e r t

A b s c h n i t t  1

S t u d i u m  

u n v e r ä n d e r t

§ 16 Studienziel § 16 u n v e r ä n d e r t

§ 17 Lehrangebot § 17 u n v e r ä n d e r t

§ 18 Hochschulzugang § 18 u n v e r ä n d e r t

§ 19 Immatrikulation § 19 u n v e r ä n d e r t

§ 20 Gasthörerinnen und Gasthörer, Frühstudentinnen 
und Frühstudenten 

§ 20 u n v e r ä n d e r t

§ 21 Rückmeldung, Beurlaubung, Fristenberechnung § 21 u n v e r ä n d e r t

§ 22 Exmatrikulation § 22 u n v e r ä n d e r t

§ 23 Rechte und Pflichten der Studentinnen und Studen-
ten 

§ 23 u n v e r ä n d e r t

§ 24 Studienkolleg § 24 u n v e r ä n d e r t

§ 25 Rechtsstellung, Aufgaben und Mitwirkung der Stu-
dentenschaft 

§ 25 u n v e r ä n d e r t

§ 26 Organe der Studentenschaft § 26 u n v e r ä n d e r t

§ 27 Wahlen der Organe der Studentenschaft § 27 u n v e r ä n d e r t

§ 28 Ordnung der Studentenschaft § 28 u n v e r ä n d e r t

§ 29 Zusammenarbeit der Studentenräte § 29 u n v e r ä n d e r t

§ 30 Finanzwesen der Studentenschaft § 30 u n v e r ä n d e r t

§ 31 Haftung § 31 u n v e r ä n d e r t

A b s c h n i t t  2

L e h r e  

u n v e r ä n d e r t

§ 32 Studienjahr § 32 u n v e r ä n d e r t

§ 33 Studiengänge § 33 u n v e r ä n d e r t
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§ 34 Regelstudienzeit § 34 u n v e r ä n d e r t

§ 35 Prüfungsordnungen § 35 u n v e r ä n d e r t

§ 36 Prüfungen § 36 u n v e r ä n d e r t

§ 37 Studienordnungen § 37 u n v e r ä n d e r t

§ 38 Einstufungsprüfungen, Hochschulprüfungen Exter-
ner 

§ 38 u n v e r ä n d e r t

§ 39 Weiterbildende Studien und Studiengänge § 39 u n v e r ä n d e r t

T e i l  3  

H o c h s c h u l g r a d e  u n d  S t i p e n -

d i e n  

u n v e r ä n d e r t

§ 40 Hochschulgrade § 40 u n v e r ä n d e r t

§ 41 Promotion § 41 u n v e r ä n d e r t

§ 42 Habilitation § 42 u n v e r ä n d e r t

§ 43 Graduiertenstudium, Meisterschülerstudium § 43 u n v e r ä n d e r t

§ 44 Landesstipendien § 44 u n v e r ä n d e r t

§ 45 Ausländische Grade, Titel und Tätigkeitsbezeich-
nungen 

§ 45 u n v e r ä n d e r t

T e i l  4  

F o r s c h u n g  u n d  E n t w i c k l u n g

u n v e r ä n d e r t

§ 46 Wissenschaft und Forschung § 46 u n v e r ä n d e r t

§ 47 Drittmittelfinanzierte Forschung § 47 u n v e r ä n d e r t

§ 48 Veröffentlichung von Forschungsergebnissen § 48 u n v e r ä n d e r t

§ 49 Entwicklungsvorhaben und künstlerische Vorhaben § 49 u n v e r ä n d e r t

T e i l  5  

M i t g l i e d s c h a f t  u n d  M i t w i r -

k u n g  

u n v e r ä n d e r t

§ 50 Mitglieder und Angehörige der Hochschulen § 50 u n v e r ä n d e r t

§ 51 Mitgliedergruppen § 51 u n v e r ä n d e r t

§ 52 Wahlen § 52 u n v e r ä n d e r t

§ 53 Wahlperioden und Amtszeiten § 53 u n v e r ä n d e r t

§ 54 Mitwirkung § 54 u n v e r ä n d e r t
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§ 55 Beschlüsse § 55 u n v e r ä n d e r t

§ 56 Gleichstellungsbeauftragte und Ansprechpersonen § 56 Beauftragte 

§ 57 Öffentlichkeit, Verschwiegenheit § 57 u n v e r ä n d e r t

T e i l  6

P e r s o n a l

u n v e r ä n d e r t

§ 58 Allgemeine Bestimmungen § 58 u n v e r ä n d e r t

§ 59 Berufungsvoraussetzungen für Professorinnen und 
Professoren 

§ 59 u n v e r ä n d e r t

§ 60 Ausschreibung § 60 u n v e r ä n d e r t

§ 61 Berufung von Professorinnen und Professoren § 61 u n v e r ä n d e r t

§ 62 Außerordentliche Berufung von Professorinnen und 
Professoren 

§ 62 u n v e r ä n d e r t

§ 63 Gemeinsame Berufungen § 63 u n v e r ä n d e r t

§ 64 Einstellungs- und Ernennungsvoraussetzungen für 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren 

§ 64 u n v e r ä n d e r t

§ 65 Einstellung oder Ernennung von Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren 

§ 65 u n v e r ä n d e r t

§ 66 Tandemprofessorinnen und Tandemprofessoren § 66 u n v e r ä n d e r t

§ 67 Außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren 

§ 67 u n v e r ä n d e r t

§ 68 Lehrbeauftragte § 68 u n v e r ä n d e r t

§ 69 Dienstaufgaben der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer 

§ 69 u n v e r ä n d e r t

§ 70 Freistellung von Professorinnen und Professoren § 70 u n v e r ä n d e r t

§ 71 Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und 
Professoren 

§ 71 u n v e r ä n d e r t

§ 72 Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen 
und Juniorprofessoren 

§ 72 u n v e r ä n d e r t

§ 73 Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 

§ 73 u n v e r ä n d e r t

§ 74 Lektorinnen und Lektoren § 74 u n v e r ä n d e r t

§ 75 Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschafts-
manager 

§ 75 u n v e r ä n d e r t

§ 76 Akademische Assistentinnen und Assistenten § 76 u n v e r ä n d e r t

§ 77 Dienstrechtliche Stellung der Akademischen Assis-
tentinnen und Assistenten 

§ 77 u n v e r ä n d e r t

§ 78 Lehrkräfte für besondere Aufgaben § 78 u n v e r ä n d e r t
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§ 79 Regelung der Dienstaufgaben § 79 u n v e r ä n d e r t

§ 80 Nebentätigkeit § 80 u n v e r ä n d e r t

§ 81 Dienstrechtliche Sonderregelung für das wissen-
schaftliche und künstlerische Personal 

§ 81 u n v e r ä n d e r t

§ 82 Gemeinsame Bestimmungen für das Hochschulper-
sonal 

§ 82 u n v e r ä n d e r t

§ 83 Wissenschaftliche Redlichkeit § 83 u n v e r ä n d e r t

T e i l  7  

A u f b a u u n d  O r g a n i s a t i o n  d e r

H o c h s c h u l e  

u n v e r ä n d e r t

A b s c h n i t t  1  

Z e n t r a l e  O r g a n e

u n v e r ä n d e r t

§ 84 Zentrale Organe der Hochschule § 84 u n v e r ä n d e r t

§ 85 Senat § 85 u n v e r ä n d e r t

§ 86 Erweiterter Senat § 86 u n v e r ä n d e r t

§ 87 Rektorin oder Rektor § 87 u n v e r ä n d e r t

§ 88 Rektorat § 88 u n v e r ä n d e r t

§ 89 Prorektorinnen und Prorektoren § 89 u n v e r ä n d e r t

§ 90 Kanzlerin oder Kanzler § 90 u n v e r ä n d e r t

§ 91 Hochschulrat § 91 u n v e r ä n d e r t

A b s c h n i t t  2  

O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n  u n t e r -

h a l b  d e r  z e n t r a l e n  E b e n e  

u n v e r ä n d e r t

§ 92 Fakultät § 92 u n v e r ä n d e r t

§ 93 Fakultätsrat § 93 u n v e r ä n d e r t

§ 94 Dekanin oder Dekan § 94 u n v e r ä n d e r t

§ 95 Dekanat § 95 u n v e r ä n d e r t

§ 96 Studiendekanin oder Studiendekan und Studien-
kommission 

§ 96 u n v e r ä n d e r t
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A b s c h n i t t  3  

H o c h s c h u l a l l i a n z e n ,  Z e n t r a l e

E i n r i c h t u n g e n ,  A n - I n s t i t u t e ,  

F o r s c h u n g s z e n t r e n  a n  H o c h -

s c h u l e n  f ü r  a n g e w a n d t e  W i s -

s e n s c h a f t e n  

u n v e r ä n d e r t

§ 97 Hochschulallianzen § 97 u n v e r ä n d e r t

§ 98 Zentrale Einrichtungen § 98 u n v e r ä n d e r t

§ 99 Zentrum für Lehrkräftebildung und Bildungsfor-
schung 

§ 99 u n v e r ä n d e r t

§ 100 Hochschulbibliothek § 100 u n v e r ä n d e r t

§ 101 Forschungszentren an Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften 

§ 101 u n v e r ä n d e r t

§ 102 An-Institute § 102 u n v e r ä n d e r t

T e i l  8  

S o n d e r r e g e l u n g e n  f ü r  e i n -

z e l n e  F a k u l t ä t e n  u n d  H o c h -

s c h u l e n  

u n v e r ä n d e r t

§ 103 Medizinische Fakultäten § 103 u n v e r ä n d e r t

§ 104 Zusammenarbeit der Medizinischen Fakultät mit 
dem Universitätsklinikum 

§ 104 u n v e r ä n d e r t

§ 105 Dekanat der Medizinischen Fakultät § 105 u n v e r ä n d e r t

§ 106 Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät § 106 u n v e r ä n d e r t

§ 107 Medizinische Einrichtungen außerhalb der Universi-
tät 

§ 107 u n v e r ä n d e r t

§ 108 Veterinärmedizinische Fakultät der Universität 
Leipzig 

§ 108 u n v e r ä n d e r t

§ 109 Palucca Hochschule für Tanz Dresden § 109 u n v e r ä n d e r t

§ 110 Erweiterung der Autonomie, Stärkung der Flexibili-
sierung 

§ 110 u n v e r ä n d e r t

§ 111 Staatliche Ausbildung in Theologie § 111 u n v e r ä n d e r t
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T e i l  9  

S t a a t l i c h  a n e r k a n n t e  H o c h -

s c h u l e n  s o w i e  H o c h s c h u l n i e -

d e r l a s s u n g e n  u n d  s t u d i e n -

g a n g s b e z o g e n e  K o o p e r a t i o -

n e n  

u n v e r ä n d e r t

§ 112 Anerkennung von Hochschulen § 112 u n v e r ä n d e r t

§ 113 Akkreditierungsverfahren § 113 u n v e r ä n d e r t

§ 114 Folgen der Anerkennung § 114 u n v e r ä n d e r t

§ 115 Verlust der Anerkennung § 115 u n v e r ä n d e r t

§ 116 Genehmigung von Hochschulniederlassungen § 116 u n v e r ä n d e r t

§ 117 Genehmigung von studiengangsbezogenen Koope-
rationen 

§ 117 u n v e r ä n d e r t

T e i l  1 0  

S t u d e n t e n w e r k e

u n v e r ä n d e r t

§ 118 Errichtung, Rechtsstellung, Aufgaben und Zuord-
nung 

§ 118 u n v e r ä n d e r t

§ 119 Ordnungen § 119 u n v e r ä n d e r t

§ 120 Organe § 120 u n v e r ä n d e r t

§ 121 Wirtschaftsführung § 121 u n v e r ä n d e r t

T e i l  1 1  

S c h l u s s b e s t i m m u n g e n

u n v e r ä n d e r t

§ 122 Namensschutz, Ordnungswidrigkeiten § 122 u n v e r ä n d e r t

§ 123 Übergangsbestimmungen § 123 u n v e r ä n d e r t
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T e i l  1 T e i l  1

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n -
g e n  

A l l g e m e i n e  B e s t i m m u n -
g e n  

§ 1 § 1

Geltungsbereich u n v e r ä n d e r t

(1) Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme
der §§ 112 bis 117 für die folgenden Hoch-
schulen im Freistaat Sachsen (Hochschu-
len): 

1. die Universitäten

a) Technische Universität Chemnitz,

b) Technische Universität Dresden,

c) Technische Universität Bergakade-
mie Freiberg,

d) Universität Leipzig,

2. die Kunsthochschulen

a) Hochschule für Bildende Künste
Dresden,

b) Hochschule für Musik Carl Maria
von Weber Dresden,

c) Palucca Hochschule für Tanz Dres-
den,

d) Hochschule für Grafik und Buch-
kunst Leipzig,

e) Hochschule für Musik und Theater
„Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig,

3. die Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften
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a) Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Dresden – Hochschule für
angewandte Wissenschaften,

b) Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur Leipzig – Hochschule für
angewandte Wissenschaften,

c) Hochschule Mittweida – Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaften,

d) Hochschule Zittau/Görlitz – Hoch-
schule für angewandte Wissen-
schaften,

e) Westsächsische Hochschule
Zwickau – Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften.

Auf staatlich anerkannte Hochschulen ist 
dieses Gesetz nur anzuwenden, soweit aus-
drücklich gesetzlich angeordnet. 

(2) Staatsministerium im Sinne dieses
Gesetzes ist, soweit nicht anders bezeich-
net, das Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus. 

§ 2 § 2

Rechtsnatur und Gliederung der Hoch-
schulen 

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschulen sind rechtsfähige
Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

(2) Die organisatorische Grundeinheit
der Hochschule ist die Fakultät. Die Grund-
ordnung kann die Bildung anderer organisa-
torischer Grundeinheiten vorsehen. Die Re-
gelungen dieses Gesetzes über die Fakultä-
ten und deren Organe gelten für solche 
Grundeinheiten entsprechend.  
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§ 3 § 3

Bezeichnung, Name u n v e r ä n d e r t

(1) Die Bezeichnung „Universität“ wird
einer Hochschule durch Gesetz verliehen. 

(2) Der Name einer Hochschule kann
durch die Grundordnung erweitert oder ver-
ändert werden; von der Bezeichnung als 
Universität oder Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften darf nicht abgewi-
chen werden. Namensbestandteil ist stets 
der Ort des Sitzes der Hochschule. Einer 
Teileinrichtung einer Hochschule mit beson-
derem Profil oder besonderer Tradition kann 
durch die Grundordnung ein eigener Name 
zuerkannt werden. 
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§ 4 § 4

Freiheit von Kunst und Wissenschaft, 
Forschung, Lehre und Studium 

u n v e r ä n d e r t

Der Freistaat Sachsen und die Hoch-
schulen gewährleisten im Rahmen ihrer Auf-
gaben, dass die Freiheit von Kunst und Wis-
senschaft sowie von Forschung und Lehre 
nach Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land und Artikel 21 Satz 1 der Verfassung 
des Freistaates Sachsen sowie die Freiheit 
des Studiums für die Mitglieder und Ange-
hörigen der Hochschule gewahrt wird. Die 
Freiheit der Forschung umfasst insbeson-
dere die Fragestellung, die Grundsätze der 
Methodik sowie die Verbreitung und Bewer-
tung der Forschungsergebnisse. Die Frei-
heit der Lehre umfasst im Rahmen der Lehr-
aufgaben insbesondere die Abhaltung von 
Lehrveranstaltungen und deren inhaltliche 
und methodische Gestaltung sowie das 
Recht auf Äußerung von wissenschaftlichen 
und künstlerischen Lehrmeinungen. Die 
Freiheit des Studiums umfasst, unbescha-
det der Studien- und Prüfungsordnungen, 
insbesondere die freie Wahl von Lehrveran-
staltungen, das Recht, innerhalb eines Stu-
dienganges Schwerpunkte nach eigener 
Wahl zu bestimmen, sowie die Erarbeitung 
und Äußerung wissenschaftlicher und 
künstlerischer Meinungen. 

13



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

§ 5 § 5

Aufgaben Aufgaben 

(1) Die Hochschulen pflegen ihrem
fachlichen Profil entsprechend Wissen-
schaft, Kunst und Bildung durch Forschung, 
Lehre, Studienangebote und Weiterbildung 
im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegen-
über der Gesellschaft in einem freiheitli-
chen, demokratischen und sozialen Rechts-
staat. Die Hochschulen nach § 1 Absatz 1 
Nummer 3 dienen den angewandten Wis-
senschaften und der angewandten Kunst 
und nehmen überwiegend praxisorientierte 
Lehr- und Forschungsaufgaben wahr. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die Hochschulen haben insbeson-
dere folgende Aufgaben: Sie 

(2) Die Hochschulen haben insbeson-
dere folgende Aufgaben: Sie 

1. bereiten ihrem fachlichen Profil entspre-
chend mit Studienangeboten auf beruf-
liche Tätigkeiten im In- und Ausland vor
und bieten berufsbegleitende und allge-
meine wissenschaftliche Weiterbildung
an,

1. u n v e r ä n d e r t

2. fördern den wissenschaftlichen und
künstlerischen Nachwuchs,

2. u n v e r ä n d e r t

3. fördern durch Forschung, Lehre, Wis-
sens- und Technologietransfer im Rah-
men ihres fachlichen Profils die Digitali-
sierung, nutzen bei der Bereitstellung
und Vermittlung des Lehrangebotes die
Möglichkeiten der Informations- und
Kommunikationstechnik sowie der Digi-
talisierung, fördern den Erwerb von
Kenntnissen und Kompetenzen für den
digitalen Wandel und tragen dazu bei,
durch die Digitalisierung hervorgeru-
fene gesellschaftliche Veränderungen
zu bewältigen,

3. u n v e r ä n d e r t

4. fördern Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben ihrer Mitglieder und Angehö-
rigen,

4. u n v e r ä n d e r t

14



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

5. fördern die Zusammenarbeit mit ande-
ren Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen, Forschungsfördereinrichtun-
gen, Kultur- und Bildungseinrichtungen
sowie der Wirtschaft,

5. u n v e r ä n d e r t

6. unterstützen die Weiterbildung ihrer
Mitglieder und Angehörigen,

6. u n v e r ä n d e r t

7. beraten am Studium Interessierte sowie
Studentinnen und Studenten über Stu-
dienangebote, Inhalt, Aufbau und An-
forderungen eines Studiums,

7. u n v e r ä n d e r t

8. beraten die Studentinnen und Studen-
ten in fachlichen und studienorganisato-
rischen Fragen,

8. beraten die Studentinnen und Studen-
ten in fachlichen und studienorganisato-
rischen Fragen sowie in Fragen der
Berufsorientierung,

9. fördern die studentische Selbsthilfe, 9. u n v e r ä n d e r t

10. fördern den Wissens- und Technologie-
transfer sowie den künstlerischen
Transfer, veröffentlichen zu diesem
Zweck ihre Forschungsergebnisse und
setzen sich mit den Möglichkeiten von
deren Nutzung auseinander,

10. u n v e r ä n d e r t

11. tragen mit ihrer Forschung und Lehre
zum Erhalt und zur Verbesserung
menschlicher Lebens- und Umweltbe-
dingungen, zur bewussten Nutzung von
Ressourcen und einer nachhaltigen
Entwicklung sowie zur Lösung weiterer
gesellschaftlicher Aufgaben bei,

11. u n v e r ä n d e r t

12. fördern die internationale Zusammenar-
beit, insbesondere den Austausch im
Europäischen Hochschulraum,

12. u n v e r ä n d e r t
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13. berücksichtigen bei ihren Entscheidun-
gen soziale Belange ihrer Mitglieder
und Angehörigen, fördern die kulturelle
und sportliche Betätigung der Studen-
tinnen und Studenten und können für
ihre weiteren Mitglieder und Angehöri-
gen die sportliche Betätigung und Ge-
sundheitsvorsorge fördern, unterstüt-
zen Studentinnen und Studenten mit
Kindern und pflegebedürftigen Angehö-
rigen, fördern die Integration ausländi-
scher Studentinnen und Studenten ins-
besondere durch sprachliche und fach-
liche Betreuung,

13. u n v e r ä n d e r t

14. berücksichtigen die besonderen Be-
dürfnisse ihrer Mitglieder, Angehörigen
sowie Studienbewerberinnen und Stu-
dienbewerber mit Behinderungen oder
chronischen Krankheiten, treffen die er-
forderlichen Maßnahmen zu deren In-
klusion, damit diese die Angebote der
Hochschule selbständig und barriere-
frei in Anspruch nehmen können, und
tragen dafür Sorge, dass Studentinnen
und Studenten mit Behinderungen oder
chronischen Krankheiten in ihrem Stu-
dium nicht benachteiligt werden,

14. u n v e r ä n d e r t

15. nehmen die bibliothekarische Versor-
gung der Hochschule und darüber hin-
ausgehende bibliothekarische Aufga-
ben wahr.

15. u n v e r ä n d e r t

(3) Die Hochschulen erstellen ein
Gleichstellungskonzept für das hauptberuf-
lich tätige Personal, das alle fünf Jahre zu 
aktualisieren ist. Das Gleichstellungskon-
zept soll Steigerungsziele und Festlegun-
gen zu personellen, organisatorischen und 
weiterbildenden Maßnahmen enthalten, mit 
denen die Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf allen Ebenen, insbesondere in 
Führungs- und Entscheidungspositionen, 
erreicht werden kann. Die Hochschulen sol-
len sich für die Steigerungsziele des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals 
mindestens an dem Geschlechteranteil der 
niedrigeren Qualifizierungsstufe im wissen-
schaftlichen und künstlerischen Bereich ori-
entieren. 

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Die Hochschulen erstellen Perso-
nalentwicklungskonzepte. 

entfällt 

(5) Die Hochschulen tragen den Inte-
ressen ihres Personals auf gute Beschäfti-
gungsbedingungen angemessen Rech-
nung. Dazu erlassen sie Regelungen oder 
entwickeln bestehende Regelungen für den 
Umgang mit befristeten und unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnissen weiter, regeln 
Vergütungen und Laufzeiten von Lehrauf-
trägen, entwickeln Maßnahmen und Ar-
beitszeitmodelle zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, stärken das Gesund-
heitsmanagement und stellen die wissen-
schaftliche Betreuung ihres Nachwuchses 
sicher. Sie unterbreiten den Lehrenden ein 
Angebot zur Erlangung didaktischer Fähig-
keiten und den Führungskräften ein Ange-
bot zur Stärkung der Führungskompetenz.  

(4) Die Hochschulen tragen den Inte-
ressen ihres Personals auf gute Beschäfti-
gungsbedingungen angemessen Rech-
nung. Dazu erlassen sie Regelungen oder 
entwickeln bestehende Regelungen für den 
Umgang mit befristeten und unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnissen weiter, regeln 
Vergütungen und Laufzeiten von Lehrauf-
trägen, entwickeln Maßnahmen und Ar-
beitszeitmodelle zur besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, stärken das Gesund-
heitsmanagement und stellen die wissen-
schaftliche Betreuung ihres Nachwuchses 
sicher. Die Hochschulen erstellen Perso-
nalentwicklungskonzepte. Sie unterbrei-
ten den Lehrenden ein Angebot zur Erlan-
gung didaktischer Fähigkeiten und den Füh-
rungskräften ein Angebot zur Stärkung der 
Führungskompetenz.  

(6) Die Hochschulen berücksichtigen
die Vielfalt ihrer Mitglieder und Angehörigen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und tragen 
insbesondere dafür Sorge, dass alle Mitglie-
der und Angehörigen ungeachtet ihrer Her-
kunft und ethnischen Zugehörigkeit, des Ge-
schlechtes, des Alters, der sexuellen Identi-
tät, einer Behinderung, einer chronischen 
Krankheit, ihrer Religion oder ihrer Weltan-
schauung gleichberechtigt an Forschung, 
Lehre, Studium und Weiterbildung im Rah-
men ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten 
an der Hochschule teilnehmen können. 

(5) Die Hochschulen berücksichtigen
die Vielfalt ihrer Mitglieder und Angehörigen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und tragen 
insbesondere dafür Sorge, dass alle Mitglie-
der und Angehörigen ungeachtet ihrer Her-
kunft und ethnischen Zugehörigkeit, des Ge-
schlechtes, des Alters, der sexuellen Identi-
tät, einer Behinderung, einer chronischen 
Krankheit, ihrer Religion oder ihrer Weltan-
schauung gleichberechtigt an Forschung, 
Lehre, Studium und Weiterbildung im Rah-
men ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten 
an der Hochschule teilnehmen können. Die 
Hochschulen stellen für ihre Mitglieder 
ein diskriminierungsfreies Studium oder 
eine diskriminierungsfreie berufliche o-
der wissenschaftliche Tätigkeit sicher. 
Sie wirken im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten auf den Abbau bestehender Benach-
teiligungen hin. § 3 Absatz 4, § 7 Absatz 
1, § 12 Absätze 1 bis 4 sowie § 13 Absatz 
1 des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes vom 14. August 2006 (BGBI. I S. 
1897), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 19. Dezember 2022 (BGBI. I S. 
2510) geändert worden ist, gelten für die 
Mitglieder und Angehörigen, die keine 
Beschäftigten sind, entsprechend. 
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(7) Weitere Aufgaben dürfen den
Hochschulen nur übertragen werden, wenn 
sie mit den in Absatz 1 genannten zusam-
menhängen. 

(6) u n v e r ä n d e r t

(8) Die Hochschulen können zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben zusammenarbeiten. Die 
Zusammenarbeit wird durch öffentlich-
rechtliche Vereinbarung geregelt. 

(7) u n v e r ä n d e r t

§ 6 § 6

Selbstverwaltung und Auftragsverwal-
tung 

Selbstverwaltung und Auftragsverwal-
tung 

(1) Die Hochschulen haben das Recht
der Selbstverwaltung im Rahmen der Ge-
setze. Sie unterliegen, soweit in diesem Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist, bei der 
Wahrnehmung ihrer Selbstverwaltungsauf-
gaben der Rechtsaufsicht des Staatsminis-
teriums. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Weisungsaufgaben der Hochschu-
len sind die 

(2) u n v e r ä n d e r t

1. Durchführung von Bundesgesetzen, die
der Freistaat Sachsen im Auftrag des
Bundes ausführt,

2. Mitwirkung bei der Durchführung staat-
licher Prüfungen,

3. Rechtsaufsicht über die Studenten-
schaft nach § 25 Absatz 2,

4. tiermedizinischen Aufgaben auf dem
Gebiet des öffentlichen Gesundheits-
wesens,

5. Personalverwaltung und

6. Durchführung der einheitlichen Wirt-
schaftsführung und Rechnungslegung
nach § 12.

Die Fachaufsicht führt das Staatsministe-
rium.  
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(3) Die Hochschule kann zur Erfüllung
ihrer Aufgaben nach § 5 Absatz 2 Unterneh-
men gründen, übernehmen oder sich an sol-
chen beteiligen. Entscheidungen und Maß-
nahmen nach Satz 1 bedürfen der Einwilli-
gung des Hochschulrates und des Staatsmi-
nisteriums. Die Haftung der Hochschule ist 
auf die Einlage oder den Wert des Gesell-
schaftsanteils zu beschränken. Die Prü-
fungsrechte des Rechnungshofes sind zu 
gewährleisten. 

(3) Die Hochschule kann zur Erfüllung
ihrer Aufgaben nach § 5 Absatz 2 Unterneh-
men gründen, übernehmen oder sich an sol-
chen beteiligen. Entscheidungen und Maß-
nahmen nach Satz 1 bedürfen der Einwilli-
gung des Hochschulrates und des Staatsmi-
nisteriums. Bei Beteiligungen von weni-
ger als 25 Prozent sind diese abweichend 
von Satz 2 nach Einwilligung des Hoch-
schulrates dem Staatsministerium anzu-
zeigen. Die Haftung der Hochschule ist auf 
die Einlage oder den Wert des Gesell-
schaftsanteils zu beschränken. Die Prü-
fungsrechte des Rechnungshofes sind zu 
gewährleisten. 

§ 7 § 7

Maßnahmen der Aufsicht u n v e r ä n d e r t

(1) Zur Wahrnehmung der Rechtsauf-
sicht unterrichtet die Hochschule das 
Staatsministerium auf Verlangen umfas-
send über alle Angelegenheiten. 

(2) Das Staatsministerium kann 
rechtswidrige Beschlüsse und Maßnahmen 
beanstanden. Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. Das Staatsministe-
rium kann anordnen, dass die zur Herstel-
lung rechtmäßiger Zustände erforderlichen 
Beschlüsse gefasst und erforderlichen Maß-
nahmen getroffen werden. Kommt die Hoch-
schule einer Beanstandung oder Anordnung 
nicht fristgemäß nach oder erfüllt sie die ihr 
sonst obliegenden Pflichten nicht innerhalb 
der gesetzlich vorgeschriebenen oder vom 
Staatsministerium gesetzten Frist, kann die-
ses die erforderlichen Maßnahmen an ihrer 
Stelle treffen und die erforderlichen Ordnun-
gen für die Hochschule erlassen. Einer Frist-
setzung bedarf es nicht, wenn die Hoch-
schule die Abhilfe einer Beanstandung oder 
die angeordnete Erfüllung der ihr obliegen-
den Pflicht verweigert oder ein Organ der 
Hochschule dauerhaft beschlussunfähig ist. 
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(3) Ist in der Hochschule oder einer ih-
rer Fakultäten oder Einrichtungen die Erfül-
lung von Aufgaben nach § 5 Absatz 2 
schwerwiegend gefährdet und reichen die 
Aufsichtsmittel nach Absatz 2 nicht aus, um 
die Gefährdung zu beseitigen, kann das 
Staatsministerium Beauftragte bestellen o-
der durch das Rektorat bestellen lassen, 
welche die erforderlichen Aufgaben in erfor-
derlichem Umfang wahrnehmen. 

(4) Für Weisungsaufgaben gelten die
Absätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 8 § 8

Landesrektorenkonferenz u n v e r ä n d e r t

(1) Die Landesrektorenkonferenz si-
chert das Zusammenwirken der Hochschu-
len bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Ihr ge-
hören die Rektorinnen und Rektoren der 
Hochschulen nach § 1 Absatz 1 an. Die 
Kanzlerinnen und Kanzler dieser Hochschu-
len und die Rektorinnen und Rektoren der 
staatlich anerkannten Hochschulen können 
mit beratender Stimme an den Sitzungen 
teilnehmen. 

(2) Die Landesrektorenkonferenz gibt
sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Die Landesrektorenkonferenz be-
schließt im Benehmen mit dem Staatsminis-
terium verbindliche Kriterien für die Gleich-
stellung nach § 92 Absatz 3 Satz 1. Sie eva-
luiert die Kriterien regelmäßig. Die Landes-
rektorenkonferenz bildet eine Kommission, 
die auf Antrag einer Professorin oder eines 
Professors einer Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften oder der Rektorin 
oder des Rektors der Universität Stellung-
nahmen bei Meinungsverschiedenheiten 
über die Kooptierung nach § 92 Absatz 3 
Satz 1 abgibt. Näheres zum Verfahren nach 
Satz 3 regelt die Landesrektorenkonferenz 
im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium durch die Geschäftsordnung nach Ab-
satz 2. 
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(4) Das Staatsministerium ist berech-
tigt und auf Antrag der Landesrektorenkon-
ferenz verpflichtet, an deren Sitzungen teil-
zunehmen und Stellungnahmen vorzule-
gen. Es hat die Landesrektorenkonferenz zu 
den Entwürfen von Gesetzen und Rechts-
verordnungen anzuhören, die den Rege-
lungsbereich dieses Gesetzes berühren. 

§ 9 § 9

Qualitätssicherung u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschule bewertet regelmä-
ßig ihre Leistungen in Forschung, Lehre und 
Weiterbildung, in der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses sowie in der Er-
füllung des Gleichstellungsauftrages. Sie 
richtet ein System zur Sicherung der Quali-
tät ihrer Arbeit ein, das sie intern und in an-
gemessenen Zeitabständen auch extern 
evaluieren lässt. 

(2) Die Hochschule überprüft die Qua-
lität der Lehre in regelmäßigen Zeitabstän-
den; dabei werden auch die Studiengänge 
evaluiert. Sie stimmt das Verfahren mit dem 
Studentenrat ab. Neu eingerichtete oder we-
sentlich veränderte Studiengänge werden 
unter Einbeziehung unabhängiger Gutach-
terinnen und Gutachter bewertet. 
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(3) Die Dekanin oder der Dekan be-
wertet unter Mitwirkung des Fakultätsrates 
mindestens alle zwei Jahre die Erfüllung al-
ler Lehraufgaben der Fakultät und erstellt ei-
nen Lehrbericht, der der Rektorin oder dem 
Rektor vorgelegt wird. Sofern die Ordnung 
nach § 28 Absatz 2 die Bildung von Fach-
schaftsräten vorsieht, wirkt der zuständige 
Fachschaftsrat bei der Erstellung des Lehr-
berichtes mit. Andernfalls können Studen-
tinnen und Studenten der Fakultät mitwir-
ken, die der Studentenrat benennt. Der 
Lehrbericht enthält insbesondere die zur Be-
urteilung der Lehr- und Studiensituation 
maßgeblichen Daten. Er beschreibt gege-
benenfalls getroffene oder beabsichtigte 
Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
von Lehre und Studium. Die Dekanin oder 
der Dekan beteiligt die Studentinnen und 
Studenten bei der Bewertung der Qualität 
der Lehre. Sie oder er soll hierzu mindes-
tens alle zwei Jahre Studentenbefragungen 
durchführen lassen. 

(4) Die Qualität der Forschung wird in-
tern und extern in angemessenen Zeitab-
ständen evaluiert. 

(5) Wesentliche Ergebnisse der Evalu-
ierung nach Absatz 2 und des Lehrberichtes 
nach Absatz 3 sind in anonymisierter Form 
zu veröffentlichen. 

(6) Das Nähere, insbesondere zur Un-
terrichtung der betroffenen Personen über 
Zweck und Inhalt von Befragungen und Eva-
luierungen, die Verfahren zur Bewertung der 
Lehre nach Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 
Satz 1 und die dabei anzuwendenden Krite-
rien sowie die Zuständigkeit und das Verfah-
ren zur Evaluierung der Forschung nach Ab-
satz 4 und Veröffentlichung nach Absatz 5, 
regelt der Senat im Benehmen mit dem Rek-
torat, den Fakultätsräten und dem Studen-
tenrat durch Ordnung. 

(7) Die Evaluierung soll einen Leis-
tungsvergleich mit anderen Hochschulen er-
möglichen. 
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§ 10 § 10

Studiengangsbezogene Kooperationen u n v e r ä n d e r t

(1) Eine Hochschule kann mit einer
nichthochschulischen Bildungseinrichtung 
oder einer Forschungseinrichtung zur 
Durchführung von Studiengängen und zur 
Vorbereitung auf Hochschulprüfungen zu-
sammenarbeiten (studiengangsbezogene 
Kooperation). Eine Kooperation im Hinblick 
auf studienintegrierte Praxisanteile gilt nicht 
als studiengangsbezogene Kooperation. 
Das Rektorat hat im Benehmen mit dem Se-
nat beim Staatsministerium die studien-
gangsbezogene Kooperation spätestens 
drei Monate vor Studienbeginn schriftlich zu 
beantragen.  

(2) Die studiengangsbezogene Ko-
operation gilt einen Monat nach Zugang des 
Antrages als genehmigt, wenn sie auf der 
Grundlage des Studienakkreditierungs-
staatsvertrages vom 20. Juni 2017 (Sächs-
GVBl. S. 649), in der jeweils geltenden Fas-
sung, vor Studienbeginn qualitätsgesichert 
worden ist. 

(3) Die Hochschule verpflichtet die
nichthochschulische Bildungseinrichtung o-
der Forschungseinrichtung, bei im Zusam-
menhang mit der studiengangsbezogenen 
Kooperation stehenden Handlungen über 
Namen und Sitz der gradverleihenden 
Hochschule zu informieren.  

(4) Das Staatsministerium kann eine
studiengangsbezogene Kooperation unter-
sagen, die ohne Genehmigung aufgenom-
men wurde, deren Genehmigung nicht mehr 
wirksam ist oder bei der die Verpflichtung 
nach Absatz 3 wiederholt verletzt wurde. 
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§ 11 § 11

Hochschulplanung und -steuerung u n v e r ä n d e r t

(1) Das Staatsministerium ist zustän-
dig für die staatliche Hochschulentwick-
lungsplanung. Es wirkt dabei mit den Hoch-
schulen zusammen. Die staatliche Hoch-
schulentwicklungsplanung dient der Siche-
rung eines landesweit abgestimmten Ange-
botes an Studienfächern. Zu ihrer Umset-
zung soll die Staatsregierung in einer Ver-
einbarung mit den Hochschulen die insge-
samt auf den Hochschulbereich entfallende 
Höhe der Zuschüsse jeweils für mehrere 
Jahre festlegen. Beteiligt sich eine Hoch-
schule nicht an dieser Vereinbarung, findet 
auf sie § 12 Absatz 6 und 7 keine Anwen-
dung. 

(2) Zur Umsetzung der staatlichen
Hochschulentwicklungsplanung schließen 
das Staatsministerium und die einzelnen 
Hochschulen als Bestandteil eines umfas-
senden Controllings für festzulegende Zeit-
räume Zielvereinbarungen ab. Hierbei sind 
insbesondere zu vereinbaren: 

1. die strategischen Zielstellungen und die
Profilbildung durch Schwerpunktset-
zung; dies umfasst auch die von der
Hochschule angebotenen Studienfä-
cher,

2. die Immatrikulations- und Absolventen-
zahlen insgesamt und in den Fächer-
gruppen sowie für die Studiengänge,
die mit einer staatlichen Prüfung abge-
schlossen werden,

3. die Qualitätssicherung,

4. die Durchsetzung des Gleichstellungs-
auftrages und die Umsetzung des
Gleichstellungskonzeptes,

5. die Umsetzung des Personalentwick-
lungskonzeptes,
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6. die Vereinbarung hochschulspezifi-
scher Ziele und

7. die Folgen bei Verfehlung der verein-
barten Ziele.

Der Grad der Zielerreichung beeinflusst 
maßgeblich die Zuweisung staatlicher Mittel 
nach § 12 Absatz 7 und ist Grundlage für die 
anschließende Zielvereinbarung. 

(3) Kommt eine Zielvereinbarung nicht
rechtzeitig zu Stande, soll das Staatsminis-
terium bis zu deren Vorliegen die durch die 
Hochschule zu erreichenden Ziele nach Ab-
satz 2 Satz 2 bestimmen. In diesem Fall gilt 
Absatz 2 Satz 3 entsprechend. 

(4) Das Nähere zur Steuerung, zum
Abschluss von Zielvereinbarungen nach Ab-
satz 2 und zum Verfahren zur Feststellung 
nach § 12 Absatz 2 Satz 6 und 7 regelt das 
Staatsministerium im Einvernehmen mit 
dem Staatsministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung. 

(5) Die Hochschule beachtet für ihre
Entwicklungsplanung die staatliche Hoch-
schulentwicklungsplanung und die Zielver-
einbarung mit dem Staatsministerium oder 
die nach Absatz 3 Satz 1 bestimmten Ziele. 

(6) Die Hochschulen richten ein Infor-
mationssystem ein, das die wesentlichen 
Daten der Ressourcenausstattung und -nut-
zung für die Erfüllung der Aufgaben gemäß 
§ 5 enthält. Zu diesen Daten gehören insbe-
sondere solche zur fachlichen, strukturellen,
personellen und finanziellen Entwicklung
sowie die Ergebnisse der Leistungspro-
zesse in Lehre, Forschung und Transfer. In
regelmäßigen Abständen und auf Anforde-
rung des Staatsministeriums berichten die
Hochschulen schriftlich über die Erfüllung
ihrer Aufgaben und ihre Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage. Der Bericht gibt ins-
besondere Auskunft über die den Einrich-
tungen der Hochschule zugewiesenen Stel-
len und Mittel, deren Verwendung sowie
über die in Erfüllung der Zielvereinbarung
erbrachten Leistungen. Er ist in hochschul-
üblicher Form zu veröffentlichen.
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(7) Das Staatsministerium kann die
Daten nach Absatz 6 verarbeiten, soweit 
dies nach diesem Gesetz oder nach dem 
Haushaltsgesetz in der jeweils geltenden 
Fassung und den dazu erlassenen Ordnun-
gen für den Abschluss der Zielvereinbarun-
gen nach Absatz 2 und die Feststellung der 
Zielerreichung oder die Erfüllung seiner Be-
richtspflicht gegenüber dem Landtag erfor-
derlich ist. Das Nähere, insbesondere Vor-
gaben über die Bestimmung der Lehrkapa-
zität sowie die inhaltlichen und die für eine 
elektronische Übermittlung und verglei-
chende Auswertung der Daten erforderli-
chen strukturellen und technischen Anforde-
rungen, kann es durch Rechtsverordnung 
festlegen. 

§ 12 § 12

Wirtschaftsführung, Rechnungslegung, 
Finanzierung 

u n v e r ä n d e r t

(1) Wirtschaftsführung und Rech-
nungswesen der Hochschulen richten sich 
nach kaufmännischen Grundsätzen. Hoch-
schulen nach § 1 Absatz 1 Nummer 2 kön-
nen sich abweichend von Satz 1 für eine ka-
merale Wirtschaftsführung entscheiden. Ab-
satz 11 bleibt unberührt. 
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(2) Wirtschaftsjahr ist das Kalender-
jahr. Die Hochschule stellt für jedes Wirt-
schaftsjahr vor dessen Beginn einen Wirt-
schaftsplan auf. Dieser besteht aus dem Er-
folgs-, Finanz-, Investitions- und Stellen-
plan. Das Nähere regelt die Rechtsverord-
nung nach Absatz 4. Die Hochschule passt 
den Wirtschaftsplan im Laufe des Wirt-
schaftsjahres bei wesentlicher Änderung 
der zugrunde gelegten Annahmen an. Die 
Hochschulen wirtschaften auf der Grund-
lage des umfassenden Controllings nach 
§ 11 Absatz 2 Satz 1, das für die jeweiligen
Hochschularten eine nach einheitlichen
Grundsätzen gestaltete Kosten- und Leis-
tungsrechnung, eine Kennzahlensteuerung
sowie ein externes und ein produktorientier-
tes internes Berichtswesen nach § 11 Ab-
satz 6 Satz 1 und 2 umfasst. Diese Instru-
mente müssen die Steuerung und Kontrolle
des Einsatzes öffentlicher Mittel sowie die
Einhaltung des Wirtschaftsplanes gewähr-
leisten.

(3) Der Jahresabschluss und der La-
gebericht werden in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Dritten Bu-
ches des Handelsgesetzbuches zum 
Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres auf-
gestellt und von einem öffentlich bestellten 
Abschlussprüfer geprüft. § 246 Absatz 1 
Satz 2 des Handelsgesetzbuches ist mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass im Jahresab-
schluss der Hochschulen bei unbewegli-
chem Anlagevermögen ausschließlich sol-
che Vermögensgegenstände auszuweisen 
sind, die auch in ihrem zivilrechtlichen Ei-
gentum stehen. Die Prüfung erfolgt auch 
nach den besonderen Prüfungsbestimmun-
gen des § 53 des Haushaltsgrundsätzege-
setzes vom 19. August 1969 (BGBl. I 
S. 1273), das zuletzt durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 14. August 2017 (BGBl. I
S. 3122) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung.
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(4) Die Sächsische Haushaltsordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. April 2001 (SächsGVBl. S. 153), die zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, findet mit ihren §§ 49, 50, 55 und
65 Absatz 1 sowie ihren §§ 88 bis 105 und
110 bis 115 für die Hochschulen Anwen-
dung. Die Hochschule beachtet bei ihrer
Wirtschaftsführung den Grundsatz der wirt-
schaftlichen und sparsamen Mittelverwen-
dung. Das Staatsministerium der Finanzen
regelt durch Rechtsverordnung im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium das Nä-
here zur Wirtschaftsführung, zum Kassen-
wesen und Zahlungsverkehr, zur Rech-
nungslegung, zum Jahresabschluss, zur
Vermögensrechnung, zum Nachweis der
sachgerechten Verwendung der Mittel so-
wie zur Buchführung. Dabei ist ein Höchst-
maß an Eigenverantwortung der Hochschu-
len in finanziellen und personellen Angele-
genheiten anzustreben.

(5) Solange die Hochschule die Anfor-
derungen nach Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 Satz 6 und 7 nicht erfüllt, gilt abwei-
chend von Absatz 4 Satz 1 die Sächsische 
Haushaltsordnung. Sofern die Hochschule 
die Anforderungen nach Absatz 2 Satz 6 
und 7 erfüllt, kann das Staatsministerium 
auf Antrag zulassen, dass sie abweichend 
von Absatz 1 Satz 1 für einen Übergangs-
zeitraum von bis zu zwei Jahren ab Bewilli-
gung nach Einnahmen und Ausgaben wirt-
schaftet. Solange die Hochschule über-
gangsweise entsprechend der Zulassung 
des Staatsministeriums nach Einnahmen 
und Ausgaben wirtschaftet, finden zusätz-
lich zu Absatz 4 Satz 1 auch die §§ 1 bis 34 
und 70 bis 87 der Sächsischen Haushalts-
ordnung mit Ausnahme von § 7a der Säch-
sischen Haushaltsordnung Anwendung. 
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(6) Die nach Maßgabe des Staats-
haushaltsplanes bereitgestellten Mittel ge-
währleisten die Freiheit von Wissenschaft 
und Kunst, Lehre und Forschung sowie die 
Erfüllung der weiteren der Hochschule über-
tragenen Aufgaben. Sie werden der Hoch-
schule als Zuschüsse für den laufenden Be-
trieb und für Investitionen als Globalbudget 
zur Verfügung gestellt. Das Staatsministe-
rium soll der Hochschule nicht verbrauchte 
Zuschüsse zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu-
sätzlich zur Verfügung stellen. Die nicht ver-
brauchten Zuschüsse sind von der Hoch-
schule einer Rücklage zuzuführen.  

(7) Die Mittelzuweisung nach Ab-
satz 6, die aus einem Grundbudget und ei-
nem Innovationsbudget besteht, erfolgt un-
ter Berücksichtigung der in der Vereinba-
rung nach § 11 Absatz 1 Satz 4 und der 
Zielvereinbarung nach § 11 Absatz 2 ge-
troffenen Regelungen. Für die Zuweisung 
der Mittel sind insbesondere der Grad der 
Zielerreichung, die wirksame Verwendung 
der Haushaltsmittel, die Belebung des hoch-
schulinternen Wettbewerbes und des Wett-
bewerbes zwischen den Hochschulen sowie 
Fortschritte bei der Durchsetzung der Chan-
cengleichheit von Frauen und Männern zu 
berücksichtigen. Bei der Verteilung der Mit-
tel innerhalb der Hochschule gilt Satz 2 ent-
sprechend. Art und Umfang der von den 
Grundeinheiten der Hochschule nach § 2 
Absatz 2 und den Zentralen Einrichtungen 
nach §§ 98 und 99 zu erbringenden Leistun-
gen sowie die Verwendung der zugewiese-
nen Mittel sind regelmäßig in Zielvereinba-
rungen zwischen dem Rektorat und der je-
weils zuständigen Leitung festzulegen und 
zu überprüfen. 
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(8) Die Hochschulen können zur Si-
cherung ihrer Liquidität zinslose Kredite bei 
der Hauptkasse des Freistaates Sachsen 
aufnehmen (Kassenverstärkungskredite). 
Diese müssen jeweils zum Jahresende aus-
geglichen werden. Im Übrigen sind die Auf-
nahme von Krediten, die Gewährung von 
Darlehen sowie die Übernahme von Bürg-
schaften, Garantien und sonstigen Gewähr-
leistungen ausgeschlossen. Dies gilt nicht 
für Rechtsgeschäfte, die die Hochschule mit 
Einwilligung des Staatsministeriums der Fi-
nanzen und des Staatsministeriums für 
Rechnung eines nicht rechtsfähigen Son-
dervermögens der Hochschule eingeht. Die 
Haftung der Hochschule ist in diesem Fall 
auf das Sondervermögen zu beschränken; 
darauf muss die Hochschule den Vertrags-
partner vor Abschluss des Rechtsgeschäfts 
hinweisen. Die Einwilligung darf nur erteilt 
werden, wenn das jeweilige Rechtsgeschäft 
nach Art und Umfang der sachgerechten Er-
füllung von Aufgaben des Sondervermö-
gens dient. Sie kann unter Bedingungen o-
der Auflagen erteilt werden. 

(9) Der Freistaat Sachsen stellt der
Hochschule zur Erfüllung ihrer Aufgaben un-
entgeltlich Liegenschaften zur Verfügung. 
Die Liegenschaften verbleiben im Eigentum 
des Freistaates Sachsen. Dem Staatsbe-
trieb Sächsisches Bau- und Immobilienma-
nagement obliegt die Unterbringung der 
Hochschulen und die Bewirtschaftung der 
Liegenschaften nach der RLBau Sachsen – 
Ausgabe 2018 vom 18. Dezember 2018 
(SächsABl. SDr. 2019 S. S 2), die durch die 
Verwaltungsvorschrift vom 9. Juni 2021 
(SächsABl. S. 781) geändert worden ist, zu-
letzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift 
vom 6. Dezember 2021 
(SächsABl. SDr. S. S 178), in der jeweils 
geltenden Fassung. 

(10) Drittmittel sind im Jahresabschluss
nachzuweisen. Dies gilt auch, wenn sie ei-
nem Mitglied der Hochschule mit der Maß-
gabe, persönlich über ihre Verwendung zu 
bestimmen, zur Verfügung gestellt werden. 
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(11) Das Staatsministerium kann die
Einwerbung, Annahme, Verwaltung und 
Verwendung von Drittmitteln an den Hoch-
schulen durch Rechtsverordnung regeln. 
Die Hochschulen können dies in eigenen 
Ordnungen regeln. 

§ 13 § 13

Gebühren und Entgelte u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschule erhebt keine Ge-
bühren für das Studium einer Studentin oder 
eines Studenten 

1. bis zu ihrem oder seinem ersten berufs-
qualifizierenden Hochschulabschluss
oder ersten staatlichen oder kirchlichen
Studienabschluss (Erststudium) und

2. bis zu ihrem oder seinem ersten Hoch-
schulabschluss in einem Masterstudi-
engang auf der Grundlage eines Erst-
studiums (konsekutiver Masterstudien-
gang) sowie

3. für ihr oder sein erstes Graduierten- o-
der Meisterschülerstudium nach § 43,

soweit sich aus den nachfolgenden Absät-
zen nichts Abweichendes ergibt. 

(2) Sofern die Regelstudienzeit in ei-
nem Studiengang nach Absatz 1 Nummer 1 
und 2 um mehr als vier Semester überschrit-
ten wird, wird für jedes weitere Semester 
eine Gebühr von 500 Euro erhoben, es sei 
denn, die Studentin oder der Student hat die 
Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Die 
Gebühr entsteht mit der Rückmeldung. Die 
§§ 8 und 17 Absatz 5 sowie die §§ 18, 21
und 23 des Sächsischen Verwaltungskos-
tengesetzes vom 5. April 2019 (Sächs-
GVBl. S. 245), in der jeweils geltenden Fas-
sung, finden entsprechende Anwendung.
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(3) Für Studentinnen und Studenten,
die keine Staatsangehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union sind, kön-
nen die Hochschulen in den in Absatz 1 
Nummer 1 und 2 genannten Studiengängen 
Gebühren erheben, wenn sie für diesen Per-
sonenkreis ein Stipendienprogramm anbie-
ten. 

(4) Für ein Studium, das kein Studium
nach Absatz 1 Nummer 1 oder 2 ist, kann 
die Hochschule Gebühren erheben, wenn 
die Studentin oder der Student bereits über 
einen Hochschulabschluss oder staatlichen 
oder kirchlichen Studienabschluss verfügt 
(bisheriges Studium). In diesem Fall soll die 
Gebühr erhoben werden, soweit die Ge-
samtdauer des Studiums die Regelstudien-
zeit ihres oder seines bisherigen Studiums 
um sechs Semester überschreitet, es sei 
denn, die Studentin oder der Student hat die 
Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

(5) Die Hochschule erhebt für ein Stu-
dium Gebühren, wenn der Studiengang 
nach Maßgabe eines Programmes der Eu-
ropäischen Union, das die Gebührenerhe-
bung vorsieht, gefördert werden soll. Ent-
scheidet die Europäische Union, dass der 
Studiengang nicht gefördert oder die Förde-
rung eingestellt wird, werden mit Beginn des 
Wintersemesters des auf die Entscheidung 
folgenden Kalenderjahres für das Studium 
keine Gebühren mehr erhoben. 

(6) Die Hochschule soll Gebühren er-
heben 

1. für die Teilnahme an weiterbildenden
Studiengängen nach § 39 Absatz 2 und
am Fernstudium sowie von Gasthöre-
rinnen und Gasthörern,

2. für die Teilnahme an weiterbildenden
Studien nach § 39 Absatz 1,

3. für die Prüfung nach § 38 Absatz 2 von
Kenntnissen, die extern erworben wur-
den,

4. für Leistungen des Studienkollegs nach
§ 24,
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5. für die Unterrichtung besonders begab-
ter Kinder in Nachwuchsförderklassen
der Kunsthochschulen, soweit die Kin-
der nicht Schülerinnen und Schüler ei-
ner der Kunsthochschule zugeordneten
Schule sind, und für die Betreuung min-
derjähriger Studentinnen und Studen-
ten sowie Schülerinnen und Schüler im
Internat der Palucca Hochschule für
Tanz Dresden.

(7) Die Hochschule soll Gebühren o-
der privatrechtliche Entgelte für Sonderleis-
tungen, die Nutzung ihrer Einrichtungen so-
wie bestimmte Leistungen der Hochschul-
bibliotheken und Hochschularchive, insbe-
sondere die Fernleihe, Recherchen durch 
das Bibliothekspersonal und das Anfertigen 
von Reproduktionen, erheben. Die Ab-
sätze 1 bis 4 bleiben unberührt. 

(8) Die Hochschule bestimmt die ge-
bühren- oder entgeltpflichtigen Tatbestände 
und die Höhe der Gebühren und Entgelte 
nach den Absätzen 3 bis 7 sowie die Vo-
raussetzungen für Erlass, Ratenzahlung o-
der Stundung der Gebühren oder des Ent-
geltes in einer Hochschulgebühren- und 
Entgeltordnung. Sie setzt die Gebühren fest 
und regelt die Entgelte. Die Gebühren und 
Entgelte sind so zu bemessen, dass der 
Aufwand der Hochschule sowie der Nutzen, 
der wirtschaftliche Wert oder die sonstige 
Bedeutung der Leistung für den Leistungs-
empfänger angemessen berücksichtigt wer-
den. Die nach den Absätzen 2 bis 7 erhobe-
nen Gebühren und Entgelte verbleiben der 
jeweiligen Hochschule und sind insbeson-
dere für Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lehre zu verwenden. Auslagen sind der 
Hochschule zu erstatten. Die Regelungen in 
§ 7 Absatz 4, den §§ 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17
Absatz 1 und 3 bis 5 sowie in den §§ 18, 19
und 21 bis 23 des Sächsischen Verwal-
tungskostengesetzes gelten entsprechend,
soweit dieses Gesetz keine abweichende
Regelung trifft.
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(9) Die Absätze 7 und 8 gelten für die
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden entspre-
chend. Die Gebühren- und Entgeltordnung 
erlässt die Generaldirektorin oder der Gene-
raldirektor der Sächsischen Landesbiblio-
thek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden. 

§ 14 § 14

Grundordnung, Ordnungen u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschule gibt sich eine
Grundordnung nach Maßgabe dieses Ge-
setzes. Die Grundordnung bestimmt die 
Grundsätze, nach denen die innere Struktur 
der Hochschule unterhalb der zentralen 
Ebene nach Teil 7 und die innere Organisa-
tion ausgestaltet sind. 

(2) Die Hochschule legt dem Staatsmi-
nisterium die Grundordnung oder Änderun-
gen der Grundordnung unverzüglich nach 
dem Beschluss gemäß § 86 Absatz 2 Satz 1 
vor. Diese tritt in Kraft, wenn das Staatsmi-
nisterium nicht innerhalb von vier Monaten 
aus Rechtsgründen eine Änderung fordert. 
Entscheidungen nach § 3 Absatz 2 bedür-
fen der Einwilligung des Staatsministeriums. 

(3) Ordnungen, die akademische An-
gelegenheiten von fakultätsübergreifender 
Bedeutung regeln, erlässt der Senat im Be-
nehmen mit dem Rektorat. Hierzu gehören 
insbesondere Ordnungen über die Auswahl 
der Studienbewerberinnen und Studienbe-
werber, die Eignungsfeststellung, Zulas-
sung und Immatrikulation von Studienbe-
werberinnen und Studienbewerbern, die Be-
urlaubung und Exmatrikulation von Studen-
tinnen und Studenten sowie den Studienjah-
resablauf. 
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(4) Ordnungen, die Angelegenheiten
nur einer Fakultät regeln, insbesondere Stu-
dien-, Prüfungs-, Promotions- und Habilitati-
onsordnungen, erlässt der Fakultätsrat; Prü-
fungs- und Studienordnungen können in ei-
ner Ordnung erlassen werden. Der Senat 
kann im Benehmen mit den Fakultäten für 
die Ordnungen nach Satz 1 Rahmenord-
nungen für eine einheitliche Verfahrens-
weise aller Fakultäten erlassen. Soweit die-
ses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten 
für die Rahmenordnungen die Regelungen 
dieses Gesetzes über die Ordnungen der 
Fakultäten entsprechend. Sollen Regelun-
gen unmittelbar gelten, wird dies in der Rah-
menordnung kenntlich gemacht. Die Rah-
menordnungen und die Ordnungen der Fa-
kultäten bedürfen der Genehmigung des 
Rektorates. 

(5) Andere Ordnungen erlässt das
Rektorat. Die Hochschulgebühren- und -
entgeltordnung erlässt es im Benehmen, die 
Ordnung über Wahlen an der Hochschule 
und die Berufungsordnung im Einverneh-
men mit dem Senat. 

(6) Ordnungen der Hochschule wer-
den öffentlich bekannt gemacht; die Art der 
Bekanntmachung regelt die Hochschule in 
der Grundordnung. 

§ 15 § 15

Verarbeitung personenbezogener Daten u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschule darf personenbe-
zogene Daten ihrer Mitglieder und Angehö-
rigen, ihrer Studienbewerberinnen und Stu-
dienbewerber, ihrer Prüfungskandidatinnen 
und Prüfungskandidaten, ihrer Gasthörerin-
nen und Gasthörer sowie ihrer ehemaligen 
Mitglieder verarbeiten, soweit dies erforder-
lich ist für 

1. den Zugang zum Studium und dessen
Durchführung,

2. die Zulassung zu Prüfungen und deren
Durchführung, auch in digitaler Form,
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3. die Zulassung zur Promotion oder Ha-
bilitation und deren Durchführung, auch
in digitaler Form,

4. die Evaluation von Forschung und
Lehre nach § 9,

5. die Feststellung der Leistung ihrer Mit-
glieder und Angehörigen,

6. die Erfüllung von Weisungsaufgaben o-
der Aufgaben der akademischen
Selbstverwaltung,

7. die Entwicklungsplanung,

8. Leistungsbewertungen für die hoch-
schulinterne Mittelvergabe und Steue-
rung,

9. den Abschluss von Zielvereinbarungen,

10. die Kontaktpflege mit ehemaligen Mit-
gliedern oder

11. die Umsetzung des Gleichstellungszie-
les.
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Die Hochschule hat für die Analyse von Stu-
dienverläufen aggregierte Daten zu verar-
beiten. Sie darf personenbezogene Daten 
ehemaliger Absolventinnen und Absolven-
ten verarbeiten, soweit dies für die Kontakt-
pflege erforderlich ist. Eine Verarbeitung 
durch die Hochschule für Zwecke der Kon-
taktpflege ehemaliger Absolventinnen und 
Absolventen untereinander oder mit Dritten 
ist nur zulässig, soweit die betroffenen Per-
sonen hierin eingewilligt haben. Die Hoch-
schule darf personenbezogene Daten ehe-
maliger Absolventinnen und Absolventen 
verarbeiten, soweit dies für die Einholung ei-
ner Einwilligung nach Satz 4 erforderlich ist. 
Behörden, die staatliche Prüfungen nach 
§ 36 Absatz 1 abnehmen, sind verpflichtet,
der Hochschule die zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlichen personenbezogenen
Daten zu übermitteln. Die Hochschule darf
Daten verarbeiten, die ihr aus den unter
Satz 1 Nummer 1 bis 5 und 11 genannten
Gründen übermittelt werden, soweit dies
zum Erreichen des Zweckes der Übermitt-
lung erforderlich ist.

(2) Mitglieder und Angehörige der
Hochschule sind verpflichtet, ihre personen-
bezogenen Daten anzugeben, soweit dies 
zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 
erforderlich ist. Die Befragung von Studen-
tinnen und Studenten nach § 9 Absatz 3 
Satz 7 hat so zu erfolgen, dass Antworten 
und Auswertungen keine Rückschlüsse auf 
die Identität der befragten Person zulassen. 
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(3) Der Senat regelt nach Anhörung
des Rektorates, der Fakultäten, der oder 
des Datenschutzbeauftragten der Hoch-
schule und, soweit Daten der Studentinnen 
und Studenten betroffen sind, des Studen-
tenrates durch Ordnung, welche Daten nach 
Absatz 1 verarbeitet werden dürfen, welche 
Organe, Gremien, Kommissionen, Amtsträ-
gerinnen und Amtsträger der Hochschule 
welche Daten verarbeiten dürfen sowie das 
Verfahren der Verarbeitung dieser Daten. 
Für Prüfungen in digitaler Form muss die 
Ordnung allgemeine Regelungen für ein da-
tenschutzkonformes Prüfungsverfahren ent-
halten. Dabei ist insbesondere sicherzustel-
len, dass die Teilnahme an eine Prüfung in 
digitaler Form unter Videoaufsicht freiwillig 
ist. Eine Aufzeichnung der Prüfung in digita-
ler Form oder anderweitige Speicherung der 
Bild- oder Tondaten ist unzulässig, soweit 
sie nicht zur Durchführung der Prüfung in di-
gitaler Form unter Videoaufsicht erforderlich 
ist; die Verbindungsdaten sind unverzüglich 
zu löschen. Weiteres kann in den Prüfungs-
ordnungen, Promotionsordnungen und Ha-
bilitationsordnungen geregelt werden. So-
weit dies für Zwecke der Förderung von 
Wirtschaft, Kunst oder Kultur erforderlich ist, 
ist eine Übermittlung der Daten nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 10 an andere Stellen 
zulässig. 

(4) Die Studentenschaft darf perso-
nenbezogene Daten ihrer Mitglieder verar-
beiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben nach § 25 Absatz 3 erforderlich ist. Ent-
sprechendes gilt für die Studentenwerke. 

(5) Die Grundrechte auf Datenschutz
aus Artikel 33 Satz 1 und 2 der Verfassung 
des Freistaates Sachsen werden insoweit 
eingeschränkt. 
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T e i l  2 T e i l  2

S t u d i u m  u n d  L e h r e S t u d i u m  u n d  L e h r e

A b s c h n i t t  1 A b s c h n i t t  1

S t u d i u m S t u d i u m

§ 16 § 16

Studienziel u n v e r ä n d e r t

(1) Studium und Lehre sollen die Stu-
dentinnen und Studenten auf ein berufliches 
Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihnen die er-
forderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Methoden so vermitteln, dass sie 
zu wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Arbeit, zu selbständigem Denken, zum ge-
sellschaftlichen Engagement und zu verant-
wortlichem Handeln in einem freiheitlichen, 
demokratischen und sozialen Rechtsstaat 
befähigt werden sowie die Bildung für nach-
haltige Entwicklung und die Persönlichkeits-
entwicklung fördern. Sie sollen die Grund-
lage für berufliche Entwicklungsmöglichkei-
ten schaffen und zu eigenständiger Weiter-
bildung befähigen. Die Hochschulen geben 
sich ein Leitbild für die Lehre, das sich in 
Studium und Lehre widerspiegelt sowie indi-
vidualisierte Bildungswege und einen mög-
lichst hohen Anteil erfolgreicher Studienab-
schlüsse befördert. 

(2) Weiterbildende Studien dienen der
Erneuerung, Erweiterung oder Vertiefung 
des Wissens und Könnens. 
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§ 17 § 17

Lehrangebot Lehrangebot 

(1) Die Hochschule sichert ihr Lehran-
gebot auf der Grundlage einer Studienpla-
nung. Sie fördert die Möglichkeiten des 
Selbststudiums und ermöglicht den Studen-
tinnen und Studenten die Mitwirkung an der 
Organisation der Lehre. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die Fakultäten übertragen ihren in
der Lehre tätigen Mitgliedern und Angehöri-
gen unter Beachtung der für deren Dienst-
verhältnisse geltenden Bestimmungen die 
zur Verwirklichung des Lehrangebotes er-
forderlichen Aufgaben. Sie beachten dabei 
den nach Art und Umfang der übertragenen 
Lehrverpflichtungen erforderlichen Aufwand 
und die Beanspruchung durch sonstige 
dienstliche Aufgaben. 

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Zur Erprobung von Reformmodel-
len können nach § 14 Absatz 4 besondere 
Studien- und Prüfungsordnungen erlassen 
werden, die neben bestehende Ordnungen 
treten. Sie können in einer Ordnung erlas-
sen werden und in besonders gelagerten 
Fällen von den §§ 35 und 37 abweichen. 
Der Senat soll die Erprobung von Reform-
modellen nach einer in den besonderen Stu-
dien- und Prüfungsordnungen festgelegten 
Frist begutachten. 

(3) Zur Erprobung von Reformmodel-
len können nach § 14 Absatz 4 besondere 
Studien- und Prüfungsordnungen erlassen 
werden, die neben bestehende Ordnungen 
treten. Sie können in einer Ordnung erlas-
sen werden und in besonders gelagerten 
Fällen von § 35, § 36 Absatz 3 Satz 2 bis 6 
und Absatz 4 Satz 2 bis 4 sowie § 37  ab-
weichen. Der Senat soll die Erprobung von 
Reformmodellen nach einer in den beson-
deren Studien- und Prüfungsordnungen 
festgelegten Frist begutachten. 

(4) Die Hochschule kann mit Einwil-
ligung des Staatsministeriums innerhalb 
geeigneter Studiengänge ein Orientie-
rungsstudium anbieten, das insbeson-
dere zur fachlichen Orientierung in das 
Studium einführt und die Studienein-
gangsphase strukturiert sowie Ergän-
zungskurse umfassen und Maßnahmen 
zur Verbesserung des Studienerfolgs 
vorsehen kann. Sie hat das Orientie-
rungsstudium regelmäßig zu evaluieren. 
Das Nähere regelt der Fakultätsrat durch 
Ordnung im Benehmen mit dem Senat 
und informiert ihn über die Evaluierung. 
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§ 18 § 18

Hochschulzugang u n v e r ä n d e r t

(1) Deutsche im Sinne des Arti-
kels 116 des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland sind zu einem 
Hochschulstudium berechtigt, wenn sie die 
erforderliche Qualifikation nachweisen und 
kein Versagungsgrund nach § 19 Absatz 2 
und 3 vorliegt. Andere Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger sind Deutschen gleichge-
stellt, wenn sie die Voraussetzungen nach 
Satz 1 erfüllen und die für das Studium er-
forderlichen Sprachkenntnisse nachweisen. 
Rechtsvorschriften, die weitere Personen 
Deutschen gleichstellen, bleiben unberührt. 
Studienbewerberinnen und Studienbewer-
bern, die nicht Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürger sind, kann der Zugang zum Stu-
dium gewährt werden, sofern sie durch aus-
ländische Bildungsnachweise eine ver-
gleichbare Qualifikation nachweisen.  

(2) Die für den Zugang zu einem Stu-
dium, das zu einem ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss führt, erforderliche Quali-
fikation wird nachgewiesen durch 

1. die allgemeine Hochschulreife,

2. die fachgebundene Hochschulreife o-
der

3. die Fachhochschulreife.

Der Nachweis nach Satz 1 Nummer 1 be-
rechtigt zum Studium an allen Hochschulen, 
der Nachweis nach Satz 1 Nummer 2 zum 
Studium an allen Hochschulen in der ent-
sprechenden Fachrichtung, der Nachweis 
nach Satz 1 Nummer 3 zum Studium an 
Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten. 
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(3) Die Inhaberinnen und Inhaber der
nachfolgend genannten Abschlüsse der be-
ruflichen Aufstiegsfortbildung verfügen nach 
einem Beratungsgespräch an der Hoch-
schule, an der ein Studium begonnen wer-
den soll, über den Hochschulzugang nach 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 1: 

1. Meisterprüfung aufgrund einer Rechts-
verordnung nach §§ 45, 51a und 122
der Handwerksordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 24. Septem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I
S. 2095), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 9. November 2022
(BGBl. I S. 2009) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung,

2. Fortbildungsabschluss auf der Grund-
lage einer Fortbildungsordnung nach
§ 53 des Berufsbildungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4.
Mai 2020 (BGBl. I S. 920), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.
Juli 2022 (BGBl. I S. 1174) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, nach § 42 der Handwerksord-
nung oder von Fortbildungsprüfungsre-
gelungen nach § 54 des Berufsbil-
dungsgesetzes oder § 42a der Hand-
werksordnung, sofern der Lehrgang
mindestens 400 Unterrichtsstunden
umfasst,

3. staatliches Befähigungszeugnis für den
nautischen oder technischen Schiffs-
dienst nach der Seeleute-Befähigungs-
verordnung vom 8. Mai 2014 (BGBl. I
S. 460), die zuletzt durch Artikel 1 der
Verordnung vom 28. Juli 2021 (BGBl. I
S. 3236) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung,
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4. Abschluss von Fachschulen entspre-
chend der Rahmenvereinbarung über
Fachschulen (Beschluss der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 7. November 2002
in der Fassung vom 16. Dezember
2021, veröffentlicht unter Nummer 430
der Sammlung der Beschlüsse der
Ständigen Konferenz der Kultusminis-
ter der Länder in der Bundesrepublik
Deutschland, Köln, Wolters Kluwer,
2013), in der jeweils aktuellen Fassung,

5. Abschluss aufgrund einer vergleichba-
ren landesrechtlichen Fortbildungsre-
gelung für Berufe im Gesundheitswe-
sen sowie im Bereich der sozialpflege-
rischen und sozialpädagogischen Be-
rufe.

(4) Die für den Zugang zu einem Stu-
dium erforderliche Qualifikation nach Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 kann auch durch 
andere berufliche Fortbildungsabschlüsse 
als die in Absatz 3 genannten nachgewie-
sen werden, wenn sie durch die Hochschule 
als gleichwertig anerkannt sind. Die Aner-
kennung setzt voraus, dass die berufliche 
Fortbildung auf einer mindestens zweijähri-
gen Berufsausbildung aufbaut, eine Auf-
stiegsfortbildung beinhaltet, mindes-
tens 400 Unterrichtsstunden umfasst und in 
Inhalt und Ausbildungstiefe einer Meister-
prüfung entspricht. Gleiches gilt für Fortbil-
dungen, die an Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademien angeboten werden und 
in Inhalt und Ausbildungstiefe einer Meister-
prüfung entsprechen. Die Inhaberin oder der 
Inhaber des anerkannten beruflichen Fort-
bildungsabschlusses nimmt ein Beratungs-
gespräch an der Hochschule, an der ein 
Studium begonnen werden soll, wahr. 
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(5) Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber, die eine mindestens zweijäh-
rige staatlich geregelte Berufsausbildung 
abgeschlossen haben und über eine drei-
jährige Berufserfahrung im erlernten Beruf 
verfügen sowie ein Beratungsgespräch an 
der Hochschule, an der ein Studium begon-
nen werden soll, wahrgenommen haben, 
verfügen über die fachgebundene Hoch-
schulzugangsberechtigung, sofern sie die 
entsprechende Hochschulzugangsprüfung 
dieser Hochschule bestanden haben. 

(6) Die Anforderungen an die Hoch-
schulzugangsprüfung sind so zu gestalten, 
dass deren Bestehen die grundsätzliche Be-
fähigung der Studienbewerberin oder des 
Studienbewerbers nachweist, das Studium 
nach Maßgabe der Studien- und Prüfungs-
ordnung innerhalb der Regelstudienzeit er-
folgreich abzuschließen. Sie besteht aus ei-
nem mündlichen und schriftlichen Teil. Das 
Nähere, insbesondere Form, Inhalt und Um-
fang der zu erbringenden Prüfungsleistun-
gen, die Bewertungskriterien, die Zusam-
mensetzung der Prüfungskommission, das 
Verfahren bei Unregelmäßigkeiten während 
der Prüfung und die Wiederholbarkeit der 
Prüfung regeln die Hochschulen durch Ord-
nung. 

(7) Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber mit Fachhochschulreife können 
nach einem Studium von zwei Semestern, in 
dem sie die geforderten Leistungsnach-
weise erbracht haben, in dem entsprechen-
den oder in einem fachlich verwandten Stu-
diengang an einer Universität weiter studie-
ren. Absolventinnen und Absolventen eines 
Studiums an einer deutschen Hochschule 
besitzen eine der allgemeinen Hochschul-
reife entsprechende Qualifikation. 
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(8) Sofern andere Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland weitergehende 
Regelungen für den Hochschulzugang der 
in der beruflichen Bildung Qualifizierten ge-
troffen haben, werden diese Hochschulzu-
gangsberechtigungen nach einem Studium 
von zwei Semestern an einer Hochschule 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 oder einer staat-
lich anerkannten Hochschule, in dem die ge-
forderten Leistungsnachweise erbracht wor-
den sind, zum Zwecke des Weiterstudiums 
in dem entsprechenden oder in einem fach-
lich verwandten Studiengang anerkannt. 

(9) Für den Zugang zum Studium kann
zusätzlich auch der Nachweis einer berufs-
praktischen Ausbildung oder Tätigkeit oder 
von Fremdsprachenkenntnissen verlangt 
werden, wenn der Studiengang dies erfor-
dert. 

(10) Soweit für einen künstlerischen
Studiengang praktische Fähigkeiten erfor-
derlich sind, können Hochschulen zusätz-
lich zur Hochschulzugangsberechtigung 
nach Absatz 2 bis 5, 7 und 8 den Nachweis 
einer entsprechenden Ausbildung oder Tä-
tigkeit verlangen. 

(11) Für den Zugang zu einem Master-
studiengang ist ein erster berufsqualifizie-
render Hochschulabschluss oder ein Ab-
schluss einer staatlichen oder staatlich an-
erkannten Berufsakademie nachzuweisen. 
Das gilt nicht für Masterstudiengänge an 
Kunsthochschulen, die nicht dem Erwerb ei-
nes wissenschaftlichen Abschlusses die-
nen, sofern die erforderliche Qualifikation 
auf andere Weise nachgewiesen wird. Die 
Hochschule kann in der Studienordnung 
fachspezifische Zulassungsvoraussetzun-
gen festlegen. 
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(12) Für den Zugang zu einem künstle-
rischen Studiengang kann bei besonderer 
künstlerischer Eignung auf den Nachweis 
der erforderlichen Qualifikation nach Ab-
satz 2 verzichtet werden. Für die Zulassung 
zu einem künstlerischen, sportwissen-
schaftlichen oder sprachwissenschaftlichen 
Studiengang soll die Hochschule zum Nach-
weis der erforderlichen Qualifikation eigene 
Leistungserhebungen durchführen. Die Im-
matrikulation in einen künstlerischen Studi-
engang kann auf Probe vorgenommen wer-
den. 

(13) Die Hochschule entscheidet über
die Anerkennung ausländischer Bildungs-
nachweise als Hochschulzugangsberechti-
gung nach Absatz 1 Satz 4. Sie kann von 
der Studienbewerberin oder dem Studien-
bewerber die Vorlage einer gutachtlichen 
Stellungnahme einer vom Staatsministe-
rium anerkannten Gutachterstelle für aus-
ländische Bildungsnachweise verlangen. 

§ 19 § 19

Immatrikulation u n v e r ä n d e r t

(1) Mit der Immatrikulation wird die
Studienbewerberin oder der Studienbewer-
ber Mitglied der Hochschule. Die Immatriku-
lation erfolgt in der Regel nur für einen Stu-
diengang. Das Nähere regelt die Hoch-
schule durch Ordnung. Die Ordnung kann 
für besondere Fälle vorsehen, dass befristet 
immatrikuliert werden kann. 

(2) Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerbern ist die Immatrikulation in einen 
Studiengang zu versagen, wenn sie 

1. keine Zugangsvoraussetzung zum Stu-
dium nach § 18 erfüllen,

2. für einen zulassungsbeschränkten Stu-
diengang nicht zugelassen werden,

3. nicht nachweisen, dass sie krankenver-
sichert oder von der Krankenversiche-
rungspflicht befreit sind,
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4. die Erfüllung der im Zusammenhang mit
der Immatrikulation entstehenden ge-
setzlichen Verpflichtungen zur Zahlung
von Gebühren oder Beiträgen nicht
nachweisen,

5. bereits an einer deutschen Hochschule
immatrikuliert sind und ein Parallelstu-
dium für das Studienziel nicht zweck-
mäßig ist,

6. eine für den Abschluss des gewählten
Studienganges erforderliche Prüfung
endgültig nicht bestanden haben,

7. im gewählten Studiengang oder einem
Studiengang mit gleicher fachlicher
Ausrichtung an einer deutschen Hoch-
schule innerhalb von vier Fachsemes-
tern keine in der Prüfungsordnung vor-
gesehene Prüfungsleistung erbracht
haben,

8. die Abschlussprüfung des Studiengan-
ges bereits bestanden haben,

9. für einen dualen Studiengang keinen
notwendigen Ausbildungsvertrag mit ei-
ner von der Hochschule zugelassenen
Ausbildungsstätte nachweisen; der
Ausbildungsvertrag muss den von der
Hochschule aufgestellten Grundsätzen
für die Ausgestaltung der Vertragsver-
hältnisse entsprechen.

(3) Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerbern kann die Immatrikulation ins-
besondere versagt werden, wenn sie 

1. die für die Immatrikulation geltenden
Verfahrensvorschriften nicht einhalten,

2. nach den Regelungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches unter Betreuung stehen,

3. für bestimmte Fachsemester nicht ein-
geschrieben werden können,

4. nicht die erforderlichen Sprachkennt-
nisse nachweisen,
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5. an einer Krankheit leiden, die die Ge-
sundheit anderer Studentinnen und
Studenten ernstlich gefährden könnte
oder den Studienbetrieb beeinträchtigt;
zur Überprüfung kann die Vorlage eines
amtsärztlichen Zeugnisses verlangt
werden,

6. wegen einer vorsätzlich begangenen
Straftat zu einer Freiheitsstrafe von
mindestens einem Jahr rechtskräftig
verurteilt worden sind, die Verurteilung
noch der unbeschränkten Auskunft un-
terliegt und nach Art der Straftat eine
Gefährdung oder Störung des Studien-
betriebes zu befürchten ist.

§ 20 § 20

Gasthörerinnen und Gasthörer, Frühstu-
dentinnen und Frühstudenten 

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschule kann Gasthörerin-
nen und Gasthörer zu einzelnen Lehrveran-
staltungen zulassen, auch wenn diese die 
Hochschulzugangsberechtigung nach § 18 
nicht nachweisen. 

(2) Schülerinnen und Schüler, die
nach dem einvernehmlichen Urteil von 
Schule und Hochschule eine besondere Be-
gabung aufweisen, können als Frühstuden-
tin oder Frühstudent zu Lehrveranstaltun-
gen und Prüfungen zugelassen werden. Vor 
der Zulassung sind sie als Frühstudentin o-
der Frühstudent zu immatrikulieren. § 19 fin-
det keine Anwendung. Frühstudentinnen 
und Frühstudenten haben kein Wahlrecht 
an der Hochschule. Kunsthochschulen kön-
nen Nachwuchsförderklassen für Schülerin-
nen und Schüler einrichten. Erzielte Stu-
dien- und Prüfungsleistungen sind auf An-
trag in einem späteren Studium anzuerken-
nen, wenn sie dortigen Erfordernissen 
gleichwertig sind. 
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§ 21 § 21

Rückmeldung, Beurlaubung, Fristenbe-
rechnung 

Rückmeldung, Beurlaubung, Fristenbe-
rechnung 

(1) Die Studentinnen und Studenten
haben sich zu jedem Semester form- und 
fristgerecht zum Weiterstudium anzumelden 
(Rückmeldung). 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Auf Antrag können Studentinnen
und Studenten aus wichtigem Grund vom 
Studium beurlaubt werden. Eine Beurlau-
bung soll die Zeit von insgesamt zwei Se-
mestern nicht überschreiten; dies gilt nicht 
für die Beurlaubung zum Zwecke eines Stu-
dienaufenthalts im Ausland. Für eine Beur-
laubung wegen Inanspruchnahme von Mut-
terschutz und Elternzeit sowie für Zeiten von 
Beschäftigungsverboten gelten in der je-
weils geltenden Fassung die Bestimmungen 
des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1228), das durch Artikel 57 
Absatz 8 des Gesetzes vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2652) geändert worden ist, 
und des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), 
das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert 
worden ist, entsprechend. Studentinnen und 
Studenten können zur Betreuung eigener 
Kinder bis zu vier Semester beurlaubt wer-
den, wenn sie nicht bereits nach Satz 3 be-
urlaubt sind. Die Zeiten der Beurlaubung 
werden nicht auf die Regelstudienzeit ange-
rechnet. Das Nähere, insbesondere zu den 
Beurlaubungsgründen, regeln die Hoch-
schulen durch Ordnung. 

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die Hochschule soll beurlaubten
Studentinnen und Studenten ermöglichen, 
Studien- und Prüfungsleistungen zu erbrin-
gen. 

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Haben Studentinnen oder Studen-
ten während einer Wahl- oder Bestellungs-
periode in den Organen der Hochschule, der 
Studentenschaft, des Studentenwerkes 
oder in der Studienkommission mitgewirkt o-
der waren sie als Gleichstellungsbeauf-
tragte tätig, wird ihnen eine Studienzeit von 
einem Semester nicht auf die Regelstudien-
zeit angerechnet. Für jede weitere Wahl- o-
der Bestellungsperiode wird ein weiteres 
Semester nicht angerechnet, insgesamt 
höchstens drei Semester. 

(4) Haben Studentinnen oder Studen-
ten während einer Wahl- oder Bestellungs-
periode in den Organen der Hochschule, der 
Studentenschaft, des Studentenwerkes 
oder in der Studienkommission mitgewirkt o-
der waren sie als Gleichstellungsbeauf-
tragte oder Beauftragte für Studentinnen 
und Studenten mit Behinderungen oder 
chronischen Krankheiten tätig, wird ihnen 
eine Studienzeit von einem Semester nicht 
auf die Regelstudienzeit angerechnet. Für 
jede weitere Wahl- oder Bestellungsperiode 
wird ein weiteres Semester nicht angerech-
net, insgesamt höchstens drei Semester. 

(5) Eine Fristüberschreitung, die die
Studentin oder der Student nicht zu vertre-
ten hat, ist bei der Berechnung der Zeiten für 
Beurlaubungen und der Fristen im Prü-
fungsverfahren nicht einzubeziehen. Die 
Studienzeit, die durch eine solche Fristüber-
schreitung entsteht, wird nicht auf die Regel-
studienzeit angerechnet. 

(5) u n v e r ä n d e r t

§ 22 § 22

Exmatrikulation Exmatrikulation 

(1) Die Exmatrikulation wird in der Re-
gel zum Ende des Semesters wirksam, in 
dem sie ausgesprochen wird. Mit der Ex-
matrikulation endet die Mitgliedschaft der 
Studentin oder des Studenten in der Hoch-
schule. Das Nähere regelt die Hochschule 
durch Ordnung. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Studentinnen und Studenten sind
zu exmatrikulieren, wenn sie 

(2) Studentinnen und Studenten sind
zu exmatrikulieren, wenn sie 

1. dies beantragen, 1. u n v e r ä n d e r t

2. die Abschlussprüfung bestanden haben
und nicht in einem anderen Studien-
gang immatrikuliert sind,

2. u n v e r ä n d e r t

3. ein weiterbildendes Studium, das keine
Abschlussprüfung vorsieht, beendet
haben,

3. u n v e r ä n d e r t
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4. die Immatrikulation durch Zwang, arg-
listige Täuschung oder Bestechung her-
beigeführt haben,

4. u n v e r ä n d e r t

5. in einem zulassungsbeschränkten Stu-
diengang immatrikuliert sind und ihre
Zulassung durch einen unanfechtbaren
oder sofort vollziehbaren Bescheid zu-
rückgenommen oder widerrufen wor-
den ist,

5. u n v e r ä n d e r t

6. bestandskräftig von der Rückmeldung
ausgeschlossen worden sind,

6. u n v e r ä n d e r t

7. die Abschlussprüfung oder eine in der
Prüfungsordnung vorgesehene Prü-
fungsleistung, die für das Bestehen der
Abschlussprüfung erforderlich ist, end-
gültig nicht bestanden haben und nicht
in einem anderen Studiengang immatri-
kuliert sind,

7. u n v e r ä n d e r t

8. nach § 19 Absatz 2 nicht immatrikuliert
werden durften.

8. nach § 19 Absatz 2 nicht immatrikuliert
werden dürften.

(3) Studentinnen und Studenten kön-
nen exmatrikuliert werden, wenn 

(3) u n v e r ä n d e r t

1. Tatsachen bekannt werden, die zur
Versagung der Immatrikulation nach
§ 19 Absatz 3 führen können,

2. sie sich nicht nach § 21 Absatz 1 zu-
rückgemeldet haben,

3. sie das Studium in einem Studiengang
trotz schriftlicher Aufforderung und An-
drohung der Exmatrikulation nicht un-
verzüglich aufgenommen haben.

§ 23 § 23

Rechte und Pflichten der Studentinnen 
und Studenten 

u n v e r ä n d e r t

(1) Studentinnen und Studenten ha-
ben das Recht, 

1. die Einrichtungen der Hochschule nach
den geltenden Vorschriften zu nutzen,
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2. die Einhaltung der Studien- und Prü-
fungsordnung von der Dekanin, dem
Dekan und dem Rektorat einzufordern,

3. die zuständige Studiendekanin oder
den zuständigen Studiendekan auf die
Nichteinhaltung von Pflichten durch An-
gehörige des Lehrkörpers hinzuweisen
und die Abstellung der Mängel sowie
die Erörterung der Beschwerde in der
zuständigen Studienkommission zu
verlangen,

4. sich am wissenschaftlichen, kulturellen
und sportlichen Leben der Hochschule
zu beteiligen.

(2) Studentinnen und Studenten ha-
ben die Pflicht, 

1. die Ordnungen der Hochschule einzu-
halten,

2. ihr Studium anhand der Studien- und
Prüfungsordnungen so zu organisieren,
dass sie ihre Prüfungen in den vorgese-
henen Zeiten ablegen.

§ 24 § 24

Studienkolleg u n v e r ä n d e r t

Die Hochschule kann ein Studienkolleg 
als Zentrale Einrichtung nach § 98 Absatz 1 
und 3 oder außerhalb der Hochschule er-
richten. Das Studienkolleg vermittelt Studi-
enbewerberinnen und Studienbewerbern 
mit einem ausländischen Bildungsnach-
weis, der den Zugangsvoraussetzungen 
nach § 18 nicht gleichwertig ist, die für das 
Studium an einer Hochschule oder Staatli-
chen Studienakademie der Berufsakademie 
Sachsen erforderliche Qualifikation ein-
schließlich der notwendigen Sprachkennt-
nisse. Das Staatsministerium regelt den 
Lehrstoff, die Prüfungsanforderungen und 
das Prüfungsverfahren durch Rechtsverord-
nung. 
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§ 25 § 25

Rechtsstellung, Aufgaben und Mitwir-
kung der Studentenschaft 

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Studentenschaft besteht aus
den Studentinnen und Studenten der Hoch-
schule. Sie ist eine rechtsfähige Teilkörper-
schaft der Hochschule und hat das Recht 
der Selbstverwaltung im Rahmen der Ge-
setze. 

(2) Die Studentenschaft wirkt an der
Selbstverwaltung der Hochschule nach 
Maßgabe dieses Gesetzes und der Grund-
ordnung der Hochschule mit. Sie untersteht 
der Rechtsaufsicht der Hochschule. Für 
Maßnahmen der Aufsicht gilt § 7 Absatz 1 
bis 3 entsprechend. 

(3) Die Aufgaben der Studentenschaft
sind die 

1. Wahrnehmung der hochschulinternen,
hochschulpolitischen, sozialen und kul-
turellen Belange der Studentinnen und
Studenten und die diesbezügliche Mei-
nungsbildung,

2. Mitwirkung an Evaluierungs- und Be-
wertungsverfahren gemäß § 9 Absatz 2
und 3,

3. Unterstützung der wirtschaftlichen und
sozialen Selbsthilfe der Studentinnen
und Studenten,

4. Unterstützung der Studentinnen und
Studenten im Studium,

5. Förderung des Studentensports unbe-
schadet der Zuständigkeit der Hoch-
schule,

6. Pflege der regionalen, überregionalen
und internationalen Studentenbezie-
hungen und die Förderung der studen-
tischen Mobilität,
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7. Förderung der politischen Bildung, des
staatsbürgerlichen Verantwortungsbe-
wusstseins und des zivilgesellschaftli-
chen Engagements der Studentinnen
und Studenten auf der Grundlage der
Bürger- und Menschenrechte sowie der
freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung.

§ 26 § 26

Organe der Studentenschaft u n v e r ä n d e r t

(1) Organe der Studentenschaft sind
der Studentenrat und, sofern die Ordnung 
nach § 28 Absatz 2 dies vorsieht, die Fach-
schaftsräte. 

(2) Der Studentenrat vertritt die Stu-
dentenschaft im Rahmen der Aufgaben 
nach § 25 Absatz 3. Der Fachschaftsrat ver-
tritt die Fachschaft im Rahmen der Aufga-
ben nach § 25 Absatz 3. 

(3) Soweit dem Senat kein Mitglied
des Studentenrates angehört, kann der Stu-
dentenrat eine Vertreterin oder einen Vertre-
ter mit beratender Stimme in den Senat ent-
senden. 

§ 27 § 27

Wahlen der Organe der Studentenschaft u n v e r ä n d e r t

(1) Die Organe der Studentenschaft
werden in freier, geheimer und gleicher 
Wahl nach der Wahlordnung der Studenten-
schaft gewählt. 

(2) Ist die Studentenschaft in Fach-
schaften gegliedert, wählen deren Studen-
tinnen und Studenten den Fachschaftsrat. 
Jeder Fachschaftsrat wählt Vertreterinnen 
und Vertreter in den Studentenrat. Die 
Wahlordnung kann vorsehen, dass in den 
Studentenrat Mitglieder direkt gewählt wer-
den können. In diesem Fall muss die Mehr-
heit der Studentenratsmitglieder von den 
Fachschaftsräten entsandt werden. 
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(3) Ist die Studentenschaft nicht in
Fachschaften gegliedert, wählen alle Stu-
dentinnen und Studenten den Studentenrat. 

§ 28 § 28

Ordnung der Studentenschaft u n v e r ä n d e r t

(1) Die Studentenschaft regelt ihre An-
gelegenheiten durch Ordnung. Die Ordnung 
bestimmt insbesondere 

1. die Zusammensetzung, die Befugnisse
und das Verfahren der Organe nach
§ 26,

2. die Dauer der Amtszeit der Mitglieder
der Organe und die Voraussetzungen
für den Verlust der Mitgliedschaft in den
Organen,

3. die Art der Bekanntgabe ihrer Be-
schlüsse,

4. die Aufstellung und Ausführung des
Haushaltsplanes nach § 30 Absatz 3,

5. wie die Interessen der ausländischen
Studentinnen und Studenten im Stu-
dentenrat wahrgenommen werden.

(2) Die Ordnung kann die Gliederung
der Studentenschaft in Fachschaften be-
stimmen. 
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§ 29 § 29

Zusammenarbeit der Studentenräte u n v e r ä n d e r t

Die Studentenräte bilden die Konferenz 
der Sächsischen Studentenräte, die zur Ver-
tretung ihrer Angelegenheiten einen Lan-
dessprecherrat wählt. Die Konferenz der 
Sächsischen Studentenräte regelt das Nä-
here in einer Geschäftsordnung, die der Zu-
stimmung von zwei Dritteln der Studenten-
räte der Hochschulen nach § 1 Absatz 1 be-
darf. Das Staatsministerium hat sie zu den 
Entwürfen von Gesetzen und Rechtsverord-
nungen anzuhören, die den Regelungsbe-
reich dieses Gesetzes berühren. 

§ 30 § 30

Finanzwesen der Studentenschaft u n v e r ä n d e r t

(1) Die Studentinnen und Studenten
sind verpflichtet, für die Erfüllung der Aufga-
ben der Studentenschaft und der Fach-
schaften Beiträge zu entrichten. Diese sind 
für alle Studentinnen und Studenten einer 
Hochschule in gleicher Höhe festzusetzen. 
Zweckgebundene Beitragsanteile können 
standortbezogen zusätzlich erhoben wer-
den. Die Beiträge sind auf das Maß zu be-
schränken, das nach den Grundsätzen einer 
sparsamen Haushaltsführung zur Erfüllung 
der Aufgaben nach § 25 Absatz 3 erforder-
lich ist und die sozialen Verhältnisse der 
Studentinnen und Studenten angemessen 
berücksichtigt. Die Beiträge werden bei der 
Immatrikulation oder Rückmeldung fällig. 
Die für die Hochschule zuständige Kasse 
zieht die Beiträge entgeltfrei ein. Das Nä-
here regelt der Studentenrat durch Ord-
nung, die der Genehmigung des Rektorates 
bedarf. 
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(2) Die Hochschule unterstützt den
Studentenrat bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben. Sie stellt angemessene Verwal-
tungsräume unentgeltlich zur Verfügung. 
Der Studentenrat trägt die Sachaufwendun-
gen. Auf seine Anforderung ordnet die 
Hochschule eine Verwaltungsmitarbeiterin 
oder einen Verwaltungsmitarbeiter zur Erle-
digung der Verwaltungsaufgaben an ihn ab. 
Der Studentenrat erstattet der Hochschule 
die Personalkosten. 

(3) Der Studentenrat stellt jährlich ei-
nen Haushaltsplan auf, der die für die Erfül-
lung der Aufgaben nach § 25 Absatz 3 zu 
erwartenden Einnahmen und Ausgaben 
enthält. Er regelt die Bewirtschaftung der 
Mittel durch Ordnung und weist den Fach-
schaftsräten die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben nach § 26 Absatz 2 Satz 2 in Verbin-
dung mit § 25 Absatz 3 notwendigen Mittel 
zu. Er bestimmt eine Verantwortliche oder 
einen Verantwortlichen für die Aufstellung 
und Ausführung des Haushaltsplanes. Er 
entscheidet über die Entlastung der oder 
des Verantwortlichen aufgrund des Berich-
tes der Innenrevision der Hochschule. Vor 
Beginn des Haushaltsjahres legt er dem 
Rektorat den Haushaltsplan vor. 

(4) Die Innenrevision der Hochschule
prüft die Jahresrechnung der Studenten-
schaft. Das Nähere regelt die Hochschule 
durch Ordnung. 

(5) Verstößt die Studentenschaft in ih-
rer Haushaltsführung schwerwiegend ge-
gen die Ordnung nach Absatz 4 Satz 2 oder 
die Sächsische Haushaltsordnung, erlässt 
das Rektorat eine Verfügungssperre über 
die finanziellen Mittel der Studentenschaft. 
In begründeten Fällen kann es auf Antrag 
die jeweils erforderlichen Mittel zur Erfüllung 
gesetzlicher Aufgaben freigeben. Die Verfü-
gungssperre tritt mit dem Ende der Amtszeit 
des Studentenrates außer Kraft. 
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§ 31 § 31

Haftung u n v e r ä n d e r t

Für Verbindlichkeiten der Studenten-
schaft haftet diese nur mit ihrem eigenen 
Vermögen. 

A b s c h n i t t  2 A b s c h n i t t  2

L e h r e L e h r e

§ 32 § 32

Studienjahr u n v e r ä n d e r t

Das Studienjahr besteht in der Regel 
aus zwei Semestern. Über Beginn und 
Ende des Semesters entscheidet die Lan-
desrektorenkonferenz nach Anhörung der 
Konferenz der Sächsischen Studentenräte. 

§ 33 § 33

Studiengänge Studiengänge 

(1) Ein Studiengang ist ein durch eine
Studienordnung und eine Prüfungsordnung 
geregeltes Lehrangebot, das in der Regel zu 
einem berufsqualifizierenden Abschluss 
führt. Als berufsqualifizierend im Sinne die-
ses Gesetzes gilt auch der Abschluss eines 
Studienganges, der die fachliche Eignung 
für eine berufliche Einführung vermittelt. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Sind aufgrund der maßgebenden
Prüfungs- und Studienordnung aus einer 
größeren Zahl zulässiger Fächer für das 
Studium Fächer auszuwählen, ist jedes die-
ser Fächer ein Teilstudiengang. Für den 
Teilstudiengang gelten die Bestimmungen 
über den Studiengang entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t
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(3) Soweit das jeweilige Studienziel
eine berufspraktische Tätigkeit voraussetzt, 
ist dieser Teil der Ausbildung mit den übri-
gen Teilen des Studiums inhaltlich und zeit-
lich abzustimmen und in den Studiengang 
einzuordnen. 

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Studiengänge werden von der
Hochschule eingerichtet, geändert oder auf-
gehoben. Ist die Einrichtung, Änderung oder 
Aufhebung eines Studienganges Bestand-
teil der Entwicklungsplanung der Hoch-
schule nach § 11 Absatz 5, einer Zielverein-
barung der Hochschule mit dem Staatsmi-
nisterium oder der Ziele nach § 11 Absatz 3 
Satz 1, zeigt die Hochschule diesem die 
Maßnahme zuvor an. Soll ein Studiengang 
mit einer staatlichen Abschlussprüfung ein-
gerichtet, geändert oder aufgehoben wer-
den, stellt das Staatsministerium das Ein-
vernehmen mit dem für die Durchführung 
der Prüfung zuständigen Staatsministerium 
her. Die Änderung oder Aufhebung eines 
Studienganges ist nur zulässig, wenn ge-
währleistet ist, dass die in diesem Studien-
gang immatrikulierten Studentinnen und 
Studenten ihr Studium während der Regel-
studienzeit an dieser Hochschule und nach 
Ablauf der Regelstudienzeit an einer Hoch-
schule des Freistaates Sachsen abschlie-
ßen können. 

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Studiengänge, die nicht mit einer
staatlichen oder kirchlichen Prüfung ab-
schließen, sind nach § 37 Absatz 3 zu mo-
dularisieren. Studiengänge, die mit einer 
staatlichen oder kirchlichen Prüfung ab-
schließen, können modularisiert werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) In einem neu eingerichteten Studi-
engang darf der Lehrbetrieb erst aufgenom-
men werden, wenn die Studien- und die Prü-
fungsordnung für diesen Studiengang in 
Kraft getreten sind. 

(6) u n v e r ä n d e r t
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(7) Soweit Studiengänge nach ihrer
Studienordnung in Teilzeit studiert werden, 
sind sie Teilzeitstudiengänge. Diese berück-
sichtigen insbesondere die Lebensum-
stände von Studentinnen und Studenten mit 
Kindern, Behinderungen oder chronischen 
Krankheiten, pflegebedürftigen Angehöri-
gen und weiteren besonderen Bedürfnissen 
sowie von Berufstätigen. Im Teilzeitstudium 
verlängern sich die Fristen nach den §§ 34 
und 36 Absatz 3 bis 5 entsprechend. Die 
Hochschule soll Vollzeitstudiengänge so or-
ganisieren, dass sie auch in Teilzeit studiert 
werden können (individuelle Teilzeit). Das 
Nähere, insbesondere zum Umfang der in-
dividuellen Teilzeit und zum Kreis der Be-
rechtigten, regelt die Hochschule durch Ord-
nung. 

(7) Soweit Studiengänge nach ihrer
Studienordnung in Teilzeit studiert werden, 
sind sie Teilzeitstudiengänge. Diese berück-
sichtigen insbesondere die Lebensum-
stände von Studentinnen und Studenten mit 
Kindern, Behinderungen oder chronischen 
Krankheiten, pflegebedürftigen Angehöri-
gen und weiteren besonderen Bedürfnissen 
sowie von Berufstätigen. Im Teilzeitstudium 
verlängern sich die Fristen nach den §§ 34 
und 36 Absatz 3 bis 5 entsprechend. Die 
Hochschule soll Vollzeitstudiengänge so or-
ganisieren, dass sie auch in Teilzeit studiert 
werden können (individuelle Teilzeit); 
Satz 3 gilt entsprechend. Das Nähere, ins-
besondere zum Umfang der individuellen 
Teilzeit und zum Kreis der Berechtigten, re-
gelt die Hochschule durch Ordnung. 

(8) Die Hochschulen können hoch-
schulübergreifende Studiengänge einrich-
ten. Sie erlassen die Studien- und Prüfungs-
ordnungen dieser Studiengänge gemein-
sam. Das Nähere regeln sie durch öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung. 

(8) u n v e r ä n d e r t

§ 34 § 34

Regelstudienzeit u n v e r ä n d e r t

(1) Regelstudienzeit ist die Studien-
zeit, innerhalb der ein Studiengang abge-
schlossen werden kann. Sie schließt Zeiten 
einer in den Studiengang eingeordneten be-
rufspraktischen Tätigkeit, praktische Studi-
ensemester und Prüfungszeiten ein. Sie ist 
maßgebend für die Gestaltung der Studien-
gänge durch die Hochschule, die Gestaltung 
des Prüfungsverfahrens sowie für die Er-
mittlung und Feststellung der Ausbildungs-
kapazitäten und die Berechnung von Stu-
dentenzahlen für die Hochschulplanung. 
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(2) Die Regelstudienzeit beträgt für
Studiengänge an Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften, die zu einem Dip-
lomgrad führen, höchstens acht, für andere 
Studiengänge, die zu einem Diplom- oder 
Magistergrad führen, höchstens neun, in 
Ausnahmefällen zehn Semester. Ein Aus-
nahmefall setzt voraus, dass ein anerkann-
tes Berufsbild dies erfordert. Für Studien-
gänge, die zu einem Bachelorgrad führen, 
beträgt die Regelstudienzeit mindes-
tens sechs und höchstens acht Semester. 
Für Studiengänge, die zu einem Mastergrad 
führen, beträgt die Regelstudienzeit min-
destens zwei und höchstens vier Semester. 
Für konsekutive Studiengänge, die zu ei-
nem Mastergrad führen, beträgt die Gesam-
tregelstudienzeit höchstens zehn Semester. 
Die Hochschule darf nach § 35 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 längere Regelstudienzei-
ten in besonders begründeten Fällen im Ein-
vernehmen mit dem Staatsministerium fest-
setzen. In Studiengängen an Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften ist eine in-
tegrierte Praxisphase von bis zu einem Jahr 
Teil der Regelstudienzeit. 
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(3) Das Staatsministerium kann durch
Rechtsverordnung die Regelstudienzeit ver-
längern, soweit für Studentinnen und Stu-
denten in Semestern, in welchen diese im-
matrikuliert und nicht beurlaubt sind, ein re-
gulärer Studienbetrieb wegen der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie nicht oder 
nicht in ausreichendem Maße möglich ist. 
Dies gilt entsprechend in anderen Ausnah-
mefällen, die durch Naturkatastrophen oder 
sonstige außergewöhnliche Notsituationen 
entstehen und den Studienbetrieb in ver-
gleichbarer Weise beeinträchtigen. Die Frist 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 7 verlängert 
sich entsprechend. Die Verlängerung der 
Regelstudienzeit beträgt höchstens drei Se-
mester. Soweit die Regelstudienzeit für Stu-
dentinnen und Studenten, die zwischen dem 
Sommersemester 2020 und dem Winterse-
mester 2021/2022 immatrikuliert und nicht 
beurlaubt waren, wegen der Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie bereits verlängert 
wurde, wird dies auf die nach Satz 4 höchs-
tens zulässige Anzahl an Semestern ange-
rechnet, wenn eine weitere Verlängerung 
nach Satz 1 erfolgt. 

§ 35 § 35

Prüfungsordnungen u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschule erlässt für jeden
Studiengang eine Prüfungsordnung, die ins-
besondere das Prüfungsverfahren und die 
Prüfungsgegenstände regelt. Prüfungsord-
nungen müssen insbesondere regeln: 

1. die allgemeinen Zulassungsvorausset-
zungen sowie die Fristen für das Able-
gen der Zwischen- und Abschlussprü-
fung,

2. die Regelstudienzeit,

3. den unter Beachtung von § 37 Absatz 4
in Semesterwochenstunden ausge-
drückten Umfang der Lehrveranstaltun-
gen, soweit die einzelnen Studienab-
schnitte nicht modularisiert sind, sowie
den Studien- und Prüfungsaufbau,
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4. die Dauer einer dem Studium dienen-
den berufspraktischen Tätigkeit sowie
die Dauer im Ausland zu erbringender
Studienleistungen,

5. welche Leistungsnachweise für die Zu-
lassung zu einer Prüfung erforderlich
sind und die Anzahl der Wiederholungs-
möglichkeiten für diese Leistungsnach-
weise,

6. die Anzahl sowie Art, Gegenstand, Auf-
bau und Ausgestaltung der Fach- und
Modulprüfungen sowie der Zwischen- 
und Abschlussprüfung,

7. Anzahl, Art, Gegenstand und Ausge-
staltung von Prüfungsleistungen sowie
die Bearbeitungszeiten für die Anferti-
gung der Abschlussarbeit,

8. die Fristen, die Voraussetzungen und
das Verfahren für die Meldung und Zu-
lassung zu den Fach- oder Modulprü-
fungen und deren Wiederholung sowie
die Modalitäten zur Bekanntmachung
der Prüfungstermine und -ergebnisse,

9. die Anerkennung von Studienzeiten so-
wie Studien- und Prüfungsleistungen,
die in anderen Studiengängen erbracht
wurden,

10. die Anrechnung von außerhalb des Stu-
diums erworbenen Qualifikationen, so-
weit diese Teilen des Studiums nach In-
halt und Anforderung gleichwertig sind
und es insoweit ersetzen können,
höchstens bis zur Hälfte des Studiums
berechnet nach Leistungspunkten ge-
mäß dem European Credit Transfer
System (ECTS-Leistungspunkte),

11. die Form und das Verfahren der Fach- 
oder Modulprüfung sowie die Folgen
von Versäumnissen, Rücktritt, Täu-
schung und Verstößen gegen Prü-
fungsvorschriften,
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12. die Grundsätze der Bewertung und Be-
notung der einzelnen Prüfungsleistun-
gen, die Ermittlung des Prüfungsge-
samtergebnisses und das Bestehen
von Fach- oder Modulprüfungen,

13. die Fristen für die Bewertung schriftli-
cher Prüfungsleistungen durch die Prü-
ferinnen und Prüfer,

14. die Zusammensetzung, Aufgaben und
Zuständigkeiten der Prüfungsorgane,

15. den aufgrund der bestandenen Hoch-
schulprüfung zu verleihenden Hoch-
schulgrad,

16. den Inhalt und die Gestaltung der Zeug-
nisse und der Urkunde über die Verlei-
hung des Hochschulgrades sowie die
Ausstellung des Diploma Supplements,

17. das Recht zur Einsicht in die Prüfungs-
unterlagen,

18. das Widerspruchsverfahren in der
Hochschule.

(2) Die Prüfungsordnungen der Hoch-
schulen können Hochschulprüfungen auch 
in digitaler Form vorsehen. Die Prüfungsord-
nungen müssen insbesondere Regelungen 
zur Identifikation der Prüflinge, zur Verhin-
derung von Täuschungsversuchen, zu den 
technischen Voraussetzungen und zum 
Umgang mit technischen Störungen enthal-
ten. 

(3) Prüfungsordnungen können vorse-
hen, dass Studien- und Prüfungsleistungen 
auch in einer anderen Sprache als Deutsch 
zu erbringen sind oder erbracht werden kön-
nen. 

(4) Prüfungsordnungen müssen die In-
anspruchnahme des Mutterschutzes und 
der Elternzeit zulassen sowie Regelungen 
gegen die Benachteiligung von Studentin-
nen und Studenten mit Behinderungen oder 
chronischen Krankheiten treffen. 
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(5) Die Hochschule zeigt Prüfungsord-
nungen von Studiengängen, die mit einer 
staatlichen Prüfung abschließen, dem 
Staatsministerium an, welches das Einver-
nehmen mit dem für die Durchführung der 
Prüfung zuständigen Staatsministerium her-
stellt. Die Prüfungsordnung tritt in Kraft, 
wenn das Staatsministerium eine Änderung 
nicht innerhalb von vier Monaten nach Ein-
gang der Anzeige verlangt. § 111 bleibt un-
berührt. 

§ 36 § 36

Prüfungen u n v e r ä n d e r t

(1) Studiengänge werden durch eine
Hochschulprüfung, eine staatliche oder eine 
kirchliche Prüfung abgeschlossen. Hoch-
schulprüfungen werden auf der Grundlage 
von Prüfungsordnungen der Hochschule 
abgelegt.  

(2) Hochschulprüfungen dienen der
Feststellung, ob die Studentin oder der Stu-
dent bei Beurteilung ihrer oder seiner indivi-
duellen Leistung das Ziel des Studienab-
schnittes oder des Studienganges erreicht 
hat. Sie können in Abschnitte geteilt werden. 

(3) In nicht modularisierten Studien-
gängen mit einer Regelstudienzeit von min-
destens acht Semestern findet eine Zwi-
schenprüfung statt, soweit in Studiengän-
gen, die mit einer staatlichen oder kirchli-
chen Prüfung abgeschlossen werden, 
nichts anderes bestimmt ist. Diese ist spä-
testens bis zum Beginn des fünften Semes-
ters abzulegen. Wer sie nicht innerhalb der 
Frist nach Satz 2 besteht, muss im fünf-
ten Semester an einer Studienberatung teil-
nehmen. Die Zwischenprüfung kann inner-
halb eines Jahres nach Abschluss des ers-
ten Prüfungsversuches einmal wiederholt 
werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als 
nicht bestanden; die Zulassung zu einer 
zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf 
Antrag zum nächstmöglichen Prüfungster-
min möglich. Eine weitere Wiederholungs-
prüfung ist nicht zulässig. 
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(4) Eine Abschlussprüfung, die nicht
innerhalb von vier Semestern nach Ab-
schluss der Regelstudienzeit abgelegt wor-
den ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht 
bestandene Abschlussprüfung kann inner-
halb eines Jahres einmal wiederholt wer-
den. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als 
nicht bestanden; die Zulassung zu einer 
zweiten Wiederholungsprüfung ist nur auf 
Antrag zum nächstmöglichen Prüfungster-
min möglich. Eine weitere Wiederholungs-
prüfung ist nicht zulässig. 

(5) Bei Vorliegen der Zulassungsvo-
raussetzungen können Hochschulab-
schlussprüfungen in nicht modularisierten 
Studiengängen vor Ablauf der in den Prü-
fungsordnungen festgelegten Prüfungsfris-
ten abgelegt werden. Dies gilt auch für an-
dere Hochschulprüfungen, sofern die Prü-
fungsordnung dies vorsieht. In beiden Fällen 
gilt eine nicht bestandene Prüfung als nicht 
durchgeführt (Freiversuch). Die Prüfungs-
ordnung regelt, in welchem Umfang bestan-
dene Prüfungsteile in einem neuen Prü-
fungsverfahren angerechnet werden kön-
nen. Auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten können im Freiversuch bestan-
dene Prüfungen oder Prüfungsteile zur Ver-
besserung der Note zum nächsten regulä-
ren Prüfungstermin wiederholt werden. In 
diesen Fällen zählt die bessere Note. 
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(6) Zu Prüferinnen und Prüfern in
Hochschulprüfungen sollen nur Mitglieder 
und Angehörige der Hochschule oder ande-
rer Hochschulen bestellt werden, die in dem 
betreffenden Prüfungsfach zur selbständi-
gen Lehre berechtigt sind. Soweit dies nach 
dem Gegenstand der Prüfung sachgerecht 
ist, kann zur Prüferin oder zum Prüfer auch 
bestellt werden, wer die Befugnis zur selb-
ständigen Lehre nur für ein Teilgebiet des 
Prüfungsfaches besitzt. In besonderen Aus-
nahmefällen können auch Lehrkräfte für be-
sondere Aufgaben sowie in der beruflichen 
Praxis und Ausbildung erfahrene Personen 
zur Prüferin oder zum Prüfer bestellt wer-
den, sofern dies nach der Eigenart der 
Hochschulprüfung sachgerecht ist. Prüferin-
nen und Prüfer müssen mindestens über die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation verfügen. 

(7) Prüfungsleistungen in Hochschul-
abschlussprüfungen und in Prüfungen, de-
ren Bestehen Voraussetzung für die Fortset-
zung des Studiums ist, werden in der Regel 
von zwei Prüferinnen oder Prüfern bewertet. 
Mündliche Prüfungen sind abzunehmen 

1. von mehreren Prüferinnen und Prüfern
oder

2. von einer Prüferin oder einem Prüfer in
Gegenwart einer sachkundigen Beisit-
zerin oder eines sachkundigen Beisit-
zers.

(8) Die Hochschule stellt Studentinnen
und Studenten, die ihr Studium nicht ab-
schließen, auf Antrag ein Zeugnis über die 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistun-
gen aus. 
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(9) Die Hochschule rechnet Studien-
und Prüfungsleistungen, die an einer ande-
ren Hochschule erbracht worden sind, auf 
Antrag auf das Studium an, es sei denn, es 
bestehen wesentliche Unterschiede hin-
sichtlich der erworbenen Kompetenzen. An 
Kunsthochschulen werden abweichend von 
Satz 1 Studien- und Prüfungsleistungen auf 
Antrag anerkannt, wenn ihre Gleichwertig-
keit festgestellt worden ist. Die Nichtanrech-
nung ist schriftlich zu begründen. Über die 
Anrechnung und die Feststellung der 
Gleichwertigkeit entscheidet die in den Prü-
fungs- oder Promotionsordnungen oder 
sonstigen Rechtsvorschriften vorgesehene 
Stelle. 

§ 37 § 37

Studienordnungen u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschule erlässt für jeden
Studiengang auf der Grundlage der Prü-
fungsordnung eine Studienordnung. 

(2) Die Studienordnung regelt die Zu-
lassungsvoraussetzungen für den Studien-
gang, Inhalt und Aufbau des Studiums so-
wie in den Studiengang eingeordnete be-
rufspraktische Tätigkeiten. Sie kann vorse-
hen, dass der Studiengang oder einzelne 
Lehrveranstaltungen in Fremdsprachen 
durchgeführt werden. Sie sieht Schwer-
punkte vor, die die Studentin oder der Stu-
dent nach eigener Wahl bestimmen kann, 
soll zulassen, dass Studienleistungen in un-
terschiedlicher Art erbracht werden, und ein 
Tutorienangebot zur Unterstützung der Stu-
dentinnen und Studenten vorsehen. 
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(3) Die Studienordnung sieht vor, dass
in einem fachlichen oder thematischen Zu-
sammenhang stehende, abgrenzbare Stoff-
gebiete zu in sich abgeschlossenen Modu-
len zusammengefasst werden. Diese um-
fassen fachlich aufeinander abgestimmte 
Lehrveranstaltungen unterschiedlicher Art 
und schließen mit Modulprüfungen ab. Nach 
bestandener Prüfung werden ECTS-Leis-
tungspunkte vergeben. Diese Modulprüfun-
gen führen zum Hochschulabschluss; das 
Nähere regelt die Prüfungsordnung. Die 
Hochschule erstellt für modularisierte Studi-
engänge Modulbeschreibungen und fügt sie 
der Studienordnung als Anlage bei. § 33 Ab-
satz 5 Satz 2 bleibt unberührt. 

(4) Lehrstoff und Lehrangebote wer-
den so festgelegt, dass das Studium in der 
Regelstudienzeit abgeschlossen werden 
kann. Die Studienordnung bestimmt Gegen-
stand, Art und Umfang der Lehrveranstal-
tungen und Studienleistungen, die für den 
erfolgreichen Abschluss des Studiums er-
forderlich sind. Der Gesamtumfang der nach 
Satz 2 erforderlichen Lehrveranstaltungen 
wird so bemessen, dass den Studentinnen 
und Studenten Gelegenheit zur selbständi-
gen Vorbereitung und Vertiefung des Stof-
fes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehr-
veranstaltungen nach eigener Wahl ver-
bleibt. 

(5) Die Studienordnung soll als Emp-
fehlung an die Studentinnen und Studenten 
für den Verlauf des Studiums einen Studien-
ablaufplan mit Angaben über Lehrveranstal-
tungen und Studienleistungen enthalten, bei 
dessen Beachtung der Hochschulabschluss 
innerhalb der Regelstudienzeit erreicht wer-
den kann. Die Hochschulen sollen ermögli-
chen, dass Studentinnen und Studenten 
Prüfungen vorfristig ablegen. 

(6) Die Studienordnung soll vorsehen,
dass mindestens ein Leistungsnachweis bis 
zum Beginn des dritten Fachsemesters er-
bracht wird. Studentinnen und Studenten 
ohne diesen Leistungsnachweis sollen im 
dritten Fachsemester an einer Studienbera-
tung teilnehmen. 
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(7) Studienordnungen von Studien-
gängen, die mit einer staatlichen Prüfung 
abschließen, sind dem Staatsministerium 
anzuzeigen, welches das Einvernehmen mit 
dem für die Durchführung der Prüfung zu-
ständigen Staatsministerium herstellt. Die 
Studienordnung tritt in Kraft, wenn das 
Staatsministerium eine Änderung nicht in-
nerhalb von vier Monaten nach Eingang der 
Anzeige verlangt. § 111 bleibt unberührt. 

(8) Die Studienordnung eines Master-
studienganges legt fest, ob es sich um einen 
konsekutiven oder weiterbildenden Studien-
gang handelt. 

§ 38 § 38

Einstufungsprüfungen, Hochschulprü-
fungen Externer 

u n v e r ä n d e r t

(1) Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerber mit Hochschulzugangsberech-
tigung sind in ein höheres Fachsemester 
einzustufen, wenn sie durch eine besondere 
Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
nachgewiesen haben. 

(2) Personen, die sich das in der jewei-
ligen Studien- und Prüfungsordnung gefor-
derte Wissen und Können angeeignet ha-
ben, können den Hochschulabschluss als 
Externe in einer Hochschulprüfung erwer-
ben. Über den Antrag auf Zulassung zur 
Prüfung sowie über das Prüfungsverfahren 
und über die zu erbringenden Leistungs-
nachweise, die den Anforderungen der Prü-
fungsordnung entsprechen müssen, ent-
scheidet die zuständige Fakultät der Hoch-
schule. 
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§ 39 § 39

Weiterbildende Studien und Studien-
gänge 

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschulen bieten weiterbil-
dende Studien an. Diese sollen Fachkennt-
nisse erweitern oder wissenschaftliche oder 
künstlerische Fähigkeiten und Fertigkeiten 
entwickeln. Die Hochschulen können festle-
gen, welche Voraussetzungen für die Teil-
nahme nachgewiesen werden müssen. 

(2) Weiterbildende Studiengänge set-
zen einen ersten berufsqualifizierenden 
Hochschulabschluss voraus und führen 
nach Maßgabe verbindlicher Studien- und 
Prüfungsordnungen zu einem weiteren be-
rufsqualifizierenden Abschluss. Weiterbil-
dende Masterstudiengänge setzen eine be-
rufspraktische Erfahrung von in der Regel 
nicht unter einem Jahr voraus. Weiterbil-
dende Studiengänge können auch als Fern-
studiengänge angeboten werden. 

(3) Das Nähere regelt die Hochschule
durch Ordnung. 
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T e i l  3 T e i l  3

H o c h s c h u l g r a d e  u n d  S t i -
p e n d i e n  

H o c h s c h u l g r a d e  u n d  S t i -
p e n d i e n  

§ 40 § 40

Hochschulgrade u n v e r ä n d e r t

(1) Aufgrund der bestandenen Hoch-
schulprüfung, mit der ein berufsqualifizie-
render Abschluss erworben wird, verleihen 
die Hochschulen den Bachelorgrad, den 
Mastergrad und den Diplomgrad mit Angabe 
der Fachrichtung oder Berufsbezeichnung, 
die Universitäten auch den Magistergrad. 
Soweit in Studiengängen an Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften der Dip-
lomgrad verliehen wird, ist er um den Zusatz 
„Fachhochschule“ oder „FH“ zu ergänzen. 
Die Universitäten und Kunsthochschulen 
können einen Grad nach Satz 1 auch auf-
grund einer bestandenen staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung verleihen. 

(2) Der Urkunde über die Verleihung
des Grades ist eine englischsprachige Über-
setzung der Urkunde beizufügen. Sorbinnen 
und Sorben können den Grad zusätzlich in 
sorbischer Sprache führen und erhalten auf 
Wunsch eine sorbischsprachige Fassung 
der Verleihungsurkunde und des Zeugnis-
ses. 

(3) Titel, Grade, Diplome und Berufs-
bezeichnungen dürfen nur so vergeben und 
geführt werden, dass eine Verwechslung mit 
Hochschulgraden ausgeschlossen ist. 

(4) Ein aufgrund dieses Gesetzes ver-
liehener Grad kann entzogen werden, wenn 

1. er durch Täuschung erworben wurde o-
der

2. nach seiner Verleihung Tatsachen be-
kannt werden, die seine Verleihung
ausgeschlossen hätten.
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Ist die Inhaberin oder der Inhaber eines Eh-
rengrades nach § 41 Absatz 8 wegen eines 
Vergehens rechtskräftig verurteilt worden, 
kann der Grad entzogen werden. Ist sie oder 
er wegen eines Verbrechens rechtskräftig 
verurteilt worden, muss der Grad entzogen 
werden. Über den Entzug entscheidet das 
Organ, das den Grad verliehen hat. Besteht 
dieses Organ nicht mehr, bestimmt das 
Staatsministerium die zuständige Stelle 
durch Rechtsverordnung. 

§ 41 § 41

Promotion Promotion 

(1) Die Universitäten haben das Recht
zur Promotion. Die nach § 92 Absatz 3 ko-
optierten Professorinnen und Professoren 
nehmen mit den Professorinnen und Profes-
soren an Universitäten gleichberechtigt am 
Promotionsverfahren teil. Die Kunsthoch-
schulen haben das Recht zur Promotion in 
Fachgebieten mit wissenschaftlicher Aus-
richtung.  

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Zur Promotion kann zugelassen
werden, wer einen Diplom-, Master- oder 
Magistergrad an einer Hochschule oder das 
Staatsexamen erworben hat. Bei der Zulas-
sung sind Absolventinnen und Absolventen 
aller Hochschularten gleich zu behandeln. 
Wer die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt 
und die Anfertigung einer Dissertation beab-
sichtigt, kann bei einer Hochschule mit Pro-
motionsrecht die Annahme als Doktorandin 
oder Doktorand beantragen. Die Annahme 
verpflichtet diese zur Betreuung des Promo-
tionsvorhabens. Die Hochschule erfasst die 
angenommenen Doktorandinnen und Dok-
toranden und überprüft die Aktualität der Er-
fassung regelmäßig. 

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Inhaberinnen und Inhaber eines
Bachelorgrades einer Hochschule können 
auch ohne Erwerb eines weiteren Grades im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfah-
rens zur Promotion zugelassen werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Universitäten und Hochschulen für
angewandte Wissenschaften wirken im ko-
operativen Promotionsverfahren zusam-
men, indem sie die Promotionsleistungen 
gemeinsam betreuen. 

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Das Nähere regelt unbeschadet
des § 111 die Promotionsordnung der Hoch-
schule mit Promotionsrecht, zu Satz 2 Num-
mer 3 im Benehmen mit der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften. Dies ist ins-
besondere 

(5) Das Nähere regelt unbeschadet
des § 111 die Promotionsordnung der Hoch-
schule mit Promotionsrecht, zu Satz 2 Num-
mer 3 im Benehmen mit der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften. Dies ist ins-
besondere 

1. die Annahme als Doktorandin oder
Doktorand und deren Aufhebung sowie
die Zulassung zur Promotion,

1. u n v e r ä n d e r t

2. das Eignungsfeststellungsverfahren 
einschließlich der Kriterien für die Fest-
legung zusätzlich zu erbringender Stu-
dienleistungen, 

2. u n v e r ä n d e r t

3. das Zusammenwirken mit Hochschulen
für angewandte Wissenschaften ein-
schließlich der Mitwirkung von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern
an Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften im kooperativen Promoti-
onsverfahren als Betreuerinnen und
Betreuer, Gutachterinnen und Gutach-
ter oder Prüferinnen und Prüfer,

3. u n v e r ä n d e r t

4. der Abschluss einer Betreuungsverein-
barung, die die Rechte und Pflichten
der Doktorandin oder des Doktoranden
und der Betreuerin oder des Betreuers
regelt, und

4. u n v e r ä n d e r t

5. ob ein Rigorosum durchzuführen ist. 5. u n v e r ä n d e r t

Die Promotionsordnung muss die 
Inanspruchnahme des Mutter-
schutzes und der Elternzeit zulas-
sen sowie Regelungen gegen die 
Benachteiligung von Doktorandin-
nen und Doktoranden mit Behinde-
rungen oder chronischer Krankhei-
ten treffen. 
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(6) Zur Promotion ist eine selbständig
erstellte, schriftliche wissenschaftliche Ar-
beit, die das Wissenschaftsgebiet weiterent-
wickelt (Dissertation), vorzulegen. Sie ist 
auch in elektronischer Form einzureichen. 
Der Doktorgrad wird aufgrund der Disserta-
tion, die öffentlich verteidigt wird, verliehen. 
Die Dissertation ist zu veröffentlichen. Sie 
wird von mindestens zwei Gutachterinnen 
oder Gutachtern bewertet, die eine Habilita-
tion oder eine gleichwertige wissenschaftli-
che Qualifikation nachweisen können oder 
nach § 92 Absatz 3 kooptiert worden sind. 
Die Promotionsordnung kann Näheres re-
geln. 

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Der Doktorgrad wird mit einem das
Wissenschaftsgebiet kennzeichnenden Zu-
satz verliehen. 

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Hochschulen, die den Doktorgrad
verleihen, steht auch das Recht zur Verlei-
hung des Doktors ehrenhalber (doctor hono-
ris causa) zu. Mit der Verleihung des Grades 
Doktor ehrenhalber können Personen ge-
würdigt werden, die sich besondere Ver-
dienste um Wissenschaft, Technik, Kultur o-
der Kunst erworben haben. 

(8) u n v e r ä n d e r t

(9) Universitäten können Promotions-
studiengänge einrichten, die den Abschluss 
„Doctor of Philosophy (Ph. D.)“ ermöglichen. 
In diesen Promotionsstudiengängen darf 
nur der Abschluss „Doctor of Philosophy 
(Ph. D.)“ verliehen werden. 

(9) u n v e r ä n d e r t

75



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

(10) Die angenommenen Doktorandin-
nen und Doktoranden wählen aus ihrer Mitte 
die Mitglieder der Doktorandenvertretung 
der Hochschule mit Promotionsrecht. Die 
Doktorandenvertretung berät über die die 
Doktorandinnen und Doktoranden betref-
fenden Belange und gibt hierzu gegenüber 
den Organen der Hochschule Empfehlun-
gen ab. Die Hochschule hört sie insbeson-
dere zu Entwürfen von Promotionsordnun-
gen an. Ein Mitglied der Doktorandenvertre-
tung kann an den Sitzungen des Senates 
und des Fakultätsrates beratend teilneh-
men. Das Nähere regelt die Hochschule in 
der Grundordnung. Die Doktorandenvertre-
tung kann sich eine Geschäftsordnung ge-
ben. 

(10) u n v e r ä n d e r t

§ 42 § 42

Habilitation u n v e r ä n d e r t

(1) Hochschulen mit Promotionsrecht
haben das Recht zur Habilitation. Die Habi-
litation ist ein Nachweis der besonderen Be-
fähigung zur Forschung und zur eigenstän-
digen Lehre in einem Fachgebiet. Die Zulas-
sung zur Habilitation setzt die Promotion 
und in der Regel eine mehrjährige wissen-
schaftliche Tätigkeit voraus. Akademische 
Assistentinnen und Assistenten nach § 76 in 
wissenschaftlichen Studienfächern sind mit 
ihrer Einstellung zur Habilitation zugelas-
sen. 

(2) Eine Habilitationskommission, der
Habilitierte oder Professorinnen und Profes-
soren angehören, führt das Habilitationsver-
fahren durch. Die Hochschule mit Habilitati-
onsrecht kann in die Habilitationskommis-
sion auch Habilitierte sowie Professorinnen 
und Professoren anderer Hochschulen be-
rufen. 

(3) Mit der Habilitation wird die Lehrbe-
fugnis zuerkannt und die Befugnis einge-
räumt, den Zusatz „habil.“ zum Doktorgrad 
zu führen. 
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(4) Auf Antrag verleiht der Fakultätsrat
Habilitierten die Bezeichnung „Privatdozen-
tin“ oder „Privatdozent“, wenn sie sich zur 
Übernahme von Lehrverpflichtungen in ih-
rem Fachgebiet von mindestens zwei Se-
mesterwochenstunden verpflichten. Das 
Nähere regelt die Hochschule in einer Ord-
nung nach § 14 Absatz 3 Satz 1. 

(5) Das Nähere zur Habilitation regelt
eine Habilitationsordnung. 

§ 43 § 43

Graduiertenstudium, Meisterschülerstu-
dium 

u n v e r ä n d e r t

(1) Das Graduiertenstudium an den
Universitäten und den Kunsthochschulen 
vertieft die Kenntnisse und fördert die Fähig-
keiten des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses und das Promotionsvorhaben. 

(2) Das Nähere über Zugang und Zu-
lassung zum Graduiertenstudium sowie in 
diesem zu erbringende Leistungsnachweise 
regelt die Hochschule durch Ordnung. Er-
bringen Studentinnen und Studenten erfor-
derliche Leistungsnachweise nicht, können 
sie exmatrikuliert werden. 

(3) Die Regelstudienzeit für das Gra-
duiertenstudium beträgt mindestens vier 
und höchstens sechs Semester. Das Nä-
here regeln Studien- und Promotionsord-
nung. 
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(4) Studentinnen und Studenten im
Graduiertenstudium haben die Möglichkeit 
und nach Ablauf des zweiten Semesters die 
Pflicht, in Ergänzung zu ihrem Studium be-
fristete Dienstleistungen in der Lehre von bis 
zu zwei Semesterwochenstunden zu erbrin-
gen. Sächsische Landesstipendiatinnen 
und Landesstipendiaten erhalten dafür 
keine Vergütung. Bei der Auswahl der The-
men des Tutoriums soll die eigene wissen-
schaftliche Arbeit der Studentin oder des 
Studenten berücksichtigt und der Zusam-
menhang mit dem Promotionsvorhaben ge-
währleistet werden. 

(5) Kunsthochschulen können das
Meisterschülerstudium einrichten. Das Nä-
here regelt die Studienordnung. Für Meister-
schülerinnen und Meisterschüler gelten die 
Absätze 2 und 3 Satz 1 sowie Absatz 4 
Satz 1 und 2 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass befristete Dienstleistungen in 
der Lehre von vier bis fünf Semesterwo-
chenstunden zu erbringen sind. Das Stu-
dium wird mit öffentlichen Präsentationen 
der künstlerischen Fähigkeiten oder einer 
künstlerischen Arbeit abgeschlossen. 

§ 44 § 44

Landesstipendien u n v e r ä n d e r t

Der Freistaat Sachsen vergibt an be-
sonders qualifizierte Doktorandinnen und 
Doktoranden nach den §§ 41 und 43 Lan-
desstipendien nach Maßgabe des Haus-
haltsplanes. Das Staatsministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Staats-
ministerium der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung zu regeln: 

1. die Dauer und Höhe des Grundstipen-
diums und des Kinderzuschlages,

2. die Voraussetzungen für den Bezug
und die Höhe des Kinderzuschlages,
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3. die Gewährung von besonderen Zu-
wendungen für Sach- und Reisekosten
sowie für die Kosten eines Auslands-
aufenthaltes,

4. die Herausgabe von mit besonderen
Zuwendungen beschafften Arbeitsmit-
teln und

5. das Antrags- und Vergabeverfahren.

Die Hochschule kann das Nähere durch 
Ordnung regeln. 

§ 45 § 45

Ausländische Grade, Titel und Tätig-
keitsbezeichnungen 

u n v e r ä n d e r t

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad
kann in der verliehenen Form unter Angabe 
der verleihenden Hochschule geführt wer-
den, wenn er aufgrund eines nach dem 
Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschulabschlusses nach einem ord-
nungsgemäß durch Prüfung abgeschlosse-
nen Studium verliehen worden ist. Dabei 
kann die verliehene Form in lateinische 
Schrift übertragen, die im Herkunftsland zu-
gelassene oder allgemein übliche Abkür-
zung geführt und eine wörtliche Überset-
zung in Klammern hinzugefügt werden. 
Gleiches gilt für staatliche und kirchliche 
Grade. Eine Umwandlung in einen entspre-
chenden deutschen Grad findet nur statt für 
Berechtigte nach dem Bundesvertriebenen-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), das 
zuletzt durch Artikel 162 der Verordnung 
vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung. Das Staatsministerium kann 
durch Rechtsverordnung das Verfahren für 
die Umwandlung von ausländischen Gra-
den der nach dem Bundesvertriebenenge-
setz Berechtigten regeln, insbesondere die 
Zuständigkeiten und Voraussetzungen. 
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(2) Ein ausländischer Ehrengrad, der
von einer nach dem Recht des Herkunfts-
landes zur Verleihung berechtigten Hoch-
schule oder anderen Stelle verliehen wurde, 
kann nach Maßgabe der für die Verleihung 
geltenden Rechtsvorschriften in der verlie-
henen Form unter Angabe der verleihenden 
Stelle geführt werden, wenn diese Stelle 
auch zur Vergabe des entsprechenden Gra-
des nach Absatz 1 berechtigt ist. Absatz 1 
Satz 1, 2, 4 und 5 gilt entsprechend. 

(3) Soweit abweichend von den Absät-
zen 1 und 2 Vereinbarungen und Abkom-
men der Bundesrepublik Deutschland mit 
anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im 
Hochschulbereich und Vereinbarungen der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
die Inhaberinnen und Inhaber ausländischer 
Grade begünstigen, gehen diese Regelun-
gen vor. 

(4) Wer einen Hochschulgrad führt, hat
auf Verlangen des Staatsministeriums die 
Berechtigung hierzu urkundlich nachzuwei-
sen. 

(5) Entgeltlich erworbene Grade dür-
fen nicht geführt werden. 

(6) Für das Führen von ausländischen
Hochschultiteln und Hochschultätigkeitsbe-
zeichnungen gelten die Absätze 1 bis 4 ent-
sprechend. Nach dem Ausscheiden aus 
dem Dienstverhältnis der ausländischen 
Hochschule ist das Führen eines ausländi-
schen Hochschultitels gestattet, wenn dies 
auch nach dem Recht des Herkunftslandes 
zulässig ist. 
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T e i l  4 T e i l  4

F o r s c h u n g  u n d  E n t w i c k -
l u n g

u n v e r ä n d e r t

§ 46

Wissenschaft und Forschung 

Die Forschung an den Hochschulen 
dient der Gewinnung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse nach Maßgabe ihrer Aufgaben 
nach § 5 Absatz 1 sowie der Weiterentwick-
lung von Lehre und Studium. Gegenstand 
der Forschung an den Hochschulen können 
alle wissenschaftlichen Bereiche sowie die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in der Praxis einschließlich der Folgen 
sein, die sich aus der Anwendung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse ergeben können. 

§ 47

Drittmittelfinanzierte Forschung 

(1) Die in der Forschung tätigen Hoch-
schulmitglieder sind berechtigt, For-
schungsarbeiten, die aus Drittmitteln finan-
ziert werden, an der Hochschule durchzu-
führen, soweit dadurch entstehende Folge-
lasten angemessen berücksichtigt werden. 
Die Rektorin oder der Rektor kann im Ein-
vernehmen mit der Dekanin oder dem De-
kan gestatten, dass im Ruhestand befindli-
che Professorinnen und Professoren, denen 
der Status von Angehörigen nach § 50 Ab-
satz 2 Satz 2 zuerkannt worden ist, eine 
Forschungsarbeit nach Satz 1 an der Hoch-
schule durchführen. Drittmittel werden 
durch die Hochschule verwaltet. Sie sind un-
ter Beachtung der Zweckbestimmung des 
Mittelgebers einzusetzen. 
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(2) Die Absicht, Drittmittel anzuneh-
men, ist dem Rektorat rechtzeitig vor der 
Annahme anzuzeigen. Die Annahme von 
Drittmitteln und die Inanspruchnahme von 
Personal, Sachmitteln und Einrichtungen 
der Hochschule dürfen vom Rektorat nur un-
tersagt oder durch Auflagen beschränkt 
werden, soweit die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 1 dies erfordern. 

(3) Auf Antrag des Mitgliedes der
Hochschule, das Forschungsarbeiten nach 
Absatz 1 durchführt (Projektleiterin oder 
Projektleiter), kann von der Verwaltung der 
Mittel durch die Hochschule abgesehen 
werden, sofern dies mit den Bestimmungen 
des Mittelgebers vereinbar ist. 

(4) In begründeten Fällen kann die
Projektleiterin oder der Projektleiter mit Zu-
stimmung der Hochschule, sofern Bestim-
mungen des Mittelgebers nicht entgegen-
stehen, befristete privatrechtliche Arbeits-
verträge abschließen. In diesen Fällen sol-
len die tarifrechtlichen Bestimmungen des 
Freistaates Sachsen entsprechend beach-
tet werden. 
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§ 48

Veröffentlichung von Forschungsergeb-
nissen 

Die Hochschule unterrichtet die Öffent-
lichkeit regelmäßig über ihre Forschungstä-
tigkeit und die Forschungsergebnisse. Die 
Forschungsergebnisse werden in geeigne-
ter Weise, insbesondere durch wissen-
schaftliche Veranstaltungen und Publikatio-
nen, veröffentlicht. Vor der Veröffentlichung 
sollen die Forschungsergebnisse auf eine 
mögliche wirtschaftliche Verwertbarkeit ge-
prüft und gegebenenfalls durch Patente ge-
werblich geschützt werden. In Publikationen 
der Forschungsergebnisse werden Perso-
nen, die einen eigenen wissenschaftlichen 
oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleis-
tet haben, als Mitautorinnen oder Mitautoren 
genannt, wenn sie zugestimmt haben; so-
weit möglich wird ihr Beitrag gekennzeich-
net. 

§ 49

Entwicklungsvorhaben und künstleri-
sche Vorhaben 

Die Vorschriften dieses Teils gelten für 
Entwicklungsvorhaben im Rahmen ange-
wandter Forschung und für künstlerische 
Vorhaben entsprechend. 

T e i l  5 T e i l  5

M i t g l i e d s c h a f t  u n d  M i t -
w i r k u n g  

M i t g l i e d s c h a f t  u n d  M i t -
w i r k u n g  

§ 50 § 50

Mitglieder und Angehörige der Hoch-
schulen 

u n v e r ä n d e r t

(1) Mitglieder der Hochschule sind
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1. die an der Hochschule mindestens zu
einem Viertel der regelmäßigen Arbeits-
zeit Beschäftigten einschließlich der am
Universitätsklinikum tätigen Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer sowie
der dort tätigen akademischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter,

2. die nach § 92 Absatz 3 kooptierten Pro-
fessorinnen und Professoren sowie

3. die Studentinnen und Studenten.

Eine Verringerung der Arbeitszeit oder Frei-
stellung von der Beschäftigung von bis zu 
sechs Monaten bleibt außer Betracht. Be-
schäftigten des Universitätsklinikums oder 
der medizinischen Einrichtungen nach 
§ 107, die Leistungen in Forschung oder
Lehre oder wissenschaftliche Dienstleistun-
gen für Forschung oder Lehre erbringen,
kann die Mitgliedschaft mit Zustimmung des
Universitätsklinikums oder der medizini-
schen Einrichtungen nach § 107 von der
Dekanin oder dem Dekan verliehen werden.

(2) Angehörige der Hochschule sind
die angenommenen Doktorandinnen und 
Doktoranden, soweit sie nicht Mitglieder 
nach Absatz 1 sind, die Lehrbeauftragten, 
soweit sie nicht Mitglieder nach Absatz 3 
sind, und die Beschäftigten, soweit sie nicht 
Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
sind. Die Hochschule kann im Ruhestand 
befindlichen Professorinnen und Professo-
ren und wissenschaftlichen und künstleri-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
unbefristet beschäftigt waren, den Status ei-
ner oder eines Angehörigen verleihen. 

(3) An Kunsthochschulen kann die
Grundordnung vorsehen, dass die Lehrbe-
auftragten dieser Hochschule Mitglieder 
sind. 

(4) Die Grundordnung kann bestim-
men, dass weiteren Personen, die Aufgaben 
an der Hochschule wahrnehmen, die 
Rechte als Mitglied oder Angehöriger der 
Hochschule zuerkannt werden können. 
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(5) Die Mitglieder und Angehörigen der
Hochschule sind unbeschadet weitergehen-
der Verpflichtungen aus einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis verpflichtet, sich so zu ver-
halten, dass die Hochschule und ihre Or-
gane ihre Aufgaben erfüllen können und nie-
mand daran gehindert wird, seine Rechte 
und Pflichten an der Hochschule wahrzu-
nehmen. 

§ 51 § 51

Mitgliedergruppen u n v e r ä n d e r t

(1) Für die Wahl ihrer Vertreterinnen
und Vertreter in den Organen bilden je eine 
Gruppe: 

1. die Professorinnen und Professoren,
die Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren, die Tandemprofessorin-
nen und Tandemprofessoren, die Au-
ßerplanmäßigen Professorinnen und
Professoren, die Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer im materiell-recht-
lichen Sinne (Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer),

2. die wissenschaftlichen oder künstleri-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einschließlich der Akademischen Assis-
tentinnen und Assistenten, die Lektorin-
nen und Lektoren, die Wissenschafts-
managerinnen und Wissenschaftsma-
nager, die Lehrkräfte für besondere
Aufgaben, die wissenschaftlichen oder
künstlerischen Hilfskräfte sowie an
Kunsthochschulen die Mitglieder nach
§ 50 Absatz 3 (akademische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter),

3. die Studentinnen und Studenten sowie

4. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Verwaltung und Technik nach § 58 Ab-
satz 2.
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Die Grundordnung kann vorsehen, dass 
Doktorandinnen und Doktoranden, die an 
der Hochschule immatrikuliert sind, der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zugeordnet werden. Sie 
kann auch vorsehen, dass die akademi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Verwaltung und Technik eine gemeinsame 
Gruppe bilden, wenn wegen der geringen 
Mitgliederzahl die Bildung eigener Gruppen 
nicht angezeigt ist. In diesem Fall stehen der 
gemeinsamen Gruppe die Sitze beider 
Gruppen zu.  

(2) Das Rektorat kann Laboringenieu-
rinnen und Laboringenieuren Mitwirkungs-
rechte der akademischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verleihen, wenn sie anteilig 
entsprechende Aufgaben wahrnehmen. 

(3) Die Hochschule regelt die Zuord-
nung von Mitgliedern nach § 50 Absatz 4 zu 
diesen Gruppen nach deren Qualifikation, 
Funktion, Verantwortung und Betroffenheit 
durch Ordnung. 

(4) Jede Mitgliedergruppe wählt aus
ihrer Mitte ihre Vertreterinnen und Vertreter 
in die nach Mitgliedergruppen zusammen-
gesetzten Organe der Hochschule. Ein Or-
gan ist auch dann ordnungsgemäß zusam-
mengesetzt, wenn eine oder mehrere Grup-
pen keine oder nicht alle ihrer Vertreterinnen 
und Vertreter gewählt haben, die Gruppe 
der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer aber über die Mehrheit der Stimmbe-
rechtigten verfügt. 

§ 52 § 52

Wahlen u n v e r ä n d e r t

(1) Die Mitglieder von Organen der
Selbstverwaltung werden in freier, geheimer 
und gleicher Wahl gewählt. 
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(2) Das Nähere zum Wahlverfahren
regelt die Hochschule durch Wahlordnung, 
insbesondere die Form und Zusammenstel-
lung der Wahlvorschläge, die Stimmabgabe 
einschließlich der Briefwahl, die Ermittlung 
des Wahlergebnisses, die Verteilung der 
Sitze auf die Mitgliedergruppen nach § 51 
Absatz 1 sowie die Wahlprüfung. Bei der 
Aufstellung der Wahlvorschläge soll auf die 
angemessene Vertretung von Frauen und 
Männern geachtet werden. 

(3) Nach näherer Regelung in der
Wahlordnung können Wahlkreise gebildet 
werden. Bei dem Zuschnitt der Wahlkreise 
ist auf ein angemessenes Verhältnis der 
Zahl der Hochschulmitglieder in den Wahl-
kreisen und die Bedeutung des Wahlkreises 
für das wissenschaftliche Profil der Hoch-
schule zu achten. 

(4) Die Grundordnung kann bestim-
men, dass die Wahl der studentischen Ver-
treterinnen und Vertreter in den Senat und 
den Erweiterten Senat durch mittelbare 
Wahl erfolgt. 

(5) Jedes Mitglied der Hochschule
kann sein aktives und passives Wahlrecht 
nur in jeweils einer Mitgliedergruppe ausü-
ben. Die nach § 92 Absatz 3 kooptierten 
Professorinnen und Professoren besitzen 
kein Wahlrecht. 
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§ 53 § 53

Wahlperioden und Amtszeiten u n v e r ä n d e r t

(1) Die Mitglieder des Fakultätsrates,
des Senates und des Erweiterten Senates 
werden für die Dauer der Wahlperiode ge-
wählt. Die studentischen Vertreterinnen und 
Vertreter in diesen Organen und die Organe 
der Studentenschaft werden jährlich ge-
wählt. Die Wahlperiode des Fakultätsrates, 
des Senates und des Erweiterten Senates 
beträgt fünf Jahre. Sie endet mit dem Zu-
sammentritt des neu gewählten Organs. Die 
Rektorin oder der Rektor, die Prorektorinnen 
und Prorektoren, die Dekaninnen und De-
kane, die Prodekaninnen und Prodekane, 
die Studiendekaninnen und Studiendekane 
sowie die Gleichstellungsbeauftragten wer-
den für fünf Jahre gewählt. Die Grundord-
nung kann vorsehen, dass die Vertreterin-
nen und Vertreter der Gruppen nach § 51 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 4 in den Fa-
kultätsräten, Dekaninnen und Dekane, Pro-
dekaninnen und Prodekane, Studiendeka-
ninnen und Studiendekane sowie die 
Gleichstellungsbeauftragten für eine kür-
zere, mindestens aber dreijährige Amtszeit, 
die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe 
nach § 51 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für 
eine kürzere, mindestens aber zweijährige 
Amtszeit gewählt werden. Wurde die oder 
der Gleichstellungsbeauftragte aus der 
Gruppe der Studentinnen und Studenten 
gewählt, so beträgt ihre oder seine Amtszeit 
ein Jahr. 

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler wird
für acht Jahre bestellt. Die Mitglieder des 
Hochschulrates werden für fünf Jahre be-
stellt. 
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(3) Rektorinnen und Rektoren, Prorek-
torinnen und Prorektoren sowie Dekaninnen 
und Dekane führen nach Ablauf ihrer Amts-
zeit die Geschäfte bis zum Amtsantritt ihrer 
jeweiligen Amtsnachfolgerin oder ihres je-
weiligen Amtsnachfolgers unter Fortdauer 
ihres Dienstverhältnisses weiter. Dies gilt 
nicht im Fall ihrer Abwahl und nicht für Rek-
torinnen und Rektoren, wenn das Staatsmi-
nisterium im Benehmen mit dem Senat eine 
andere Person, bei der die Voraussetzun-
gen des § 87 Absatz 3 gegeben sind, mit 
der vorübergehenden Führung der Ge-
schäfte beauftragt hat. Satz 1 gilt für verbe-
amtete Amtsträgerinnen und Amtsträger 
nicht, wenn für sie ein Beendigungsgrund 
vorliegt nach § 21 des Beamtenstatusgeset-
zes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§ 54 § 54

Mitwirkung u n v e r ä n d e r t

(1) Die Mitwirkung in der Selbstverwal-
tung der Hochschule nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und der Grundordnung der Hoch-
schule ist Recht und Pflicht aller Mitglieder. 

(2) In Kommissionen der Organe sol-
len die Mitgliedergruppen nach Maßgabe 
der Aufgaben der Kommission vertreten 
sein. 

(3) Die Mitglieder der Organe oder ih-
rer Kommissionen sind in dieser Funktion an 
Weisungen nicht gebunden. 
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(4) Niemand darf wegen seiner Mitwir-
kung in der Selbstverwaltung benachteiligt 
werden. Wer einem Organ mit beratender 
Stimme angehört, hat mit Ausnahme des 
Stimmrechtes alle Rechte eines Mitgliedes. 
Die Übernahme einer Funktion in der 
Selbstverwaltung kann nur aus wichtigem 
Grund abgelehnt oder aufgegeben werden. 
Näheres kann die Hochschule durch Ord-
nung regeln. 

§ 55 § 55

Beschlüsse u n v e r ä n d e r t

(1) Ein Organ ist beschlussfähig, wenn
die Sitzung ordnungsgemäß einberufen 
wurde und mehr als die Hälfte der stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend ist. Die An-
wesenheit ist auch per Videokonferenz ge-
wahrt; das Nähere regelt die Geschäftsord-
nung des Organs. Ist das Organ danach 
nicht beschlussfähig, wird unter angemes-
sener Ladungsfrist eine neue Sitzung mit 
demselben Gegenstand einberufen. In die-
ser Sitzung ist das Organ beschlussfähig; 
hierauf ist mit der Einberufung hinzuweisen. 
Die Grundordnung kann vorsehen, dass Fa-
kultätsräte abweichend von Satz 3 Be-
schlüsse in anderen als Berufungsangele-
genheiten schriftlich fassen können. Be-
schlüsse des Hochschulrates, die nicht un-
ter § 91 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 3 fal-
len, können schriftlich gefasst werden, wenn 
alle Mitglieder zustimmen. Die schriftliche 
Stimmabgabe kann elektronisch übermittelt 
werden. 

(2) Beschlüsse werden mit der Mehr-
heit der Stimmen der Anwesenden gefasst, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt. Stimmrechtsübertragungen sind un-
zulässig. 
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(3) Beschlüsse des Senates und des
Fakultätsrates in Angelegenheiten der For-
schung, künstlerischer Entwicklungsvorha-
ben und der Berufung von Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrern bedürfen der 
Mehrheit der Stimmen der dem Organ ange-
hörenden Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer. In Angelegenheiten der Lehre, 
Forschung und künstlerischer Entwick-
lungsvorhaben regelt die Hochschule das 
Stimmrecht der weiteren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durch Ordnung. 

§ 56 § 56

Gleichstellungsbeauftragte und An-
sprechpersonen 

Beauftragte 

(1) Für die Hochschule und jede Fakul-
tät werden jeweils eine Gleichstellungsbe-
auftragte oder ein Gleichstellungsbeauftrag-
ter und mindestens eine Stellvertreterin oder 
ein Stellvertreter gewählt. An einer Zentra-
len Einrichtung soll eine Gleichstellungsbe-
auftragte oder ein Gleichstellungsbeauftrag-
ter gewählt werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Die oder der Gleichstellungsbeauf-
tragte wirkt in ihrem oder seinem Zuständig-
keitsbereich auf die Verwirklichung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, die 
Förderung der Vereinbarkeit von Familie 
und Pflege mit der Berufstätigkeit sowie die 
Herstellung von Chancengerechtigkeit für 
die Mitglieder und Angehörigen der Hoch-
schule hin. Sie oder er unterbreitet Vor-
schläge und nimmt Stellung zu allen die Be-
lange der Gleichstellung berührenden An-
gelegenheiten, insbesondere in Berufungs-
verfahren und bei der Einstellung des wis-
senschaftlichen und künstlerischen Perso-
nals. Sie oder er ist berechtigt, Einsicht in 
Bewerbungsunterlagen zu nehmen sowie 
an Sitzungen der Berufungskommissionen 
und Findungskommissionen mit Rede- und 
Antragsrecht teilzunehmen. 

(2) u n v e r ä n d e r t
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(3) Die oder der Gleichstellungsbeauf-
tragte der Fakultät und mindestens eine 
Stellvertreterin oder ein Stellvertreter wer-
den von den Mitgliedern der Fakultät ge-
wählt. Wählbar sind Vertreterinnen und Ver-
treter aller Mitgliedergruppen nach § 51 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4. Die oder der 
Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule 
und mindestens eine Stellvertreterin oder 
ein Stellvertreter werden von den Gleichstel-
lungsbeauftragten der Fakultäten und der 
Zentralen Einrichtungen gewählt. 

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Die Grundordnung kann vorsehen,
dass die oder der Gleichstellungsbeauf-
tragte der Hochschule hauptamtlich be-
schäftigt wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Das Rektorat sorgt für angemes-
sene Arbeitsbedingungen der Gleichstel-
lungsbeauftragten, stattet sie zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben personell, sachlich 
und finanziell im erforderlichen Umfang aus 
und unterrichtet sie rechtzeitig über alles für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben Erforderliche. 
Die Gleichstellungsbeauftragten sind zur 
Ausübung ihres Amtes von ihren sonstigen 
Dienstaufgaben angemessen zu entlasten. 
Die Entlastung kann auch nach Ablauf der 
Amtszeit als Freistellung für bis zu zwei Se-
mester gewährt werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Die Gleichstellungsbeauftragten 
der Hochschulen können eine Landeskonfe-
renz bilden. 

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Die Hochschule kann in der Grund-
ordnung Ansprechpersonen für Fragen im 
Zusammenhang mit sexualisierter Diskrimi-
nierung und Gewalt sowie Antidiskriminie-
rung vorsehen. Das Nähere regelt die Hoch-
schule durch Ordnung. 

(7) Die oder der Beauftragte für
Studentinnen und Studenten mit Be-
hinderungen oder chronischen Krank-
heiten und mindestens eine Vertreterin 
oder ein Vertreter werden vom Senat 
aus dem Kreis der Mitglieder nach § 50 
Absatz 1, 3 und 4 gewählt und von der 
Rektorin oder dem Rektor bestellt. Sie 
oder er berichtet dem Senat jährlich 
über ihre oder seine Tätigkeit. 
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(8) Die oder der Beauftragte für
Studentinnen und Studenten mit Be-
hinderungen oder chronischen Krank-
heiten berät die Hochschule und wirkt 
darauf hin, dass den besonderen Be-
dürfnissen von Studentinnen, Studen-
ten, Studienbewerberinnen und Studi-
enbewerbern mit Behinderungen oder 
chronischen Krankheiten Rechnung 
getragen wird, insbesondere bei der 
Organisation der Studienbedingungen, 
der Studienberatung sowie in Fragen 
des Nachteilsausgleichs und der Barri-
erefreiheit. Sie oder er ist über alle ge-
planten Maßnahmen zu informieren, 
die zur Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben erforderlich sind, und hat in 
den Organen der Hochschule ein sach-
bezogenes Teilnahme-, Rede- und An-
tragsrecht. Sie oder er unterbreitet Vor-
schläge und kann Stellung zu allen die 
Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga-
ben berührenden Angelegenheiten 
nehmen. Das Nähere regelt die Grund-
ordnung. 

(9) Das Rektorat sorgt für ange-
messene Arbeitsbedingungen der oder 
des Beauftragten für Studentinnen und 
Studenten mit Behinderungen oder 
chronischen Krankheiten und stattet 
sie oder ihn zur Wahrnehmung ihrer o-
der seiner Aufgaben personell, sach-
lich und finanziell im erforderlichen 
Umfang aus. Sie oder er ist zur Aus-
übung des Amtes von ihren oder sei-
nen sonstigen Dienstaufgaben ange-
messen zu entlasten. 

(10) Die Absätze 7 bis 9 gelten auch
für Doktorandinnen und Doktoranden, 
die an der Hochschule weder immatri-
kuliert noch beschäftigt sind. 
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§ 57 § 57

Öffentlichkeit, Verschwiegenheit u n v e r ä n d e r t

(1) Der Senat und der Erweiterte Se-
nat tagen hochschulöffentlich, der Fakul-
tätsrat fakultätsöffentlich. Die Öffentlichkeit 
kann ausgeschlossen werden. Die anderen 
Organe tagen in der Regel nichtöffentlich. 
Das Nähere regelt die Grundordnung. 

(2) Personal- und Prüfungsangelegen-
heiten werden nichtöffentlich behandelt. In 
Personalangelegenheiten ist geheim abzu-
stimmen. Dritte können durch Beschluss der 
anwesenden Mitglieder des Organs hinzu-
gezogen werden. 

(3) Die Beteiligten sind zur Verschwie-
genheit über die Gegenstände nichtöffentli-
cher Sitzungen verpflichtet. 

T e i l  6 T e i l  6

P e r s o n a l P e r s o n a l

§ 58 § 58

Allgemeine Bestimmungen u n v e r ä n d e r t

(1) Das wissenschaftliche und künstle-
rische Personal der Hochschulen besteht 
aus den Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern, den akademischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, den wissenschaftli-
chen und künstlerischen Hilfskräften sowie 
den studentischen Hilfskräften. 

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Verwaltung und Technik sind die in der 
Hochschulverwaltung, den Fakultäten oder 
den Zentralen Einrichtungen Beschäftigten, 
denen andere als wissenschaftliche oder 
künstlerische Dienstleistungen übertragen 
sind. 
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(3) Als wissenschaftliche oder künstle-
rische Hilfskräfte können nur Personen mit 
einem abgeschlossenen Hochschulstudium 
eingestellt werden. Als studentische Hilfs-
kräfte können Studentinnen und Studenten 
einer Hochschule eingestellt werden. Wis-
senschaftliche, künstlerische und studenti-
sche Hilfskräfte haben die Aufgabe, Studen-
tinnen und Studenten durch Tutorien in ih-
rem Studium zu unterstützen und Dienstleis-
tungen in Forschung, Lehre oder künstleri-
scher Praxis zu erbringen. Eine studenti-
sche Hilfskraft ist grundsätzlich für jeweils 
mindestens ein Semester, eine wissen-
schaftliche oder künstlerische Hilfskraft 
grundsätzlich für jeweils mindestens zwölf 
Monate zu beschäftigen. Hinsichtlich der 
Dauer der Befristung gelten die Regelungen 
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. 
Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 59 § 59

Berufungsvoraussetzungen für Profes-
sorinnen und Professoren 

Berufungsvoraussetzungen für Profes-
sorinnen und Professoren 

(1) Berufungsvoraussetzungen für 
Professorinnen und Professoren sind neben 
den allgemeinen dienstrechtlichen Voraus-
setzungen 

(1) Berufungsvoraussetzungen für 
Professorinnen und Professoren sind neben 
den allgemeinen dienstrechtlichen Voraus-
setzungen 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium,

1. u n v e r ä n d e r t

2. pädagogische Eignung und hochschul-
didaktische Kenntnisse,

2. u n v e r ä n d e r t

3. besondere Befähigung zu wissen-
schaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die Qualität einer Promotion
nachgewiesen wird, oder besondere
Befähigungen zur künstlerischen Arbeit
und

3. u n v e r ä n d e r t

4. je nach den Anforderungen der Stelle 4. je nach den Anforderungen der Stelle
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a) zusätzliche wissenschaftliche Leis-
tungen,

a) u n v e r ä n d e r t

b) zusätzliche künstlerische Leistun-
gen oder

b) u n v e r ä n d e r t

c) besondere Leistungen bei der An-
wendung oder Entwicklung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Me-
thoden in einer in der Regel fünf-
jährigen beruflichen Praxis, von der
mindestens drei Jahre außerhalb
des Hochschulbereiches ausgeübt
worden sein müssen.

c) besondere Leistungen bei der An-
wendung oder Entwicklung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Me-
thoden in einer in der Regel fünf-
jährigen beruflichen Praxis, von der
mindestens drei Jahre außerhalb
des Hochschulbereiches ausgeübt
worden sein müssen; selbststän-
dige und freiberufliche Tätigkei-
ten gelten auch als berufliche
Praxis.

(2) Pädagogische Eignung wird in der
Regel durch selbständige Lehrtätigkeit 
nachgewiesen, deren Qualität durch Evalu-
ation oder auf andere Weise festgestellt ist. 
Der Nachweis kann auch durch Erfahrung in 
der Ausbildung oder durch Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungen in der Hochschul-
didaktik erfolgen. 

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Bei der Bewertung der zusätzlichen
wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Leistungen dürfen Elternzeiten nach § 15 
des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes sowie sonstige auf familiären Gründen 
oder auf Gründen der Pflege von Angehöri-
gen beruhende Zeiten der Nichtbeschäfti-
gung, Beurlaubung, Verringerung der Ar-
beitszeit oder Teilzeitbeschäftigung nicht 
nachteilig bewertet werden. Die zusätzli-
chen wissenschaftlichen Leistungen nach 
Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a werden 
durch eine nach § 72 Absatz 2 Satz 1 eva-
luierte Juniorprofessur, durch eine Habilita-
tion oder durch eine gleichwertige wissen-
schaftliche Tätigkeit nachgewiesen. 

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Auf eine Stelle, deren Funktionsbe-
schreibung die Wahrnehmung erziehungs-
wissenschaftlicher oder fachdidaktischer 
Aufgaben in der Lehrkräftebildung vorsieht, 
soll nur berufen werden, wer eine dreijährige 
Lehrpraxis an einer Schule nachweist. 

(4) u n v e r ä n d e r t
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(5) Professorinnen und Professoren
an Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften und Professorinnen und Professo-
ren für Studiengänge von Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften an anderen 
Hochschulen müssen die Einstellungsvo-
raussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 
bis 3 und 4 Buchstabe c erfüllen. In begrün-
deten besonderen Ausnahmefällen können 
auch Bewerberinnen und Bewerber zur Pro-
fessorin oder zum Professor berufen wer-
den, die die Einstellungsvoraussetzungen 
nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 4 Buch-
stabe a oder b erfüllen. Ein Ausnahmefall 
liegt insbesondere vor, wenn die Stelle nach 
ihrer Funktionsbeschreibung abweichend 
von § 5 Absatz 1 Satz 2 nicht überwiegend 
der Wahrnehmung praxisorientierter Lehr- 
und Forschungsaufgaben gewidmet ist. 

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Soweit es der Eigenart des Faches
und den Anforderungen der Stelle ent-
spricht, kann abweichend von den Absät-
zen 1 bis 5 als Professorin oder Professor 
auch berufen werden, wer pädagogische 
Eignung und hervorragende fachbezogene 
Leistungen in der Praxis nachweist. 

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Professorinnen und Professoren
mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztli-
chen Aufgaben müssen zusätzlich die Aner-
kennung als Fachärztin, Facharzt, Fach-
zahnärztin, Fachzahnarzt, Fachtierärztin o-
der Fachtierarzt nachweisen, soweit für das 
betreffende Fachgebiet eine entsprechende 
Weiterbildung vorgesehen ist. 

(7) u n v e r ä n d e r t
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§ 60 § 60

Ausschreibung u n v e r ä n d e r t

(1) Das Rektorat legt die Stellen für
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
im Benehmen mit dem Fakultätsrat durch 
Funktionsbeschreibungen inhaltlich fest. 
Sind mit der Stelle Aufgaben der Kran-
kenversorgung verbunden, ist das Einver-
nehmen mit dem Universitätsklinikum her-
zustellen. Die Funktionsbeschreibung kann 
vorsehen, dass Aufgaben verstärkt in der 
Lehre oder überwiegend in der Forschung 
wahrzunehmen sind. Das Rektorat kann un-
ter Beachtung der Entwicklungsplanungen 
der Hochschule und der Fakultäten festle-
gen, dass eine freiwerdende Stelle nicht 
wieder besetzt oder einer anderen Fakultät 
zugeordnet wird. Die Fakultätsräte, denen 
insoweit ein Vorschlagsrecht zusteht, sind 
vor der Entscheidung zu hören. Soweit eine 
Professorenstelle aufgrund des Eintritts ei-
ner Professorin oder eines Professors in 
den Ruhestand wegen Erreichens der Al-
tersgrenze nach § 71 Absatz 6 frei wird, ist 
die Entscheidung nach Satz 4 zum frühest-
möglichen Zeitpunkt, spätestens zwei Jahre 
vor Freiwerden der Stelle, zu treffen. Be-
steht ein besonderes Interesse der Hoch-
schule, kann gemäß § 47 Satz 1 des Säch-
sischen Beamtengesetzes vom 18. Dezem-
ber 2013 (SächsGVBl. S. 970, 971), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, der Eintritt in den Ruhestand nach
§ 71 Absatz 6 für eine bestimmte Frist, die
jeweils ein Jahr und insgesamt drei Jahre
nicht übersteigen darf, hinausgeschoben
werden. Ein solches besonderes Interesse
ist insbesondere anzunehmen, wenn ein mit
Dritten langfristig vertraglich vereinbartes
wissenschaftliches Projekt ansonsten nicht
weiter bearbeitet oder erfolgreich beendet
werden kann.
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(2) Die Stellen für Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer sind unter Angabe 
von Art und Umfang der zu erfüllenden Auf-
gaben, der geforderten Berufungsvoraus-
setzungen und des Zeitpunktes der Beset-
zung frühestmöglich öffentlich und in der 
Regel international auszuschreiben. Von 
der Ausschreibung kann im Ausnahmefall 
abgesehen werden, wenn 

1. eine Professorin oder ein Professor im
Beamtenverhältnis auf Zeit oder im be-
fristeten Arbeitnehmerverhältnis auf
dieselbe Professur im Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit oder im unbefristeten
Arbeitnehmerverhältnis berufen werden
soll und diese Möglichkeit in der Erst-
ausschreibung der Professur vorgese-
hen war,

2. eine Juniorprofessorin oder ein Junior-
professor auf eine Professorenstelle in
derselben Hochschule berufen werden
soll und diese Möglichkeit in der Aus-
schreibung der Juniorprofessur vorge-
sehen war oder mit Einwilligung des
Staatsministeriums auf der Grundlage
eines Qualitätssicherungskonzepts ge-
mäß Absatz 3 Satz 2 durch die Beru-
fung auf eine Professorenstelle der Ruf
an eine andere Hochschule abgewehrt
werden kann und dadurch eine heraus-
ragende Persönlichkeit, an deren Ver-
bleib die Hochschule ein besonderes
Interesse nachweisen kann, der Hoch-
schule erhalten bleibt oder

3. eine Tandemprofessorin oder ein Tand-
emprofessor auf eine Professorenstelle
in derselben Hochschule berufen wer-
den soll und diese Möglichkeit in der
Ausschreibung der Tandemprofessur
vorgesehen war.
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Die Entscheidung über die Berufung einer 
Juniorprofessorin oder eines Juniorprofes-
sors auf eine Professorenstelle in derselben 
Hochschule nach Satz 2 Nummer 2 wird frü-
hestens nach vier und spätestens nach fünf 
Jahren getroffen, sofern im Ergebnis der 
Evaluierung gemäß § 72 Absatz 2 Satz 1 
deren oder dessen herausragende Befähi-
gung in Lehre und Forschung festgestellt 
worden ist. In diesem Fall sind in die Evalu-
ierung drei Gutachten von auf dem Beru-
fungsgebiet anerkannten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern einzubeziehen. 
Mindestens zwei der Gutachterinnen und 
Gutachter dürfen nicht der Hochschule an-
gehören.  

(3) Von einer Ausschreibung kann mit
Einwilligung des Staatsministeriums eben-
falls abgesehen werden, wenn 

1. die Berufung auf eine höherwertige Pro-
fessur bereits in der Ausschreibung in
Aussicht gestellt wurde,

2. durch die Berufung auf eine höherwer-
tige Professur der Ruf an eine andere
Hochschule abgewehrt werden kann
und dadurch eine herausragende Per-
sönlichkeit, an deren Verbleib die Hoch-
schule ein besonderes Interesse nach-
weisen kann, der Hochschule erhalten
bleibt,

3. für die Besetzung einer Professur eine
in besonderer Weise qualifizierte Be-
werberin oder ein in besonderer Weise
qualifizierter Bewerber zur Verfügung
steht, die oder der bereits ein dem Be-
rufungsverfahren gleichwertiges Aus-
wahlverfahren erfolgreich absolviert hat
und an deren oder dessen Gewinnung
die Hochschule ein besonderes Inte-
resse nachweisen kann.

Grundlage für die Einwilligung ist ein mit 
dem Staatsministerium abgestimmtes Qua-
litätssicherungskonzept der Hochschule. 

(4) Das Nähere regelt die Hochschule
durch die Berufungsordnung. 
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(5) § 111 bleibt unberührt.

§ 61 § 61

Berufung von Professorinnen und Pro-
fessoren 

u n v e r ä n d e r t

(1) Professorinnen und Professoren
werden von der Rektorin oder dem Rektor 
berufen. Die Zuständigkeit für die beamten-
rechtliche Ernennung bleibt davon unbe-
rührt. § 111 bleibt unberührt. 

(2) Zur Vorbereitung des Berufungs-
vorschlages setzt der Fakultätsrat nach An-
hörung des Rektorates eine Berufungskom-
mission ein. Der Berufungskommission 
muss mindestens eine externe Sachver-
ständige oder ein externer Sachverständi-
ger angehören; mindestens drei der stimm-
berechtigten Mitglieder sollen Frauen sein. 
Ist eine Professur zu besetzen, die die Aus-
bildung für das Lehramt betrifft, gehört ein 
Mitglied des Zentrums für Lehrkräftebildung 
und Bildungsforschung der Berufungskom-
mission mit beratender Stimme an. In der 
Berufungskommission haben die Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer über 
die Mehrheit von mindestens einem Sitz zu 
verfügen, die Mitgliedergruppen nach § 51 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 sind ange-
messen zu vertreten. Die oder der Vorsit-
zende der Berufungskommission wird von 
der Rektorin oder dem Rektor im Einverneh-
men mit dem Fakultätsrat bestimmt. Kommt 
das Einvernehmen innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Ablauf der Bewerbungs-
frist nicht zustande, entscheidet die Rektorin 
oder der Rektor über den Vorsitz. 
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(3) Die Berufungskommission erstellt
innerhalb von neun Monaten nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist auf der Grundlage ex-
terner Gutachten und einer vergleichenden 
Würdigung einen begründeten Berufungs-
vorschlag, der drei Namen enthalten soll, 
und gibt ihn der Rektorin oder dem Rektor 
zur Kenntnis. Bei Nichteinhaltung der Frist 
entscheidet die Rektorin oder der Rektor 
über die Einstellung des Berufungsverfah-
rens. Der Berufungsvorschlag kann auch 
Namen von Personen enthalten, die sich 
nicht beworben haben. An der Hochschule 
Beschäftigte können nur in begründeten 
Ausnahmefällen vorgeschlagen werden. Ein 
Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn 
die oder der Vorgeschlagene sich in ihrer o-
der seiner Befähigung deutlich von anderen 
Bewerberinnen oder Bewerbern abhebt o-
der bereits einen Ruf an eine andere Hoch-
schule oder eine Forschungseinrichtung er-
halten hat. Diese Einschränkung gilt nicht 

1. für die Berufung einer Professorin oder
eines Professors an einer Hochschule
für angewandte Wissenschaften in ein
zweites Professorenamt,

2. für Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren, die an einer anderen Hoch-
schule promoviert haben oder vor ihrer
Einstellung mindestens zwei Jahre au-
ßerhalb der Hochschule wissenschaft-
lich tätig waren, und

3. für eine Vertreterin oder einen Vertreter
der Professur, wenn deren oder dessen
Beschäftigungsverhältnis mit der Hoch-
schule nur für die Dauer der Vertretung
besteht.

Die Begründung des Berufungsvorschlages 
muss die Bewertung der Lehrleistung und 
der Forschungsleistung oder künstlerischen 
Leistung sowie der Lehrevaluationen ent-
halten. Die Rektorin oder der Rektor ent-
scheidet über den Fortgang des Berufungs-
verfahrens. 
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(4) Der Fakultätsrat beschließt über
den Berufungsvorschlag der Berufungs-
kommission und leitet den Beschluss inner-
halb eines Monats nach der Entscheidung 
der Rektorin oder des Rektors nach Ab-
satz 3 Satz 8 an diese oder diesen weiter. 
Vor dem Beschluss über die Berufung von 
Professorinnen und Professoren, die Aufga-
ben der Krankenversorgung im Universitäts-
klinikum wahrnehmen sollen, ist das Einver-
nehmen des Vorstandes des Universitätskli-
nikums einzuholen. Das Einvernehmen ist 
zu erteilen, wenn keine begründeten Zweifel 
an der Eignung der oder des Vorgeschlage-
nen für die im Universitätsklinikum zu erfül-
lende Aufgabe bestehen. Die Rektorin oder 
der Rektor ist an den Beschluss des Fakul-
tätsrates nicht gebunden. Will sie oder er 
vom Beschluss des Fakultätsrates abwei-
chen, ist dies vor der Entscheidung mit der 
Dekanin oder dem Dekan zu erörtern. Nach 
Erteilung des Rufes führt die Rektorin oder 
der Rektor oder ein von ihr oder ihm beauf-
tragtes Mitglied des Rektorates die Beru-
fungsverhandlungen. Sie oder er kann eine 
Frist für die Rufannahme bestimmen. Beruft 
die Rektorin oder der Rektor keinen der Vor-
geschlagenen oder lehnen die Vorgeschla-
genen eine Berufung ab, ist die Berufungs-
kommission zu einem neuen Berufungsvor-
schlag aufzufordern. Anderenfalls stellt die 
Rektorin oder der Rektor das Berufungsver-
fahren im Einvernehmen mit dem Senat ein. 

(5) Einzelheiten des Berufungsverfah-
rens, insbesondere Zuständigkeiten, Mitwir-
kungen und Verfahren zur Dokumentation 
der aktiven Suche nach geeigneten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern oder 
Künstlerinnen und Künstlern sowie zur oder 
zum Berufungsbeauftragten, regelt die 
Hochschule durch die Berufungsordnung. 

(6) Für die übergangsweise Wahrneh-
mung der Aufgaben einer Professorenstelle 
gelten die Absätze 1 bis 5 nicht. 
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(7) Die personelle und sächliche Aus-
stattung der Aufgabenbereiche von Profes-
sorinnen und Professoren wird befristet für 
bis zu fünf Jahre festgelegt. Berufungszusa-
gen stehen unter dem Vorbehalt der Mittel-
bewilligung durch den Landtag sowie staat-
licher Maßgaben zur Verteilung von Stellen 
und Mitteln. In der Vergangenheit unbefris-
tet erteilte Berufungszusagen sind zu über-
prüfen und nach Satz 1 zu befristen. 

§ 62 § 62

Außerordentliche Berufung von Profes-
sorinnen und Professoren 

u n v e r ä n d e r t

(1) Abweichend von den §§ 60 sowie
61 Absatz 2 bis 4 und 7 Satz 1 kann die 
Rektorin oder der Rektor nach Anhörung 
des Senates und des Fakultätsrates mit Zu-
stimmung des Hochschulrates die außeror-
dentliche Berufung einer Wissenschaftlerin 
oder eines Wissenschaftlers einleiten, die o-
der der das eigene Fachgebiet nachweislich 
geprägt hat, um einen profilbildenden Be-
reich der Hochschule aufzubauen, zu erneu-
ern oder nachhaltig zu stärken. 

(2) Zur Vorbereitung des Berufungs-
vorschlages setzt die Rektorin oder der Rek-
tor eine Findungskommission ein. Ihr haben 
mindestens vier externe, auf dem Fachge-
biet anerkannte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler anzugehören. 
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(3) Die Findungskommission benennt
der Rektorin oder dem Rektor Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die den 
mit der zu besetzenden Professorenstelle 
verbundenen Qualitätsstandards in For-
schung und Lehre in überdurchschnittlicher 
Weise gerecht werden und aufgrund ihrer 
Erfahrung und bisherigen Leistungen erwar-
ten lassen, dass sie das Profil von Fakultät 
und Hochschule sowie die Qualität von For-
schung und Lehre stärken. Der Vorschlag ist 
umfassend zu begründen. Stimmt die Rek-
torin oder der Rektor dem Fortgang des Ver-
fahrens zu, beauftragt die Findungskommis-
sion in der Regel mindestens sechs externe 
anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, Gutachten über die von ihr vor-
geschlagenen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler zu erstellen. Auf der Grund-
lage dieser Gutachten und eines wertenden 
Vergleiches mit internationalen Qualitäts-
standards unterbreitet die Findungskommis-
sion einen Berufungsvorschlag. Die Rekto-
rin oder der Rektor kann nach Anhörung des 
Fakultätsrates eine Wissenschaftlerin oder 
einen Wissenschaftler berufen, wenn nach 
dem Ergebnis der Gutachten und der ver-
gleichenden Würdigung durch die Fin-
dungskommission deren oder dessen Leis-
tungen in Forschung und Lehre mindestens 
den Leistungen der anderen von der Fin-
dungskommission benannten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler entspre-
chen. 
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§ 63 § 63

Gemeinsame Berufungen u n v e r ä n d e r t

(1) Die Hochschule und eine For-
schungseinrichtung außerhalb der Hoch-
schule können Professorinnen und Profes-
soren zum Zwecke der Förderung und In-
tensivierung ihrer personellen und fachli-
chen Zusammenarbeit in Forschung und 
Lehre gemeinsam berufen. Das Berufungs-
verfahren regeln Hochschule und For-
schungseinrichtung durch eine Vereinba-
rung. Diese kann insbesondere regeln, dass 
das Ausschreibungsverfahren von § 60 und 
die Zusammensetzung der Berufungskom-
mission von § 61 abweichen. Die Mitwirkung 
des Aufsichtsorganes der Forschungsein-
richtung ist zu gewährleisten. Der Beru-
fungskommission müssen auch Vertreterin-
nen und Vertreter der Forschungseinrich-
tung angehören. Dabei muss gewährleistet 
sein, dass die Professorinnen und Professo-
ren der Hochschule und die Vertreterinnen 
und Vertreter der Forschungseinrichtung, 
die diesen nach Funktion und Qualifikation 
gleichstehen, gemeinsam über die Mehrheit 
von einem Sitz verfügen. 

(2) Eine gemeinsame Berufung kann
folgendermaßen ausgestaltet werden: 

1. Professorinnen und Professoren kön-
nen zur Tätigkeit an einer Forschungs-
einrichtung außerhalb der Hochschule
ohne Bezüge beurlaubt werden. Die
Beurlaubung kann auch in geringerem
Maße als dem vollen Umfang erfolgen.
Die Beurlaubung nach den Sätzen 1
und 2 erfolgt im dienstlichen Interesse
und dient öffentlichen Belangen.

2. Professorinnen und Professoren kön-
nen nach Maßgabe des § 20 Absatz 1
Nummer 2 des Beamtenstatusgesetzes
der Forschungseinrichtung außerhalb
der Hochschule zugewiesen werden .
Die Zuweisung ist im öffentlichen Inte-
resse erforderlich.
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3. Professorinnen und Professoren kön-
nen in Abweichung von § 71 Absatz 1
ohne Begründung eines Beamtenver-
hältnisses oder eines Arbeitnehmerver-
hältnisses gemeinsam berufen werden.

Davon abweichend kann nach Abstimmung 
mit dem Staatsministerium eine gemein-
same Berufung nach Maßgabe der allge-
meinen Vorschriften ausgestaltet werden.  

(3) Wer nach Absatz 2 berufen ist, hat
das Recht, die Bezeichnung „Professorin“ o-
der „Professor“ zu führen. § 71 Absatz 5 gilt 
entsprechend.  

(4) Abweichend von § 61 Absatz 1
werden die Professorinnen und Professoren 
vom Staatsministerium berufen. Das Staats-
ministerium führt die Berufungsverhandlun-
gen in Abstimmung mit der Hochschule und 
der Forschungseinrichtung. 

§ 64 § 64

Einstellungs- und Ernennungsvoraus-
setzungen 

für Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren 

u n v e r ä n d e r t

(1) Voraussetzungen für die Einstel-
lung oder Ernennung von Juniorprofessorin-
nen und Juniorprofessoren sind neben den 
allgemeinen dienstrechtlichen Vorausset-
zungen 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium,

2. pädagogische Eignung und

3. besondere Befähigung zu wissen-
schaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die herausragende Qualität einer
Promotion nachgewiesen wird.
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(2) Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren mit ärztlichen, zahnärztlichen 
oder tierärztlichen Aufgaben sollen zusätz-
lich die Anerkennung als Fachärztin oder 
Facharzt oder, soweit diese in dem jeweili-
gen Fachgebiet nicht vorgesehen ist, eine 
ärztliche Tätigkeit von mindestens fünf Jah-
ren nach Erhalt der Approbation oder Er-
laubnis der Berufsausübung nachweisen. 
Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschrei-
bung die Wahrnehmung von erziehungswis-
senschaftlichen oder fachdidaktischen Auf-
gaben in der Lehrkräftebildung vorsieht, soll 
nur berufen werden, wer eine dreijährige 
Lehrpraxis an einer Schule nachweist. 

(3) Sofern vor oder nach der Promo-
tion eine Beschäftigung als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin, als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter oder als wissenschaftliche Hilfskraft 
erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäf-
tigungsphase zusammen nicht mehr als 
sechs Jahre, im Bereich der Medizin nicht 
mehr als neun Jahre betragen haben. Hier-
von bleiben Verlängerungen nach dem Wis-
senschaftszeitvertragsgesetz unberührt. 

§ 65 § 65

Einstellung oder Ernennung von Junior-
professorinnen und Juniorprofessoren 

u n v e r ä n d e r t

(1) Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren werden von der Rektorin oder 
dem Rektor eingestellt oder ernannt. 

(2) § 61 Absatz 2, 3 Satz 1 bis 5, 7
und 8 sowie Absatz 4, 5 und 7 gilt entspre-
chend. 
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§ 66 § 66

Tandemprofessorinnen und Tandempro-
fessoren 

u n v e r ä n d e r t

(1) An Hochschulen für angewandte
Wissenschaften können Personen, die die 
Berufungsvoraussetzungen mit Ausnahme 
der mindestens dreijährigen beruflichen 
Praxis außerhalb des Hochschulbereichs 
nach § 59 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c 
erfüllen, befristet mit der Hälfte der regelmä-
ßigen Arbeitszeit als Tandemprofessorin o-
der Tandemprofessor eingestellt werden, 
wenn sie gleichzeitig ein befristetes Be-
schäftigungsverhältnis mit einer Einrichtung 
außerhalb des Hochschulbereichs einge-
hen, um diese fehlende berufliche Praxis 
nachzuholen. Sie führen die Bezeichnung 
„Professorin“ oder „Professor“. 

(2) Die Einstellung erfolgt in einem auf
höchstens vier Jahre befristeten Arbeitneh-
merverhältnis. Die Vergütung erfolgt in ent-
sprechender Anwendung der Besoldungs-
gruppe W 1 Stufe 1 der Anlage 5 zum Säch-
sischen Besoldungsgesetz vom 18. Dezem-
ber 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1005), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
30. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 450) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung.

(3) § 61 Absatz 2, 3 Satz 1 bis 5, 7 und
8, Absatz 4 Satz 1 und 4 bis 9 sowie Ab-
satz 5 und 7 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. 

109



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

(4) Soweit dies in der Ausschreibung
vorgesehen ist, sagt die Hochschule bereits 
bei der Einstellung zu, die Bewerberinnen 
und Bewerber auf eine Professur nach dem 
Erwerb der mindestens dreijährigen berufli-
chen Praxis außerhalb des Hochschulbe-
reichs in ein Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit oder ein unbefristetes Arbeitnehmerver-
hältnis zu übernehmen. Die Entscheidung, 
ob die erforderliche berufliche Praxis von 
mindestens drei Jahren durch die Tätigkeit 
außerhalb des Hochschulbereichs erwor-
ben wurde, ist spätestens vier Monate vor 
Ablauf der Befristung nach Absatz 2 Satz 1 
auf der Grundlage einer Evaluation zu tref-
fen. Die Hochschule regelt die Evaluation 
durch Ordnung. 

(5) Die Hochschule schließt mit der
Einrichtung, bei der der Erwerb der mindes-
tens dreijährigen beruflichen Praxis außer-
halb des Hochschulbereichs erfolgt, eine 
Vereinbarung, in der insbesondere die Ver-
teilung der Arbeitszeit, die Gewährleistung 
des hälftigen Beschäftigungsumfangs, die 
Sicherung der Anbindung an die Hoch-
schule sowie Art und Umfang erforderlicher 
Personalentwicklungsmaßnahmen geregelt 
werden. 

§ 67 § 67

Außerplanmäßige Professorinnen und 
Professoren, Honorarprofessorinnen 

und Honorarprofessoren 

u n v e r ä n d e r t

(1) Mitglieder oder Angehörige der
Hochschule können von der Rektorin oder 
dem Rektor auf Vorschlag des Fakultätsra-
tes zu Außerplanmäßigen Professorinnen 
oder Professoren bestellt werden, wenn sie 
mindestens vier Jahre lang in ihrem Fach-
gebiet selbständig gelehrt haben. Für die 
Bestellung gelten die Voraussetzungen 
nach § 59 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 4 
Buchstabe a entsprechend. 
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(2) Wer an der Hochschule Lehraufga-
ben wahrnimmt oder mit der Hochschule in 
einer engen wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Arbeitsbeziehung steht, kann von 
der Rektorin oder dem Rektor auf Vorschlag 
des Fakultätsrates zur Honorarprofessorin 
oder zum Honorarprofessor bestellt werden. 
Für die Bestellung gelten die Voraussetzun-
gen nach § 59 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
entsprechend. Hauptberuflich an der Hoch-
schule Beschäftigte können nicht bestellt 
werden. Honorarprofessorinnen und Hono-
rarprofessoren können die Berechtigung er-
halten, sich an der Forschung zu beteiligen. 
Sie sollen in der Regel Lehrverpflichtungen 
im Umfang von zwei Semesterwochenstun-
den in ihrem Fachgebiet übernehmen und 
können verpflichtet werden, Prüfungen ab-
zunehmen. 

(3) Außerplanmäßige Professorinnen
und Professoren sowie Honorarprofessorin-
nen und Honorarprofessoren sind für die 
Dauer ihrer Bestellung zum Führen der Be-
zeichnung „Professorin“ oder „Professor“ 
berechtigt. § 71 Absatz 5 gilt entsprechend. 

§ 68 § 68

Lehrbeauftragte u n v e r ä n d e r t

(1) Zur Ergänzung des Lehrangebo-
tes, an Kunsthochschulen auch zur Erbrin-
gung des Lehrangebotes, können Lehrauf-
träge erteilt werden. Die Lehrbeauftragten 
nehmen die ihnen übertragenen Lehraufga-
ben selbständig wahr. 

(2) Lehrbeauftragte müssen mindes-
tens die Voraussetzungen des § 59 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 oder Absatz 6 erfül-
len und nach Vorbildung, Fähigkeit und 
fachlicher Leistung dem für sie vorgesehe-
nen Aufgabengebiet entsprechen. 

(3) Mit der Erteilung eines Lehrauftra-
ges wird kein Dienstverhältnis begründet. 
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(4) Lehrbeauftragte haben Anspruch
auf eine angemessene Vergütung. Dies gilt 
nicht, wenn die durch den Lehrauftrag ent-
stehende Belastung bei der Bemessung der 
Dienstaufgaben eines im öffentlichen Dienst 
Tätigen entsprechend berücksichtigt wird. 
Die Hochschulen regeln die Höhe der Ver-
gütung in der Honorarordnung. Bei der Fest-
legung der Vergütung sind insbesondere 
das Fach, der Schwierigkeitsgrad, die erfor-
derliche Vor- und Nachbereitung, die Be-
deutung der Lehrveranstaltung, die Nach-
frage und die örtlichen Verhältnisse zu be-
rücksichtigen. 

§ 69 § 69

Dienstaufgaben der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer 

u n v e r ä n d e r t

(1) Den Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrern obliegt die selbständige 
Wahrnehmung der Aufgaben in Wissen-
schaft, Kunst, Forschung, Lehre und Weiter-
bildung. 

(2) Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer haben Lehrveranstaltungen ih-
rer Fächer in Studiengängen und in der Wei-
terbildung unter Beachtung der für ihr 
Dienstverhältnis geltenden Bestimmungen 
abzuhalten. Sie haben auch Lehrveranstal-
tungen in Gebieten zu übernehmen, die ih-
rem Berufungsgebiet verwandt sind. Zu den 
Lehrverpflichtungen gehört auch die Mitwir-
kung in der berufspraktischen Ausbildung, 
soweit sie in den Studiengang eingeordnet 
ist. 

(3) Zu den Aufgaben der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer gehören 
insbesondere: 

1. Mitwirkung in der Selbstverwaltung der
Hochschule,

2. Mitwirkung bei der Abnahme von Prü-
fungen einschließlich staatlicher und
kirchlicher Prüfungen,
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3. Mitwirkung in Promotionsverfahren,

4. Studienfachberatung und Förderung
der Studentinnen und Studenten,

5. Betreuung des wissenschaftlichen und
künstlerischen Nachwuchses sowie die
Förderung der fachlichen und didakti-
schen Qualifizierung der ihnen zuge-
ordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter,

6. Mitwirkung bei der Studienreform und in
Qualitätssicherungsverfahren.

Die Aufgaben in der Lehre einschließlich der 
Prüfungsverpflichtungen sind vorrangig zu 
erfüllen. Professorinnen und Professoren 
sind darüber hinaus verpflichtet, in Habilita-
tions- und in Berufungsverfahren mitzuwir-
ken. 

(4) Die Wahrnehmung von Aufgaben
in Einrichtungen der Wissenschaftsförde-
rung, die überwiegend aus staatlichen Mit-
teln finanziert werden, und der hochschul-
übergreifenden Zusammenarbeit sollen auf 
Antrag einer Hochschullehrerin oder eines 
Hochschullehrers zur dienstlichen Aufgabe 
erklärt werden, wenn dies mit der Erfüllung 
ihrer oder seiner Aufgaben nach Absatz 3 
zu vereinbaren ist. 

(5) Zu den Aufgaben der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer an den In-
stituten für Rechtsmedizin gehören auch Tä-
tigkeiten und Leistungen, die im Auftrag öf-
fentlicher Stellen des Freistaates Sachsen, 
im Auftrag Dritter oder im öffentlichen Inte-
resse erbracht werden. Dies sind insbeson-
dere Obduktionen einschließlich der erfor-
derlichen laborchemischen, feingewebli-
chen, mikrobiologischen oder virologischen 
Untersuchungen, Untersuchungen von Blut-
proben auf Substanzbeeinflussung, körper-
liche Untersuchungen und Anfertigungen 
von Gutachten. Die Tätigkeiten und Leistun-
gen können Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern an den Instituten für Rechtsmedizin 
übertragen werden.  
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(6) Art und Umfang der von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern 
wahrzunehmenden Aufgaben richten sich 
unter Beachtung der Absätze 1 bis 5 nach 
der Ausgestaltung ihrer Dienstverhältnisse 
und der Funktionsbeschreibung ihrer Stelle. 
Sie stehen unter dem Vorbehalt der Über-
prüfung und Änderung in angemessenen 
Zeitabständen. 

(7) Die Aufgaben der Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren sind so fest-
zulegen, dass ihnen ausreichend Zeit zur 
Erbringung ihrer zusätzlichen wissenschaft-
lichen und künstlerischen Leistungen nach 
§ 59 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a und
b bleibt.

(8) Soweit Aufgaben des Staatsminis-
teriums oder der Hochschule berührt sind, 
sind Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer verpflichtet, ohne gesonderte Vergü-
tung Gutachten zu erstellen oder als Sach-
verständige tätig zu werden, sofern dies die 
Erfüllung ihrer Dienstaufgaben nicht gefähr-
det. 
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§ 70 § 70

Freistellung von Professorinnen und 
Professoren 

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Rektorin oder der Rektor kann
Professorinnen und Professoren auf deren 
Antrag im Einvernehmen mit der Dekanin o-
der dem Dekan unter Fortzahlung ihrer 
Dienstbezüge ganz oder teilweise für For-
schungs-, Forschungsförderungs- oder 
künstlerische Entwicklungsvorhaben sowie 
für Aufgaben im Wissens- und Technologie-
transfer von ihren Dienstaufgaben freistel-
len. Die Ergebnisse von Evaluationen in 
Forschung und Lehre sind zu berücksichti-
gen. In dem Antrag ist das Vorhaben näher 
zu beschreiben. Die Freistellung setzt vo-
raus, dass während der Freistellungszeit die 
ordnungsgemäße Vertretung des Faches 
und die Erfüllung der sonstigen Verpflichtun-
gen der Fakultät sichergestellt sind. Bei Pro-
fessorinnen und Professoren, die Aufgaben 
in der Krankenversorgung wahrzunehmen 
haben, ist die Zustimmung des Vorstandes 
des Universitätsklinikums erforderlich. Die 
Freistellung kann für ein Semester, in be-
sonderen Fällen für zwei Semester, und frü-
hestens vier Jahre nach Ablauf der letzten 
Freistellung ausgesprochen werden.  
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(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 6
kann in begründeten besonderen Ausnah-
mefällen Professorinnen und Professoren 
für Forschungsvorhaben eine Freistellung 
von Dienstaufgaben unter Fortzahlung ihrer 
Dienstbezüge für einen längeren Zeitraum, 
längstens jedoch für fünf Jahre, gewährt 
werden. Ein begründeter Ausnahmefall liegt 
insbesondere vor, wenn die Entwicklungs-
planung der Hochschule nach § 11 Absatz 5 
oder die Ziele nach § 11 Absatz 3 Satz 1 die 
Errichtung einer wissenschaftlichen Einrich-
tung oder die Stärkung eines wissenschaft-
lichen Profils vorsehen und die Umsetzung 
dieser Planung die Freistellung erfordert. 
Die Entscheidung trifft das Rektorat. Eine 
solche Regelung kann bereits in der Beru-
fungsvereinbarung getroffen werden. Hier-
bei ist sicherzustellen, dass nach Ablauf der 
befristeten Freistellung die Dienstaufgaben 
nach den allgemeinen Regelungen wahrge-
nommen werden. 

(3) Die Professorinnen und Professo-
ren haben spätestens drei Monate nach Be-
endigung ihrer Freistellung der Rektorin o-
der dem Rektor und der Dekanin oder dem 
Dekan schriftlich über die während der Frei-
stellung erbrachten Leistungen zu berich-
ten. 

§ 71 § 71

Dienstrechtliche Stellung der Professo-
rinnen und Professoren 

u n v e r ä n d e r t

(1) Professorinnen und Professoren
können zu Beamtinnen oder Beamten auf 
Zeit oder auf Lebenszeit ernannt oder in ei-
nem befristeten oder unbefristeten Arbeit-
nehmerverhältnis eingestellt werden. 
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(2) Mit Ausnahme von Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren sowie Akade-
mischen Assistentinnen und Assistenten, 
die an ihrer Hochschule zur Professorin o-
der zum Professor berufen werden, können 
erstmals Berufene für die Dauer von bis zu 
zwei Jahren auf Probe eingestellt werden. 
Die Entscheidung über eine weitere Be-
schäftigung im Arbeitnehmer- oder im Be-
amtenverhältnis trifft die Rektorin oder der 
Rektor spätestens vier Monate vor Ablauf 
des Dienstverhältnisses auf Vorschlag der 
Dekanin oder des Dekans, dem eine Stel-
lungnahme des Fakultätsrates beizufügen 
ist. Soweit Aufgaben in der Krankenversor-
gung wahrgenommen werden, ist das Ein-
vernehmen mit dem Vorstand des Universi-
tätsklinikums herzustellen. Das Nähere re-
gelt die Berufungsordnung. 

(3) Professorinnen und Professoren
können auf Zeit ernannt oder eingestellt 
werden, wenn die Aufgabe befristet übertra-
gen werden soll, insbesondere 

1. bei vollständiger oder überwiegender
Deckung der Kosten aus Mitteln Dritter,
wenn die Finanzierung für eine be-
stimmte Aufgabe oder Zeitdauer bewil-
ligt ist und die Professorin oder der Pro-
fessor überwiegend der Zweckbestim-
mung dieser Mittel entsprechend be-
schäftigt wird,

2. für eine leitende Tätigkeit in einer au-
ßeruniversitären Forschungseinrich-
tung im Rahmen einer gemeinsamen
Berufung,

3. zur Förderung besonders qualifizierten
wissenschaftlichen Nachwuchses.
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Die Beschäftigung in einem Professorenamt 
auf Zeit erfolgt für die Dauer von bis zu 
sechs Jahren. Eine erneute Berufung in ein 
Beamtenverhältnis auf Zeit oder der Ab-
schluss eines weiteren befristeten Dienst-
vertrages ist nur zulässig, wenn die Gesamt-
dauer der Beamtenverhältnisse auf Zeit o-
der der befristeten Dienstverträge sechs 
Jahre nicht übersteigt. § 81 Absatz 4 bis 7 
bleibt unberührt. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 wird bei Geburt oder Adoption ei-
nes Kindes auf Antrag die Befristung um ein 
Jahr je Kind, insgesamt um maximal zwei 
Jahre, verlängert. Soll das Dienstverhältnis 
nach Fristablauf innerhalb der Frist nach 
Satz 2 fortgesetzt werden, bedarf es nicht 
der erneuten Durchführung eines Beru-
fungsverfahrens; die Entscheidung darüber 
trifft die Rektorin oder der Rektor auf Vor-
schlag der Dekanin oder des Dekans, dem 
eine Stellungnahme des Fakultätsrates bei-
zufügen ist. In den Fällen des Satzes 1 
Nummer 3 sind die hierfür besonderen Ver-
fahrens- und Evaluierungsregelungen der 
Hochschule maßgebend. Der Eintritt in den 
Ruhestand mit Ablauf der Amtszeit ist aus-
geschlossen. 

(4) Ist es bei Professorenstellen erfor-
derlich, die Verbindung zur Praxis aufrecht-
zuerhalten, kann eine Teilzeitprofessoren-
stelle eingerichtet werden. Die Tätigkeit als 
Professorin oder Professor muss mindes-
tens die Hälfte, in Kunsthochschulen min-
destens ein Viertel der Aufgaben einer vol-
len Professorenstelle umfassen. Die Be-
schäftigung erfolgt im Arbeitnehmerverhält-
nis. 

(5) Professorinnen und Professoren
dürfen die Bezeichnung „Professorin“ oder 
„Professor“ nach Ausscheiden aus dem 
Dienstverhältnis führen, wenn ihre Dienst-
zeit mindestens fünf Jahre betrug. Die Be-
rechtigung zur Führung der Bezeichnung 
soll entzogen werden, wenn sie sich ihrer 
als nicht würdig erweisen. 
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(6) Der Eintritt in den Ruhestand we-
gen Erreichens der Altersgrenze wird abwei-
chend von § 46 des Sächsischen Beamten-
gesetzes zum Ende des Semesters wirk-
sam, in dem die Professorin oder der Pro-
fessor, die Beamtin oder Beamter auf Le-
benszeit sind, die Altersgrenze erreichen. 

(7) Professorinnen und Professoren
stehen nach Eintritt in den Ruhestand die 
mit der Lehrbefugnis verbundenen Rechte 
zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen, zur 
Betreuung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses und zur Mitwirkung an Prüfungen 
weiter zu. Das Rektorat kann auf Antrag der 
Dekanin oder des Dekans Professorinnen 
und Professoren, die sich im Ruhestand be-
finden und denen der Status einer oder ei-
nes Angehörigen nach § 50 Absatz 2 Satz 2 
zuerkannt worden ist, Ressourcen für ei-
gene Forschungsarbeiten zur Verfügung 
stellen. 

§ 72 § 72

Dienstrechtliche Stellung der Juniorpro-
fessorinnen und Juniorprofessoren 

u n v e r ä n d e r t

(1) Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren werden für die Dauer von bis zu 
vier Jahren zu Beamtinnen oder Beamten 
auf Zeit ernannt oder in einem Arbeitneh-
merverhältnis beschäftigt. Sie führen die Be-
zeichnung „Juniorprofessorin“ oder „Junior-
professor“. 
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(2) Hat sich die Juniorprofessorin oder
der Juniorprofessor nach dem Ergebnis ei-
ner Evaluation ihrer oder seiner Leistungen 
in Forschung und Lehre unter Einbeziehung 
einer externen Begutachtung als Hoch-
schullehrerin oder Hochschullehrer be-
währt, soll das Dienstverhältnis mit ihrer o-
der seiner Zustimmung spätestens vier Mo-
nate vor Ablauf auf Vorschlag des Fakultäts-
rates auf insgesamt sechs Jahre verlängert 
werden. Sofern die Voraussetzungen nach 
Satz 1 und § 67 Absatz 1 Satz 1 erfüllt sind, 
kann die Rektorin oder der Rektor die Juni-
orprofessorin oder den Juniorprofessor auf 
Vorschlag des Fakultätsrates zur Außer-
planmäßigen Professorin oder zum Außer-
planmäßigen Professor bestellen. Das Nä-
here zum Verfahren der Evaluation regelt 
die Hochschule durch Ordnung.  

(3) Wird das Dienstverhältnis im Er-
gebnis der Evaluation nicht auf insgesamt 
sechs Jahre verlängert, kann es bis zu ei-
nem Jahr verlängert werden. Eine weitere 
Verlängerung ist nicht zulässig; § 81 Ab-
satz 4 bis 7 bleibt unberührt. Eine erneute 
Einstellung als Juniorprofessorin oder Juni-
orprofessor ist ausgeschlossen.  

(4) Die insgesamt zulässige Befris-
tungsdauer nach Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 Satz 1 verlängert sich um zwölf Mo-
nate, wenn ein Beamten- oder Arbeitneh-
merverhältnis zwischen dem 1. März 2020 
und dem 30. September 2020 bestand. Für 
ein Beamten- oder Arbeitnehmerverhältnis, 
das zwischen dem 1. Oktober 2020 und 
dem 31. März 2021 begründet wurde, ver-
längert sie sich um sechs Monate. 
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§ 73 § 73

Wissenschaftliche und künstlerische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

u n v e r ä n d e r t

(1) Wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 
der Regel einer Fakultät oder Zentralen Ein-
richtung zugeordnete Beschäftigte, die wis-
senschaftliche oder künstlerische Dienst-
leistungen in Wissenschaft, Kunst, For-
schung, Lehre und Weiterbildung, in den 
medizinischen Fächern zusätzlich in der 
Krankenversorgung erbringen. Wissen-
schaftliche und künstlerische Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind an die Weisungen 
der Leitung ihres Aufgabengebietes gebun-
den und erbringen ihre Dienstleistungen un-
ter deren fachlicher Verantwortung. Ihnen 
kann von der Leitung ihres Aufgabengebie-
tes nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und 
Leistungen die selbständige Wahrnehmung 
von Aufgaben in Forschung, Kunst und 
Lehre übertragen werden. 

(2) Zu den wissenschaftlichen und
künstlerischen Dienstleistungen gehört, 
Studentinnen und Studenten Fachwissen 
und praktische Fertigkeiten zu vermitteln 
und sie in der Anwendung wissenschaftli-
cher und künstlerischer Methoden zu unter-
weisen, soweit dies das Lehrangebot nach 
§ 17 erfordert. Befristet beschäftigten wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sind auch Aufgaben zu übertragen,
die die Vorbereitung einer Promotion oder
die Erbringung zusätzlicher wissenschaftli-
cher Leistungen nach § 59 Absatz 1 Num-
mer 4 Buchstabe a und b fördern. Mindes-
tens ein Drittel der Arbeitszeit ist ihnen zu
eigener wissenschaftlicher Arbeit zu belas-
sen, wenn sie im Rahmen ihrer Dienstauf-
gaben eine wissenschaftliche Qualifikation
nach Satz 2 anstreben. Die Sätze 2 und 3
gelten für befristet beschäftigte künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ent-
sprechend.
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(3) Einstellungsvoraussetzung für wis-
senschaftliche und künstlerische Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ist neben den allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 
in der Regel ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium. 

(4) Wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen in einem befristeten oder unbefristeten 
Arbeitnehmerverhältnis eingestellt werden. 
Streben sie im Rahmen ihrer Dienstaufga-
ben eine besondere wissenschaftliche Qua-
lifikation an, soll das befristete Arbeitsver-
hältnis in der Regel für mindestens drei 
Jahre geschlossen werden. Sofern Arbeit-
nehmerverhältnisse, die überwiegend aus 
Mitteln Dritter finanziert sind, befristet wer-
den, sollen sie in der Regel mindestens für 
die Dauer der bewilligten Projektlaufzeit ab-
geschlossen werden. 

(5) Wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen zur Weiterqualifizierung als Akademi-
sche Assistentinnen oder Assistenten nach 
§ 76 beschäftigt werden.

§ 74 § 74

Lektorinnen und Lektoren u n v e r ä n d e r t

(1) Lektorinnen und Lektoren nehmen
wissenschaftliche Aufgaben überwiegend in 
der Lehre oder Forschung selbständig wahr. 
Die Dekanin, der Dekan, die Leiterin oder 
der Leiter der Zentralen Einrichtung kann 
ihnen weitere Aufgaben zur selbständigen 
Wahrnehmung übertragen. Einstellungsvo-
raussetzungen sind ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium und in der Regel eine 
Promotion. Lektorinnen und Lektoren sollen 
im Arbeitnehmerverhältnis unbefristet be-
schäftigt werden. 

(2) Bei Vorliegen herausragender 
Leistungen kann eine Beschäftigung als Se-
niorlektorin oder Seniorlektor erfolgen. Dies 
kann frühestens drei Jahre nach der Einstel-
lung gemäß Absatz 1 erfolgen. 
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(3) Die Hochschulen regeln das Nä-
here zu den Aufgaben nach Absatz 1 und 
zum Verfahren nach Absatz 2 durch Ord-
nung. 

§ 75 § 75

Wissenschaftsmanagerinnen und Wis-
senschaftsmanager 

Wissenschaftsmanagerinnen und Wis-
senschaftsmanager 

Wissenschaftsmanagerinnen und Wis-
senschaftsmanager nehmen Management-
aufgaben in Verwaltung und Transfer in der 
Forschung wahr. Die Dekanin, der Dekan, 
die Leiterin oder der Leiter der Zentralen 
Einrichtung kann ihnen weitere Aufgaben 
zur selbständigen Wahrnehmung übertra-
gen. Einstellungsvoraussetzungen sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und in 
der Regel eine Promotion. Wissenschafts-
managerinnen und Wissenschaftsmanager 
werden im Arbeitnehmerverhältnis beschäf-
tigt. 

Wissenschaftsmanagerinnen und Wis-
senschaftsmanager nehmen Management-
aufgaben in Verwaltung und Transfer wahr. 
Die Dekanin, der Dekan, die Leiterin oder 
der Leiter der Zentralen Einrichtung kann 
ihnen weitere Aufgaben zur selbständigen 
Wahrnehmung übertragen. Einstellungsvo-
raussetzungen sind ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium und in der Regel eine 
Promotion. Wissenschaftsmanagerinnen 
und Wissenschaftsmanager werden im Ar-
beitnehmerverhältnis beschäftigt. 
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§ 76 § 76

Akademische Assistentinnen und Assis-
tenten 

u n v e r ä n d e r t

(1) Akademische Assistentinnen und
Assistenten erbringen wissenschaftliche o-
der künstlerische Dienstleistungen in For-
schung und Lehre, die auch dem Erwerb ei-
ner zusätzlichen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Qualifikation nach § 59 Ab-
satz 1 Nummer 4 Buchstabe a oder b die-
nen. Mindestens ein Drittel der Arbeitszeit 
ist ihnen zur wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Qualifikation zu belassen. Zu ihren 
Dienstleistungen gehört, Studentinnen und 
Studenten Fachwissen sowie praktische 
Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der An-
wendung wissenschaftlicher oder künstleri-
scher Methoden zu unterweisen. In den me-
dizinischen Fächern gehört auch die Tätig-
keit in der Krankenversorgung zu den wis-
senschaftlichen Tätigkeiten. Die Akademi-
schen Assistentinnen und Assistenten sind 
mit den weiteren Dienstaufgaben der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer ver-
traut zu machen. 

(2) Akademische Assistentinnen und
Assistenten sind einer Professorin oder ei-
nem Professor oder einer Fakultät zugeord-
net und werden von dieser oder diesem bei 
ihrer wissenschaftlichen oder künstleri-
schen Arbeit betreut. Nach Maßgabe ihrer 
Fähigkeiten und Leistungen soll ihnen die 
selbständige Wahrnehmung von Aufgaben 
in Forschung und Lehre übertragen werden. 
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(3) Voraussetzung für die Einstellung
als Akademische Assistentin oder Akademi-
scher Assistent ist neben den allgemeinen 
dienstrechtlichen Voraussetzungen und pä-
dagogischer Eignung in der Regel die her-
ausragende Qualität einer Promotion. Ab-
weichend vom Erfordernis einer Promotion 
ist in künstlerischen Fachgebieten ein über-
durchschnittlicher Studienabschluss erfor-
derlich. Soweit in den medizinischen Fä-
chern heilkundliche Tätigkeiten ausgeübt 
werden, ist auch die Approbation oder eine 
Erlaubnis zu vorübergehender Ausübung 
des Berufes erforderlich. 

§ 77 § 77

Dienstrechtliche Stellung der Akademi-
schen Assistentinnen 

und Assistenten 

u n v e r ä n d e r t

(1) Akademische Assistentinnen und
Assistenten werden für die Dauer von bis zu 
vier Jahren zu Beamtinnen oder Beamten 
auf Zeit ernannt oder in einem Arbeitneh-
merverhältnis beschäftigt. Das Beschäfti-
gungsverhältnis soll mit Zustimmung der 
Akademischen Assistentin oder des Akade-
mischen Assistenten spätestens vier Mo-
nate vor Ablauf auf insgesamt sechs Jahre 
verlängert werden, wenn sie oder er die zu-
sätzliche wissenschaftliche oder künstleri-
sche Qualifikation nach § 59 Absatz 1 Num-
mer 4 Buchstabe a oder b erworben hat o-
der zu erwarten ist, dass sie oder er sie in-
nerhalb dieser Zeitspanne erwerben wird. 

(2) Die Entscheidungen nach Absatz 1
trifft die Rektorin oder der Rektor auf Vor-
schlag des Fakultätsrates. Soweit Aufgaben 
in der Krankenversorgung wahrgenommen 
werden, ist das Einvernehmen des medizi-
nischen Vorstandes des Universitätsklini-
kums erforderlich. 
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(3) Eine weitere Verlängerung nach
Absatz 1 Satz 2 ist nicht zulässig; § 81 Ab-
satz 4 bis 7 bleibt unberührt. Eine erneute 
Einstellung als Akademische Assistentin o-
der Akademischer Assistent ist ausge-
schlossen. 

(4) Die insgesamt zulässige Befris-
tungsdauer nach Absatz 1 Satz 1 und 2 ver-
längert sich um zwölf Monate, wenn ein Be-
amtenverhältnis zwischen dem 1. März 
2020 und dem 30. September 2020 be-
stand. Für ein Beamtenverhältnis, das zwi-
schen dem 1. Oktober 2020 und dem 31. 
März 2021 begründet wurde, verlängert sie 
sich um sechs Monate. 

§ 78 § 78

Lehrkräfte für besondere Aufgaben u n v e r ä n d e r t

Die Vermittlung praktischer Fertigkeiten 
und Kenntnisse, die nicht die Qualifikation 
einer Hochschullehrerin oder eines Hoch-
schullehrers erfordert, kann Lehrkräften für 
besondere Aufgaben übertragen werden. 
Diese sollen über einen Hochschulab-
schluss und pädagogische Eignung verfü-
gen. Sie werden im Arbeitnehmerverhältnis 
beschäftigt. 

§ 79 § 79

Regelung der Dienstaufgaben u n v e r ä n d e r t

(1) Das Staatsministerium regelt Art
und Umfang der dienstlichen Aufgaben des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Per-
sonals durch Rechtsverordnung, insbeson-
dere 

1. den Umfang der dienstlichen Lehrver-
pflichtung; hierbei ist der jeweilige Zeit-
aufwand für die Lehrveranstaltungen zu
beachten,

2. die Präsenzzeiten sowie
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3. die Voraussetzungen für die von der
Dekanin oder dem Dekan zu erteilende
Einwilligung in die Befreiung von Prä-
senzpflichten, wenn Verpflichtungen
zur Lehre, Abnahme von Prüfungen o-
der Betreuung von Studentinnen und
Studenten bestehen.

(2) Sofern die in der Rechtsverord-
nung nach Absatz 1 festgelegte Lehrver-
pflichtung erfüllt ist, können Lehraufgaben in 
der Weiterbildung in Nebentätigkeit wahrge-
nommen werden. Auf Antrag kann die De-
kanin oder der Dekan genehmigen, dass die 
Lehrverpflichtung teilweise in der Weiterbil-
dung erbracht wird. 

§ 80 § 80

Nebentätigkeit u n v e r ä n d e r t

Das Staatsministerium regelt für das 
beamtete wissenschaftliche und künstleri-
sche Personal durch Rechtsverordnung 

1. welche Nebentätigkeit anzeigepflichtig
ist,

2. welche Nebentätigkeit zu untersagen
ist,

3. das Anzeigeverfahren der Nebentätig-
keit,

4. die Voraussetzungen und den Umfang
der Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen, Personal und Material der Dienst-
behörde sowie Kriterien für die Festset-
zung des dafür zu entrichtenden Nut-
zungsentgeltes,

5. den Freibetrag für die Abführung der
Vergütung für eine Nebentätigkeit im öf-
fentlichen Dienst sowie Ausnahmen
von der Ablieferungspflicht,

6. für Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer der Medizin die Vorausset-
zungen für die Erteilung des Rechtes
zur Privatliquidation.
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§ 81 § 81

Dienstrechtliche Sonderregelung 
für das wissenschaftliche und künstleri-

sche Personal 

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Vorschriften des Sächsischen
Beamtengesetzes über die Laufbahnen sind 
auf beamtete Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie Akademische Assis-
tentinnen und Assistenten im Beamtenver-
hältnis auf Zeit, die Vorschriften des Sächsi-
schen Beamtengesetzes über die Arbeits-
zeit mit Ausnahme der §§ 97 bis 100 des 
Sächsischen Beamtengesetzes auf Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer nicht 
anzuwenden. 

(2) Verbeamtete Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer können nur mit ih-
rer Zustimmung abgeordnet oder versetzt 
werden. Abordnung und Versetzung in ein 
gleichwertiges Amt an einer anderen Hoch-
schule sind auch ohne Zustimmung zuläs-
sig, wenn die Hochschule oder Grundeinheit 
nach § 2 Absatz 2, an der sie tätig sind, auf-
gelöst oder mit einer anderen Hochschule o-
der Grundeinheit zusammengeführt wird, o-
der das Studienangebot, in dem sie tätig 
sind, ganz oder teilweise eingestellt oder an 
eine andere Hochschule verlagert wird. In 
diesen Fällen sind die beteiligten Hochschu-
len oder Grundeinheiten anzuhören. Soweit 
die Sicherung des Lehrangebotes dies er-
fordert, sind für einen Zeitraum von bis zu 
fünf Jahren Dienstaufgaben an einer ande-
ren Hochschule oder an einer Staatlichen 
Studienakademie zu erbringen. 

(3) Aus dem Status einer Hochschul-
lehrerin, eines Hochschullehrers, einer Aka-
demischen Assistentin oder eines Akademi-
schen Assistenten im Beamtenverhältnis 
auf Zeit ist der Eintritt in den Ruhestand mit 
Ablauf der Dienstzeit ausgeschlossen. 

128



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

(4) Sofern dienstliche Belange nicht
entgegenstehen, ist das Dienstverhältnis 
von Hochschullehrerinnen, Hochschulleh-
rern, Akademischen Assistentinnen und 
Akademischen Assistenten im Beamtenver-
hältnis auf Zeit auf ihren Antrag aus folgen-
den Gründen zu verlängern: 

1. Beurlaubung nach den §§ 98 und 99
des Sächsischen Beamtengesetzes,

2. Beurlaubung nach einem Landesge-
setz zur Ausübung eines mit dem
Dienstverhältnis als Beamtin oder Be-
amter zu vereinbarenden Mandats,

3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche
oder künstlerische Tätigkeit oder eine
außerhalb der Hochschule durchge-
führte wissenschaftliche, künstlerische
oder berufliche Aus- oder Weiterbil-
dung,

4. Ableistung eines freiwilligen Wehr-
dienstes, Bundesfreiwilligendienstes o-
der vergleichbaren Dienstes oder

5. Beurlaubung nach der Sächsischen Ur-
laubs-, Mutterschutz- und Elternzeitver-
ordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Juli 2018 (Sächs-
GVBl. S. 496), die zuletzt durch Arti-
kel 2 der Verordnung vom 24. Ap-
ril 2021 (SächsGVBl. S. 504) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, und Elternzeiten oder Zeiten
eines Beschäftigungsverbotes aus
Gründen des Mutterschutzes, soweit
eine Beschäftigung, unbeschadet einer
zulässigen Teilzeitbeschäftigung, nicht
erfolgt ist.

(5) Absatz 4 gilt entsprechend im Fall
der 

1. Teilzeitbeschäftigung,

2. Ermäßigung der Arbeitszeit nach einem
Landesgesetz zur Ausübung eines mit
dem Dienstverhältnis als Beamtin oder
Beamter zu vereinbarenden Mandates,
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3. Freistellung zur Wahrnehmung von Auf-
gaben in einer Personal- oder Schwer-
behindertenvertretung oder

4. Freistellung zur Wahrnehmung von Auf-
gaben nach § 5 Absatz 2 Nummer 10,

wenn die Arbeitszeit auf mindestens vier 
Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit redu-
ziert war. 

(6) Die Verlängerung der Dienstzeit
nach den Absätzen 4 und 5 darf die Dauer 
der Beurlaubung oder den Umfang der Er-
mäßigung der Arbeitszeit in den Fällen des 
Absatzes 4 Nummer 1 bis 3 und in den Fäl-
len des Absatzes 5 die Dauer von jeweils 
zwei Jahren nicht überschreiten. Mehrere 
Verlängerungen nach Absatz 4 Nummer 1 
bis 4 und Absatz 5 dürfen die Gesamtdauer 
von drei Jahren, Verlängerungen nach Ab-
satz 4 Nummer 5, auch wenn sie mit ande-
ren Verlängerungen zusammentreffen, ins-
gesamt vier Jahre nicht überschreiten. 

(7) Für Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer im befristeten Arbeitneh-
merverhältnis gelten die Absätze 1, 2, 4 
bis 6 entsprechend. 

(8) Für die Versetzung und Abordnung
von Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern ist abweichend von § 82 Absatz 2 
das Staatsministerium zuständig. 

(9) Für die befristet eingestellten aka-
demischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gilt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 

(10) Das wissenschaftliche und künstle-
rische Personal hat den Erholungsurlaub in 
der Regel in der vorlesungsfreien Zeit zu 
nehmen. Lehr- und Prüfungsverpflichtungen 
dürfen dem Erholungsurlaub nicht entge-
genstehen. 
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§ 82 § 82

Gemeinsame Bestimmungen für das 
Hochschulpersonal 

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Beschäftigten der Hochschulen
stehen im Dienst des Freistaates Sachsen. 
Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 
Beamtinnen und Beamte, Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie Auszubil-
dende. 

(2) Das Staatsministerium ist oberste
Dienstbehörde und damit den Mitgliedern 
des Rektorates dienstvorgesetzt. Es kann 
einzelne Befugnisse durch Verwaltungsvor-
schrift auf die Hochschule übertragen. Die 
Rektorin oder der Rektor ist dem wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personal, 
die Kanzlerin oder der Kanzler dem Perso-
nal in Verwaltung und Technik dienstvorge-
setzt. 

§ 83 § 83

Wissenschaftliche Redlichkeit u n v e r ä n d e r t

Die Hochschulen fördern die wissen-
schaftliche Redlichkeit, achten auf die Ein-
haltung der allgemein anerkannten Grunds-
ätze guter wissenschaftlicher Praxis und 
wirken wissenschaftlichem Fehlverhalten 
entgegen. Wissenschaftlich Tätige sind zur 
wissenschaftlichen Redlichkeit verpflichtet. 
Das Nähere regelt die Hochschule durch 
Ordnung. 
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T e i l  7 T e i l  7

A u f b a u u n d  O r g a n i s a -
t i o n  d e r  H o c h s c h u l e

A u f b a u u n d  O r g a n i s a -
t i o n  d e r  H o c h s c h u l e

A b s c h n i t t  1 A b s c h n i t t  1

Z e n t r a l e  O r g a n e Z e n t r a l e  O r g a n e

§ 84 § 84

Zentrale Organe der Hochschule u n v e r ä n d e r t

Zentrale Organe der Hochschule sind 
der Senat, der Erweiterte Senat, das Rekto-
rat und der Hochschulrat. Sie geben sich je-
weils eine Geschäftsordnung. 

§ 85 § 85

Senat u n v e r ä n d e r t

(1) Der Senat ist zuständig für

1. die Beschlussfassungen über die Ord-
nungen der Hochschule nach § 14 Ab-
satz 3 und 4 Satz 2 sowie nach § 83
Satz 3,

2. die Benennung der drei Senatsmitglie-
der für die Auswahlkommission nach
§ 87 Absatz 6 Satz 2 Nummer 2,

3. die Beantragung der Abwahl der Rekto-
rin oder des Rektors beim Erweiterten
Senat,

4. die Wahl und Abwahl der Prorektorin-
nen und Prorektoren,

5. die Stellungnahme zum Vorschlag der
Rektorin oder des Rektors für die Be-
stellung der Kanzlerin oder des Kanz-
lers,
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6. die Vorschläge für die Berufung von
Mitgliedern des Hochschulrates,

7. die Stellungnahme zum Wirtschafts-
plan,

8. die Stellungnahmen zu allen wissen-
schaftlichen und künstlerischen Ange-
legenheiten, die nicht nur eine Fakultät
betreffen,

9. Entscheidungen von grundsätzlicher
Bedeutung in Angelegenheiten der För-
derung des wissenschaftlichen und
künstlerischen Nachwuchses,

10. Entscheidungen von grundsätzlicher
Bedeutung in Angelegenheiten der
Lehre, Forschung oder Kunst, soweit
diese nicht nur eine Fakultät betreffen,

11. die Festlegung der von der Hochschule
zu vergebenden Hochschulgrade nach
§ 40,

12. die Aufstellung von Grundsätzen zur
Qualitätssicherung, insbesondere für
die Evaluation der Lehre,

13. die Wahl und Bestellung von Beauftrag-
ten der Hochschule; § 88 Absatz 3
Satz 2 und 3 sowie § 93 Absatz 4
Satz 5 bleiben unberührt,

14. die Aufstellung des Leitbildes für die
Lehre und die Formulierung von
Grundsätzen der Organisation des
Lehr- und Studienbetriebes,

15. die Stellungnahme zur Stellenausstat-
tung der Fakultäten,

16. die Beschlussfassung über die Entwick-
lungsplanung der Hochschule und in
diesem Rahmen über das Angebot an
Studienfächern und Studiengängen,

17. die Stellungnahme zum Tätigkeitsbe-
richt der oder des Gleichstellungsbeauf-
tragten der Hochschule,
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18. die Stellungnahme zum Gleichstel-
lungskonzept der Hochschule,

19. die Stellungnahme zum Personalent-
wicklungskonzept der Hochschule,

20. die Stellungnahme zur Honorarord-
nung,

21. die Stellungnahme zum Bericht des
Rektorates und zur beabsichtigten In-
formation der Öffentlichkeit durch das
Rektorat,

22. die Stellungnahme zum Jahresbericht
des Studentenwerkes.

Näheres zu den Nummern 9 und 10 kann 
die Grundordnung regeln. 

(2) Der Senat hat bis zu 21 stimmbe-
rechtigte Mitglieder. Sie sind gewählte Ver-
treterinnen und Vertreter jeder Mitglieder-
gruppe nach § 51 Absatz 1. Die Zahl und die 
Verteilung der Sitze auf die Mitgliedergrup-
pen bestimmt die Grundordnung. Für die 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
sind so viele Sitze vorzusehen, dass sie 
über die Mehrheit von einem Sitz verfügen. 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren sollen angemessen vertreten sein. Die 
Prorektorinnen und Prorektoren, die Kanzle-
rin oder der Kanzler, die Dekaninnen und 
Dekane, die Leiterin oder der Leiter des 
Zentrums für Lehrkräftebildung und Bil-
dungsforschung sowie die oder der Gleich-
stellungsbeauftragte der Hochschule gehö-
ren dem Senat mit beratender Stimme an. 
Auch die Rektorin oder der Rektor gehört 
dem Senat nur mit beratender Stimme an, 
entscheidet jedoch bei Stimmengleichheit. 
Ein stimmberechtigtes Mitglied des Senates 
kann nicht auch zur Rektorin, zum Rektor, 
zur Prorektorin, zum Prorektor, zur Dekanin 
oder zum Dekan gewählt oder zur Kanzlerin 
oder zum Kanzler bestellt werden. 
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(3) Die Rektorin oder der Rektor berei-
tet die Sitzungen des Senates und seiner 
Kommissionen vor und führt den Vorsitz im 
Senat. Im Fall von Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 bereitet die nach der Wahlordnung 
der Hochschule bestimmte Wahlleiterin o-
der der nach der Wahlordnung der Hoch-
schule bestimmte Wahlleiter oder im Fall 
von Verhinderung oder Befangenheit deren 
oder dessen Vertreterin oder Vertreter die 
Sitzung des Senates vor und führt den Vor-
sitz. Der Senat kann zur Vorbereitung seiner 
Entscheidungen Kommissionen und Beauf-
tragte einsetzen. 

(4) Beschlüsse in Angelegenheiten der
Studienorganisation bedürfen der Zustim-
mung der Mehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten studentischen Vertreterinnen 
und Vertreter, andernfalls der Zustimmung 
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mit-
glieder. 

(5) Das Rektorat und der Hochschulrat
haben dem Senat auf Anforderung in schrift-
licher Form über alle Angelegenheiten der 
Hochschule zu berichten. 
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§ 86 § 86

Erweiterter Senat Erweiterter Senat 

(1) Der Erweiterte Senat setzt sich aus
den stimmberechtigten Mitgliedern des Se-
nates nach § 85 Absatz 2 Satz 1 und 3 zu-
sammen; hinzu kommt mindestens eine 
gleiche Anzahl von gewählten Vertreterin-
nen und Vertretern der Gruppen nach § 51 
Absatz 1 Satz 1. Die Anzahl und Verteilung 
der Sitze nach Satz 1 Halbsatz 2 auf die Mit-
gliedergruppen bestimmt die Grundord-
nung. Für die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sind so viele Sitze vorzuse-
hen, dass sie über die Mehrheit von einem 
Sitz verfügen. Die Rektorin oder der Rektor, 
die Prorektorinnen und Prorektoren, die 
Kanzlerin oder der Kanzler, die Dekaninnen 
und Dekane sowie die oder der Gleichstel-
lungsbeauftragte der Hochschule gehören 
dem Erweiterten Senat nur mit beratender 
Stimme an. 

(1) Der Erweiterte Senat setzt sich aus
den stimmberechtigten Mitgliedern des Se-
nates nach § 85 Absatz 2 Satz 1 und 3 zu-
sammen; hinzu kommt mindestens eine 
gleiche Anzahl von gewählten Vertreterin-
nen und Vertretern der Mitgliedergruppen 
nach § 51 Absatz 1. Die Anzahl und Vertei-
lung der Sitze nach Satz 1 Halbsatz 2 auf 
die Mitgliedergruppen bestimmt die Grund-
ordnung. Für die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sind so viele Sitze vorzuse-
hen, dass sie über die Mehrheit von einem 
Sitz verfügen. Die Rektorin oder der Rektor, 
die Prorektorinnen und Prorektoren, die 
Kanzlerin oder der Kanzler, die Dekaninnen 
und Dekane sowie die oder der Gleichstel-
lungsbeauftragte der Hochschule gehören 
dem Erweiterten Senat nur mit beratender 
Stimme an. 

(2) Der Erweiterte Senat ist zuständig
für die Wahl und die Abwahl der Rektorin o-
der des Rektors sowie im Benehmen mit 
dem Rektorat für die Beschlussfassung über 
die Grundordnung und ihre Änderung. Er 
hat über Vorschläge des Rektorates zur Än-
derung der Grundordnung zu entscheiden. 

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Die Rektorin oder der Rektor berei-
tet die Sitzungen des Erweiterten Senates 
vor und führt den Vorsitz. Die Grundordnung 
kann abweichend davon festlegen, dass der 
Erweiterte Senat einen Sitzungsvorstand 
bildet, für den jede im Erweiterten Senat ver-
tretene Mitgliedergruppe ein Mitglied be-
nennt. Das Nähere regelt die Geschäftsord-
nung. Im Fall der Wahl oder der Abwahl der 
Rektorin oder des Rektors bereitet die nach 
der Wahlordnung der Hochschule be-
stimmte Wahlleiterin oder der nach der 
Wahlordnung der Hochschule bestimmte 
Wahlleiter oder im Fall von Verhinderung o-
der Befangenheit deren oder dessen Vertre-
terin oder Vertreter die Sitzung des Erwei-
terten Senates vor und führt den Vorsitz. 

(3) u n v e r ä n d e r t

136



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

§ 87 § 87

Rektorin oder Rektor Rektorin oder Rektor 

(1) Die Rektorin oder der Rektor (1) u n v e r ä n d e r t

1. bestimmt die Richtlinien des Rektora-
tes,

2. vertritt die Hochschule,

3. vollzieht die Beschlüsse der zentralen
Organe nach § 84,

4. bestimmt zu ihrer oder seiner Vertre-
tung eine Prorektorin oder einen Pro-
rektor.

(2) Die Rektorin oder der Rektor wahrt
die Ordnung in der Hochschule, übt das 
Hausrecht aus und kann in dringenden, un-
aufschiebbaren Angelegenheiten anstelle 
der zuständigen Organe oder sonstiger zu-
ständiger Stellen der Hochschule Eilent-
scheidungen oder sonstige Maßnahmen 
treffen. Das betreffende Organ oder die 
sonstige Stelle ist unverzüglich zu unterrich-
ten. Die Rektorin oder der Rektor kann das 
Hausrecht und das Recht auf Eilentschei-
dungen delegieren. 

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Zur Rektorin oder zum Rektor kann
bestellt werden, wer einer Hochschule als 
Professorin oder Professor angehört oder 
eine abgeschlossene Hochschulausbildung 
besitzt und aufgrund einer mehrjährigen lei-
tenden beruflichen Tätigkeit, insbesondere 
in Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Verwal-
tung oder Rechtspflege, erwarten lässt, den 
Aufgaben des Amtes gewachsen zu sein. 

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Die Rektorin oder der Rektor ist für
die Dauer ihrer oder seiner Amtszeit auf Zeit 
zu verbeamten oder einzustellen. Die haupt-
berufliche Rektorin oder der hauptberufliche 
Rektor ist für die Dauer der Amtszeit aus ei-
nem bisherigen Beschäftigungsverhältnis 
mit dem Freistaat Sachsen ohne Bezüge 
beurlaubt. Ein bisheriges Beamtenverhält-
nis bleibt bestehen. Für Beamtinnen und 
Beamte auf Zeit findet § 5 Absatz 2 und 3 
des Sächsischen Beamtengesetzes keine 
Anwendung. Der Eintritt in den Ruhestand 
aus dem Rektoramt mit Ablauf der Dienst-
zeit ist ausgeschlossen. Sofern die Größe 
der Hochschule eine hauptberufliche Lei-
tung nicht erfordert, soll das Rektoramt ne-
benberuflich ausgeübt werden. Die Grund-
ordnung bestimmt, ob die Rektorin oder der 
Rektor hauptberuflich oder nebenberuflich 
tätig ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) War die Rektorin oder der Rektor
einer Hochschule vor ihrer oder seiner Be-
stellung Professorin oder Professor in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in 
einem unbefristeten Arbeitnehmerverhältnis 
an einer Hochschule mit Sitz außerhalb des 
Geltungsbereiches dieses Gesetzes, so 
kann sie oder er auf eigenen Antrag, wenn 
die Berufungsvoraussetzungen nach § 59 
erfüllt sind, vor der Übernahme des Rekto-
renamtes ohne Berufungsverfahren in ein 
gleichwertiges Professorenamt an die 
Hochschule versetzt werden, an der sie o-
der er zur Rektorin oder zum Rektor bestellt 
wird, oder in ein unbefristetes Arbeitneh-
merverhältnis an dieser Hochschule über-
nommen werden. In diesem Fall gilt Ab-
satz 4 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Der Hochschulrat setzt rechtzeitig
vor Ablauf der Amtszeit der Rektorin oder 
des Rektors eine Auswahlkommission ein, 
die die Wahl der neuen Rektorin oder des 
neuen Rektors vorbereitet. Sie besteht aus 

(6) Der Hochschulrat setzt rechtzeitig
vor Ablauf der Amtszeit der Rektorin oder 
des Rektors eine Auswahlkommission ein, 
die die Wahl der neuen Rektorin oder des 
neuen Rektors vorbereitet. Sie besteht aus 

1. drei in der Regel externen Mitgliedern
des Hochschulrates, einschließlich in
der Regel der oder des Vorsitzenden,
und

1. drei in der Regel externen Mitgliedern
des Hochschulrates, in der Regel ein-
schließlich der oder des Vorsitzenden,
und

2. drei Mitgliedern des Senats. 2. u n v e r ä n d e r t
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Der Senat benennt seine Mitglieder inner-
halb einer Frist von einem Monat nach 
schriftlicher Aufforderung des Hochschulra-
tes. Jedes Organ soll mindestens ein weib-
liches Mitglied benennen. Das Staatsminis-
terium kann innerhalb der Frist eine Vertre-
terin oder einen Vertreter mit beratender 
Stimme benennen. Den Vorsitz führt ein Mit-
glied des Hochschulrates. Die Geschäfts-
stelle des Hochschulrates betreut das Ver-
fahren. 

Der Senat benennt seine Mitglieder inner-
halb einer Frist von einem Monat nach 
schriftlicher Aufforderung des Hochschulra-
tes. Jedes Organ soll mindestens ein weib-
liches Mitglied benennen. Das Staatsminis-
terium kann innerhalb der Frist eine Vertre-
terin oder einen Vertreter mit beratender 
Stimme benennen. Den Vorsitz führt ein Mit-
glied des Hochschulrates. Die Geschäfts-
stelle des Hochschulrates betreut das Ver-
fahren. 

(7) Die Auswahlkommission erstellt die
Stellenausschreibung und schreibt die 
Stelle öffentlich aus. Sie reicht beim Erwei-
terten Senat einen Wahlvorschlag ein. Eine 
Kandidatin oder ein Kandidat benötigt min-
destens drei Stimmen, um in den Wahlvor-
schlag aufgenommen zu werden. Der Wahl-
vorschlag soll Frauen und Männer umfas-
sen. Mindestens eine Kandidatin oder ein 
Kandidat soll nicht Mitglied der Hochschule 
sein.  

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) § 55 Absatz 1 Satz 1 bis 4 gilt für
die Auswahlkommission entsprechend. 

(8) u n v e r ä n d e r t

(9) Der Erweiterte Senat wählt die
Rektorin oder den Rektor innerhalb von zwei 
Monaten nach Erhalt des Wahlvorschlags. 
Anderenfalls kann das Staatsministerium 
den Erweiterten Senat zur Wahl der Rekto-
rin oder des Rektors einberufen. Vom Erwei-
terten Senat ist gewählt, wer die Mehrheit 
der Stimmen der Mitglieder erhält. Kommt 
eine Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht 
zustande und enthält der Wahlvorschlag 
mehr als eine Kandidatin oder einen Kandi-
daten, findet ein dritter Wahlgang statt. In 
diesem ist gewählt, wer die Mehrheit der 
Stimmen der Anwesenden erhält. Bei Stim-
mengleichheit kann nach Aussprache ein 
vierter Wahlgang nach Maßgabe von Satz 5 
stattfinden. Sind nicht mehr als die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send, findet nur ein Wahlgang nach Maß-
gabe von Satz 5 statt. Satz 6 ist anzuwen-
den. Das Staatsministerium bestellt die Rek-
torin oder den Rektor.  

(9) u n v e r ä n d e r t
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(10) Enthält der Wahlvorschlag nur eine
Kandidatin oder einen Kandidaten und 
kommt eine Wahl auch im zweiten Wahl-
gang nicht zustande, oder kommt bei mehr 
als einer Kandidatin oder einem Kandidaten 
eine Wahl auch im dritten oder vierten Wahl-
gang nicht zustande, kann die Auswahlkom-
mission innerhalb eines Monats beim Erwei-
terten Senat einen neuen Wahlvorschlag 
einreichen. Erklärt sie, keinen neuen Wahl-
vorschlag einzureichen, oder ist die Monats-
frist verstrichen, entscheidet der Hochschul-
rat unverzüglich im Benehmen mit dem Se-
nat, ob die Auswahlkommission die Stelle 
erneut öffentlich ausschreiben soll oder eine 
neue Auswahlkommission eingesetzt wird. 

(10) u n v e r ä n d e r t

(11) Die Wiederwahl für eine zweite
Amtszeit ist zulässig. 

(11) u n v e r ä n d e r t

(12) Der Erweiterte Senat kann die Rek-
torin oder den Rektor mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder abwählen. Die 
Abwahl bedarf der Bestätigung durch die 
Mehrheit der Mitglieder des Hochschulrates, 
sofern nicht dieser nach § 91 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 2 die Abwahl beim Erweiter-
ten Senat beantragt hat. Mit ihrer oder sei-
ner Abwahl ist die Rektorin oder der Rektor 
aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit entlas-
sen. 

(12) u n v e r ä n d e r t

(13) Nach Ablauf der Amtszeit kann die
Rektorin oder der Rektor auf eigenen Antrag 
für zwei Semester von den Verpflichtungen 
in Lehre und Verwaltung freigestellt werden. 

(13) u n v e r ä n d e r t
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§ 88 § 88

Rektorat u n v e r ä n d e r t

(1) Das Rektorat leitet die Hochschule.
Es besteht aus der Rektorin oder dem Rek-
tor als Vorsitzender oder Vorsitzendem, bis 
zu drei Prorektorinnen oder Prorektoren und 
der Kanzlerin oder dem Kanzler. Die Grund-
ordnung bestimmt die Anzahl der Prorekto-
rinnen und Prorektoren und regelt, ob diese 
haupt- oder nebenberuflich tätig sind. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die oder der 
Vorsitzende. 

(2) Das Rektorat ist für alle Angelegen-
heiten der Hochschule zuständig, soweit 
dieses Gesetz keine andere Zuständigkeit 
bestimmt. Es bereitet Entscheidungen des 
Senates und des Hochschulrates vor. 

(3) Das Rektorat ist insbesondere zu-
ständig für 

1. die Erstellung und Umsetzung der Ent-
wicklungsplanung der Hochschule un-
ter Berücksichtigung der Entwicklungs-
planungen der Fakultäten,

2. den Abschluss der Zielvereinbarungen
mit dem Staatsministerium, den Fakul-
täten und den Zentralen Einrichtungen,

3. die Einrichtung, Aufhebung und we-
sentliche Änderung von Studiengängen
im Benehmen mit dem Senat,

4. die Errichtung, Aufhebung und wesent-
liche Änderung einer Zentralen Einrich-
tung im Einvernehmen mit dem Senat,

5. die Errichtung, Aufhebung und Zusam-
menlegung von Fakultäten und Grund-
einheiten nach § 2 Absatz 2 im Einver-
nehmen mit dem Senat; diese Entschei-
dung ist dem Staatsministerium anzu-
zeigen,

6. die Planung des Bedarfes an baulicher
Entwicklung,
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7. die Entscheidung über die Ausstat-
tungspläne,

8. die Aufstellung des Wirtschaftsplanes
der Hochschule,

9. die Festsetzung von Leistungsbezügen
der Professorinnen und Professoren
nach der Sächsischen Hochschulleis-
tungsbezügeverordnung vom 10. Ja-
nuar 2006 (SächsGVBl. S. 21), die zu-
letzt durch Artikel 25 der Verordnung
vom 16. September 2014 (Sächs-
GVBl. S. 530) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung, und von
Forschungs- und Lehrzulagen der Pro-
fessorinnen und Professoren,

10. die Aufteilung der vom Haushaltsge-
setzgeber bereitgestellten Stellen und
Mittel auf die Einrichtungen der Hoch-
schule; die Rechte und Pflichten der
Kanzlerin oder des Kanzlers bleiben un-
berührt,

11. die Aufstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes der Hochschule,

12. die regelmäßige Information der Öffent-
lichkeit über die Erfüllung der Aufgaben
der Hochschule nach Anhörung des Se-
nates und des Hochschulrates,

13. den Abschluss von Vereinbarungen
über die Zusammenarbeit mit anderen
Hochschulen,

14. die Durchführung der Maßnahmen zur
Sicherung der Qualität in Forschung
und Lehre,

15. die Erstellung, Fortschreibung und Um-
setzung des Personalentwicklungskon-
zeptes der Hochschule,

16. die Erstellung, Fortschreibung und Um-
setzung des Gleichstellungskonzeptes
der Hochschule.
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Das Rektorat kann zur Vorbereitung seiner 
Entscheidungen Kommissionen und Beauf-
tragte einsetzen. Es setzt eine Berufungsbe-
auftragte, einen Berufungsbeauftragten o-
der mehrere Berufungsbeauftragte ein. Be-
rufungsbeauftragte wirken in den Beru-
fungsverfahren ohne Stimmrecht mit. 

(4) Das Rektorat hat unbeschadet der
Zuständigkeit nach § 90 Absatz 4 rechts-
widrige Beschlüsse und Maßnahmen zu be-
anstanden. Die Beanstandung hat aufschie-
bende Wirkung. Das Rektorat kann anord-
nen, dass erforderliche Beschlüsse gefasst 
und Maßnahmen getroffen werden. Besei-
tigt das Organ oder Mitglied der Hochschule 
den rechtswidrigen Zustand nicht, trifft das 
Rektorat die erforderlichen Maßnahmen. 

(5) Das Rektorat unterrichtet den Se-
nat und den Hochschulrat über alle Angele-
genheiten der Hochschule, insbesondere 
über die Zielvereinbarung der Hochschule 
vor deren Abschluss und über die Ausfüh-
rung ihrer Beschlüsse. 

(6) Die Mitglieder des Rektorates kön-
nen an den Sitzungen aller Organe mit Re-
derecht teilnehmen. Auf Anforderung des 
Rektorates beraten die Organe über Ange-
legenheiten ihrer Zuständigkeit in angemes-
sener Frist. Die Organe berichten dem Rek-
torat auf Anforderung unverzüglich über 
jede Angelegenheit ihrer Zuständigkeit. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten nicht für den Hoch-
schulrat. 

§ 89 § 89

Prorektorinnen und Prorektoren u n v e r ä n d e r t

(1) Der Senat wählt die Prorektorinnen
und Prorektoren auf Vorschlag der Rektorin 
oder des Rektors aus dem Kreis der Mitglie-
der der Hochschule. Der Vorschlag soll 
Frauen und Männer umfassen. Ihre Amts-
zeit endet spätestens mit dem Ende der 
Amtszeit der Rektorin oder des Rektors. 
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(2) Prorektorinnen und Prorektoren
können vom Senat mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder abgewählt 
werden. 

(3) § 87 Absatz 4, 11 und 13 gilt ent-
sprechend. 

(4) Nebenberuflich tätige Prorektorin-
nen und Prorektoren sind von ihren Lehrver-
pflichtungen angemessen zu entlasten. 

(5) Eine Prorektorin oder ein Prorektor
hat sich dem Thema der Nachhaltigkeit zu 
widmen. 

§ 90 § 90

Kanzlerin oder Kanzler u n v e r ä n d e r t

(1) Die Kanzlerin oder der Kanzler lei-
tet die Hochschulverwaltung nach den 
Richtlinien des Rektorates. Sie oder er voll-
zieht die Beschlüsse des Rektorates und die 
Beschlüsse des Senates in ihrem oder sei-
nem Zuständigkeitsbereich. Eine Kanzlerin 
oder ein Kanzler kann die Verwaltung meh-
rerer Hochschulen leiten. 

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler be-
wirtschaftet die vom Haushaltsgesetzgeber 
bereitgestellten Mittel. Unbeschadet ihrer o-
der seiner Verantwortung kann sie oder er 
die Bewirtschaftung auf die Grundeinheiten 
der Hochschule nach § 2 Absatz 2 übertra-
gen. In Angelegenheiten der Wirtschaftsfüh-
rung kann sie oder er den Entscheidungen 
des Rektorates widersprechen, wenn diese 
nicht den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit entsprechen. Der Wider-
spruch hat aufschiebende Wirkung. Kommt 
keine Einigung zustande, berichtet das Rek-
torat dem Hochschulrat, der eine Entschei-
dung trifft. 

(3) Im Fall der Bewirtschaftung nach
§ 12 Absatz 5 Satz 1 ist die Kanzlerin oder
der Kanzler die oder der Beauftragte für den
Haushalt.
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(4) Hält die Kanzlerin oder der Kanzler
in Angelegenheiten ihrer oder seiner Zu-
ständigkeit den Beschluss eines Organes 
der Hochschule, das kein zentrales Organ 
nach § 84 ist, für rechtswidrig, beanstandet 
sie oder er ihn binnen zwei Wochen nach 
Kenntniserlangung. Eine Kanzlerin oder ein 
Kanzler einer Kunsthochschule kann auch 
Beschlüsse von zentralen Organen bean-
standen. Die Beanstandung ist schriftlich zu 
begründen. Sie hat aufschiebende Wirkung. 
Die anderen Mitglieder des Rektorates sind 
unverzüglich zu unterrichten. Verbleibt das 
Organ nach erneuter Befassung bei seinem 
Beschluss, hat die Kanzlerin oder der Kanz-
ler die Beanstandung unverzüglich dem 
Staatsministerium vorzulegen. 

(5) Das Rektorat schreibt die Stelle öf-
fentlich aus. Die Kanzlerin oder der Kanzler 
soll eine in der Verwaltung und in Wissen-
schaft oder Wirtschaft erfahrene Persönlich-
keit sein, die mit dem Hochschulwesen ver-
traut ist. 

(6) Das Staatsministerium ernennt die
Kanzlerin oder den Kanzler auf Vorschlag 
der Rektorin oder des Rektors nach Anhö-
rung des Senates und im Einvernehmen mit 
dem Hochschulrat zur Beamtin oder zum 
Beamten auf Zeit oder beschäftigt sie oder 
ihn in einem befristeten Arbeitnehmerver-
hältnis. 

(7) War die Kanzlerin oder der Kanzler
vor der Bestellung im öffentlichen Dienst be-
schäftigt, ist sie oder er nach Ablauf ihrer o-
der seiner Amtszeit auf eigenen Antrag in 
den allgemeinen Landesdienst zu überneh-
men. Das neue Amt oder die neue Dienst-
stellung muss mindestens dem Amt oder 
der Dienststellung vergleichbar sein, die sie 
oder er vor der Ernennung oder Bestellung 
zur Kanzlerin oder zum Kanzler innehatte. 
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(8) Die Bestellung zur Kanzlerin oder
zum Kanzler kann aus wichtigem Grund 
nach Anhörung von Senat und Hochschulrat 
vom Staatsministerium vorzeitig zurückge-
nommen und die Ernennung widerrufen o-
der das Dienstverhältnis gekündigt werden. 
In diesem Fall ist sie oder er für den verblei-
benden Teil der Amtszeit in ein Amt mit min-
destens demselben Endgrundgehalt zu ver-
setzen oder im Arbeitnehmerverhältnis in 
eine vergleichbare Dienststellung in den all-
gemeinen Landesdienst zu übernehmen. 
Maßnahmen nach dem Sächsischen Diszip-
linargesetz vom 10. April 2007 (Sächs-
GVBl. S. 54), das zuletzt durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 26. April 2018 (Sächs-
GVBl. S. 198) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, und das Recht zur 
Kündigung des Dienstverhältnisses aus 
wichtigem Grund bleiben unberührt. 

§ 91 § 91

Hochschulrat Hochschulrat 

(1) Der Hochschulrat gibt Empfehlun-
gen zur Profilbildung und Verbesserung der 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der 
Hochschule. Er berücksichtigt bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben die Hochschulent-
wicklungsplanung des Freistaates Sachsen 
nach § 11 Absatz 1 und die Zielvereinbarun-
gen nach § 11 Absatz 2. Er ist zuständig für 
die 

(1) u n v e r ä n d e r t

1. Benennung der drei Mitglieder des
Hochschulrates für die Auswahlkom-
mission nach § 87 Absatz 6 Satz 2
Nummer 1,

2. Beantragung der Abwahl der Rektorin
oder des Rektors beim Erweiterten Se-
nat,

3. Bestätigung der Abwahl der Rektorin o-
der des Rektors durch den Erweiterten
Senat,
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4. Erteilung des Einvernehmens zum Vor-
schlag der Rektorin oder des Rektors
für die Bestellung der Kanzlerin oder
des Kanzlers,

5. Genehmigung der Entwicklungspla-
nung der Hochschule,

6. Genehmigung des Wirtschaftsplanes
der Hochschule und der Medizinischen
Fakultät,

7. Formulierung von Grundsätzen für die
Verwendung der Stellen und Mittel nach
§ 12 Absatz 6 Satz 2 und die Verwen-
dung von Rücklagen nach § 12 Ab-
satz 6 Satz 4,

8. Genehmigung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes der Hochschule
und der Medizinischen Fakultät,

9. Entlastung des Rektorates und des De-
kanates der Medizinischen Fakultät,

10. Stellungnahme zur beabsichtigten In-
formation der Öffentlichkeit durch das
Rektorat nach § 88 Absatz 3 Satz 1
Nummer 12,

11. Stellungnahme zum Bericht des Rekto-
rates nach § 11 Absatz 6 Satz 4,

12. Bestellung der Abschlussprüferin oder
des Abschlussprüfers der Medizini-
schen Fakultät auf Vorschlag von deren
Dekanat im Einvernehmen mit dem
Staatsministerium und dem Staatsmi-
nisterium der Finanzen,

13. Stellungnahme vor dem Abschluss von
Zielvereinbarungen.

Der Hochschulrat kann Stellung nehmen 

1. zur Beschlussfassung über die Grund-
ordnung und ihre Änderung sowie

2. zur Einrichtung, Aufhebung und we-
sentlichen Änderung von Studiengän-
gen.
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Er hört in Angelegenheiten des Satzes 3 
das Universitätsklinikum an, soweit es be-
troffen ist. In den Angelegenheiten der Me-
dizinischen Fakultät nach Satz 3 Nummer 6, 
8, und 9 entscheidet der Hochschulrat nach 
der Stellungnahme des Rektorates. 

(2) Der Hochschulrat besteht aus fünf,
sieben, neun oder elf Mitgliedern. Die An-
zahl regelt die Grundordnung. Mindestens 
zwei Mitglieder des Hochschulrates müssen 
Mitglieder oder Angehörige der Hochschule 
sein. Hat der Hochschulrat elf Mitglieder, 
kann ein weiteres Mitglied oder eine weitere 
Angehörige oder ein weiterer Angehöriger 
der Hochschule Mitglied im Hochschulrat 
sein. Die Mitglieder müssen Persönlichkei-
ten aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft o-
der beruflicher Praxis sein, die mit dem 
Hochschulwesen vertraut sind. Die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Hochschule dürfen 
weder dem Senat noch dem Rektorat ange-
hören. Es sollen Frauen und Männer vertre-
ten sein. Die Mitglieder des Hochschulrates 
sind in ihrer Tätigkeit im Hochschulrat unab-
hängig und an Weisungen nicht gebunden. 

(2) Der Hochschulrat besteht aus fünf,
sieben, neun oder elf Mitgliedern. Die An-
zahl regelt die Grundordnung. Zwei Mitglie-
der des Hochschulrates sind Mitglieder o-
der Angehörige der Hochschule. Hat der 
Hochschulrat elf Mitglieder, kann ein weite-
res Mitglied oder eine weitere Angehörige o-
der ein weiterer Angehöriger der Hoch-
schule Mitglied im Hochschulrat sein. Die 
Mitglieder müssen Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft oder beruf-
licher Praxis sein, die mit dem Hochschul-
wesen vertraut sind. Die Vertreterinnen und 
Vertreter der Hochschule dürfen weder dem 
Senat noch dem Rektorat angehören. Es 
sollen Frauen und Männer vertreten sein. 
Die Mitglieder des Hochschulrates sind in ih-
rer Tätigkeit im Hochschulrat unabhängig 
und an Weisungen nicht gebunden. 

(3) Der Senat benennt weniger als die
Hälfte der in der Grundordnung festgesetz-
ten Anzahl der Mitglieder, insbesondere alle 
Mitglieder oder Angehörigen der Hoch-
schule nach Absatz 2 Satz 3 und 4. Das 
Staatsministerium benennt die weiteren Mit-
glieder. Die studentischen Senatsmitglieder 
können dem Senat einen Vorschlag für die 
Benennung unterbreiten. 

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Wird die Hochschule nach § 12 Ab-
satz 5 Satz 1 bewirtschaftet, besteht der 
Hochschulrat abweichend von Absatz 2 
Satz 1 aus fünf, sieben oder neun Mitglie-
dern. In diesem Fall benennt das Staatsmi-
nisterium zwei von fünf, drei von sieben oder 
vier von neun Mitgliedern des Hochschulra-
tes. Der Senat benennt die weiteren Mitglie-
der, insbesondere alle Mitglieder oder Ange-
hörige der Hochschule nach Absatz 2 
Satz 3. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t

148



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

(5) Führt die Hochschule während der
Amtszeit des Hochschulrates eine Wirt-
schaftsführung nach Maßgabe des § 12 Ab-
satz 1 Satz 1 sowie Absatz 2 Satz 6 und 7 
ein, bleiben die Mitglieder des Hochschulra-
tes bis zum Ende ihrer Amtszeit im Amt. 
Sieht die Grundordnung der Hochschule für 
diesen Fall eine höhere Zahl von Mitgliedern 
des Hochschulrates vor, benennt das 
Staatsministerium diese zusätzlichen Mit-
glieder. 

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Das Staatsministerium beruft die
Mitglieder; es kann ein Mitglied aus wichti-
gem Grund abberufen. 

(6) u n v e r ä n d e r t

(7) Der Hochschulrat wählt ein exter-
nes Mitglied zu der oder dem Vorsitzenden. 
Die Hochschule richtet eine Geschäftsstelle 
für den Hochschulrat ein. Der Hochschulrat 
tagt mindestens zweimal im Semester und 
bei Bedarf. Das Rektorat hat ein Initiativ-
recht zur Einberufung von Sitzungen. Min-
destens einmal im Jahr tagt der Hochschul-
rat gemeinsam mit den gewählten Senats-
mitgliedern nach § 85 Absatz 2. Das Rekto-
rat stellt seine Vorlagen im Hochschulrat 
vor; die Mitglieder des Rektorates sind ver-
pflichtet, auf Anforderung an den Sitzungen 
des Hochschulrates teilzunehmen. Alle 
Hochschulorgane sind verpflichtet, ihm auf 
Anforderung Auskünfte zu erteilen und Un-
terlagen vorzulegen. Ergeben sich Bean-
standungen, wirkt er auf eine hochschulin-
terne Klärung hin. Bei schwerwiegenden 
Beanstandungen unterrichtet er das Staats-
ministerium. 

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) Das Rektorat berichtet dem Hoch-
schulrat mindestens einmal im Semester 
und auf Anforderung schriftlich über die Ent-
wicklung der Haushalts- und Wirtschafts-
lage und über finanzielle Auswirkungen von 
Berufungsvereinbarungen. 

(8) u n v e r ä n d e r t

(9) Vertreterinnen und Vertreter des
Staatsministeriums können an den Sitzun-
gen des Hochschulrates mit Rederecht teil-
nehmen. 

(9) u n v e r ä n d e r t
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(10) Mitglieder des Hochschulrates, die
vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen 
obliegenden Pflichten verletzen, haben der 
Hochschule den daraus entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Mit-
glieder des Hochschulrates gemeinsam den 
Schaden verursacht, haften sie als Gesamt-
schuldner. 

(10) u n v e r ä n d e r t

(11) Die externen Mitglieder des Hoch-
schulrates erhalten eine angemessene Rei-
sekostenentschädigung, die die Hochschule 
mit Einwilligung des Staatsministeriums und 
des Staatsministeriums der Finanzen in ei-
ner Ordnung regelt. Solange keine Rege-
lung besteht, werden die Reisekosten er-
stattet in Anwendung des Sächsischen Rei-
sekostengesetzes vom 12. Dezember 2008 
(SächsGVBl. S. 866, 876), das zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 2013 (SächsGVBl. S. 970) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

(11) u n v e r ä n d e r t

A b s c h n i t t  2 A b s c h n i t t  2

O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n
u n t e r h a l b  d e r  z e n t r a l e n

E b e n e

O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n
u n t e r h a l b  d e r  z e n t r a l e n

E b e n e

§ 92 § 92

Fakultät u n v e r ä n d e r t

(1) Verwandte Fachgebiete sollen in
Fakultäten zusammengefasst werden. Die 
Fakultät erfüllt unbeschadet der Gesamtver-
antwortung und der Zuständigkeiten der 
zentralen Organe nach § 84 in ihrem Be-
reich die Aufgaben der Hochschule in Lehre, 
Forschung, Kunst und Weiterbildung. 

(2) Mitglieder der Fakultät sind

1. das Personal nach § 58, das in der Fa-
kultät oder in einer der Fakultät zuge-
ordneten Hochschuleinrichtung über-
wiegend tätig ist,
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2. die Studentinnen und Studenten, die in
einem Studiengang immatrikuliert sind,
dessen Durchführung der Fakultät ob-
liegt,

3. die nach Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4
Satz 2 kooptierten Professorinnen und
Professoren.

(3) Nach § 61 berufene Professorin-
nen und Professoren an Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften sollen auf ih-
ren Antrag und mit Zustimmung ihrer Hoch-
schule an eine Fakultät einer Universität 
zum Zweck der Teilnahme an Promotions-
verfahren kooptiert werden, wenn sie hin-
sichtlich ihrer wissenschaftlichen For-
schungsleistungen Professorinnen und Pro-
fessoren an Universitäten nach § 8 Absatz 3 
Satz 1 gleichgestellt sind. Die Kooptierung 
kann befristet werden und an mehrere Fa-
kultäten und Universitäten erfolgen. Mit ihr 
werden kein Beschäftigungsverhältnis und 
keine Lehrverpflichtung begründet. Näheres 
zur Kooptierung und den damit zusammen-
hängenden Rechten und Pflichten regelt die 
Grundordnung. 

(4) In Zweifelsfällen entscheidet das
Rektorat über die Zugehörigkeit zu einer Fa-
kultät. Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer können in weiteren Fakultäten 
Mitglied werden, wenn deren Fakultätsrat 
sie kooptiert. Das kooptierte Mitglied kann 
nicht zur Dekanin oder zum Dekan gewählt 
werden. 

(5) Organe der Fakultät sind der Fakul-
tätsrat, die Dekanin oder der Dekan und das 
Dekanat nach § 95 Absatz 1. 

§ 93 § 93

Fakultätsrat Fakultätsrat 

(1) Der Fakultätsrat ist zuständig für
alle Angelegenheiten der Fakultät von 
grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere 
für 

(1) u n v e r ä n d e r t

151



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

1. den Erlass der Studien- und Prüfungs-
ordnungen unter Beachtung der Rah-
menordnungen,

2. den Erlass der Promotions- und der Ha-
bilitationsordnung unter Beachtung der
Rahmenordnungen,

3. Vorschläge für die Einrichtung, Aufhe-
bung und Änderung von Studiengän-
gen,

4. die Koordinierung der Forschungsvor-
haben,

5. Vorschläge für Zielvereinbarungen der
Fakultät mit dem Rektorat,

6. Stellungnahmen der Fakultät zu Ziel-
vereinbarungen der Hochschule mit
dem Staatsministerium,

7. die Sicherung ihres Lehrangebotes und
die Planung des Studienangebotes
nach der Entwicklungsplanung der Fa-
kultät,

8. Evaluierungsverfahren nach § 9,

9. Vorschläge für die Aufstellung von
Struktur- und Entwicklungsplanungen
der Fakultät,

10. die Mitwirkung am Entwurf des Wirt-
schaftsplanes der Hochschule,

11. die Stellungnahme zur Verwendung der
der Fakultät zugewiesenen Stellen und
Mittel,

12. die Durchführung der Studienfachbera-
tung,

13. die Besetzung der Berufungskommissi-
onen und Vorschläge für die Funktions-
beschreibung von Hochschullehrerstel-
len.
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Beschlüsse des Fakultätsrates sind im Be-
nehmen mit dem Zentrum für Lehrkräftebil-
dung und Bildungsforschung zu fassen, 
wenn der Beschluss dessen Aufgabenbe-
reich nach § 99 Absatz 1 Satz 2 oder 3 be-
trifft. 

(2) Bei Beschlüssen des Fakultätsra-
tes über die Promotions- und die Habilitati-
onsordnung, über Promotions- und Habilita-
tionsverfahren sowie über Berufungsvor-
schläge dürfen Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer der Fakultät, die nicht dem 
Fakultätsrat angehören, stimmberechtigt 
mitwirken. Dies gilt für die nach § 92 Ab-
satz 3 kooptierten Professorinnen und Pro-
fessoren ausschließlich bei Beschlüssen 
über Promotionsordnungen und Promoti-
onsverfahren. Die Möglichkeit der Mitwir-
kung sowie Zeit und Ort der Sitzung sind 
ihnen unter Angabe der Tagesordnung in 
der Regel eine Woche vor der Sitzung mit-
zuteilen.  

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Das Rektorat legt im Benehmen mit
dem Senat die Zahl der Mitglieder des Fa-
kultätsrates nach Maßgabe der Größe der 
jeweiligen Fakultät fest. Das Nähere regelt 
die Grundordnung. 

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Dem Fakultätsrat müssen die ge-
wählten Vertreterinnen und Vertreter der 
Mitgliedergruppen nach § 51 Absatz 1 und 
die oder der Gleichstellungsbeauftragte 
stimmberechtigt angehören. Die Mitglieder-
gruppen nach § 51 Absatz 1 sind angemes-
sen vertreten. Für die Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer sind so viele Sitze vor-
zusehen, dass sie über die Mehrheit von 
mindestens einem Sitz verfügen. Die Deka-
nin oder der Dekan, die Prodekaninnen und 
Prodekane sowie die Studiendekaninnen 
und Studiendekane gehören dem Fakultäts-
rat mit beratender Stimme an, soweit sie 
nicht Mitglied nach Satz 1 sind. Das Nähere 
regelt die Grundordnung. Der Fakultätsrat 
kann zur Vorbereitung seiner Entscheidun-
gen Kommissionen und Beauftragte einset-
zen. 

(4) Dem Fakultätsrat gehören die ge-
wählten Vertreterinnen und Vertreter der 
Mitgliedergruppen nach § 51 Absatz 1 und 
die oder der Gleichstellungsbeauftragte 
stimmberechtigt an. Die Mitgliedergruppen 
nach § 51 Absatz 1 sind angemessen ver-
treten. Für die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sind so viele Sitze vorzuse-
hen, dass sie über die Mehrheit von mindes-
tens einem Sitz verfügen. Die Dekanin oder 
der Dekan, die Prodekaninnen und Prode-
kane sowie die Studiendekaninnen und Stu-
diendekane gehören dem Fakultätsrat mit 
beratender Stimme an, soweit sie nicht Mit-
glied nach Satz 1 sind. Das Nähere regelt 
die Grundordnung. Der Fakultätsrat kann 
zur Vorbereitung seiner Entscheidungen 
Kommissionen und Beauftragte einsetzen. 
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(5) Beschlüsse in Angelegenheiten der
Studienorganisation bedürfen der Zustim-
mung der Mehrheit der anwesenden studen-
tischen Vertreterinnen und Vertreter, an-
dernfalls der Zustimmung von zwei Dritteln 
der Mitglieder. 

(5) u n v e r ä n d e r t

§ 94 § 94

Dekanin oder Dekan u n v e r ä n d e r t

(1) Die Dekanin oder der Dekan leitet
die Fakultät, führt den Vorsitz im Fakultäts-
rat, vollzieht dessen Beschlüsse und ist ihm 
verantwortlich. Sie oder er entscheidet über 
die Zuweisung der Stellen und Mittel im Be-
nehmen mit dem Fakultätsrat. Die Dekanin 
oder der Dekan ist zuständig für alle Ange-
legenheiten der Fakultät, soweit gesetzlich 
oder in der Grundordnung nichts anderes 
bestimmt ist. Sie oder er ist verantwortlich 
dafür, dass die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sowie die sonstigen zur 
Lehre verpflichteten Personen ihre Lehr- 
und Prüfungsverpflichtungen und Aufgaben 
in der Betreuung der Studentinnen und Stu-
denten ordnungsgemäß erfüllen. Ihr oder 
ihm steht insoweit ein Aufsichts- und Wei-
sungsrecht zu. Die Dekanin oder der Dekan 
schließt Zielvereinbarungen der Fakultät mit 
dem Rektorat ab. Werden an der Fakultät 
zur Durchführung von Aufgaben auf dem 
Gebiet der Lehre und Forschung oder zur 
Erbringung von Dienstleistungen wissen-
schaftliche Einrichtungen oder Betriebsein-
heiten eingerichtet, bestellt die Dekanin o-
der der Dekan die Leiterin oder den Leiter 
auf Vorschlag des Fakultätsrates. 

(2) Die Dekanin oder der Dekan wird
auf Vorschlag des Rektorates vom Fakul-
tätsrat in der Regel aus dem Kreis der dem 
Fakultätsrat angehörenden Professorinnen 
und Professoren gewählt. Das Nähere re-
gelt die Grundordnung. 

154



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

(3) Hält die Dekanin oder der Dekan
einen Beschluss des Fakultätsrates für 
rechtswidrig, hat sie oder er ihn zu bean-
standen und auf Abhilfe hinzuwirken. Die 
Beanstandung ist schriftlich zu begründen. 
Sie hat aufschiebende Wirkung. Bleibt der 
Fakultätsrat bei seinem Beschluss, unter-
richtet die Dekanin oder der Dekan das Rek-
torat, das abschließend entscheidet und das 
Staatsministerium über den Sachverhalt in 
Kenntnis setzt. 

(4) Die Grundordnung regelt, in wel-
chem Umfang die Dekanin oder der Dekan 
von den Aufgaben als Hochschullehrerin o-
der Hochschullehrer freigestellt wird. § 87 
Absatz 13 gilt entsprechend. 

§ 95 § 95

Dekanat u n v e r ä n d e r t

(1) Die Grundordnung kann bestim-
men, dass ein Dekanat mit bis zu zwei Pro-
dekaninnen und Prodekanen gebildet wird, 
wenn die Größe der Fakultät dies erfordert. 
In diesem Fall entscheidet bei Stimmen-
gleichheit die Dekanin oder der Dekan. 

(2) Der Fakultätsrat wählt die Prodeka-
ninnen und Prodekane auf Vorschlag der 
Dekanin oder des Dekans aus den der Fa-
kultät angehörenden Professorinnen und 
Professoren. Die Dekanin oder der Dekan 
bestimmt eine Prodekanin oder einen Pro-
dekan als ihre oder seine Stellvertretung. 
Die Amtszeit der Prodekaninnen und Prode-
kane endet mit der Amtszeit der Dekanin o-
der des Dekans. 

155



Gesetzentwurf der Staatsregierung Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Wissenschaft, Hochschule, Me-

dien, Kultur und Tourismus 

§ 96 § 96

Studiendekanin oder Studiendekan und 
Studienkommission 

u n v e r ä n d e r t

(1) Der Fakultätsrat wählt auf Vor-
schlag der Dekanin oder des Dekans für ei-
nen oder mehrere Studiengänge eine der 
Fakultät angehörende Professorin oder ei-
nen der Fakultät angehörenden Professor 
zur Studiendekanin oder zum Studiende-
kan. Der Wahlvorschlag wird im Benehmen 
mit dem zuständigen Fachschaftsrat oder 
den zuständigen Fachschaftsräten erstellt; 
besteht kein Fachschaftsrat, wird der Wahl-
vorschlag im Benehmen mit dem Studen-
tenrat erstellt. Gewählt ist, wer die Mehrheit 
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mit-
glieder des Fakultätsrates erhält. Die Stu-
diendekanin oder der Studiendekan ist die 
oder der Beauftragte der Dekanin oder des 
Dekans für alle Studienangelegenheiten. 
Sie oder er ist kraft Amtes Mitglied der Stu-
dienkommission und führt deren Vorsitz. 

(2) Der Fakultätsrat bestellt für jeden
Studiengang im Benehmen mit dem zustän-
digen Fachschaftsrat eine Studienkommis-
sion, der eigenständig Lehrende, in Kunst-
hochschulen auch weitere Lehrende sowie 
Studentinnen und Studenten paritätisch an-
gehören. Das Nähere regelt die Hochschule 
durch Ordnung. Für fakultätsübergreifende 
Studiengänge bestimmt das Rektorat, an 
welcher Fakultät die Studienkommission 
eingerichtet wird. Ihr gehören Mitglieder der 
beteiligten Fakultäten an. 
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(3) Die Studienkommission berät die
Dekanin oder den Dekan bei der Organisa-
tion des Lehr- und Studienbetriebes. Sie ist 
vor der Erstellung und Änderung der Stu-
dien- und der Prüfungsordnung anzuhören. 
Sie muss zusammentreten, wenn ein Drittel 
ihrer Mitglieder dies verlangt. Sie besitzt be-
züglich ihrer Aufgaben ein Initiativrecht im 
Fakultätsrat. Ihre Beschlüsse zur Organisa-
tion des Lehr- und Studienbetriebes sind 
bindend, sofern der Fakultätsrat nicht mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglie-
der etwas anderes beschließt. 

(4) Die Studienkommission führt die
Studentenbefragungen nach § 9 Absatz 3 
Satz 7 im Zusammenwirken mit der Fach-
schaft durch. 

(5) Besteht in der Fakultät kein Fach-
schaftsrat, können Studentinnen und Stu-
denten mitwirken, die der Studentenrat be-
nennt. 

(6) An Kunsthochschulen kann die
Grundordnung vorsehen, dass die Aufga-
ben der Studienkommission von einer Se-
natskommission wahrgenommen werden, 
der Lehrende, darunter die Studiendekanin-
nen und Studiendekane, sowie Studentin-
nen und Studenten paritätisch angehören. 
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A b s c h n i t t  3 A b s c h n i t t  3

H o c h s c h u l a l l i a n z e n ,  Z e n t -
r a l e  E i n r i c h t u n g e n ,   

A n - I n s t i t u t e ,  F o r s c h u n g s -
z e n t r e n  a n  H o c h s c h u l e n  
f ü r  a n g e w a n d t e  W i s s e n -

s c h a f t e n  

u n v e r ä n d e r t

§ 97

Hochschulallianzen 

Die Hochschulen können zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 5 Absatz 2 mit ande-
ren Hochschulen und Partnern außerhalb 
der Hochschulen rechtlich selbständige Ein-
richtungen gründen, übernehmen oder sich 
an solchen beteiligen (Hochschulallianzen). 
Für Hochschulallianzen, die keine Unter-
nehmen sind, gilt § 6 Absatz 3 entspre-
chend. Andere Hochschulen im Sinne des 
Satzes 1 sind auch solche mit Sitz außer-
halb des Geltungsbereiches dieses Geset-
zes. Das Staatsministerium evaluiert diese 
Regelung im Jahr 2026. 

§ 98

Zentrale Einrichtungen 

(1) Das Rektorat kann im Einverneh-
men mit dem Senat und im Benehmen mit 
dem Hochschulrat interdisziplinäre Einrich-
tungen, wissenschaftliche Einrichtungen o-
der Betriebseinheiten für Forschungs-, Wei-
terbildungs-, Dienstleistungs- und Versor-
gungsaufgaben als Zentrale Einrichtungen 
errichten, aufheben und wesentlich ändern, 
sofern dies zweckmäßig ist. Sie unterstehen 
dem Rektorat. 
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(2) Zentrale Einrichtungen können zur
fakultätsübergreifenden Kooperation in 
Lehre und Forschung errichtet werden. In 
diesem Fall sind ihnen im Benehmen mit 
dem Senat die benötigten Zuständigkeiten 
nach § 93 Absatz 1 zu übertragen. § 17 Ab-
satz 2 gilt entsprechend. Ihre Arbeitsfähig-
keit ist durch die Zuordnung geeigneter Res-
sourcen abzusichern. Mehrere Hochschu-
len können gemeinsam Zentrale Einrichtun-
gen errichten und diese einer Hochschule 
zuordnen. Forschungseinrichtungen kön-
nen einbezogen werden. Die Zusammenar-
beit zwischen mehreren Hochschulen wird 
durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung ge-
regelt. Hochschulen im Sinne der Sätze 5 
und 7 sind auch solche mit Sitz außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes. 

(3) Struktur, Betrieb und Nutzung
Zentraler Einrichtungen richten sich nach 
Ordnungen, die das Rektorat nach Anhö-
rung der Beteiligten und Stellungnahme des 
Senates erlässt. Hierbei sind die §§ 24, 99 
und 100 sowie die den Zentralen Einrichtun-
gen nach § 5 obliegenden Aufgaben in For-
schung und Lehre zu beachten. 

(4) Soweit Zentrale Einrichtungen Aus-
bildungsaufgaben wahrnehmen, gilt § 96 
entsprechend. 

§ 99

Zentrum für Lehrkräftebildung und Bil-
dungsforschung 

(1) Eine Universität, die Lehramtsstu-
diengänge anbietet, betreibt ein Zentrum für 
Lehrkräftebildung und Bildungsforschung 
als Zentrale Einrichtung. Dieses gestaltet 
und koordiniert die Lehrkräftebildung und 
wirkt an der Bildungsforschung mit. Diese 
Aufgaben erfüllt es insbesondere durch 

1. Steuerung der Aus- und Weiterbildung
von Lehrerinnen und Lehrern,

2. Mitwirkung bei der Gestaltung der Stu-
dien- und Prüfungsordnungen,
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3. Sicherung der Kohärenz des Lehrange-
botes,

4. Gestaltung und Koordinierung von uni-
versitären Angeboten der Lehrkräfte-
fortbildung,

5. Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses,

6. Initiierung und Koordinierung interdis-
ziplinärer Forschung im Zusammen-
hang mit der Lehrkräftebildung und Un-
terstützung der Bildungsforschung,

7. Planung und Organisation der schul-
praktischen Studien,

8. Mitwirkung an der Studienberatung,

9. Qualitätssicherung in Lehramtsstudien-
gängen und Unterstützung bei der Eva-
luierung der Lehre.

Es arbeitet mit den Ausbildungsschulen und 
dem Landesamt für Schule und Bildung zu-
sammen. 

(2) Das Zentrum für Lehrkräftebildung
und Bildungsforschung hat eine Leiterin o-
der einen Leiter. Sie oder er gehört dem Se-
nat und dessen Kommissionen, die die Auf-
gaben des Zentrums betreffen, mit beraten-
der Stimme an. Sie oder er kann eine Ver-
treterin oder einen Vertreter benennen. 

(3) Das Zentrum für Lehrkräftebildung
und Bildungsforschung kann Promotions-
verfahren durchführen und im Einverneh-
men mit den betroffenen Fakultäten Promo-
tionsordnungen erlassen. 

(4) Ihm stehen die ihm zugewiesenen
Haushaltsmittel zur eigenen Bewirtschaf-
tung zur Verfügung. § 93 Absatz 1 Num-
mer 5, 6 und 10 gilt entsprechend. 
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(5) Die Grundordnung regelt das Nä-
here zum Zentrum für Lehrkräftebildung und 
Bildungsforschung, insbesondere zu des-
sen Struktur und Gremien, Promotionsver-
fahren, Promotionsordnung und Mitwirkung 
in den Fakultätsräten, und legt fest, welche 
Fakultäten ihr Einvernehmen nach Absatz 3 
erteilen müssen. 

§ 100

Hochschulbibliothek 

(1) Die Hochschulbibliothek ist eine
Zentrale Einrichtung, die alle bibliothekari-
schen Einrichtungen der Hochschule um-
fasst. Zweigbibliotheken sollen nur im Aus-
nahmefall gebildet werden. Die Hochschul-
bibliothek beschafft, erschließt und verwal-
tet die für Lehre, Studium und Forschung er-
forderlichen Medien und macht sie im Rah-
men der Bibliotheksordnung öffentlich zu-
gänglich. Sie ist zuständig für die Koordinie-
rung des Informationsangebotes an der 
Hochschule und arbeitet mit der Sächsi-
schen Landesbibliothek – Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Dresden in einem koope-
rativen Leistungsverbund im Wege der ge-
genseitigen Amtshilfe oder durch öffentlich-
rechtliche Vereinbarung zusammen. 

(2) Die Leitung der Hochschulbiblio-
thek soll hauptberuflich wahrgenommen 
werden. Die Bibliotheksleiterin oder der Bib-
liotheksleiter ist Vorgesetzte oder Vorge-
setzter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Hochschulbibliothek. Die Hochschulor-
gane und deren Kommissionen beteiligen 
sie oder ihn in allen Bibliotheksangelegen-
heiten. Die Rektorin oder der Rektor bestellt 
sie oder ihn im Einvernehmen mit dem Se-
nat. 
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§ 101

Forschungszentren an Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften 

Die Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften können zur Wahrnehmung von 
Aufgaben in den angewandten Wissen-
schaften und für den Wissens- und Techno-
logietransfer nach § 5 Absatz 2 Nummer 10 
Forschungszentren als rechtlich selbstän-
dige Einrichtungen errichten. Diese sollen 
überwiegend aus Drittmitteln finanziert wer-
den. In den Leitungsgremien müssen die 
Vertreterinnen und Vertreter der Hoch-
schule mindestens eine Stimme mehr als 
die weiteren Mitglieder haben. 

§ 102

An-Institute 

(1) Eine Hochschule kann eine recht-
lich selbständige Einrichtung als An-Institut 
anerkennen, wenn diese gemeinsam mit der 
Hochschule Aufgaben nach § 5 wahrnimmt, 
die die Hochschule oder ein Forschungs-
zentrum allein nicht angemessen erfüllen 
kann. 

(2) Die Hochschule befristet die Aner-
kennung. Sie kann sie verlängern, wenn die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 weiterhin 
bestehen. 

(3) Die Hochschule zeigt dem Staats-
ministerium eine nicht nur kurzfristige Zu-
sammenarbeit mit An-Instituten an. 
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T e i l  8 T e i l  8

S o n d e r r e g e l u n g e n  f ü r  
e i n z e l n e  F a k u l t ä t e n  u n d

H o c h s c h u l e n  

S o n d e r r e g e l u n g e n  f ü r  
e i n z e l n e  F a k u l t ä t e n  u n d

H o c h s c h u l e n  

§ 103 § 103

Medizinische Fakultäten u n v e r ä n d e r t

Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, gelten für die Medizinische Fakul-
tät die Vorschriften über die Fakultät (§§ 92 
bis 96). 

§ 104 § 104

Zusammenarbeit der Medizinischen Fa-
kultät mit dem Universitätsklinikum 

u n v e r ä n d e r t

Die Medizinische Fakultät der Techni-
schen Universität Dresden erfüllt ihre Aufga-
ben in Zusammenarbeit mit dem Universi-
tätsklinikum Carl Gustav Carus an der Tech-
nischen Universität Dresden, die Medizini-
sche Fakultät der Universität Leipzig mit 
dem Universitätsklinikum Leipzig an der 
Universität Leipzig gemäß § 7 des Universi-
tätsklinika-Gesetzes. § 5 Absatz 2 des Uni-
versitätsklinika-Gesetzes bleibt unberührt. 
Die Universität trifft Entscheidungen, die 
sich auf die Aufgaben des Universitätsklini-
kums auswirken, im Benehmen mit diesem. 
Das Nähere regelt die Grundordnung. 

§ 105 § 105

Dekanat der Medizinischen Fakultät Dekanat der Medizinischen Fakultät 

(1) Die Medizinische Fakultät hat ein
Dekanat. Ihm gehören an 

(1) u n v e r ä n d e r t

1. die Dekanin oder der Dekan,

2. die Prodekaninnen und Prodekane,
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3. die Studiendekanin oder der Studiende-
kan für Humanmedizin,

4. die Studiendekanin oder der Studiende-
kan für Zahnmedizin,

5. die Studiendekanin oder der Studiende-
kan für Pharmazie.

Auf Vorschlag der Dekanin oder des Dekans 
kann eine Professorin oder ein Professor als 
weiteres Mitglied vom Fakultätsrat bestellt 
werden. Mindestens ein Mitglied des Deka-
nates muss einem nichtklinischen Fach an-
gehören. 

(2) Die Sprecherin oder der Sprecher
des Vorstandes des Universitätsklinikums 
kann an den Sitzungen des Dekanates mit 
beratender Stimme teilnehmen. 

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Das Dekanat ist für alle Angelegen-
heiten der Medizinischen Fakultät zustän-
dig, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. Es kann für seine Mitglieder Ge-
schäftsbereiche festlegen, in denen sie die 
laufenden Geschäfte in eigener Zuständig-
keit erledigen. Das Dekanat ist insbeson-
dere für folgende Aufgaben zuständig: 

(3) Das Dekanat ist für alle Angelegen-
heiten der Medizinischen Fakultät zustän-
dig, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. Es kann für seine Mitglieder Ge-
schäftsbereiche festlegen, in denen sie die 
laufenden Geschäfte in eigener Zuständig-
keit erledigen. Das Dekanat ist insbeson-
dere für folgende Aufgaben zuständig: 

1. die Aufstellung des Wirtschaftsplans, 1. u n v e r ä n d e r t

2. die Aufstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts, der über die den
einzelnen Einrichtungen zugewiesenen
Stellen und Mittel, ihre Verwendung und
die Leistungen in Forschung und Lehre
Auskunft geben muss,

2. die Aufstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts, der über die den
einzelnen Einrichtungen zugewiesenen
Stellen und Mittel, ihre Verwendung und
die Leistungen in Forschung und Lehre
Auskunft gibt,

3. den Vorschlag über die Grundsätze der
Verwendung der vom Haushaltsgesetz-
geber bereitgestellten Mittel,

3. u n v e r ä n d e r t

4. die Entscheidungen über die Verwen-
dung und Zuweisung der Stellen und
Mittel,

4. u n v e r ä n d e r t

5. den Vorschlag für die Bestellung der
Abschlussprüferin oder des Abschluss-
prüfers,

5. u n v e r ä n d e r t
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6. die innere Struktur und die Verwaltung
der Fakultät,

6. u n v e r ä n d e r t

7. den Vorschlag für die Aufstellung der
Struktur- und Entwicklungsplanung der
Fakultät nach § 93 Absatz 1 Nummer 9,

7. u n v e r ä n d e r t

8. die Mitwirkung beim Abschluss von Ver-
einbarungen mit dem Universitätsklini-
kum nach § 5 Absatz 2 des Universi-
tätsklinika-Gesetzes.

8. u n v e r ä n d e r t

§ 90 Absatz 2 bis 4 bleibt unberührt. § 90 Absatz 2 bis 4 bleibt unberührt.

§ 106 § 106

Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät u n v e r ä n d e r t

(1) Dem Fakultätsrat der Medizini-
schen Fakultät gehören insbesondere 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
der operativen, konservativen, klinisch-the-
oretischen und nichtklinischen Fächer sowie 
der Zahnmedizin und der Pharmazie an. 
Mindestens die Hälfte der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer müssen Klinik-
direktorinnen und Klinikdirektoren oder Ab-
teilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sein. 
Die Mitglieder des Dekanates, die nicht dem 
Fakultätsrat angehören, nehmen an dessen 
Sitzungen mit beratender Stimme teil. 

(2) Der Fakultätsrat der Medizinischen
Fakultät beschließt insbesondere über die 

1. Grundsätze für die Verwendung der
vom Haushaltsgesetzgeber bereitge-
stellten Mittel auf Vorschlag des Deka-
nates,

2. Errichtung und Schließung von Einrich-
tungen der Fakultät.
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§ 107 § 107

Medizinische Einrichtungen außerhalb 
der Universität 

u n v e r ä n d e r t

(1) Die Universität kann mit dem Trä-
ger einer anderen medizinischen Einrich-
tung eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
über deren Nutzung für Zwecke der For-
schung, Lehre und der Krankenversorgung 
schließen. Diese bedarf der Genehmigung 
durch das Staatsministerium, das im Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium für So-
ziales und Gesellschaftlichen Zusammen-
halt entscheidet. Die Universität kann einer 
Einrichtung nach Satz 1 gestatten, sich als 
Universitätseinrichtung zu bezeichnen. 

(2) Nimmt eine Einrichtung nach Ab-
satz 1 Satz 1 Aufgaben der praktischen 
Ausbildung nach der Approbationsordnung 
für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I 
S. 2405), die zuletzt durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I
S. 4335) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, wahr, kann ihr die Uni-
versität die Bezeichnung „Akademisches
Lehrkrankenhaus“ oder „Akademische
Lehrpraxis“ verleihen. Diese Entscheidung
ist dem Staatsministerium und öffentlichen
Stellen, deren Belange berührt sind, anzu-
zeigen.

§ 108 § 108

Veterinärmedizinische Fakultät der Uni-
versität Leipzig 

u n v e r ä n d e r t

(1) Die der Universität auf dem Gebiet
des öffentlichen Gesundheitswesens über-
tragenen tiermedizinischen Aufgaben erfüllt 
die Veterinärmedizinische Fakultät der Uni-
versität Leipzig. Soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt, gelten für die Ve-
terinärmedizinische Fakultät die Vorschrif-
ten über die Fakultät (§§ 92 bis 96). 
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(2) Die Direktorinnen und Direktoren
der veterinärmedizinischen Kliniken und kli-
nischen Institute bilden zur Koordinierung 
der klinik- oder institutsübergreifenden An-
gelegenheiten eine Kommission. Diese 
wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden. Die oder der Vorsit-
zende darf nicht die Dekanin oder der De-
kan der Veterinärmedizinischen Fakultät 
sein. 

(3) Dem Fakultätsrat der Veterinärme-
dizinischen Fakultät gehört neben den Mit-
gliedern nach § 93 Absatz 4 die oder der 
Vorsitzende der nach Absatz 2 gebildeten 
Kommission mit beratender Stimme an, so-
fern sie oder er nicht gewähltes Mitglied des 
Fakultätsrates ist. 

(4) Das Nähere regelt die Universität
Leipzig durch Ordnung. 

§ 109 § 109

Palucca Hochschule für Tanz Dresden Palucca Hochschule für Tanz Dresden 

(1) In geeigneten Studiengängen kann
die Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
den Studienbetrieb parallel zur Schulausbil-
dung einrichten. In diesen Fällen ist § 34 
nicht anzuwenden; abweichend von den 
§§ 35 und 37 genehmigt das Staatsministe-
rium die Prüfungsordnung und ist ihm die
Studienordnung anzuzeigen.

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Ein Hochschulrat und ein Erweiter-
ter Senat werden nicht gebildet. Der Senat 
nimmt die Aufgaben des Hochschulrates 
nach § 91 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7, 9, 10 
und 12 sowie des Erweiterten Senates 
wahr. 

(2) Ein Hochschulrat und ein Erweiter-
ter Senat werden nicht gebildet. Der Senat 
nimmt die Aufgaben des Hochschulrates 
nach § 91 Absatz 1 Satz 3 Nummer 8, 10, 
11 und 13 sowie des Erweiterten Senates 
wahr. 
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(3) An der Hochschule wird im Beneh-
men mit dem Senat ein Beirat eingesetzt; in 
ihm sollen Frauen und Männer vertreten 
sein. Er hat aus bis zu sechs unabhängigen 
Persönlichkeiten, die über langjährige Er-
fahrungen in Wissenschaft, Wirtschaft, Kul-
tur oder Verwaltung verfügen und mit dem 
Hochschulwesen vertraut sind, zu beste-
hen. Sie dürfen nicht Mitglieder der Hoch-
schule oder Angehörige der Staatsministe-
rien sein. Das Staatsministerium beruft die 
Mitglieder des Beirates auf Vorschlag des 
Rektorates im Benehmen mit dem Senat für 
fünf Jahre. Der Beirat nimmt zu allen für die 
Hochschulentwicklung bedeutsamen Pla-
nungen, zu grundsätzlichen organisatori-
schen Entscheidungen und zu wesentlichen 
Investitionen Stellung. § 91 Absatz 11 gilt 
entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Das Staatsministerium beruft zur
Wahl der Rektorin oder des Rektors eine 
Auswahlkommission ein, der zwei Mitglieder 
des Beirates angehören; in ihr sollen Frauen 
und Männer vertreten sein. Die Auswahl-
kommission wählt eine Person aus. Das 
Staatsministerium bestellt sie nach Anhö-
rung des Senates zur Rektorin oder zum 
Rektor. Abweichend von § 87 Absatz 11 ist 
eine mehrmalige Wiederwahl möglich. Die 
Rektorin oder der Rektor bestimmt das 
künstlerische Profil der Hochschule. Sie o-
der er führt während ihrer oder seiner Amts-
zeit zusätzlich die Bezeichnung „Professo-
rin“ oder „Professor“. 

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Prorektorinnen und Prorekto-
ren können abweichend von § 89 Absatz 3 
in Verbindung mit § 87 Absatz 11 mehrmals 
wiedergewählt werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Die Hochschule wird nicht in Fakul-
täten gegliedert. Die Grundordnung regelt, 
wer die nach diesem Gesetz der Fakultät, 
dem Fakultätsrat, der Dekanin, dem Dekan, 
der Studiendekanin, dem Studiendekan o-
der der Studienkommission zugewiesenen 
Aufgaben wahrnimmt. § 12 Absatz 7 Satz 4, 
§ 88 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, § 93 Ab-
satz 1 Nummer 5 und § 94 Absatz 1 Satz 6
finden keine Anwendung.

(6) u n v e r ä n d e r t
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(7) Die Leiterin oder der Leiter der
Oberschule der Palucca Hochschule für 
Tanz Dresden gehört dem Senat mit bera-
tender Stimme an. 

(7) u n v e r ä n d e r t

§ 110 § 110

Erweiterung der Autonomie, Stärkung 
der Flexibilisierung 

Erweiterung der Autonomie, Stärkung 
der Flexibilisierung 

(1) Die Grundordnung kann zur Erpro-
bung neuer Organisationsformen in Stu-
dium und Lehre sowie von den §§ 60 bis 62 
und 92 bis 96 abweichende Regelungen 
treffen, sofern die Mitwirkungsgrundsätze 
der Gruppenhochschule nach Artikel 5 Ab-
satz 3 des Grundgesetzes für die Bundesre-
publik Deutschland gewährleistet sind. Sie 
kann zudem abweichend von § 85 Absatz 2 
Satz 6 und § 86 Absatz 1 Satz 4 weitere be-
ratende Mitglieder sowie abweichend von 
§ 88 Absatz 1 Satz 2 eine höhere Anzahl
von Prorektorinnen und Prorektoren festle-
gen. Die Grundordnung einer Kunsthoch-
schule kann auch die Zuständigkeiten des
Fakultätsrates ganz oder teilweise dem Se-
nat zuweisen. Die Grundordnung regelt die
Befristung der Erprobung und deren Evalu-
ierung. Nach der Erprobung kann die
Grundordnung jeweils befristete Fortführun-
gen anordnen. Das Staatsministerium kann
in den Fällen der Sätze 1 bis 5 Änderungen
nach § 14 Absatz 2 Satz 2 auch aus fachli-
chen Gründen verlangen.

(1) u n v e r ä n d e r t
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(2) Das Rektorat kann im Einverneh-
men mit dem Hochschulrat beschließen, 
dass die Hochschule für ihr nicht beamtetes 
Personal nicht mehr an den Stellenplan ge-
bunden ist. Die Umsetzung dieser Entschei-
dung erfolgt nach Abschluss einer Zielver-
einbarung gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 
und 2 Nummer 1 bis 7 und frühestens nach 
Ablauf des Haushaltsjahres, in welchem das 
Staatsministerium bestandskräftig festge-
stellt hat, dass die Hochschule die Anforde-
rungen nach § 12 Absatz 1 Satz 1 sowie Ab-
satz 2 Satz 6 und 7 erfüllt. Der Hochschule 
werden die Mittel für ihr Personal als Global-
budget nach Maßgabe des Staatshaus-
haltsplans zur Verfügung gestellt. 

(2) Das Rektorat kann im Einverneh-
men mit dem Hochschulrat beschließen, 
dass die Hochschule für ihr nicht beamtetes 
Personal nicht mehr an den Stellenplan ge-
bunden ist. Die Umsetzung dieser Entschei-
dung erfolgt nach Abschluss einer Zielver-
einbarung gemäß § 11 Absatz 2 Satz 1 
und 2 und frühestens nach Ablauf des 
Haushaltsjahres, in welchem das Staatsmi-
nisterium bestandskräftig festgestellt hat, 
dass die Hochschule die Anforderungen 
nach § 12 Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 2 
Satz 6 und 7 erfüllt. Der Hochschule werden 
die Mittel für ihr Personal als Globalbudget 
nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans 
zur Verfügung gestellt. 

§ 111 § 111

Staatliche Ausbildung in Theologie u n v e r ä n d e r t

(1) Verträge mit den Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften bleiben unberührt. 

(2) Für die wissenschaftlich-theologi-
schen Ausbildungsgänge bleibt die Theolo-
gische Fakultät der Universität Leipzig er-
halten. Vor der Neugründung oder Verle-
gung einer evangelischen Theologischen 
Fakultät holt das Staatsministerium eine 
gutachtliche Stellungnahme der Evangeli-
schen Landeskirchen im Freistaat Sachsen 
ein. An der Technischen Universität Dres-
den bleibt das Fach katholische Religion in 
Lehramtsstudiengängen und das Fach ka-
tholische Theologie erhalten. 

(3) Die Einführung, wesentliche Ände-
rung und Aufhebung von Studiengängen in 
evangelischer oder katholischer Theologie 
und in evangelischer oder katholischer Reli-
gionspädagogik sowie von Studiengängen, 
die zur Berechtigung zum Erteilen des evan-
gelischen oder katholischen Religionsunter-
richts führen, bedürfen der Zustimmung des 
Staatsministeriums. Die Ausbildung in den 
Fächern evangelische und katholische Reli-
gion im Lehramt sowie in evangelischer und 
katholischer Theologie entspricht der Lehre 
und den Grundsätzen der jeweiligen Kirche. 
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(4) Prüfungsordnungen nach § 35,
Studienordnungen nach § 37, Promotions-
ordnungen nach § 41 Absatz 5 sowie Habi-
litationsordnungen nach § 42 Absatz 5 be-
dürfen der Zustimmung des Staatsministeri-
ums, soweit sie evangelische oder katholi-
sche Theologie oder evangelische oder ka-
tholische Religionspädagogik betreffen. 

(5) Vor der Berufung von Professorin-
nen und Professoren, der Einstellung von 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren, der Bestellung von Außerplanmäßigen 
Professorinnen und Professoren sowie von 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofes-
soren für evangelische oder katholische 
Theologie sowie für evangelische oder ka-
tholische Religionspädagogik ist das Einver-
nehmen mit dem Staatsministerium herzu-
stellen. Dies gilt entsprechend für Entschei-
dungen nach § 60 Absatz 1 Satz 1 und 4 so-
wie § 61 Absatz 3 Satz 2 und 8 sowie Ab-
satz 4 Satz 8 und 9. 

(6) Stellen die jeweilige Kirche und das
Staatsministerium nach dem maßgeblichen 
Kirchenvertrag übereinstimmend fest, dass 
eine Hochschullehrerin oder ein Hochschul-
lehrer die Voraussetzungen für ihre oder 
seine Lehrtätigkeit nicht mehr erfüllt, so hat 
die Hochschule nach Aufforderung des 
Staatsministeriums ihre oder seine Lehrtä-
tigkeit in Fachgebieten der evangelischen o-
der katholischen Theologie und der evange-
lischen oder katholischen Religionspädago-
gik zu unterbinden. 

(7) In den Fällen der Absätze 2 bis 5
stellt das Staatsministerium das Einverneh-
men mit der jeweiligen Kirche her. 
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T e i l  9 T e i l  9

S t a a t l i c h  a n e r k a n n t e  
H o c h s c h u l e n  s o w i e  

H o c h s c h u l n i e d e r l a s s u n -
g e n  u n d  

s t u d i e n g a n g s b e z o g e n e  
K o o p e r a t i o n e n  

S t a a t l i c h  a n e r k a n n t e  
H o c h s c h u l e n  s o w i e  

H o c h s c h u l n i e d e r l a s s u n -
g e n  u n d  

s t u d i e n g a n g s b e z o g e n e  
K o o p e r a t i o n e n  

§ 112 § 112

Anerkennung von Hochschulen u n v e r ä n d e r t

(1) Hochschulen, die nicht durch Ge-
setz errichtet wurden, bedürfen der staatli-
chen Anerkennung. Das Staatsministerium 
kann auf schriftlichen Antrag eine Bildungs-
einrichtung, die nicht in der Trägerschaft des 
Freistaates Sachsen steht, einschließlich ih-
rer Studiengänge als Hochschule staatlich 
anerkennen, wenn das nach § 113 Absatz 1 
Satz 1 oder 2 erforderliche Gutachten vor-
liegt und die Kriterien nach den Absätzen 3 
bis 5 erfüllt sind. 

(2) Träger der staatlich anerkannten
Hochschule ist, wem das Handeln der Hoch-
schule rechtlich zuzurechnen ist. Betreiber 
der staatlich anerkannten Hochschule ist die 
natürliche oder juristische Person, die den 
Träger maßgeblich bestimmt. 

(3) Die staatlich anerkannte Hoch-
schule gewährleistet Lehre, Studium und 
Forschung oder Kunstausübung auf Hoch-
schulniveau nach Maßgabe dieses Geset-
zes. Dazu gehört insbesondere, dass aus-
schließlich 

1. solche Bewerberinnen und Bewerber
zum Studium zugelassen werden, die
die Voraussetzungen nach § 18 erfül-
len,
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2. Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer beschäftigt werden, die die Beru-
fungsvoraussetzungen nach § 59 oder
§ 64 erfüllen und in einem transparen-
ten, wissenschaftlichen Standards ent-
sprechenden Verfahren unter maßgeb-
licher Mitwirkung von Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrern ausge-
wählt worden sind,

3. akademische Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt werden, die die Ein-
stellungsvoraussetzungen erfüllen, die
für eine entsprechende Tätigkeit an
Hochschulen nach § 1 Absatz 1 Satz 1
gefordert werden, und

4. Bachelor- und Masterstudiengänge an-
geboten werden, die auf der Grundlage
des Studienakkreditierungsstaatsver-
trages qualitätsgesichert worden sind.

(4) Die staatlich anerkannte Hoch-
schule hat nach Maßgabe dieses Gesetzes 
sicherzustellen, dass 

1. Betreiber, Träger und Hochschule unter
Trennung ihrer Aufgabenbereiche ei-
nen gegenseitigen Interessenausgleich
verbindlich absichern; die Rechte eines
bekenntnisgebundenen Trägers sind zu
berücksichtigen,

2. Personen nicht gleichzeitig Funktionen
in der akademischen Selbstverwaltung
und bei dem Betreiber wahrnehmen,

3. die Zuständigkeiten der Organe der
Hochschule transparent und eindeutig
geregelt sind,

4. die Organe der Hochschule im akade-
mischen Kernbereich von Lehre und
Forschung oder Kunstausübung in der
Lage sind, ohne Mitwirkung des Betrei-
bers oder seiner Vertreterinnen und
Vertreter zu beraten und zu beschlie-
ßen,
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5. die Mitglieder der Organe der Hoch-
schule in freier, geheimer und gleicher
Wahl für einen angemessenen Zeit-
raum gewählt werden; die Kanzlerin o-
der der Kanzler oder eine mit entspre-
chenden Aufgaben betraute Person
kann vom Träger bestellt werden,

6. eine akademische Selbstverwaltung
besteht, in der Lehre und Forschung o-
der Kunstausübung unter angemesse-
ner Berücksichtigung der Interessen
der Mitglieder eigenverantwortlich orga-
nisiert und geregelt werden, sowie

7. die rechtliche Stellung der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer, ins-
besondere die eigenverantwortliche
Ausübung von Lehre und Forschung o-
der Kunst, gesichert ist.

(5) Der Träger hat die personelle,
sächliche und finanzielle Mindestausstat-
tung sicherzustellen, die zur Wahrnehmung 
der Aufgaben nach Absatz 3 erforderlich ist. 
Dazu gehört insbesondere 

1. eine Anzahl von Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrern, die eine ange-
messene Erfüllung der Aufgaben der
Hochschule ermöglicht,

2. ein zur Erbringung der Lehre angemes-
sener Anteil von Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrern, die mit einem
mindestens hälftigen Anteil ihrer Ar-
beitskraft an der Hochschule beschäf-
tigt sind, sowie von akademischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern,

3. eine Größe der Hochschule, die wis-
senschaftlichen oder künstlerischen
Diskurs ermöglicht, sowie
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4. eine nach den strukturellen Rahmenbe-
dingungen und der Mindestausstattung
der Hochschule angemessene und auf
Dauer angelegte Gestaltung und
Durchführung des Lehr- und Studienbe-
triebes, der Forschung oder Kunstaus-
übung sowie der Verwaltung, ein-
schließlich des ausreichenden Zugangs
zu fachbezogenen Medien.

Der Träger muss Vorkehrungen nachwei-
sen, mit denen sichergestellt wird, dass den 
Studentinnen und Studenten die Möglichkeit 
zum Abschluss ihres Studiums eingeräumt 
werden kann. 

(6) Das Staatsministerium kann einer
staatlich anerkannten Hochschule das Pro-
motionsrecht verleihen, wenn das Gutach-
ten nach § 113 Absatz 1 Satz 4 vorliegt und 

1. die Hochschule auf der Grundlage von
Forschungsschwerpunkten ein erkenn-
bares wissenschaftliches Profil entwi-
ckelt hat, das an andere Hochschulen
anschlussfähig ist,

2. die an der Hochschule erbrachten For-
schungsleistungen der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer sowie die
Forschungsbasierung der Studien-
gänge den für die Universitäten nach
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 gelten-
den Maßstäben entsprechen und

3. die Hochschule ein geregeltes, transpa-
rentes Promotionsverfahren entwickelt
hat.

(7) Das Staatsministerium kann einer
staatlich anerkannten Hochschule mit Pro-
motionsrecht das Habilitationsrecht verlei-
hen, wenn das Gutachten nach § 113 Ab-
satz 1 Satz 5 in Verbindung mit Satz 4 vor-
liegt und die Hochschule sicherstellen kann, 
dass mit der Habilitation die wissenschaftli-
che und pädagogische Eignung zu einer 
Professorin oder einem Professor in einem 
bestimmten Fachgebiet an Universitäten 
festgestellt werden kann. 
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§ 113 § 113

Akkreditierungsverfahren u n v e r ä n d e r t

(1) Das Staatsministerium hat vor der
Entscheidung über die staatliche Anerken-
nung ein Gutachten einer für die Akkreditie-
rung von Hochschulen geeigneten Einrich-
tung (Akkreditierungseinrichtung) einzuho-
len, in dem das eingereichte Konzept für die 
geplante Hochschule nach den Kriterien von 
§ 112 Absatz 3 bis 5 bewertet wird. Das
Staatsministerium soll in regelmäßigen Ab-
ständen weitere Gutachten einer Akkreditie-
rungseinrichtung einholen, mit der das Vor-
liegen der Kriterien bei der staatlich aner-
kannten Hochschule überprüft wird. Dies gilt
auch für unbefristet staatlich anerkannte
Hochschulen. Das Staatsministerium hat
vor der Verleihung des Promotionsrechtes
ein Gutachten einer Akkreditierungseinrich-
tung einzuholen, mit dem das Vorliegen der
Kriterien nach § 112 Absatz 6 überprüft
wird. Gleiches gilt für die Verleihung des Ha-
bilitationsrechtes nach § 112 Absatz 7.
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(2) Das Staatsministerium holt die Gut-
achten nach Anhörung des Trägers ein. Die 
Akkreditierungseinrichtung setzt eine Gut-
achterkommission ein. Diese muss mehr-
heitlich mit Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern besetzt sein, die unabhängig 
und für die Ausrichtung der geplanten oder 
staatlich anerkannten Hochschule überwie-
gend fachlich qualifiziert sind. In der Gut-
achterkommission muss mindestens eine 
Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer 
einer staatlich anerkannten Hochschule und 
eine Studentin oder ein Student vertreten 
sein. Die Akkreditierungseinrichtung gibt der 
Bildungseinrichtung oder staatlich aner-
kannten Hochschule, dem Träger, dem Be-
treiber und dem Staatsministerium vor der 
abschließenden Entscheidung über die Ak-
kreditierung Gelegenheit, zum Gutachten 
Stellung zu nehmen. Für Streitfälle richtet 
sie eine interne Beschwerdestelle ein, die 
mit drei unabhängigen Wissenschaftlerin-
nen oder Wissenschaftlern besetzt ist. Sie 
regelt das Verfahren einschließlich der ein-
zuhaltenden Fristen. Ihre abschließende 
Entscheidung über die Akkreditierung setzt 
die Zustimmung eines mehrheitlich mit un-
abhängigen Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern besetzten Gremiums der 
Akkreditierungseinrichtung voraus. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 bis 5 ist der 
wesentliche Inhalt des Gutachtens zu veröf-
fentlichen. 

(3) Die Akkreditierungseinrichtung be-
richtet in den Gutachten dem Staatsministe-
rium, ob die Kriterien für die beantragte 
Hochschule im Wesentlichen erfüllt werden. 
Sie benennt hinreichend bestimmt die Tat-
sachen oder Erwägungen, aufgrund derer 
die Kriterien nicht oder nur eingeschränkt er-
füllt werden. Sie kann die Akkreditierung o-
der Reakkreditierung von der Behebung von 
Mängeln innerhalb angemessener Fristen 
abhängig machen. Akkreditierungen und 
Reakkreditierungen werden in der Regel für 
fünf Jahre erteilt. 

(4) Das Staatsministerium macht die
Durchführung eines Akkreditierungsverfah-
rens in der Regel von einer Vorausleistung 
auf die Verwaltungskosten abhängig. 
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§ 114 § 114

Folgen der Anerkennung u n v e r ä n d e r t

(1) Das an einer staatlich anerkannten
Hochschule abgeschlossene Studium ist ein 
abgeschlossenes Studium im Sinne dieses 
Gesetzes. Die Hochschulprüfungen und 
Hochschulgrade verleihen die gleichen 
Rechte wie die Hochschulprüfungen und 
Hochschulgrade an Hochschulen nach § 1 
Absatz 1 Satz 1. 

(2) Die Einstellung von Lehrenden und
wesentliche Änderungen der mit ihnen ab-
geschlossenen Verträge sind dem Staats-
ministerium anzuzeigen. 

(3) Das Staatsministerium kann dem
Träger der staatlich anerkannten Hoch-
schule gestatten, hauptberuflich Lehrenden 
bei Vorliegen der Voraussetzungen, die für 
entsprechende Tätigkeiten an Hochschulen 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 gefordert werden, 
für die Dauer ihrer Tätigkeit an der Hoch-
schule die Bezeichnung „Professorin“ oder 
„Professor“ zu verleihen, wenn sie in einem 
Berufungsverfahren berufen wurden. Es 
kann der Hochschule die Gestattung zur 
Führung der Bezeichnung übertragen. § 71 
Absatz 5 gilt entsprechend; das Staatsmi-
nisterium ist nach Anhörung der Hochschule 
zum Entzug der Berechtigung befugt. 

(4) Das Staatsministerium kann dem
Träger einer staatlich anerkannten Hoch-
schule, die über das Promotionsrecht ver-
fügt, gestatten, den nebenberuflich Lehren-
den für die Dauer ihrer nebenberuflichen 
Lehrtätigkeit die Bezeichnung „Professorin“ 
oder „Professor“ zu verleihen. § 66 Absatz 2 
und 3 gilt entsprechend. 

(5) Das Staatsministerium ist befugt,
den Fortbestand der Anerkennungsvoraus-
setzungen zu überprüfen sowie Beauftragte 
zu den Hochschulprüfungen zu entsenden. 
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(6) Auf Antrag ist eine staatlich aner-
kannte Hochschule in die zentrale Vergabe 
von Studienplätzen einzubeziehen. 

(7) Anerkannte Hochschulen unterste-
hen der Rechtsaufsicht des Staatsministeri-
ums. Die Hochschulträger und -leitungen 
sind verpflichtet, dem Staatsministerium alle 
Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen 
vorzulegen, die zur Durchführung der Auf-
sicht erforderlich sind. Wesentliche Ände-
rungen der Studiengänge sind ihm unver-
züglich anzuzeigen und bedürfen seiner Ge-
nehmigung. 

(8) Anerkannte Hochschulen haben
nach Maßgabe der Anerkennung das Recht, 
Hochschulprüfungen abzunehmen, Hoch-
schulgrade zu verleihen sowie Promotionen 
und Habilitationen durchzuführen. 

§ 115 § 115

Verlust der Anerkennung u n v e r ä n d e r t

(1) Die staatliche Anerkennung er-
lischt, wenn die Hochschule 

1. nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntgabe des Anerkennungsbeschei-
des den Studienbetrieb aufnimmt,

2. ohne Zustimmung des Staatsministeri-
ums länger als ein Jahr nicht betrieben
worden ist oder

3. den Studienbetrieb endgültig eingestellt
hat.

Die Fristen gemäß Satz 1 können vom 
Staatsministerium angemessen verlängert 
werden. 
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(2) Das Staatsministerium hebt die An-
erkennung auf, wenn die Voraussetzungen 
zur Anerkennung der Hochschule nicht ge-
geben waren, später wegfallen oder Aufla-
gen zur Erfüllung der Anerkennungsvoraus-
setzungen nicht erfüllt worden sind und ei-
nem Mangel trotz Beanstandung innerhalb 
einer bestimmten Frist nicht abgeholfen 
wurde. 

(3) Im Fall des Erlöschens, der Rück-
nahme oder des Widerrufes der staatlichen 
Anerkennung ist der Träger verpflichtet, den 
Studentinnen und Studenten die Möglichkeit 
zum Abschluss ihres Studiums einzuräu-
men. 

§ 116 § 116

Genehmigung von Hochschulniederlas-
sungen 

u n v e r ä n d e r t

(1) Der Betrieb der Niederlassung ei-
ner Hochschule bedarf der Genehmigung. 

(2) Das Staatsministerium genehmigt
den Betrieb der Niederlassung einer staat-
lich anerkannten Hochschule mit Sitz in ei-
nem anderen Land in der Bundesrepublik 
Deutschland, wenn nach dem Recht des 
Herkunftslandes gesichert ist, dass 

1. die Niederlassung ausschließlich ihre
anerkannte Ausbildung durchführt,

2. die Hochschule ausschließlich ihre an-
erkannten Hochschulgrade verleiht,

3. die Tätigkeit der Niederlassung recht-
mäßig ist und

4. die Qualitätssicherung gewährleistet
ist.

Der Träger der Hochschule hat drei Monate 
vor Studienbeginn einen schriftlichen Antrag 
zu stellen, mit dem er die erforderlichen 
Nachweise vorlegt. 
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(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Nie-
derlassungen von staatlichen und staatlich 
anerkannten Hochschulen mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschafts-
raumes, soweit die Qualitätssicherung nach 
allgemein anerkannten Standards erfolgt. 

§ 117 § 117

Genehmigung von studiengangsbezoge-
nen Kooperationen 

Genehmigung von studiengangsbezoge-
nen Kooperationen 

(1) Die Durchführung von studien-
gangsbezogenen Kooperationen bedarf der 
Genehmigung, sofern die staatlich aner-
kannte Hochschule ihren Sitz nicht im Frei-
staat Sachsen hat. Der Antrag der nicht-
hochschulischen Bildungseinrichtung oder 
der Forschungseinrichtung auf Genehmi-
gung ist mit den erforderlichen Nachweisen 
und einer Garantieerklärung der Hoch-
schule zum Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Absatz 2 spätestens drei Monate vor 
Studienbeginn schriftlich beim Staatsminis-
terium zu stellen. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Das Staatsministerium kann die
studiengangsbezogene Kooperation geneh-
migen, wenn nach dem Recht des Her-
kunftslandes gesichert ist, dass 

(2) Das Staatsministerium kann die
studiengangsbezogene Kooperation geneh-
migen, wenn nach dem Recht des Her-
kunftslandes gesichert ist, dass 

1. ausschließlich Studienbewerberinnen
und Studienbewerber aufgenommen
werden, die die Voraussetzungen für
den Zugang zum Studium an der Hoch-
schule erfüllen,

1. u n v e r ä n d e r t

2. die Qualität der Studiengänge sowie die
Prüfungen unter der Verantwortung und
Kontrolle der Hochschule stehen und

2. die Qualität der Studiengänge sowie die
Prüfungen unter der Verantwortung und
Kontrolle der Hochschule stehen

3. die Hochschule ihre anerkannten Hoch-
schulgrade verleiht sowie

3. u n v e r ä n d e r t

4. die Studiengänge auf der Grundlage
des Studienakkreditierungsstaatsver-
trages oder nach gleichwertigen Vor-
schriften vor Studienbeginn qualitätsge-
sichert sind.

4. u n v e r ä n d e r t
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(3) Die nichthochschulische Bildungs-
einrichtung oder die Forschungseinrichtung 
hat bei im Zusammenhang mit der studien-
gangsbezogenen Kooperation stehenden 
Handlungen über Namen und Sitz der grad-
verleihenden Hochschule zu informieren.  

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) Das Staatsministerium kann eine
studiengangsbezogene Kooperation unter-
sagen, die ohne Genehmigung aufgenom-
men wurde, deren Genehmigung nicht mehr 
wirksam ist oder bei der die Verpflichtung 
nach Absatz 3 wiederholt verletzt wurde. 

(4) u n v e r ä n d e r t

T e i l  1 0 T e i l  1 0

S t u d e n t e n w e r k e S t u d e n t e n w e r k e

§ 118 § 118

Errichtung, Rechtsstellung, Aufgaben 
und Zuordnung 

u n v e r ä n d e r t

(1) Es bestehen folgende Studenten-
werke: 

1. das Studentenwerk Chemnitz-Zwickau
mit Sitz in Chemnitz,

2. das Studentenwerk Dresden mit Sitz in
Dresden,

3. das Studentenwerk Freiberg mit Sitz in
Freiberg,

4. das Studentenwerk Leipzig mit Sitz in
Leipzig.

(2) Die Studentenwerke sind rechtsfä-
hige Anstalten des öffentlichen Rechts mit 
dem Recht der Selbstverwaltung im Rah-
men der Gesetze. Sie sind gemeinnützig tä-
tig und unterstehen in Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten der Rechtsaufsicht, in staatli-
chen Angelegenheiten der Fachaufsicht des 
Staatsministeriums. Für die Wahrnehmung 
der Aufsicht gilt § 7 entsprechend. 
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(3) Das Staatsministerium regelt die
Zuordnung der Hochschulen und Staatli-
chen Studienakademien zu den Studenten-
werken durch Rechtsverordnung. Ein Stu-
dentenwerk kann durch öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung mit einer Einrichtung, die Auf-
gaben wahrnimmt nach dem Sächsischen 
Schulgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. September 2018 (Sächs-
GVBl. S. 648), das zuletzt durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 21. Mai 2021 (Sächs-
GVBl. S. 578) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, Aufgaben über-
nehmen. Die Vereinbarung bestimmt die ge-
genseitigen Rechte und Pflichten; sie bedarf 
der Genehmigung des Staatsministeriums. 

(4) Aufgabe der Studentenwerke ist
die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche 
und kulturelle Betreuung und Förderung der 
Studentinnen und Studenten, insbesondere 
durch den Betrieb von Studentenwohnhei-
men und Verpflegungseinrichtungen. Die 
Studentenwerke berücksichtigen im Rah-
men ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die 
besonderen Bedürfnisse von Studentinnen 
und Studenten mit Kindern, Studentinnen 
und Studenten mit Behinderungen oder 
chronischen Krankheiten sowie ausländi-
schen Studentinnen und Studenten und för-
dern die Vereinbarkeit von Studium und Fa-
milie. 

(5) Den Studentenwerken obliegt die
staatliche Ausbildungsförderung. Das 
Staatsministerium kann ihnen den Vollzug 
der Bewilligung von Stipendien aus Mitteln 
des Freistaates Sachsen als staatliche Auf-
gabe übertragen. 

(6) Zur Erfüllung der Aufgaben nach
den Absätzen 4 und 5 übermitteln die Hoch-
schulen den jeweils örtlich zuständigen Stu-
dentenwerken auf Anforderung Namen und 
Matrikel-Nummer der Studentinnen und 
Studenten und erteilen Auskunft, ob diese 
immatrikuliert, exmatrikuliert, rückgemeldet 
oder beurlaubt sind. Die Studentenwerke 
dürfen die übermittelten Daten zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach den Absätzen 4 und 5 
verarbeiten. 
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(7) Die Studentenwerke können mit
Genehmigung des Staatsministeriums wei-
tere Aufgaben übernehmen, wie die Kanti-
nenversorgung von Landesbediensteten, 
Schülerinnen und Schülern sowie den Be-
trieb von Kindertagesstätten für die Hoch-
schulen, soweit dies wirtschaftlich zweck-
mäßig und die Finanzierung gesichert ist. 

(8) Die Studentenwerke können zur
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenarbei-
ten. Die Zusammenarbeit wird durch öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung geregelt. 

§ 119 § 119

Ordnungen u n v e r ä n d e r t

(1) Das Studentenwerk regelt seine in-
neren Angelegenheiten durch Ordnung, ins-
besondere Näheres zu seinen Aufgaben 
und seiner Organisation, zur Bestellung des 
Verwaltungsrates nach § 120 Absatz 2 so-
wie zur Bekanntgabe der Beschlüsse seiner 
Organe. Die Ordnung bedarf der Genehmi-
gung des Staatsministeriums, die nur aus 
Rechtsgründen versagt werden darf. Sie ist 
bekannt zu geben. 
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(2) Das Studentenwerk erhebt von den
Studentinnen und Studenten der ihm zuge-
ordneten Hochschulen und Staatlichen Stu-
dienakademien einen Beitrag für die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme seiner Dienst-
leistungen nach Maßgabe einer Beitrags-
ordnung. Diese bestimmt dessen Höhe und 
Zweckbindung. Sie kann bestimmen, dass 
für Dienstleistungen, die nicht allen Studen-
tinnen und Studenten zur Verfügung stehen, 
von den Studentinnen und Studenten ein-
zelner Einrichtungen oder einzelner Stand-
orte zusätzlich ein zweckgebundener Bei-
trag erhoben wird, und dessen Höhe festle-
gen. Studentinnen und Studenten, die 
gleichzeitig eine allgemein bildende Schule 
besuchen, können nach Maßgabe der Bei-
tragsordnung ganz oder teilweise von der 
Beitragspflicht befreit werden. Beurlaubte 
Studentinnen und Studenten, Fern- oder 
Weiterbildungsstudentinnen und Fern- oder 
Weiterbildungsstudenten können von der 
Beitragspflicht ganz oder teilweise befreit 
werden, soweit sie keine Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen können. Der Beitrag ist 
für jedes Semester vor der Immatrikulation 
oder der Rückmeldung zu entrichten; er wird 
von der Hochschule, der Staatlichen Studi-
enakademie, der Einrichtung nach § 118 
Absatz 3 Satz 2 oder der sonst zuständigen 
Kasse unentgeltlich eingezogen. 

(3) Das Studentenwerk kann weitere
Ordnungen, insbesondere für die Nutzung 
seiner Einrichtungen, erlassen. 

§ 120 § 120

Organe u n v e r ä n d e r t

(1) Organe des Studentenwerkes sind
der Verwaltungsrat und die Geschäftsführe-
rin oder der Geschäftsführer. 
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(2) Der Verwaltungsrat hat aus bis zu
zwölf Mitgliedern zu bestehen, von denen 
höchstens zwei keiner Einrichtung nach 
§ 118 Absatz 3 Satz 1 angehören. Mindes-
tens die Hälfte der Mitglieder muss der
Gruppe der Studentinnen und Studenten
angehören, bis zu zwei Mitglieder sollen
Vertreterinnen oder Vertreter der Kommu-
nalverwaltung oder Vertreterinnen oder Ver-
treter von Wirtschaftsunternehmen in den
Kommunen sein, in denen eine Einrichtung
nach § 118 Absatz 3 Satz 1 ihren Sitz hat.
Mindestens eine Kanzlerin oder ein Kanzler
der zugeordneten Hochschulen, eine Ver-
treterin oder ein Vertreter des Staatsminis-
teriums sowie die Geschäftsführerin oder
der Geschäftsführer und eine Vertreterin o-
der ein Vertreter der Beschäftigten des Stu-
dentenwerkes haben dem Verwaltungsrat
mit beratender Stimme anzugehören. Nähe-
res bestimmt die Ordnung nach § 119 Ab-
satz 1. Sie kann bestimmen, dass dem Ver-
waltungsrat weitere Mitglieder mit beraten-
der Stimme angehören.

(3) Der Verwaltungsrat hat insbeson-
dere folgende Aufgaben: 

1. Beschlussfassung über die Ordnungen,

2. Erlass der Ordnungen über die Benut-
zung der vom Studentenwerk betriebe-
nen Einrichtungen,

3. Aufstellung und Änderung des Wirt-
schaftsplanes,

4. Zustimmung zu Gründung, Erwerb und
zur Veräußerung von Unternehmen o-
der zur Beteiligung an Unternehmen
entsprechend § 65 Absatz 1 der Säch-
sischen Haushaltsordnung,

5. Zustimmung zu Erwerb, Veräußerung
und Belastung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten sowie
zur Aufnahme von Krediten für Investiti-
onen, zur Gewährung von Darlehen
und zur Übernahme von Bürgschaften,

6. Beschluss über die Verwendung des
Jahresergebnisses,
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7. Entlastung der Geschäftsführerin oder
des Geschäftsführers,

8. Wahl einer oder eines Vorsitzenden,

9. Erörterung des Jahresberichtes der Ge-
schäftsführerin oder des Geschäftsfüh-
rers,

10. Zustimmung zu den Rahmenregelun-
gen für die Vergabe von Sozialdarlehen
an bedürftige Studentinnen und Stu-
denten; die Gewährung bedarf keiner
Zustimmung.

Die Beschlüsse nach Satz 1 Nummer 4, 5 
und 10 bedürfen der Genehmigung des 
Staatsministeriums und des Staatsministeri-
ums der Finanzen. Die Beschlüsse nach 
Satz 1 Nummer 3, 6 und 7 bedürfen der Ge-
nehmigung des Staatsministeriums. 

(4) Der Beschluss über die Ordnung
nach § 119 Absatz 1 bedarf der Mehrheit 
von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mit-
glieder. 

(5) Der Verwaltungsrat beschließt über
die Bestellung und die Entlassung der Ge-
schäftsführerin oder des Geschäftsführers. 
Der Beschluss bedarf der Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder. Ihre oder 
seine Bestellung und Entlassung durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden und ihr 
oder sein Dienstvertrag bedürfen der Ge-
nehmigung des Staatsministeriums. Für die 
Regelung des Beschäftigungsverhältnisses 
ist die Einwilligung des Staatsministeriums 
und des Staatsministeriums der Finanzen 
erforderlich. Die Verhandlungen über den 
Dienstvertrag führt eine Kanzlerin oder ein 
Kanzler als Mitglied des Verwaltungsrates 
nach Absatz 2 Satz 3. Die Geschäftsführe-
rin oder der Geschäftsführer vertritt das Stu-
dentenwerk gerichtlich und außergerichtlich 
und führt dessen Geschäfte. 
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§ 121 § 121

Wirtschaftsführung Wirtschaftsführung 

(1) Wirtschaftsführung und Rech-
nungswesen der Studentenwerke richten 
sich nach kaufmännischen Grundsätzen. 
Für die Buchführung und das Rechnungs-
wesen gelten die Vorschriften des Handels-
gesetzbuches entsprechend. Die nach 
Maßgabe des Staatshaushaltsplanes be-
reitgestellten Mittel werden den Studenten-
werken als Zuschüsse für den laufenden 
Betrieb und für Investitionen zur Verfügung 
gestellt. Die Studentenwerke können insbe-
sondere für zukünftige Investitionen Rückla-
gen bilden. Das Nähere, insbesondere von 
der Sächsischen Haushaltsordnung und 
dem Handelsgesetzbuch abweichende Re-
gelungen, regelt das Staatsministerium im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium 
der Finanzen durch Rechtsverordnung. 
Diese bestimmt Näheres über die Gewäh-
rung von Zuweisungen nach Maßgabe des 
Staatshaushaltsplanes, die Rücklagenbil-
dung, die Aufstellung von Wirtschaftsplänen 
und Jahresabschlüssen sowie das Rech-
nungswesen. Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit und das Prüfungs-
recht des Rechnungshofes bleiben davon 
unberührt. Die Staatsregierung kann in einer 
Vereinbarung mit den Studentenwerken die 
insgesamt auf die Studentenwerke entfal-
lende Höhe der Zuschüsse für mehrere 
Jahre festlegen. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Innerhalb von sechs Monaten nach
Schluss des Geschäftsjahres legt das Stu-
dentenwerk dem Staatsministerium den von 
einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer 
geprüften Jahresabschluss vor.  

(2) u n v e r ä n d e r t

(3) Das Staatsministerium gibt den
nach § 120 Absatz 3 Satz 3 genehmigten 
Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss 
mit Prüfbericht dem Staatsministerium der 
Finanzen zur Kenntnis. 

(3) u n v e r ä n d e r t
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(4) Es gelten die Bestimmungen für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Freistaates Sachsen, sofern die Studenten-
werke nicht mit Zustimmung des Staatsmi-
nisteriums und des Staatsministeriums der 
Finanzen vom Tarifrecht des Freistaates 
Sachsen abweichende Vereinbarungen mit 
ihren Bediensteten treffen. 

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Die Studentenwerke dürfen zur Fi-
nanzierung ihrer laufenden Ausgaben Kas-
senverstärkungskredite aufnehmen, 
die zehn Prozent der im Wirtschaftsplan 
ausgewiesenen Erträge nicht überschreiten 
dürfen und jeweils zum Jahresende ausge-
glichen werden müssen. 

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Die Studentenwerke bauen selbst.
In Einzelfällen kann die Geschäftsführerin o-
der der Geschäftsführer mit Zustimmung 
des Verwaltungsrates den Staatsbetrieb 
Sächsisches Bau- und Immobilienmanage-
ment mit Baumaßnahmen beauftragen, 
wenn das Staatsministerium und das 
Staatsministerium der Finanzen eingewilligt 
haben. 

(6) entfällt
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T e i l  1 1 T e i l  1 1

S c h l u s s b e s t i m m u n g e n S c h l u s s b e s t i m m u n g e n

§ 122 § 122

Namensschutz, Ordnungswidrigkeiten u n v e r ä n d e r t

(1) Die Bezeichnung „Hochschule“,
„Universität“, „Kunsthochschule“, „Fach-
hochschule“ oder „Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften“ allein, in einer 
Wortverbindung oder als Abkürzung darf 
einschließlich ihrer entsprechenden Über-
setzung nur von einer Bildungseinrichtung 
geführt werden, die nach dem Recht des 
Herkunftslandes dazu berechtigt ist; die 
Führung der Bezeichnung „Volkshoch-
schule“ ist davon ausgenommen. Eine auf 
eine Hochschule, Universität, Kunsthoch-
schule, Fachhochschule oder Hochschule 
für angewandte Wissenschaften hinwei-
sende Bezeichnung darf nur mit ihrer Zu-
stimmung geführt werden. Das Staatsminis-
terium untersagt die Führung einer nach 
Satz 1 oder 2 unzulässigen Bezeichnung. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer

1. eine nach Absatz 1 unzulässige Be-
zeichnung führt oder eine Bezeichnung
führt, die die Gefahr einer Verwechs-
lung mit einer der Bezeichnungen nach
Absatz 1 begründet,

2. eine Hochschule ohne staatliche Aner-
kennung nach § 112 Absatz 1, 6 oder 7
betreibt,

3. einen Studiengang ohne seine Aner-
kennung nach § 112 Absatz 1 oder Ge-
nehmigung nach § 114 Absatz 7 Satz 3
anbietet oder ändert,
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4. ohne Genehmigung nach § 116 eine
Niederlassung einer Hochschule be-
treibt oder Studiengänge anbietet oder
durchführt, auf die sich die Genehmi-
gung nach § 116 nicht bezieht,

5. entgegen § 116 eine Niederlassung be-
treibt, deren Hochschule nach dem
Recht des Herkunftslandes nicht als
Hochschule staatlich anerkannt ist, o-
der Studiengänge an der Niederlassung
anbietet oder durchführt, auf die sich
die staatliche Anerkennung des Her-
kunftslandes nicht erstreckt,

6. entgegen § 117 Absatz 1 und 2 eine
studiengangsbezogene Kooperation
ohne Genehmigung anbietet oder
durchführt,

7. entgegen § 117 Absatz 3 nicht über den
Namen und Sitz der gradverleihenden
Hochschule informiert oder den An-
schein erweckt, selbst eine Hochschule
zu sein,

8. ohne nach den §§ 40, 41 Absatz 7 und
9 sowie § 45 oder sonstigen Rechtsvor-
schriften ermächtigt zu sein, deutsch- o-
der fremdsprachige Hochschulgrade o-
der diesen zum Verwechseln ähnliche
Grade führt, solche Grade verleiht oder
anbietet, den Erwerb solcher Grade zu
vermitteln; Gleiches gilt für Ehrengrade,
Titel und Tätigkeitsbezeichnungen
nach den §§ 45 und 41 Absatz 8 oder
entsprechenden hochschulrechtlichen
Vorschriften.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße von bis zu einhundertfünfundzwanzig-
tausend Euro geahndet werden. 
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§ 123 § 123

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

(1) Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, denen gemäß § 53 Absatz 4 des 
Sächsischen Hochschulerneuerungsgeset-
zes vom 25. Juli 1991 (SächsGVBl. S. 261), 
das zuletzt durch § 162 Absatz 1 des Geset-
zes vom 4. August 1993 (Sächs-
GVBl. S. 691, 722) geändert worden ist, die 
Bezeichnung einer Außerplanmäßigen Pro-
fessorin, eines Außerplanmäßigen Profes-
sors, einer Außerplanmäßigen Hochschul-
dozentin oder eines Außerplanmäßigen 
Hochschuldozenten verliehen worden ist, 
gelten, sofern sie Mitglieder der Hochschule 
sind, hinsichtlich ihrer mitgliedschaftsrechtli-
chen Stellung als Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer nach § 51 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1. Ihre dienstrechtliche Stellung 
nach Teil 6 dieses Gesetzes bleibt unbe-
rührt. 

(1) u n v e r ä n d e r t

(2) Wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wis-
senschaftliche und künstlerische Assisten-
tinnen und Assistenten, Oberassistentinnen 
und Oberassistenten, Oberingenieurinnen 
und Oberingenieure sowie Hochschuldo-
zentinnen und Hochschuldozenten, die sich 
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in einem 
unbefristeten und ungekündigten Beschäfti-
gungsverhältnis befinden, verbleiben in ih-
ren bisherigen Beschäftigungsverhältnis-
sen. Ihre mitgliedschaftsrechtliche Stellung 
bleibt unberührt. Für die Hochschuldozen-
tinnen und Hochschuldozenten gilt § 68 Ab-
satz 1 sowie Absatz 2 Satz 1 und 2 entspre-
chend. Der Grad „Doktor der Wissenschaf-
ten“ (Dr. sc.) kann, sofern er nicht umge-
wandelt wurde, weiterhin geführt werden. Er 
entspricht den Berufungsvoraussetzungen 
des § 59 Absatz 2. 

(2) u n v e r ä n d e r t
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(3) Die am Internationalen Hochschu-
linstitut Zittau geltenden Studien- und Prü-
fungsordnungen gelten bis zu ihrer Aufhe-
bung oder bis zum Inkrafttreten neuer Best-
immungen in ihrem bisherigen Anwen-
dungsbereich entsprechend fort. Die Hoch-
schule Zittau/Görlitz stellt den Mitgliedern 
und Angehörigen der Außenstelle der Tech-
nischen Universität Dresden in Zittau ihre 
Zentralen Einrichtungen im gleichen Um-
fang zur Verfügung wie ihren Mitgliedern 
und Angehörigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) In Magisterstudiengänge kann
nicht mehr immatrikuliert werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) § 13 Absatz 2 gilt für alle Studentin-
nen und Studenten, die ab dem Winterse-
mester 2012/2013 immatrikuliert worden 
sind. 

(5) u n v e r ä n d e r t

(6) Für Hochschulen, denen das
Staatsministerium bis zum Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Änderung hochschulrechtli-
cher Bestimmungen bestandskräftig bestä-
tigt hat, dass sie die Anforderungen nach 
§ 11 Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 2 Satz 6
und 7 des Sächsischen Hochschulgesetzes
vom 10. Dezember 2008 (Sächs-
GVBl. S. 900) in der am 1. Januar 2012 gel-
tenden Fassung erfüllen, gilt § 11 Absatz 6
Satz 4 des Sächsischen Hochschulgeset-
zes vom 10. Dezember 2008 (Sächs-
GVBl. S. 900) in der am 1. Januar 2012 gel-
tenden Fassung weiter, bis die Hochschulen
von der Möglichkeit des § 110 Absatz 3 Ge-
brauch gemacht haben.

(6) Für Hochschulen, denen das
Staatsministerium bis zum Ablauf des 17. 
Oktober 2012 bestandskräftig bestätigt hat, 
dass sie die Anforderungen nach § 11 Ab-
satz 1 Satz 1 sowie Absatz 2 Satz 6 und 7 
des Sächsischen Hochschulgesetzes vom 
10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 900) in
der am 1. Januar 2012 geltenden Fassung
erfüllen, gilt § 11 Absatz 6 Satz 4 des Säch-
sischen Hochschulgesetzes vom 10. De-
zember 2008 (SächsGVBl. S. 900) in der
am 1. Januar 2012 geltenden Fassung wei-
ter, bis die Hochschulen von der Möglichkeit
des § 110 Absatz 3 Gebrauch gemacht ha-
ben.
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(7) Für Studentinnen und Studenten,
die nach § 24 Absatz 1 Satz 3 des Sächsi-
schen Hochschulfreiheitsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ja-
nuar 2013 (SächsGVBl. S.3) in der am 
28. September 2021 geltenden Fassung bis
zum 31. März 2021 aus der Studentenschaft
ausgetreten sind, gilt der Austritt fort. Diese
Studentinnen und Studenten können in die
Studentenschaft wieder eintreten. Der Wie-
dereintritt ist schriftlich mit der Rückmeldung
zu erklären. Die Studentinnen und Studen-
ten, die nach dem 31. März 2021 ihren Aus-
tritt nach der in Satz 1 genannten Vorschrift
wirksam erklärt haben, werden zum Som-
mersemester 2022 wieder Mitglied der Stu-
dentenschaft.

(7) u n v e r ä n d e r t

(8) § 106 Absatz 6 in Verbindung mit
Absatz 1 des Sächsischen Hochschulfrei-
heitsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Januar 2013 (Sächs-
GVBl. S. 3), das zuletzt durch das Gesetz 
vom 1. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 381) ge-
ändert worden ist, gilt für Hochschulen wei-
ter, die aufgrund dieser Vorschrift bis zum 
[einsetzen: Datum des Tages nach der Ver-
kündung] staatlich anerkannt worden sind. 

(8) u n v e r ä n d e r t

(9) Die §§ 10 und 117 gelten für studi-
engangsbezogene Kooperationen, die zum 
[einsetzen: Datum des Tages nach der Ver-
kündung] bestanden haben, ab 1. Oktober 
2026. Anträge auf Genehmigung sind spä-
testens bis zum 30. Juni 2026 zu stellen. 

(9) u n v e r ä n d e r t

(10) § 89 Absatz 1 Satz 2 gilt nicht für
Vorschläge, die vor dem [einsetzen: Datum 
des Tages nach der Verkündung] gemacht 
wurden. 

(10) u n v e r ä n d e r t

(11) Die Promotionsordnungen sind bis
zum Ablauf von einem Jahr nach dem [ein-
setzen: Datum des Tages nach der Verkün-
dung] an die Bestimmungen dieses Geset-
zes anzupassen. Die angenommenen Dok-
torandinnen und Doktoranden wählen aus 
ihrer Mitte die Doktorandenvertretung bis 
zum Ablauf von zwei Jahren nach dem [ein-
setzen: Datum des Tages nach der Verkün-
dung]. 

(11) Die Promotionsordnungen sind bis
zum Ablauf von zwei Jahren nach dem [ein-
setzen: Datum des Tages nach der Verkün-
dung] an die Bestimmungen dieses Geset-
zes anzupassen. Die angenommenen Dok-
torandinnen und Doktoranden wählen aus 
ihrer Mitte die Doktorandenvertretung bis 
zum Ablauf von zwei Jahren nach dem [ein-
setzen: Datum des Tages nach der Verkün-
dung]. 
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(12) § 82 Absatz 6 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 
(SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 1. Juni 2022 (Sächs-
GVBl. S. 381) geändert worden ist, gilt wei-
ter, sofern die Stelle der Rektorin oder des 
Rektors vor dem [einsetzen: Datum des Ta-
ges nach der Verkündung] öffentlich ausge-
schrieben worden ist. 

(12) u n v e r ä n d e r t

(13) Die Ordnung nach § 15 Absatz 3
Satz 1 ist bis zum 11. Juni 2025 zu erlassen. 
Bis zum Erlass der Ordnung sind die Daten 
nach der Sächsischen Hochschulpersonen-
datenverordnung vom 20. Oktober 2017 
(SächsGVBl. S. 568) in der bis zum 10. Juni 
2022 geltenden Fassung zu erheben. 

(13) u n v e r ä n d e r t

(14) Die Geschäftsordnung der Landes-
rektorenkonferenz ist bis zum Ablauf von ei-
nem Jahr nach dem [einsetzen: Datum des 
Tages nach der Verkündung] an die Bestim-
mungen dieses Gesetzes anzupassen. 

(14) u n v e r ä n d e r t

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Sächsischen 
Hochschulzulassungsgesetzes 

u n v e r ä n d e r t

Das Sächsische Hochschulzulassungs-
gesetz vom 7. Juni 1993 (Sächs-
GVBl. S. 462), das zuletzt durch das Gesetz 
vom 18. März 2020 (SächsGVBl. S. 90) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2a Absatz 3 werden vor dem Wort
„Bewerber“ die Wörter „Bewerberinnen
und“ eingefügt und nach dem Wort
„Satzung" das Komma und die Wörter
„die dem Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus anzuzei-
gen ist" gestrichen.

2. § 3 wird wie folgt geändert:
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a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wer-
den vor dem Wort „Bewerbern" die
Wörter „Bewerberinnen und" ein-
gefügt.

b) In Absatz 5 Satz 1 und 2 werden je-
weils vor dem Wort „Teilnehmer“
die Wörter „Teilnehmerinnen und“
eingefügt.

c) In Absatz 5 Satz 1 und 2 werden je-
weils vor dem Wort „Teilnehmer“
die Wörter „Teilnehmerinnen und“
eingefügt.

d) In Absatz 7 werden vor dem Wort
„Bewerber“ die Wörter „Bewerbe-
rinnen und“ eingefügt und nach
dem Wort „Satzung" das Komma
und die Wörter „die dem Staatsmi-
nisterium für Wissenschaft, Kultur
und Tourismus anzuzeigen ist" ge-
strichen.

3. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 

Vertretungskörperschaft der Hochschule 

Vertretungskörperschaft im Sinne von 
§ 6 Absatz 3 Satz 3 des SfH-Gesetzes vom
18. November 2008 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfa-
len S. 710), das zuletzt durch Artikel 96 des
Gesetzes vom 1. Februar 2022 (Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen S. 122) geändert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung, ist die
Landesrektorenkonferenz.“

4. In § 5 Absatz 3 werden nach dem Wort
„keine“ die Wörter „Studienanfängerin-
nen und“ eingefügt.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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aa) In den Sätzen 1, 2 Nummer 1, 
3 und 5 sowie Satz 3 werden 
jeweils vor dem Wort „Bewer-
ber“ die Wörter „Bewerberin-
nen und“ eingefügt. 

bb) In Satz 6 werden nach dem 
Wort „Satzung" das Komma 
und die Wörter „die dem 
Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus 
anzuzeigen ist" gestrichen. 

cc) In Satz 9 wird die Angabe
„Satz 4" durch die Wörter
„Satz 4 Nummer 1" ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort 
„Bewerber“ die Wörter „Bewer-
berinnen und“ eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden vor dem Wort 
„Teilnehmer“ die Wörter „Teil-
nehmerinnen und“ eingefügt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 Satzteil vor
Nummer 1 werden nach dem Wort
„Bei“ die Wörter „Studienbewerbe-
rinnen und“ eingefügt.

d) In Absatz 4 Satz 3 werden vor dem
Wort „Bewerber“ die Wörter „Be-
werberinnen und“ eingefügt.

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort 
„Bewerber“ die Wörter „Bewer-
berinnen und“ eingefügt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Eine Vorabquote nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 kann gebildet werden." 

f) In Absatz 7 werden nach dem Wort
„Satzung" das Komma und die
Wörter „die dem Staatsministerium
für Wissenschaft, Kultur und Tou-
rismus anzuzeigen ist" gestrichen.
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6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 und 
in Nummer 1 werden jeweils 
vor dem Wort „Bewerber“ die 
Wörter „Bewerberinnen und“ 
eingefügt. 

bb) In Nummer 2 werden vor dem 
Wort „Bewerber“ die Wörter 
„Bewerberinnen und“ einge-
fügt und das Wort „Studienort-
wechsler,“ durch die Wörter 
„Studienortwechslerinnen und 
Studienortwechsler, Studien-
unterbrecherinnen und“ er-
setzt. 

cc) In Nummer 3 werden nach
dem Wort „sonstige“ die Wör-
ter „Bewerberinnen und“ und
vor dem Wort „Quereinsteiger“
die Wörter „Quereinsteigerin-
nen und“ eingefügt.

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Eine Vorabquote nach § 6 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 kann gebildet werden.“ 

7. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden vor dem Wort
„Bewerber“ die Wörter „Bewerbe-
rinnen und“ eingefügt.

b) In Absatz 3 werden vor den Wör-
tern „ein Bewerber" die Wörter
„eine Bewerberin oder" und vor
dem Wort „ihn" die Wörter „sie o-
der" eingefügt.

8. In § 11 Absatz 2 Satz 1 werden nach
dem Wort „von“ die Wörter „Studienbe-
werberinnen und“ eingefügt.

9. § 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt geändert:
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aa) In Nummer 5 werden nach 
dem Wort „an“ die Wörter „Be-
werberinnen und“ eingefügt. 

bb) In den Nummern 6 und 11 wer-
den jeweils vor dem Wort „Be-
werbern“ die Wörter „Bewerbe-
rinnen und“ eingefügt. 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt:

„In diesen Rechtsverordnungen sind, soweit 
erforderlich, insbesondere zu regeln 

1. das Verfahren und die Methoden zur
Herstellung einer annähernden Ver-
gleichbarkeit der Durchschnittsnoten
der Hochschulzugangsberechtigungen,
insbesondere der Abiturdurchschnitts-
noten auf der Grundlage von Beschlüs-
sen der Ständigen Konferenz der Kul-
tusminister der Länder,

2. das Nähere zur Ermittlung und Berück-
sichtigung des Ergebnisses der Hoch-
schulzugangsberechtigung.“

c) In dem neuen Satz 4 werden nach
dem Wort „von“ die Wörter „Studi-
enbewerberinnen und“ eingefügt
und die Wörter „Nummer 1, 2, 5
und 6“ durch die Wörter „Satz 2
Nummer 1, 2, 5 und 6“ ersetzt.

d) In dem neuen Satz 5 werden die
Wörter „Satz 2 Nr. 1 und 7“ durch
die Wörter „Satz 2 Nummer 1 und 7
sowie Satz 3 Nummer 1“ ersetzt.
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Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Sächsischen 
Ausführungsgesetzes zum 

Bundesausbildungsförderungs-
gesetz 

u n v e r ä n d e r t

Das Sächsische Ausführungsgesetz 
zum Bundesausbildungsförderungsgesetz 
vom 7. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 16), 
das zuletzt durch Artikel 59 des Gesetzes 
vom 27. Januar 2012 (SächsGVBl. S. 130) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 6 werden die Wör-
ter „für Wissenschaft und Kunst"
durch die Wörter „für Wissenschaft,
Kultur und Tourismus" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach
dem Wort „Für" die Wörter „Studen-
tinnen und" eingefügt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In den Absätzen 1 und 3 werden je-
weils die Wörter „für Wissenschaft
und Kunst" durch die Wörter „für
Wissenschaft, Kultur und Touris-
mus" ersetzt.

b) In Absatz 4 werden die Wörter „und
Sport" gestrichen.

c) In Absatz 5 werden die Wörter „für
Wissenschaft und Kunst" durch die
Wörter „für Wissenschaft, Kultur
und Tourismus" ersetzt.

d) In Absatz 6 wird das Wort „Fachmi-
nisterium" durch das Wort „Staats-
ministerium" ersetzt.

3. Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7
eingefügt:
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„(7) Feststellungen über die Gleichwer-
tigkeit von nichtstaatlichen Akademien im 
Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
trifft das Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus.“ 

4. Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden
die Absätze 8 und 9.

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des Universitätskli-
nika-Gesetzes 

u n v e r ä n d e r t

Das Universitätsklinika-Gesetz vom 6. 
Mai 1999 (SächsGVBl. S. 207), das zuletzt 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. Mai 
2021 (SächsGVBl. S. 578) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst:

„Es wahrt die der Universität eingeräumte 
Freiheit in Forschung und Lehre und stellt 
sicher, dass die Mitglieder der Universität 
die durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes und Artikel 21 der Verfas-
sung des Freistaates Sachsen verbürgten 
Grundrechte und die Freiheiten nach § 4 
des Sächsischen Hochschulgesetzes vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes], in der jeweils gel-
tenden Fassung, wahrnehmen können.“ 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wör-
ter „§ 11 Absatz 9 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes“ durch
die Wörter „§ 12 Absatz 9 des
Sächsischen Hochschulgesetzes“
ersetzt.
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2. In § 11 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe
„§ 78 Abs. 2 Satz 4 SächsHSFG“ durch
die Wörter „§ 82 Absatz 2 Satz 3 des
Sächsischen Hochschulgesetzes“ er-
setzt.

Artikel 5 Artikel 5 

Änderung des Sächsischen 
Berufsakademiegesetzes 

u n v e r ä n d e r t

Das Sächsische Berufsakademiege-
setz vom 9. Juni 2017 (SächsGVBl. S. 306), 
das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 21. Mai 2021 (SächsGVBl. S. 578) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

a) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6. einen Fortbildungsabschluss nachwei-
sen kann, der den Anforderungen von 
§ 18 Absatz 3 Nummer 2 bis 5 des
Sächsischen Hochschulgesetzes vom
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und
Fundstelle dieses Gesetzes], in der je-
weils geltenden Fassung, genügt und
an einem Beratungsgespräch an der
Berufsakademie Sachsen teilgenom-
men hat oder“.

b) In Nummer 7 werden die Wörter
„§ 17 Absatz 4 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes“ durch
die Wörter „§ 18 Absatz 4 des
Sächsischen Hochschulgesetzes“
ersetzt.

2. In § 28 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wer-
den die Wörter „Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes“ durch die Wör-
ter „Sächsischen Hochschulgesetzes“
ersetzt.
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Artikel 6 Artikel 6 

Änderung des Fachhoch-
schule-Meißen-Gesetzes 

u n v e r ä n d e r t

Das Fachhochschule-Meißen-Gesetz 
vom 22. Oktober 2016 (Sächs-
GVBl. S. 498), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (Sächs-
GVBl. S. 450) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 18 wie folgt gefasst:

„§ 18 Geltung des Sächsischen Hochschulgesetzes“. 

2. § 2 Absatz 6 Satz 6 wird wie folgt ge-
fasst:

„Für die Einwerbung, Verwaltung und Ver-
wendung von Drittmitteln finden die für 
Hochschulen im Geltungsbereich des Säch-
sischen Hochschulgesetzes vom [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
dieses Gesetzes], in der jeweils geltenden 
Fassung, geltenden Vorschriften entspre-
chende Anwendung.“ 

3. In § 6 Absatz 5 werden die Wörter
„§§ 34 und 36 des Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes“ durch die Wör-
ter „§§ 35 und 37 des Sächsischen
Hochschulgesetzes“ ersetzt

4. § 8 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „§ 58
Absatz 4 und 5 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes“ durch
die Wörter „§ 59 Absatz 5 und 6
des Sächsischen Hochschulgeset-
zes“ ersetzt.

b) In Satz 3 werden die Wörter „§ 74
Satz 2 des Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes“ durch die
Wörter „§ 78 Satz 2 des Sächsi-
schen Hochschulgesetzes“ ersetzt.
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5. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 18 

Geltung des Sächsischen Hochschulgeset-
zes“. 

b) Die Wörter „Sächsische Hoch-
schulfreiheitsgesetz“ werden durch
die Wörter „Sächsische Hochschul-
gesetz“ ersetzt.

Artikel 7 Artikel 7 

Änderung des Sächsischen Po-
lizeifachhochschulgesetzes 

Änderung des Sächsischen Po-
lizeifachhochschulgesetzes 

Das Sächsische Polizeifachhochschul-
gesetz vom 21. Dezember 2021 (Sächs-
GVBl. 2022 S. 2), das durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2022 (Sächs-
GVBl. S. 450) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Das Sächsische Polizeifachhochschul-
gesetz vom 21. Dezember 2021 (Sächs-
GVBl. 2022 S. 2), das durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 30. Juni 2022 (Sächs-
GVBl. S. 450) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe
zu § 23 wie folgt gefasst:

1. u n v e r ä n d e r t

„§ 23 Geltung des Sächsischen Hochschulgesetzes". 

2. § 6 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt ge-
fasst:

2. u n v e r ä n d e r t

„Für die Rechte und Pflichten der Rektorin o-
der des Rektors gilt, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt, darüber hinaus 
§ 88 Absatz 2, 4, 5 und 6 Satz 1 bis 3 des
Sächsischen Hochschulgesetzes vom [ein-
setzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle
dieses Gesetzes], in der jeweils geltenden
Fassung, entsprechend mit der Maßgabe,
dass an die Stelle des Rektorates die Rek-
torin oder der Rektor tritt.“
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3. In § 13 Absatz 5 Satz 2 werden die
Wörter „§ 74 Satz 3 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes" durch die
Wörter „§ 78 Satz 3 des Sächsischen
Hochschulgesetzes" ersetzt.

3. u n v e r ä n d e r t

4. § 14 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 1 werden die Wörter
„§ 58 Absatz 1 bis 5 des Sächsi-
schen Hochschulfreiheitsgesetzes“
durch die Wörter „§ 59 Absatz 1 bis
6 des Sächsischen Hochschulge-
setzes“ ersetzt.

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wör-
ter „§ 69 Absatz 2 Satz 1, Absatz 5,
6 und 7 Satz 1 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes“ durch
die Wörter „§ 71 Absatz 2 Satz 1
sowie Absatz 5, 6 und 7 Satz 1 des
Sächsischen Hochschulgesetzes“
ersetzt.

5. In § 19 Absatz 3 Satz 4 werden die
Wörter „§ 71 des Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes“ durch die Wör-
ter „§ 74 des Sächsischen Hochschul-
gesetzes“ ersetzt.

5. In § 19 Absatz 3 Satz 4 werden die
Wörter „§ 71 des Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes“ durch die Wör-
ter „§ 73 des Sächsischen Hochschul-
gesetzes“ ersetzt.

6. § 23 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 23 

Geltung des Sächsischen Hochschulgeset-
zes“. 

b) In Satz 1 werden die Wörter „Säch-
sische Hochschulfreiheitsgesetz“
durch die Wörter „Sächsische
Hochschulgesetz“ ersetzt.
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Artikel 8 Artikel 8 

Änderung des Sächsischen 
Personalvertretungsgesetzes 

u n v e r ä n d e r t

§ 4 Absatz 4 des Sächsischen Perso-
nalvertretungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. August 2018 
(SächsGVBl. S. 570) wird wie folgt gefasst: 

„(4) Als Beschäftigte im Sinne dieses 
Gesetzes gelten auch studentische, wissen-
schaftliche und künstlerische Hilfskräfte 
nach § 58 Absatz 3 des Sächsischen Hoch-
schulgesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Geset-
zes], in der jeweils geltenden Fassung, so-
wie studentische Hilfskräfte nach § 16 Ab-
satz 1 des Sächsischen Berufsakademiege-
setzes vom 9. Juni 2017 (Sächs-
GVBl. S. 306), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Geset-
zes] geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung.“ 

Artikel 9 Artikel 9 

Änderung des Sächsischen 
Frauenförderungsgesetzes 

u n v e r ä n d e r t

§ 18 Absatz 1 Satz 5 des Sächsischen
Frauenförderungsgesetzes vom 31. März 
1994 (SächsGVBl. S. 684), das zuletzt 
durch Artikel 26 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2013 (SächsGVBl. S. 970) geän-
dert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„Entsprechendes gilt in den Hochschulen für 
die Gleichstellungsbeauftragte nach § 56 
des Sächsischen Hochschulgesetzes vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes], in der jeweils gel-
tenden Fassung.“ 
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Artikel 10 Artikel 10 

Änderung des Sächsischen Be-
amtengesetzes 

u n v e r ä n d e r t

§ 16 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a
des Sächsischen Beamtengesetzes vom 
18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970,
971), das zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 9. Februar 2022 (Sächs-
GVBl. S. 134) geändert worden ist, wird wie
folgt gefasst:

„a) eine Qualifikation nach § 18 des 
Sächsischen Hochschulgesetzes 
vom [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle dieses Geset-
zes], in der jeweils geltenden Fas-
sung, oder“. 

Artikel 11 Artikel 11 

Änderung des Sächsischen Be-
soldungsgesetzes 

Änderung des Sächsischen Be-
soldungsgesetzes 

Das Sächsische Besoldungsgesetz 
vom 18. Dezember 2013 (Sächs-
GVBl. S. 970, 1005), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 
(SächsGVBl. S. 450) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Das Sächsische Besoldungsgesetz 
vom 18. Dezember 2013 (Sächs-
GVBl. S. 970, 1005), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 
(SächsGVBl. S. 450) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 26 Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt
gefasst:

1. u n v e r ä n d e r t

„1. Lehrkräfte an Hochschulen nach § 1 
Absatz 1 des Sächsischen Hochschul-
gesetzes vom [einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieses Ge-
setzes], in der jeweils geltenden Fas-
sung, und an öffentlichen Schulen,“. 
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2. In § 34 Absatz 2 werden die Wörter
„Fachhochschulen nach § 1 Abs. 1
Nr. 3 des Sächsischen Hochschulfrei-
heitsgesetzes“ durch die Wörter „Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaf-
ten nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 des
Sächsischen Hochschulgesetzes“ er-
setzt.

2. u n v e r ä n d e r t

3. In § 35 Absatz 2 Satz 2 werden die
Wörter „§ 70 Satz 3 oder § 73 Satz 2
des Sächsischen Hochschulfreiheitsge-
setzes“ durch die Wörter „§ 72 Absatz 2
Satz 1 oder § 77 Absatz 1 Satz 2 des
Sächsischen Hochschulgesetzes“ er-
setzt.

3. u n v e r ä n d e r t

4. In § 37 Absatz 4 Satz 1 und 3 werden
jeweils die Wörter „§ 82 Absatz 4 oder
§ 84 Absatz 3 des Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes“ durch die Wör-
ter „§ 87 Absatz 4 oder § 89 Absatz 3
des Sächsischen Hochschulgesetzes“
ersetzt.

4. u n v e r ä n d e r t

5. § 38 wird wie folgt geändert: 5. § 38 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 1 Abs. 1 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes“ durch
die Wörter „§ 1 Absatz 1 des Säch-
sischen Hochschulgesetzes“ er-
setzt.

a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Für Hochschulen nach § 1 Ab-
satz 1 des Sächsischen Hochschulgeset-
zes, die eine Zielvereinbarung gemäß § 11 
Absatz 2 Satz 1 und 2 des Sächsischen 
Hochschulfreiheitsgesetzes abgeschlossen 
haben und bezüglich derer das Staatsminis-
terium für Wissenschaft, Kultur und Touris-
mus bestandskräftig festgestellt hat, dass 
sie die Anforderungen nach § 12 Absatz 1 
Satz 1 und Absatz 2 Satz 6 und 7 des Säch-
sischen Hochschulfreiheitsgesetzes erfül-
len, finden die Absätze 1 und 2 keine An-
wendung.“ 

„(4) Für Hochschulen nach § 1 
Absatz 1 des Sächsischen Hoch-
schulgesetzes, die eine Zielverein-
barung gemäß § 11 Absatz 2 
Satz 1 und 2 des Sächsischen 
Hochschulgesetzes abgeschlos-
sen haben und bezüglich derer das 
Staatsministerium für Wissen-
schaft, Kultur und Tourismus be-
standskräftig festgestellt hat, dass 
sie die Anforderungen nach § 12 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 6 und 7 des Sächsischen 
Hochschulgesetzes erfüllen, fin-
den die Absätze 1 und 2 keine An-
wendung.“ 
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6. In § 39 Absatz 2 werden die Wörter
„§ 62 des Sächsischen Hochschulfrei-
heitsgesetzes“ durch die Wörter „§ 63
des Sächsischen Hochschulgesetzes“
ersetzt.

6. u n v e r ä n d e r t

7. § 40 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t

a) In Absatz 1 werden die Wörter „§ 1
Abs. 1 des Sächsischen Hoch-
schulfreiheitsgesetzes“ durch die
Wörter „§ 1 Absatz 1 des Sächsi-
schen Hochschulgesetzes“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter
„§ 62 des Sächsischen Hochschul-
freiheitsgesetzes“ durch die Wörter
„§ 63 des Sächsischen Hochschul-
gesetzes“ ersetzt.

8. In § 62 Satz 1 werden die Wörter
„Sächsischen Hochschulfreiheitsgeset-
zes“ durch die Wörter „Sächsischen
Hochschulgesetzes“ ersetzt.

8. u n v e r ä n d e r t

9. In § 82 Absatz 2 Satz 2 werden die
Wörter „§ 73 Satz 2 des Sächsischen
Hochschulfreiheitsgesetzes“ durch die
Wörter „§ 77 Absatz 1 Satz 2 des Säch-
sischen Hochschulgesetzes“ ersetzt.

9. u n v e r ä n d e r t

10. In Anlage 1 werden in der Besol-
dungsgruppe A 16 nach den Wör-
tern „Kanzler einer Fachhoch-
schule“ ein Zeilenumbruch und die
Wörter „Kanzler einer Hochschule
für angewandte Wissenschaften“
eingefügt.

10. In Anlage 4 werden in den Besoldungs-
gruppen W 2 und W 3 jeweils nach den
Wörtern „- an einer Fachhochschule -“
ein Zeilenumbruch und die Wörter „- an
einer Hochschule für angewandte Wis-
senschaften -“ eingefügt.

11. u n v e r ä n d e r t
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Artikel 12 Artikel 12 

Änderung des Sächsischen Be-
amtenversorgungsgesetzes 

u n v e r ä n d e r t

§ 62 Absatz 2 Satz 4 des Sächsischen
Beamtenversorgungsgesetzes vom 18. De-
zember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1045), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 142) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„Die nach erfolgreichem Abschluss eines 
Hochschulstudiums vor der Ernennung zu 
Professoren oder Juniorprofessoren lie-
gende Zeit einer hauptberuflichen Tätigkeit, 
in der besondere Fachkenntnisse erworben 
wurden, die für die Wahrnehmung des Am-
tes förderlich sind, soll im Falle von § 59 Ab-
satz 1 Nummer 4 Buchstabe c des Sächsi-
schen Hochschulgesetzes vom [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses 
Gesetzes], in der jeweils geltenden Fas-
sung, als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden; im Übrigen kann sie bis zu fünf Jah-
ren in vollem Umfang, darüber hinaus bis 
zur Hälfte als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
werden.“ 

Artikel 13 Artikel 13 

Änderung des Sächsischen So-
zialanerkennungsgesetzes 

u n v e r ä n d e r t

§ 1 Absatz 3 des Sächsischen Sozial-
anerkennungsgesetzes vom 13. Dezember 
1996 (SächsGVBl. S. 501), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Sep-
tember 2020 (SächsGVBl. S. 522) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 
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„(3) Ein Berufspraktikum nach Absatz 2 
ist nicht erforderlich, wenn das Diplom oder 
der Bachelor in einem berufsbegleitenden 
Studiengang erworben wird oder wenn an 
einer Hochschule eine Externenabschluss-
prüfung nach dem Sächsischen Hochschul-
gesetz vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle dieses Gesetzes], in der je-
weils geltenden Fassung, abgelegt worden 
ist und eine mindestens zweijährige ent-
sprechende Tätigkeit nachgewiesen wird.“ 

Artikel 14 Artikel 14 

Änderung des Sächsischen In-
formationssicherheitsgesetzes 

u n v e r ä n d e r t

Das Sächsische Informationssicher-
heitsgesetz vom 2. August 2019 
(SächsGVBl. S. 630) wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 6 Absatz 2 Satz 5 wird wie folgt ge-
fasst:

„Für Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 1 
des Sächsischen Hochschulgesetzes vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle dieses Gesetzes] und hochschulnahe 
Einrichtungen gilt Satz 2 nicht.“ 

2. In § 7 Absatz 3 Satz 5 und § 12 Ab-
satz 3 Satz 1 werden jeweils die Wörter
„Sächsischen Hochschulfreiheitsgeset-
zes“ durch die Wörter „Sächsischen
Hochschulgesetzes“ ersetzt.
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Artikel 15 Artikel 15 

Änderung des Gesetzes zur Fi-
nanzierung des 

Ausbildungsverkehrs im Öf-
fentlichen Personennahverkehr 

Änderung des Gesetzes zur Fi-
nanzierung des 

Ausbildungsverkehrs im Öf-
fentlichen Personennahverkehr 

§ 2 Absatz 4 Nummer 1 Satz 1 Buch-
stabe b des Gesetzes zur Finanzierung des 
Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr vom 12. Dezember 2008 
(SächsGVBl. S. 866, 883), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2021 (SächsGVBl. 2022 S. 9) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst: 

§ 2 Absatz 4 Nummer 1 Satz 1 Buch-
stabe b des Gesetzes zur Finanzierung des 
Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr vom 12. Dezember 2008 
(SächsGVBl. S. 866, 883), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2021 (SächsGVBl. 2022 S. 9) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst: 

„b) an der Anzahl der Schüler an allge-
mein- und berufsbildenden Schu-
len nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 des Sächsischen Schulge-
setzes und der Studenten an Hoch-
schulen nach § 1 Absatz 1 des 
Sächsischen Hochschulgesetzes 
vom [einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle dieses Geset-
zes], in der jeweils geltenden Fas-
sung, sowie der nach § 112 Ab-
satz 1 des Sächsischen Hoch-
schulgesetzes als Hochschule an-
erkannten Einrichtungen des Bil-
dungswesens“. 

„b) an der Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler an allgemein- und berufsbil-
denden Schulen nach § 4 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Sächsischen 
Schulgesetzes und der Studenten an 
Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des 
Sächsischen Hochschulgesetzes vom 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle dieses Gesetzes], in der je-
weils geltenden Fassung, sowie der 
nach § 112 Absatz 1 des Sächsischen 
Hochschulgesetzes als Hochschule 
anerkannten Einrichtungen des Bil-
dungswesens“. 

Artikel 16 Artikel 16 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.  Ja-
nuar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 1. Juni 2022 (Sächs-
GVBl. S. 381) geändert worden ist, außer 
Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 
Sächsische Hochschulfreiheitsgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.  Ja-
nuar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 1. Juni 2022 (Sächs-
GVBl. S. 381) geändert worden ist, außer 
Kraft. 
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Bericht des Ausschusses für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und 
Tourismus 

I. Beratungsverfahren

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung, „Zweites Gesetz zur Änderung hochschul-
rechtlicher Bestimmungen“, Drs 7/11881, wurde am 27. Dezember 2022 an den Aus-
schuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus (AWK) zur wei-
teren geschäftsordnungsmäßigen Bearbeitung überwiesen. Der AWK hat in seiner 
28. Sitzung am 6. März 2023 eine öffentliche Anhörung dazu durchgeführt. In seiner
30. Sitzung am 15. Mai 2023 hat der AWK die Drucksache abschließend beraten. Da-
bei lag die juristische Vorprüfung der Landtagsverwaltung vor. Es lagen zwei Ände-
rungsanträge der Fraktion DIE LINKE (Anlagen 2 und 3) sowie ein Änderungsantrag
der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD (Anlage 1) vor. Zum
Berichterstatter gegenüber dem Plenum wurde der Abgeordnete Franz Sodann be-
stimmt.

II. Beratungsverlauf und -ergebnisse

Der Staatsminister für Wissenschaft zeigte sich sehr zufrieden mit dem vorliegenden 
Gesetzentwurf, durch den die sächsischen Hochschulen für die Herausforderungen 
der Zukunft gerüstet seien. Besonders der Transfer von Wissen und Technologie 
werde durch die Möglichkeit von Hochschulallianzen gestärkt, aber auch die Karriere-
wege der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden erweitert.  

Ein Ausschussmitglied der CDU-Fraktion brachte den Änderungsantrag der Fraktionen 
von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD ein. Dieser schärfe den bereits gut 
ausgearbeiteten Gesetzentwurf an einigen Stellen nach. Dazu gehörten die Zusam-
menarbeit von Hochschulen mit Unternehmen, das Orientierungsstudium, der Umgang 
mit Studierenden mit Kindern sowie solchen mit chronischen Erkrankungen oder Be-
hinderungen, der stärker am Vorbild anderer Bundesländer angelehnte Diskriminie-
rungsschutz sowie Regelungen zur Anerkennung beruflicher Tätigkeiten an Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften. 

Eine Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE brachte die beiden Änderungsanträge ihrer 
Fraktion ein. Sie drückte ihre Freude darüber aus, dass im Gesetzentwurf einige For-
derungen der Fraktion DIE LINKE berücksichtigt worden seien, etwa der Diskriminie-
rungsschutz und das Orientierungsstudium. Zugleich bemängelte sie, dass Forderun-
gen nach einer Zivilklausel für Hochschulen, dem erleichterten Teilzeitstudium oder 
Neuregelungen für Prüfungssituationen nicht berücksichtigt worden seien. Diese For-
derungen würden, genau wie die in den vorliegenden Änderungsanträgen aufgeführ-
ten Punkte, von Experten wie den in der Anhörung zur Drucksache anwesend gewe-
senen Sachkundigen mitgetragen. Die vorgeschlagenen Änderungen der Koalitions-
fraktionen würden die Zustimmung der Fraktion DIE LINKE finden. 

Auch dank der vorgeschlagenen Änderungen der Koalitionsfraktionen, so eine Abge-
ordnete der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, werde Sachsen am Ende eines lan-
gen Prozesses ein sehr modernes Hochschulgesetz haben. Mit den neuen Personal-
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kategorien gebe man eine Antwort auf die Fragen, die das Gesetz über befristete Ar-
beitsverträge in der Wissenschaft der Bundesregierung aufgeworfen habe. Die Nach-
haltigkeit der Hochschulen werde mit einem entsprechenden Prorektorat gestärkt, 
ebenso die Arbeits- und Studienbedingungen für Mitarbeiter, Studentische Hilfskräfte 
und Promovierende. Auch der vorgesehene Diskriminierungsschutz sei eine wichtige 
Reform, welche den aus der öffentlichen Anhörung gewonnenen Erkenntnissen ge-
recht werde. Sie bat um Zustimmung.  

Ein Ausschussmitglied der AfD-Fraktion zeigte sich erfreut über die Stärkung der Stu-
dentenwerke und die Schaffung von Zentren für Lehrkräftebildung und Bildungsfor-
schung. Letztere seien ein erster Schritt hin zu pädagogischen Hochschulen, für wel-
che sich die AfD-Fraktion schon lange einsetze. Jedoch kritisierte er die Diversifizie-
rung der Aufgaben der Wissenschaftsmanager und die Verfasstheit der Studentenver-
tretungen. Diese würden durch die neuen Regelungen politisiert, was weitere linksext-
remistische Umtriebe an Hochschulen fördern werde. Generell sehe der Gesetzent-
wurf zu viele Gremien vor, die über Universitätsbelange mitentscheiden sollten. Der 
Gesetzentwurf könne daher ebenso wenig die Zustimmung der AfD-Fraktion finden 
wie die Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE, die wegen Forderungen nach Ge-
bührenfreiheit und unbegrenzten Prüfungsversuchen abzulehnen seien. 

Eine Abgeordnete der SPD-Fraktion erwiderte, die Studierendenschaft in Sachsen sei 
schon seit Jahren entsprechend verfasst, ohne dass es zu den befürchteten Proble-
men gekommen sei. Zudem sei die gesetzliche Stärkung der Zentren für Lehrerbildung 
ein Bekenntnis, dass die Ausbildung von Lehrkräften an den Universitäten verbleiben 
solle.  

Nach Abschluss der Aussprache stellte die Ausschussvorsitzende zunächst die vorlie-
genden Änderungsanträge zur Abstimmung. 

Die beiden Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE wurden vom Ausschuss jeweils 
mit einem Votum von 2 : 16 : 0 Stimmen abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD 
wurde vom Ausschuss mit einem Votum von 13: 0 : 5 Stimmen angenommen. 

Der Gesetzentwurf wurde vom Ausschuss mit einem Votum von 11 : 0 : 7 Stimmen in 
der derart geänderten Form angenommen. 

Damit empfiehlt der Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und 
Tourismus dem Sächsischen Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Staatsre-
gierung, „Zweites Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Bestimmungen“, Druck-
sache 7/11881, in der vom Ausschuss beschlossenen Fassung. 

gez. Franz Sodann 
Berichterstatter 

gez. Dr. Claudia Maicher 
Ausschussvorsitzende 

Anlagen 
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Sächsischer Landtag 
7. Wahlperiode

zu Drs 7/11881 

Änderungsantrag 

der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD 

zu Drs 7/11881 

Thema: Zweites Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Bestimmungen 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus möge 
beschließen, dem Landtag zu empfehlen, den Gesetzentwurf mit folgenden Änderungen 
anzunehmen: 

I. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 56 wie folgt gefasst:

„§ 56 Beauftragte“.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Nummer 8 werden nach dem Wort „Fragen“ die Wörter „sowie in

Fragen der Berufsorientierung“ eingefügt.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und nach Satz 2 wird folgender Satz

eingefügt:

„Die Hochschulen erstellen Personalentwicklungskonzepte.“

Dresden, 10. Mai 2023 

Oliver Fritzsche, MdL Thomas Löser, MdL Sabine Friedel, MdL 
CDU-Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN SPD-Fraktion 

Anlage 1
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d) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und folgende Sätze werden angefügt:

„Die Hochschulen stellen für ihre Mitglieder ein diskriminierungsfreies

Studium oder eine diskriminierungsfreie berufliche oder wissenschaftliche

Tätigkeit sicher. Sie wirken im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf den Abbau

bestehender Benachteiligungen hin. § 3 Absatz 4, § 7 Absatz 1,

§ 12 Absätze 1 bis 4 sowie § 13 Absatz 1 des Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), das

zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S.

2510) geändert worden ist, gelten für die Mitglieder und Angehörigen, die

keine Beschäftigten sind, entsprechend.“

e) Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden Absätze 6 und 7.

3. Nach § 6 Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Bei Beteiligungen von weniger als 25 Prozent sind diese abweichend von Satz 2

nach Einwilligung des Hochschulrates dem Staatsministerium anzuzeigen.“

4. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „den §§ 35 und 37“ durch die Angabe

„§ 35, § 36 Absatz 3 Satz 2 bis 6 und Absatz 4 Satz 2 bis 4 sowie § 37“

ersetzt.

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Die Hochschule kann mit Einwilligung des Staatsministeriums innerhalb

geeigneter Studiengänge ein Orientierungsstudium anbieten, das

insbesondere zur fachlichen Orientierung in das Studium einführt und die

Studieneingangsphase strukturiert sowie Ergänzungskurse umfassen und

Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs vorsehen kann. Sie hat

das Orientierungsstudium regelmäßig zu evaluieren. Das Nähere regelt der

Fakultätsrat durch Ordnung im Benehmen mit dem Senat und informiert ihn

über die Evaluierung.“

5. In § 21 Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Gleichstellungsbeauftragte“ die

Wörter „oder Beauftragte für Studentinnen und Studenten mit Behinderungen oder

chronischen Krankheiten“ eingefügt.

6. In § 22 Absatz 2 Nummer 8 wird das Wort „durften“ durch das Wort „dürften“

ersetzt.

7. In § 33 Absatz 7 Satz 4 werden nach den Wörtern „(individuelle Teilzeit)“ ein

Semikolon und die Wörter „Satz 3 gilt entsprechend“ eingefügt.

8. Dem § 41 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„Die Promotionsordnung muss die Inanspruchnahme des Mutterschutzes und der

Elternzeit zulassen sowie Regelungen gegen die Benachteiligung von

Doktorandinnen und Doktoranden mit Behinderungen oder chronischer

Krankheiten treffen.“
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9. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 56 

Beauftragte“. 

b) Absatz 7 wird durch folgende Absätze 7 bis 10 ersetzt:

„(7) Die oder der Beauftragte für Studentinnen und Studenten mit

Behinderungen oder chronischen Krankheiten und mindestens eine

Vertreterin oder ein Vertreter werden vom Senat aus dem Kreis der

Mitglieder nach § 50 Absatz 1, 3 und 4 gewählt und von der Rektorin oder

dem Rektor bestellt. Sie oder er berichtet dem Senat jährlich über ihre oder

seine Tätigkeit.

(8) Die oder der Beauftragte für Studentinnen und Studenten mit

Behinderungen oder chronischen Krankheiten berät die Hochschule und

wirkt darauf hin, dass den besonderen Bedürfnissen von Studentinnen,

Studenten, Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit

Behinderungen oder chronischen Krankheiten Rechnung getragen wird,

insbesondere bei der Organisation der Studienbedingungen, der

Studienberatung sowie in Fragen des Nachteilsausgleichs und der

Barrierefreiheit. Sie oder er ist über alle geplanten Maßnahmen zu

informieren, die zur Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich

sind, und hat in den Organen der Hochschule ein sachbezogenes

Teilnahme-, Rede- und Antragsrecht. Sie oder er unterbreitet Vorschläge

und kann Stellung zu allen die Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben

berührenden Angelegenheiten nehmen. Das Nähere regelt die

Grundordnung.

(9) Das Rektorat sorgt für angemessene Arbeitsbedingungen der oder des

Beauftragten für Studentinnen und Studenten mit Behinderungen oder

chronischen Krankheiten und stattet sie oder ihn zur Wahrnehmung ihrer

oder seiner Aufgaben personell, sachlich und finanziell im erforderlichen

Umfang aus. Sie oder er ist zur Ausübung des Amtes von ihren oder seinen

sonstigen Dienstaufgaben angemessen zu entlasten.

(10) Die Absätze 7 bis 9 gelten auch für Doktorandinnen und Doktoranden,

die an der Hochschule weder immatrikuliert noch beschäftigt sind.“

10. In § 59 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c werden nach dem Wort „müssen“ ein

Semikolon und die Wörter „selbständige und freiberufliche Tätigkeiten gelten auch

als berufliche Praxis“ eingefügt.

11. In § 75 Satz 1 werden die Wörter „in der Forschung“ gestrichen.

12. In § 86 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Gruppen nach § 51 Absatz 1 Satz 1“

durch die Wörter „Mitgliedergruppen nach § 51 Absatz 1“ ersetzt.

13. In § 87 Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 werden die Wörter „einschließlich in der Regel“

durch die Wörter „in der Regel einschließlich“ ersetzt.
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14. In § 91 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „Mindestens zwei“ durch das Wort

„Zwei“ ersetzt, das Wort „müssen“ wird durch das Wort „sind“ ersetzt und das Wort

„sein“ wird gestrichen.

15. In § 93 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „müssen“ durch das Wort „gehören“ ersetzt

und das Wort „angehören“ wird durch das Wort „an“ ersetzt.

16. In § 105 Absatz 3 Satz 3 Nummer 2 werden die Wörter „geben muss“ durch das

Wort „gibt“ ersetzt.

17. In § 109 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „§ 91 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7, 9, 10

und 12“ durch die Wörter „§ 91 Absatz 1 Satz 3 Nummer 8, 10, 11 und 13“ ersetzt.

18. In § 110 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „Nummer 1 bis 7“ gestrichen.

19. In § 117 Absatz 2 Nummer 2 werden die Wörter „stehen und“ durch das Wort

„stehen,“ ersetzt.

20. § 121 Absatz 6 wird aufgehoben.

21. § 123 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 6 werden die Wörter „Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung

hochschulrechtlicher Bestimmungen“ durch die Wörter „Ablauf des

17. Oktober 2012“ ersetzt.

b) In Absatz 11 Satz 1 werden die Wörter „einem Jahr“ durch die Wörter „zwei

Jahren“ ersetzt.

II. In Artikel 7 Nummer 5 wird die Angabe „§ 74“ durch die Angabe „§ 73“ ersetzt.

III. Artikel 11 wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 5 Buchstabe b werden im neuen Absatz 4 jeweils die Wörter

„Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes“ durch die Wörter „Sächsischen

Hochschulgesetzes“ ersetzt.

2. Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 eingefügt:

„10. In Anlage 1 werden in der Besoldungsgruppe A 16 nach den Wörtern „Kanzler

einer Fachhochschule“ ein Zeilenumbruch und die Wörter „Kanzler einer

Hochschule für angewandte Wissenschaften“ eingefügt.“

3. Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 11.

IV. In Artikel 15 werden im neugefassten Buchstaben b nach den Wörtern „Anzahl der“
die Wörter „Schülerinnen und“ eingefügt.
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Begründung: 

zu I. (Artikel 1) 

zu Nummer 1 
Das Inhaltsverzeichnis wird in Folge von Änderungen angepasst. 

zu Nummer 2 Buchstabe a 
Mit der Ergänzung wird unterstrichen, dass die Hochschulen ihre Studentinnen und 
Studenten nicht nur zum Studium beraten, sondern ebenso mit Blick auf die 
Berufsorientierung. Diese Aufgaben nehmen Hochschulen bereits heute wahr, weshalb die 
bestehende Praxis abgebildet wird. 

zu Nummer 2 Buchstabe b und c 
Die Hinweise aus der Anhörung werden aufgegriffen und Absatz 4 und 5 zu einem 
zusammengeführt, um alle Aussagen zur Personalentwicklung und den zu erstellenden 
Personalentwicklungskonzepten an einer Stelle zu bündeln und somit den inhaltlichen 
Zusammenhang dieser zu verdeutlichen. 

zu Nummer 2 Buchstabe d 
Die Hinweise aus der Anhörung werden aufgegriffen. Der Geltungsbereich des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes wird auf nicht beschäftigte Mitglieder und Angehörige 
entsprechend ausgeweitet, um einen einheitlichen Diskriminierungsschutz an Hochschulen 
zu gewährleisten und zentrale Ansprechpersonen zu ermöglichen. Diese können Fragen 
im Zusammenhang mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt sowie Antidiskriminierung 
bearbeiten, weshalb die Regelungen in § 56 Absatz 7 im Sinne der Vereinheitlichung 
aufgehoben werden. 

zu Nummer 2 Buchstabe e 
Folgeänderungen werden umgesetzt. 

zu Nummer 3 
Um den Handlungsspielraum der Hochschulen und deren Autonomie zu erhöhen, wird eine 
Regelung zum Verzicht auf die Einwilligung des Staatsministeriums bei 
Unternehmensbeteiligungen von weniger als 25 Prozent aufgenommen; diese sind nur 
anzuzeigen. 

zu Nummer 4 Buchstabe a 
Die Hinweise aus der Anhörung werden aufgegriffen und die Option für Reformmodelle im 
Studium um Aspekte des Prüfungswesens erweitert. Durch die Öffnung der Regelungen in 
§ 36 Absatz 3 Satz 2 bis 6 und Absatz 4 Satz 2 bis 4 können die Hochschulen auch
Prüfungsmodelle erproben, die bspw. andere Fristen, eine andere Prüfungsreihenfolge
oder eine andere Anzahl von möglichen Prüfungsversuchen vorsehen. Der Senat hat die
Aufgabe, die Reformmodelle zu evaluieren, wobei ein Ziel sein sollte, den Studienerfolg zu
verbessern.

zu Nummer 4 Buchstabe b 
Zu Stärkung der Hochschulautonomie und zur Verbesserung des Studienerfolgs wird den 
Hochschulen die Möglichkeit eingeräumt, ein Orientierungsstudium einzurichten, wie dies 
in der Anhörung angeregt wurde. Die Hochschulen können so innerhalb geeigneter 
Studiengänge ein Orientierungsstudium als ein Element der Hilfe bei der Studienwahl 
anbieten. Damit sollen insbesondere Studierende, die sich noch nicht auf ein bestimmtes 



6 

Studienfach oder einen Studienschwerpunkt festgelegt haben, bei ihrer Entscheidung 
unterstützt werden. Mit dem Orientierungsstudium kann eine Einführung in ein breites 
Gebiet einer Fächergruppe erfolgen, wird der wachsenden Heterogenität der Studierenden 
Rechnung getragen und können Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs sowie 
zur Studien- und Berufsorientierung ergriffen werden. 
Damit in der Phase des Orientierungsstudiums eine Förderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) grundsätzlich möglich ist, müssen die 
Bedingungen, die das BAföG neben den persönlichen auch an förderfähige Studiengänge 
stellt, von den Hochschulen beachtet werden. Dies erfordert unter anderem, dass das 
Orientierungsstudium vollwertiger Bestandteil eines Studienganges ist, der auf einen 
berufsqualifizierenden Abschluss gerichtet ist. Förderfähig sind derzeit außerdem nur 
Vollzeitstudiengänge. Die Frage, ob ein Studiengang, der eine solche Orientierungsphase 
enthält, nach dem BAföG förderfähig ist, hängt von der konkreten Ausgestaltung ab. Die 
Konzepte der jeweiligen Hochschule sollten daher vorher förderrechtlich abgestimmt 
werden. Dies wird innerhalb der Einholung der Einwilligung des Staatsministeriums 
erfolgen. 

zu Nummer 5 
In Folge der Änderungen zu § 56 werden die Regelung für Gremiensemester angepasst, 
damit für studentische Beauftragte für Studentinnen und Studenten mit Behinderungen oder 
chronischen Krankheiten ebenso angemessene Entlastungen geschaffen werden. 

zu Nummer 6 
Im Vergleich zum bisherigen Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz ist keine Änderung 
intendiert, daher wird der Gesetzentwurf redaktionell bereinigt. 

zu Nummer 7 
Es wird klargestellt, dass sich die Fristen nach § 34 und § 36 Absatz 3 bis 5 auch im 
Studium in einer individuellen Teilzeit entsprechend verlängern. 

zu Nummer 8 
Die Hinweise aus der Anhörung werden aufgegriffen. Analog der Prüfungsordnungen für 
Studierende sollen auch Promotionsordnungen Regelungen zur Inanspruchnahme für 
Mutterschutzes und der Elternzeit sowie gegen die Benachteiligung von Doktorandinnen 
und Doktoranden mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten treffen. 

zu Nummer 9 
Die Hinweise aus der Anhörung werden aufgegriffen und Beauftragte für Studentinnen und 
Studenten mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten gesetzlich festgeschrieben, 
um eine zentrale Ansprechperson in diesen Belangen zu bestimmen. Die oder der 
Beauftragte unterstützt die Hochschule bei der Erfüllung ihrer entsprechenden Aufgabe 
nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 14 und berät in diesen Fragen. Der oder die Beauftragte 
kann aus allen Mitgliedergruppen gewählt werden, u. a. die Amtszeit ist in der 
Grundordnung festzulegen. 
Die oder der Beauftragte soll sich auch um die besonderen Bedürfnisse jener 
Doktorandinnen und Doktoranden mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten 
kümmern, die weder immatrikuliert noch beschäftigt sind. 
In Folge der Änderung in Nummer 2 Buchstabe d (§ 5 Absatz 5) wird die bisherige 
Regelung in § 56 Absatz 7 zur Schaffung von Ansprechpersonen aufgehoben. 
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zu Nummer 10 
Zur Stärkung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bei der Gewinnung von 
Professorinnen und Professoren wird – wie in der Anhörung angeregt – im Gesetz 
klargestellt, dass auch selbstständige und freiberufliche Tätigen als berufliche Praxis 
gelten. 

zu Nummer 11 
Wissenschaftsmanagerinnen und Wissenschaftsmanager sollen nicht nur 
Managementaufgaben im Transfer in der Forschung, sondern auch Transferaufgaben in 
anderen Bereichen wahrnehmen können, bspw. in der Weiterbildung oder in Lehre und 
Studium mit Blick auf Studienorganisation oder Qualitätssicherung. Um eine Engführung im 
Transferbereich zu vermeiden, erfolgt die Streichung. 

zu Nummer 12 bis 19 
Die Hinweise zur Rechtsförmlichkeit und weitere redaktionelle Bereinigungen werden 
umgesetzt. 

zu Nummer 20 
Um die bisher geltende Rechtslage bei den Studentenwerken mit Blick auf die 
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Investitionen zunächst beizubehalten, wird der 
Absatz aufgehoben. 

zu Nummer 21 
Die Hinweise zur Rechtsförmlichkeit werden umgesetzt. Außerdem wird die Übergangsfrist 
für Anpassungen von Promotionsordnungen um ein Jahr auf zwei Jahre verlängert. 

zu II. (Artikel 7) 
Die Hinweise zur Rechtsförmlichkeit werden umgesetzt. 

zu III. (Artikel 11) 
Die Hinweise zur Rechtsförmlichkeit werden umgesetzt. 
Zudem wird durch die Änderung des Namens der Fachhochschulen in „Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften“ (vgl. § 1 Absatz 1 Nummer 3 Sächsisches Hochschulgesetz) 
die redaktionelle Änderung erforderlich, um das Amt des Kanzlers mit richtiger Bezeichnung 
auszuweisen. 

zu IV. (Artikel 15) 
Die Hinweise zur Rechtsförmlichkeit werden umgesetzt. 



Sächsischer Landtag 

7. Wahlperiode

Anderungsantrag 

der Fraktion DIE LINKE. 

zu Drs 7/11881, Gesetzentwurf der Staatsregierung mit dem Titel: 

Anlage 2 

zu Drs 7/11881 

,,zweites Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Bestimmungen" 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus möge 

beschließen, dem Landtag zu empfehlen, den Gesetzentwurf wie folgt zu ändern: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst:

,,§ 13 Gebührenfreiheit und Entgelte". 

b) Nach der Angabe zu§ 89 die folgende Angabe zu§ 89a eingefügt:

,,§ 89a Studentische Prorektorin oder studentischer Prorektor". 

c) Die Angabe zu§ 91 wird wie folgt gefasst:

,,§ 91 Hochschulkuratorium". 

Dresden, den 24. Februar 2023 

Rico Gebhardt 

Fraktionsvorsitzender 

- b.w. -

























Sächsischer Landtag 

7. Wahlperiode

zu Drs 7/11881 

Änderungsantrag – LINKE II 

der Fraktion DIE LINKE. 

zu Drs 7/11881, Gesetzentwurf der Staatsregierung mit dem Titel: 

„Zweites Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Bestimmungen“ 

Dresden, den 9. Mai 2023 - b.w. -

Franz Sodann, MdL 

Obmann 

Der Landtag möge beschließen, den Gesetzentwurf wie folgt zu ändern: 

Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 14 wird wie folgt gefasst:

„14.  berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse ihrer Mitglieder, Angehörigen so wie 

Studienbewerber*innen mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten und 

wirken unter der Beachtung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie 

inklusionsspezifischer Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Durchsetzung 

der chancengleichen und diskriminierungsfreien Teilhabe dieses Personen-

kreises hin. Dabei tragen sie insbesondere dafür Sorge, dass Studentinnen und 

Studenten mit Behinderungen oder chronischen Krankheiten in ihrem Studium 

nicht benachteiligt werden,“.  

b) Nach Nummer 14 werden folgende Nummern 14a) bis 14 c) eingefügt:

„14a)  treffen geeignete Maßnahmen für die Durchführung des Studiums und der 

Prüfungen, mit denen unter Wahrung der Gleichwertigkeit ein wirksamer 

Nachteilsausgleich gewährleistet wird, 

Anlage 3
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14b)  erstellen ein Inklusionskonzept, um die erforderlichen Maßnahmen sicherzu-

stellen, damit alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule deren Angebote 

selbstständig und barrierefrei in Anspruch nehmen können, das insbesondere 

Sanktionen bei Benachteiligungen bestimmt und sollte mindestens alle drei Jahre 

evaluiert und aktualisiert werden,  

14c) setzen für die Erfüllung des Inklusionsauftrages der Hochschulen Inklusions-

beauftragte ein, für die das Nähere in der Grundordnung geregelt wird,“. 

2. Dem § 9 wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) Jeder neue Studiengang oder die wesentliche Änderung eines bestehenden

Studiengangs ist nach Maßgabe des Studienakkreditierungsstaatsvertrags und der auf 

seiner Grundlage erlassenen Vorschriften zu akkreditieren oder zu reakkreditieren. Die 

Aufnahme des Studienbetriebs setzt den erfolgreichen Abschluss der Akkreditierung 

voraus. Die aus dem Akkreditierungsverfahren resultierenden Auflagen sind umzusetzen. 

Abweichend von Satz 1 können die Hochschulen die Leistungsfähigkeit hochschul-

interner Qualitätsmanagementsysteme einer Systemakkreditierung unterziehen. Aus-

nahmen von Satz 2 bedürfen der Zustimmung des Staatsministeriums. Das Qualitäts-

sicherungssystem einer Hochschule für den Bereich der Lehre umfasst das gesamte 

Studienangebot der Hochschule." 

3. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Auf Antrag können Studentinnen und Studenten aus wichtigem Grund vom

Studium beurlaubt werden. Eine Beurlaubung soll die Zeit von insgesamt vier

Semestern nicht überschreiten; dies gilt nicht für die Beurlaubung zum Zwecke eines

Studienaufenthalts im Ausland sowie für Studentinnen und Studenten mit chronischer

Krankheit und Behinderung, mit zu pflegenden Angehörigen oder sonstiger

besonderer Lebenslage.“

b) Es wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Die ersten zwei Semester einer Studentin oder eines Studenten werden nicht auf

die Regelstudienzeit angerechnet (Orientierungsstudium). Dies gilt nur für die

erstmalige Aufnahme eines Studiums zur Erlangung des ersten berufs-

qualifizierenden Abschlusses und für die erstmalige Aufnahme eines Studiums zur

Erlangung eines zweiten, konsekutiven Abschlusses. Im Zeitraum des

Orientierungsstudiums können Studien- und Prüfungsleistungen erbracht werden.“
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4. Dem § 34 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Nachteilsausgleiche sind zur Wahrung der Chancengleichheit von Studentinnen 

und Studenten mit Behinderungen im Sinne der Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behinderten-

rechtskonvention - UN-BRK) so zu gewähren, dass das Absolvieren der Prüfungs-

leistungen oder Praktika unter gleichwertigen Bedingungen ermöglicht wird. Dazu 

gehören insbesondre Maßnahmen zur Veränderung der Organisationsform, zur 

Fristverlängerung oder Unterbrechung, zur Benutzung von Hilfsmitteln, Assistenz-

leistungen sowie zur Anpassung der Anzahl und Voraussetzungen für die 

Wiederholung von Prüfungsleistungen. Soweit nicht mit einer Änderung der 

Beeinträchtigungen zu rechnen ist, erstrecken sich die gewährten Nachteils-

ausgleiche auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungsleistungen. Die 

fachlichen Anforderungen werden hiervon nicht berührt. Eine unabhängige Clearing-

Stelle bei Widerspruchsverfahren von Studentinnen und Studenten mit Behinder-

ungen ist hierzu bei den Hochschulen einzurichten.“ 

5. § 51 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(5) Jede Mitgliedergruppe wählt aus ihrer Mitte ihre Vertreterinnen und Vertreter in 

die nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Organe der Hochschule. In allen 

Gremien der akademischen Selbstverwaltung sind alle Mitgliedergruppen gemäß 

Absatz 1 zu gleichen Teilen vertreten. Näheres regelt die Grundordnung.” 

6. Dem § 54 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Die Hochschulen gewähren den gewählten Mitgliedern in den Organen der 

Studentenschaft mindestens im Senat, Fakultätsrat, Studienkommission und 

Prüfungsausschuss eine angemessene Aufwandsentschädigung." 

7. § 56 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Hochschule und jede Fakultät werden jeweils eine Gleichstellungs-

beauftragte oder ein Gleichstellungsbeauftragter und mindestens eine Stellvertreterin

oder ein Stellvertreter gewählt. An einer Zentralen Einrichtung wird eine Gleichstel-

lungsbeauftragte oder ein Gleichstellungsbeauftragter gewählt.“

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule wird hauptamtlich

beschäftigt. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der oder des Gleichstellungs-

beauftragten der Hochschule und die Gleichstellungsbeauftragten der Fakultäten

sowie der Zentralen Einrichtungen sind ihres Amtes angemessen mindestens mit

einem halben Vollzeitäquivalent von ihren sonstigen Dienstaufgaben freizustellen.

Studentische Gleichstellungsbeauftragte der Fakultäten und Zentralen Einrichtungen
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erhalten eine Aufwandsentschädigung mindestens in Höhe der Vergütung für 

studentische Hilfskräfte nach näherer Regelung durch die Grundordnung.“ 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen bilden eine Landeskonferenz.“

d) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

„(7) Die Hochschule sieht in der Grundordnung Ansprechpersonen für Fragen im

Zusammenhang mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt sowie 

Antidiskriminierung vor. Das Nähere regelt die Hochschule durch Ordnung.“ 

8. § 58 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Als wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskräfte können Personen mit einem

abgeschlossenen Hochschulstudium eingestellt werden. Studentinnen und Studenten,

die in einem Staatsexamens-, Diplom- oder Magisterstudiengang mindestens 180

ECTS-Leistungspunkte erlangt haben, können in derselben Weise wie wissen-

schaftliche Hilfskräfte mit Bachelorabschluss eingestellt und zu beschäftigt werden. Als

studentische Hilfskräfte können Studentinnen und Studenten einer Hochschule

eingestellt werden. Wissenschaftliche, künstlerische und studentische Hilfskräfte haben

die Aufgabe, Studentinnen und Studenten durch Tutorien in ihrem Studium zu

unterstützen und Dienstleistungen in Forschung, Lehre oder künstlerischer Praxis zu

erbringen. Eine studentische Hilfskraft und eine wissenschaftliche oder künstlerische

Hilfskraft mit Bachelor-Abschluss ist grundsätzlich für jeweils mindestens

vierundzwanzig Monate und eine wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskraft mit

Master-Abschluss grundsätzlich als solche nur einmalig für jeweils zwölf Monate zu

beschäftigen. Hinsichtlich der Dauer der Befristung gelten die Regelungen des

Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das zuletzt

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist,

in der jeweils geltenden Fassung.“

9. § 68 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Mit der Erteilung eines Lehrauftrages wird kein Dienstverhältnis begründet.

Lehrbeauftragte an Kunsthochschulen, die zur Erbringung des Lehrangebots

eingesetzt werden, erhalten einen Lehrvertrag. Die Inhalte dieses Vertrags

orientieren sich am Recht des freien Dienstvertrags. Der Lehrvertrag stellt die

Tätigkeit zu angemessenen Arbeitsbedingungen sicher.“

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Lehrbeauftragte haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Dies gilt

nicht, wenn die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung bei der Bemessung
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der Dienstaufgaben eines im öffentlichen Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt 

wird. Die Hochschulen regeln die Höhe der Vergütung in der Honorarordnung. Bei 

der Festlegung der Vergütung sind insbesondere das Lohnäquivalent einer oder 

eines vergleichbaren Tarifbeschäftigten zuzüglich der erforderlichen Vor- und 

Nachbereitung und des organisatorischen Aufwands eines selbständigen 

Unternehmers sowie die Entwicklung der Besoldung und der Vergütung im 

öffentlichen Dienst zu berücksichtigen. Die Mitwirkung an Prüfungen, 

Korrekturleistungen, Teilnahme an Konferenzen und Besprechungen sowie 

Fahrtkosten, welche zur Wahrnehmung des Lehrauftrags notwendig werden, sind 

gesondert zu vergüten." 

10. § 70 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Rektorin oder der Rektor kann Professorinnen und Professoren auf deren

Antrag im Einvernehmen mit der Dekanin oder dem Dekan unter Fortzahlung ihrer

Dienstbezüge ganz oder teilweise für Lehr-, Forschungs-, Forschungsförderungs- 

oder künstlerische Entwicklungsvorhaben sowie für Aufgaben im Wissens- und

Technologietransfer von ihren Dienstaufgaben freistellen. Die Ergebnisse von

Evaluationen in Forschung und Lehre sind zu berücksichtigen. In dem Antrag ist das

Vorhaben näher zu beschreiben. Die Freistellung setzt voraus, dass während der

Freistellungszeit die ordnungsgemäße Vertretung des Faches und die Erfüllung der

sonstigen Verpflichtungen der Fakultät sichergestellt sind. Bei Professorinnen und

Professoren, die Aufgaben in der Krankenversorgung wahrzunehmen haben, ist die

Zustimmung des Vorstandes des Universitätsklinikums erforderlich. Die Freistellung

kann für ein Semester, in besonderen Fällen für zwei Semester, und frühestens vier

Jahre nach Ablauf der letzten Freistellung ausgesprochen werden."

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 6 kann in begründeten besonderen

Ausnahmefällen Professorinnen und Professoren für Lehr- und Forschungsvorhaben

eine Freistellung von Dienstaufgaben unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge für einen

längeren Zeitraum, längstens jedoch für fünf Jahre, gewährt werden. Ein begründeter

Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn die Entwicklungsplanung der Hochschule

nach § 11 Absatz 5 oder die Ziele nach § 11 Absatz 3 Satz 1 die Errichtung einer

wissenschaftlichen Einrichtung oder die Stärkung eines wissenschaftlichen Profils

vorsehen und die Umsetzung dieser Planung die Freistellung erfordert. Die

Entscheidung trifft das Rektorat. Eine solche Regelung kann bereits in der

Berufungsvereinbarung getroffen werden. Hierbei ist sicherzustellen, dass nach

Ablauf der befristeten Freistellung die Dienstaufgaben nach den allgemeinen

Regelungen wahrgenommen werden. "



6 

11. § 78 wird wie folgt gefasst:

„Die Vermittlung sprach-, sport- und laborpraktischer Fertigkeiten und Kenntnisse, die

nicht die Qualifikation einer Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers erfordert,

kann Lehrkräften für besondere Aufgaben übertragen werden. Diese sollen über einen

Hochschulabschluss und pädagogische Eignung verfügen. Sie werden im

Arbeitnehmerverhältnis beschäftigt."

Begründung: 

Vorbemerkung: 

Im Ergebnis der Anhörung des Gesetzentwurfes der Staatsregierung „Zweites Gesetz zur 

Änderung hochschulrechtlicher Bestimmungen“, Drucksache 7/11881, durch den Ausschuss 

für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus am 6. März 2023 ergibt sich für 

die Fraktion DIE LINKE ein über den bereits eingereichten Änderungsantrag der Fraktion DIE 

LINKE (7. Wahlperiode – AWK, BIM-Nr.: 256_2023, verteilt am 24.02.2023) hinausgehender 

weiterer Änderungsbedarf zum vorgelegten Gesetzentwurf.  

Diese weiteren Änderungen sind Gegenstand dieser Vorlage und werden wie folgt begründet: 

Zu 1. Änderung § 5 SächsHSG-GE: 

Für Studierende mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen gibt es immer noch viele 

Hürden an den sächsischen Hochschulen. Die UN-Behindertenrechtskonvention muss 

umgesetzt werden und das muss auch gesetzlich verankert werden. Der Anspruch auf einen 

Nachteilsausgleich muss uneingeschränkt gelten. Die Hochschulen erstellen Inklusions-

konzepte, um erforderliche Maßnahmen festzuhalten, zu evaluieren und aktualisieren. 

Sachsen ist neben Bremen das einzige Bundesland, welches keine Inklusionsbeauftragte im 

Hochschulgesetz vorgesehen haben. Benachteiligungen aufgrund von Behinderungen und 

Erkrankungen können nicht einfach von Gleichstellungs- und Diversity-Beauftragten mit 

übernommen werden, weil die Probleme sehr komplex und vielfältig sind. Da das 

Diskriminierungsverbot des AGG nicht automatisch für Studierende gilt, ist auch das Benach-

teiligungsverbot aufgrund von Behinderungen und Erkrankungen nicht eindeutig verankert. 

Zu 2. Änderung § 9 SächsHSG-GE: 

Zur Sicherung der Qualität insbesondere in den Bachelor und Masterstudiengängen und zur 

Beförderung ihrer bundesweiten Akzeptanz als berufsqualifizierende Abschlüsse schlagen wir 

die Einführung einer verbindlichen Akkreditierungspflicht vor. Den Hochschulen steht es frei, 

ihre Studiengänge einzeln akkreditieren oder im Rahmen einer Systemakkreditierung ihre 

hochschulinternen Qualitätssicherungssysteme begutachten und akkreditieren zu lassen. 
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Sachsen ist das einzige Bundesland ohne eine Akkreditierungspflicht. Mit einer Akkreditierung 

werden allen voran die Einhaltung von Mindeststandards bescheinigt. Falls diese nicht 

eingehalten werden, ist es für Studierende nicht zumutbar in einen solchen Studiengang 

immatrikuliert zu werden. Sie müssen vor schlechter Studienqualität und natürlich auch den 

negativen formalen Konsequenzen z.B. bei Studienbewerbungen oder Beantragung von Visa 

geschützt werden. 

 

Zu 3. Änderung § 21 SächsHSG-GE: 

a) Studierende mit langfristigen Erkrankungen reizen schnell die zwei Urlaubssemester aus 

bzw. müssen sie ihr Studium generell unterbrechen, um Sozialleistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhalts zu bekommen – hier muss es eine flexiblere Lösung geben bzw. ein 

Rückkehrrecht nach Studienunterbrechung geben. 

b) Die Einführung eines Orientierungsstudiums ist ein Schritt für uns, die Studienabbruchs- 

und Studienwechselquoten zu senken. Noch immer ist es für viele Studierende nicht 

möglich ihr Studium in Regelstudienzeit abzuschließen. Für uns klar - die Regelstudienzeit 

ist zu knapp bemessen. Mit mehr Zeit können Studienverläufe individueller gestaltet werden 

und es wird unterschiedlichen Studiengeschwindigkeiten Rechnung getragen. Auch die 

schon oben angesprochene, relativ hohe Studienabbruchquote ist für uns mit darauf 

zurückzuführen, dass der Leistungsdruck für Studentinnen, immerhin die Hauptmotivation 

für den Studienabbruch, auch durch eine zu knapp bemessene Regelstudienzeit zu hoch 

ist. Ein Orientierungsstudium soll der Studentin einen Einblick in das Fach ermöglichen, 

sich grundsätzlich mit der Materie vertraut machen und auch einen Zeitraum geben, indem 

Fehler und Ausprobieren erlaubt sind. 

 

Zu 4. Änderung § 34 SächsHSG-GE: 

Im aktuellen Gesetzesentwurf der Staatsregierung ist kein Anspruch auf unterstützende 

Maßnahmen für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen 

festgeschrieben. Außerdem bedarf es einer unabhängigen Clearingstelle, die über 

Nachteilsausgleiche entscheidet (anstelle des Prüfungsausschusses).  

 

Zu 5. Änderung § 51 SächsHSG-GE: 

Die Studierenden sind die mit Abstand größte Statusgruppe. Das heißt Entscheidungen der 

Hochschulgremien, insbesondere des Senats wirken sich allen voran auf sie aus. Doch als 

größte Statusgruppe sind sie, ähnlich wie die Statusgruppe der Mitarbeitenden, derzeit stark 

unterrepräsentiert in der Anzahl der Sitze im Senat. Dementsprechend streben wir eine 

paritätische Besetzung des Gremiums an. Dadurch ist es nicht mehr möglich, dass eine 

Statusgruppe gegen den Willen aller anderen Entscheidungen zu forcieren. Es führt aus 

unserer Sicht zum Anreiz kooperativ zu arbeiten und so das Wohl der gesamten Hochschule 

in den Vordergrund zu stellen bzw. ein besseres Verständnis zwischen den verschiedenen 

Statusgruppen zu befördern. Jede Stimme sollte in demokratisch organisierten Hochschulen 

gleich viel wert sein. Diesem Anspruch ist nur mit einer Verschiebung der Repräsentation im 

Senat beizukommen. 
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Zu 6. Änderung § 54 SächsHSG-GE: 

Es ist äußerst wichtig, dass die Beteiligungsmöglichkeiten insb. der Studierenden nicht von der 

persönlichen sozialen Lage abhängig sind. Da die Mitwirkung vor allem in den sehr 

arbeitsaufwändigen Organen der Hochschule viel Zeit erfordert, bleibt der Zugang 

Studierenden mit wenig Geld, welche einer erwerblichen Nebentätigkeit nachgehen müssen, 

oft verwehrt. Um die Diversität der Studierenden auch in den Gremien der Hochschule 

abzubilden, sollte den studentischen Mitgliedern eine Aufwandsentschädigung gewährt 

werden. Dies wäre auch in Anbetracht der Unterstützungsleistungen durch die Studierenden 

für den Erfolg der ganzen Hochschule eine angemessene Anerkennung. 

 

Zu 7. Änderung § 56 SächsHSG-GE:  

a) Wie aus der Anhörung des Ausschusses für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und 

Tourismus des Sächsischen Landtages am 6. März 2023 hervorgegangen ist, ist es nicht 

zielführend für die Wahl einer oder eines Gelichstellungsbeauftragten an einer Zentralen 

Einrichtung eine Soll-Bestimmung zu formulieren. Neben den Hochschulen müssen auch 

an den Zentralen Einrichtungen Gleichstellungsbeauftragte gewählt werden. 

b) Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten an den Hochschulen sind vielfältig und 

umfangreich.  Deshalb ist es notwendig, dass die oder der Gleichstellungsbeauftragte der 

Hochschule hauptamtlich beschäftigt wird. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter der 

oder des Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule und die Gleichstellungsbeauftragten 

der Fakultäten sowie der Zentralen Einrichtungen sollten auf Grund der Wahrnehmung 

dieses Amtes nicht benachteiligt werden und ebenfalls angemessen mindestens mit einem 

halben Vollzeitäquivalent von ihren sonstigen Dienstaufgaben freigestellt werden. 

Studentische Gleichstellungsbeauftragte, die an den Fakultäten oder Zentralen 

Einrichtungen gewählt werden, erhalten eine Aufwandsentschädigung, die mindestens der 

Höhe der Vergütung studentischer Hilfskräfte entspricht. 

c) Die Vernetzung und Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen im 

Rahmen einer Landeskonferenz muss als Rechtsanspruch gesetzlich verankert werden 

und darf nicht nur eine Option darstellen.  

d) Der Bildungsbereich ist gemessen an gemeldeten Fallzahlen und Beratungen der am 

dritthäufigsten von Diskriminierung betroffene Lebensbereich. Um die Mitglieder der 

Hochschulen und vor allem Studierende zu schützen, ist mindestens eine Ansprechperson 

für Fragen im Zusammenhang mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt sowie 

Antidiskriminierung an den Hochschulen vorzusehen.  

 

Zu 8. Änderung § 58 SächsHSG-GE: 

Die Studierenden in den Staatsexamens-, Diplom- und im Magisterstudiengängen erlangen 

keinen Bachelorabschluss und können somit nicht analog einer wissenschaftlichen Hilfskraft 

mit Bachelor angestellt werden. Das heißt, sie bleiben ihr gesamtes Studium lang studentische 

Hilfskraft. Das ist eine deutliche Benachteiligung dieser Studierenden. Dem wollen wir Abhilfe 

schaffen, so dass Studierende im Staatsexamen, die 180 ECTS (Äquivalent zu den 

Leistungspunkten für einen Bachelorabschluss) erreicht haben, analog zu einer 

wissenschaftlichen Hilfskraft mit Bachelor angestellt werden können. 
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Zudem müssen die Mindestvertragslaufzeiten für studentische Hilfskräfte und 

wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskräfte mit Bachelor-Abschluss grundsätzlich für 

jeweils mindestens vierundzwanzig Monate angehoben und wissenschaftliche oder 

künstlerische Hilfskräfte mit Master-Abschluss dürfen grundsätzlich nur einmalig für jeweils 

zwölf Monate beschäftigt werden.  

 

Zu 9. Änderung § 68 SächsHSG-GE: 

a) An den sächsischen Kunst- und Musikhochschulen werden seit mehr als 30 Jahren 

Lehraufträge vergeben, welche den Lehrenden keine angemessene Bezahlung oder 

Lebensabsicherung bieten. Momentan befinden sich unter den Lehrbeauftragten an den 

Musikhochschulen nur 20% festangestellte Orchestermusiker:innen, die durch ihre 

Festanstellung abgesichert sind. Der größte Teil sind freischaffende Dozent:innen und 

Musiker:innen. Für die Lehrbeauftragten braucht es endlich gute Arbeitsbedingungen. Das 

heißt einerseits eine Vertragsgestaltung auf Augenhöhe und andererseits eine faire 

Vergütung, die auch die nicht sichtbare Arbeit berücksichtigt. 

b) Die Lehrbeauftragten an den Kunst- und Musikhochschulen decken einen Großteil 

grundständiger Lehre ab (bis zu 50%), werden aber nicht dementsprechend bezahlt.  

 
An den Musikhochschulen wird nur die gehaltene Unterrichtseinheit vergütet Vor- und 

Nachbereitungszeit jedoch nicht. Dabei werden sämtliche Abgaben und Nebenkosten 

eines Angestellten eingespart. Hinzu kommt, dass das komplette Risiko der freischaffenden 

Tätigkeit bei den Lehrenden liegt, ohne dass die Hochschulen dies durch eine faire 

Bezahlung kompensieren. 

 

Zu 10 Änderung § 70 SächsHSG-GE: 

a) Mit der vorgeschlagenen Regelung wäre es Hochschullehrer:innen ebenso möglich sich 

auf begrenzte Zeit für die vorrangige Erfüllung von Lehraufgaben freistellen zu lassen. 

Damit wird man der anzustrebenden Gleichwertigkeit von Forschung und Lehre, die an 

einigen Stellen zu bezweifeln ist, wieder eher gerecht. Auch im Bereich der Lehre gibt es 

regelmäßig Projekte und Aufgaben, die nicht abgeschlossen werden können, während 

weitere Aufgaben ebenso zu erfüllen sind. 

b) Folgeänderung auf Grund der Änderung in § 70 Absatz 1 SächsHSG-GE. 

 

Zu 11. Änderung §78 SächsHSG-GE: 

Die Personalkategorie der Lehrkräfte für besondere Aufgaben sollte zur Absicherung der 

Vermittlung sprach-, sport- und laborpraktischer Fertigkeiten und Kenntnisse dienen nicht aber, 

wie in den letzten Jahren von fast allen sächsischen Hochschulen missbräuchlich verwendet, 

für die Absicherung wissenschaftlicher Lehrveranstaltungen.  

Dies wird durch die Aufzählung der möglichen Tätigkeitsfelder für Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben hiermit gesetzlich geregelt. 
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